
Zu 517 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
IX. GP. 

147/A 

Antrag 

der Abgeordneten Uhlir, Reich, Moik, Dr. Hofeneder, Preußler, Vollmann, Moser, Kul­
h~nek und Genossen, betreffend Abänderung und Ergänzung des Allgemeinen Sozialver­

sicherungsgesetzes (9. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Die gefertigten Abgeordneten zum Nationalrat stellen den 

Antrag: 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom I 7. Pensionsversicherung der in der gewerb-
1961, mit dem das Allgemeine Sozialver- j lichen Wi'ftschaft selbständig Erwerbstätigen, 
sicherungsgesetz abgeändert und ergänzt 8. Landw.irtschaftliche ZuschußrenteiJ:versiche-
wird (9. Novelle zum Allgemeinen Sozial- rung, 

versicherungsgesetz). 9. Notarversicherung." 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine' Sozialversich.erungsgesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes­
gesetze.BGBl. Nr.266/1956, BGBL Nr.171/1957, 
BGBL Nr. 294/1957,BGBL Nr. 157/1958, BGBI. 
Nr. 2'93/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 290/ 
1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960 
und BGBl. Nr. 294/1960, wird abgeändert lmd 

. ergänzt wie folgt: 

Artikel I. 

2. a)Lm § 3 Abs. 2lit.d sind die Worte "eines 
Jahres" durch die Worte "von zwei Jahren" zu 
erset:oen. 

'b) § 3 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,('3) Als im Inland beschäftigt gduen unbescha­

det urud unvorgreiflich einer anderen zwischen­
staatiichen Regelung insbesondere nicht die 
Dienstnehmer inländischer Betriebe für die Zeit 

I ihrer dauernden Beschäftigung im Ausland, die 

I 
ausschließlich für den Dien'st ,im Ausland bestell­
ten Reisenden, die ihren Wohnsitz im Ausland 

1. § 2 Abs. 2 hat zu ~auten: I haben, und Dienstnehmer, die sich in Begleitung 
,,(2) Für die nachstehend bezeichneten Sonder- .eines Dienstgebers, der im Inland keinen W ohn­

versicherungen gelt·en die Vorschriften dieses Bun- sitz hat, nur vorübergehend im Inhnd aufhalten. 
desgesetzes nur so weit, als dies in den Vorschrif- Di.e Dienstnehmer eines ausländischen Betriebes, 
ten über diese SOiliderversicherungen oder in die- der im Inland. keine Betriebsstätte (Niederlassung, 
sem Bundesgesetz angeordnet ist: Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, geiten nur 

1. Krankcn<\"crsich,erung der Bundesangestell- dann als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Be-
ten, schäftigung (Tätigkeit) vonl einem im Inland ge-

2. Meisterkrankenversicherung, legenen Wohnsitz aus ausüben und sie nlcht auf 
3. Krankenversicherung der Empfänget von Grund di!eser Beschäftigung einem System d,er 

Arbeitslosengeld und Notstandshilfe sowie der sozialen Sidlerheit im Ausland unterliegen." 
Bezieher von Karenzurlaubsgeld, 
. 4. Krankenversicherung der Kriegshinterblie­
beneIll, 3. a) § 4 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

. ,,4. Schüler (Schülerinnen) an inländischen: 5. Krankenversicherung der in beruflicher Aus­
bildung steheiliden Beschädigten nach dem Kriegs­ Krankenpflegeschu~en, medizinisch-technischen 

Schulen und Schulen für den medizinisch-techni·· 
Empfänger der s·chen Fachdienst im Sinne des Bundesgesetzes 
Mutterschutzge-. BGBl. Nr. 102/1961 sowie Hebammenschülerin-

opferversorgungsgesetz 1957, 
6. Krankenversicherung der 

Sonderunterstützung nach dem 
setz, I nen an einer inländischen Hebammenlehranstalt;" 
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tb) Der Punkt am Ende dies § 4 Abs. 3 Z. 8 ist I 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 9 ist! 
anzufügen: ' I 

c) Dem '§ 7 Z. 3 ist als lit. d neu anzufügen: 
"d) die Rechtsanwaltsanwärter, . die in der 

Kanzlei der Eltern, Großeltern, Wahl- oder 
Stiefeltern beschäftigt sind." ,,9. selbstän-dige Winzer, das sind Personen, I 

die, ohne auf Grund eines Dicnst- oder Lehrver-

I 
hältIl!isses beschäftigt zu sein, ·durch Bearbeitung ,6. a) § 8 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 
fremder Weingä'rten eine Erwerbstätigkeit aus-
üben, sofern sie dieser Erwerbstätig;keit in der \ ,,1. in der Krankenversicherung 
Regel ohne Zuhilfenahme familienfl"'emder Ar- a) die Bezieher einer Rente aus der Pensions-
b' k "e ch h " versicherung nach diesem Bundesgesetz; 

elts ra, te n.a ge en. I b) die Beiieher einer laufenden Geldleistung 

4. § 5 Abs. 2 hat zu lauten: 
I aus der zusätzlichen Pensionsversicherung 

I 
bei den in den §§ 478 und 479 genannten 

. Instituten, sofern sie nicht bereits nach 
,,(2) Eine Beschäftigung gilt als geringfügig Im 

• I lit. a versichert sind, 
Sinne des Abs. 1 Z. 2, I 

) . f" . 0 k" Z' I . alle diese, wenn und solange sie sich ständig 1m a wenn SIe ur eIne urzere elt a s emlC' Inland aufhalten;" 
Woche vereinbart ist und 'dem Dienst-
nehmer für einen Arbeitstag im Durch- b) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c hat zu lauten: 
schmitt ein geringer,es Entgelt als 30 S ge- "c) die Teilnehmer an Umschulungs-, Nach-
:bührt, 0 I schulungs- und sonstigen beruflichen Aus-

b) wenn sie für mindestens eine Woche oder i bildungs lehrgängen der Gebietskörperschaf-
auf unbestimmte Zeit vereinba.rt ist und I ten, der Landesarbeitsämter, Landesinvali-
dem Dienstnehmer ohne Rücksicht auf die denämter, Sozialversicherungsträger sowie 
Zahl -der Arbeitstage als wöchentliches Ent- der gesetzlichen beruflichen Vertretungen' 
g.elt weniger als 90 S oder als monatliches der Dienstgeber und Dienstnehmer, soweit 
Entgelt weniger als 390 S gebühren, die Schulung nicht im Rahmen eines 

c) wenn das Entgelt nicht nach z·eitlichen 
Abschnitten. sondern nach einem .anderen 
Maßstab (Akkordlohn, Stücklohn, LeistunL 

gen Dritter) vereinbart ist und dem Dienst­
nehmer in einem Kalendermonat ein gerin­
geres Entgelt als 390 S gebührt. 

Eine Beschäftigung, die in den in Betracht kom­
menden Zeitabschnitten ein unter den obigen An­
sätzen gelegenies Entgelt ergibt, weil infolge Ar­
beitsmangels im Betrieb die sonst übliche Zahl 
von Arbeitsstunden nicht erreicht wird (Kurz­
arbeit), und eine Beschäftiguhg der in § 1 der 
Hausbesorgerordruung 1957, BGBI. Nr. 154, be­
zeichneten Art gilt nicht als geringfügig. Als 
geringfügig glilt ferner nicht eine auf unbestimmte 
Zeit vereinbarte B.eschäftigung, wenn das daraus 
gebührende Entgelt nur deshalb weniger als 390 S 
irueinem Monat oder 90 S in einer Woche be­
trägt, weil die Beschäftigung im Laufe des betref­
fenden Monates oder der betreffenden Woche be­
gonnen hat, geendet hat oder unterbrochen 
wur<!e. " 

5. a) § 7 Z. 1 lit. e hat zu lauten: 

"e) die Rechtsanwaltsanwärter, soweit sie nicht 
nach Z. 3 lit. d nur in' der Unfallversiche­
rung teilversichert sind;" 

b) Im § 7 Z. 3 lit. b sind nach den Worten 
"die Beamten" die Worte "des Dienststandes" 
einzufügen. Der Punkt am Ende der lit. eist, 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 

Dienst- oder Lehrverhältnisses durch­
geführt wird, sowie die 'Lehrenden bei sol­
chen Lehrgängen, ferner Personen, die eine 
im Rahmen der 'Fach~, Mittel- oder Hoch­
schulstudien vorgeschriebene oder übliche 
praktische Tätigkeit ausüben, und Volon-
täre;" 

c) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d hat zu lauten: 
"d) Angehörige der Orden und Kongregatio­

nen der katholischen Kirche sowie der Dia­
konissenanstalten der evangelischen Kirche 
A. B. und H. B. in ihrer Tätigkeit in einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 
ihres Ordens, ihrer Kongregation be­
ziehungsweise ihrer Diakonissenanstalt;" 

d) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f erhält die Bezeichnung 
lit. e und hat zu lauten: 

"e) die Versicherungsvertreter in den Verwal­
tungskörpern der Sozialversicherungsträ­
ger, des Hauptverbandes und des Ver­
bandes der Meisterkrankenkassen in Aus­
übung der ihnen auf Grund dieser Funk-

. tkm obliegenden Pflid1ten." 

e) § 8 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 Z. 3 lit.· a 

finden keine Anwendung 
a) auf die nach § 4 Abs. 1 Z. 6 und § 7 Z. 2 

lit. b versicherten, den Heimarbeitern nach 
deri jeweiligen gesetzlichen Vorschriften 
über die Heimarbeit gleichgestellten Zwi­
schenmeister (Stückmeister), sofern ihre 
Kammermitgliedschaft ausschließlich auf 
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der' ihrer Tatigkeit als Zwischenmeister 
(Stückmeister) zugrunde liegenden Ge-
werbeberechtigung beruht; -

b} auf die nach § 4 Abs. 3 Z. 6 den Dienst­
nehmern gleichgestellten Versicherten, so­
fern ihre Kammermitgliedschaft ausschließ­
lich auf der ihre Vollversicherung begrün­
denden Tätigkeit beruht; 

c) auf Verpächter von Betrieben sowie auf 
Inhaber von ruhenden Betrieben, Witwen­
und Deszendentenbetrieben, sofern diese 
Personen im Betrieb nicht tätig sind." 

7. a) § 10 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Pflichtversicherung der in der Kran­
kenpflege selbständig _ erwerbstätigen Personen, 
der selbständigen Pecher und der selbständigen 
Winzer (§ 4 Abs. 3 Z. 2, 4 und 9), der selbstän­
dig Erwerbstätigen und ihrer Familienangehöri­
gen (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a- und b), der Teilneh­
mer an Umschulungs-, Nachschulungs- und son:' 
stigen beruflichen Ausbildungslehrgängen sowie 
der Lehrenderi bei solchen Lehrgängen, der Fach-, 
Mittel- und Hochschüler, die eine vorgeschrie­
bene oder übliche praktische Tätigkeit ausüben, 
und der Volontäre (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c) be­
ginnt mit dem Tag der Aufnahme der versiche-
rungspflichtigen Tätigkeit." . 

b) § 10 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Pflichtversicherung der Hebammen, 

Markthelfer, Bergführer und Fremdenführer so­
wie der öffentlichen Verwalter und der Versiche­
rungsvertreter (§ 4 Abs. 3 Z. 1, 5, 7 und 8, § 7 
Z. 3 lit. c sowie § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e) beginnt 
mit der Erteilung der amtlichen Bewilligung zur 
Ausübung der versicherungspflichtigen Tätigkeit 
beziehungsweise der Bestellung zum öffentlichen 
Verwalter oder Versicherungsvertreter." 

c) § 10 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(1) Die Pflichtversicherung -der Angehörigen 

der Orden und Kongregationen der katholischen 
Kirche sowie der Diakonissenanstalten der evan­
gelischen Kirche A. B. und H. B. (§ 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. d) beginnt mit dem Tage der Aufnahme der 
versicherungspflichtigen Tätigkeit." 

d) § 10 Abs. 7 letzter Satz hat zu lauten: 
"Dieses Recht besteht nicht, wenn der Renten­

werber bereits in der Krankenversicherung 
pflic..htversichert -ist." 

8. a) § 11 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(l) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 1 
be.zeichneten Personen erlischt, soweit in den 
Abs .. 2 bis 6 nichts anderes bestimmt wird, mit 
dem Ende des Beschäftigungs-, Lehr- oder Aus­
bildungsverhältnisses.Fällt jedoch der Zeitpunkt, 
an dem der Anspruch auf Entgelt endet, nicht 
mit dem Zeitpunkt des Endes des Beschäftigungs-

3 

verhältnisses 
versicherung 
anspruches. " 

zusammen, so erlischt die Pflicht­
mJt dem Ende des Entgelt-

b) § 11 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Pflichtversicherung besteht, wenn das 

Beschäftigungsverhältnis nicht früher beendet 
wird, weiter 

a) für die Zeit einer' Arbeitsunterbrechung 
infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, so­
fern dieser Urlaub die Dauer eines Monates 
nicht überschreitet, 

b) für die Zeit einer Arbeitsunterbrechung in" 
folge Heranziehung zum Dienst als Schöffe 
oder Geschworner sowie als Vertrauensper­
son in denim Geschwornen- und Schöf­
fenlistengesetz zur Bildung der Ur- und 
Jahreslisten berufenen Kommissionen nach 
dem Bundesgesetz vom 13. Juni 1946, 
BGBL Nr. 135, in der jeweils geltenden 
Fassung, 

c) für die Dauer einer Absonderung auf 
Grund des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. 
Nr. 186, und für dicr Dauer der Verhän­
.gung einer Sperre wegen - Maul- und 
Klauenseuc.ne nach dem Tierseuchengesetz-; 
RGBL Nr. 177/1909." 

c) § 11 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Treten bei Fortbestand des Beschäftigungs­

verhältnisses die Voraussetzungen für die Aus­
nahme von der Vollversicherung nach § 5 ein, 
so endet die Pflichtversicherung, soweit nicht 
Abs. 5 anderes bestimmt, mit dem Ende des 
laufenden Beitragszeittaumes, tritt aber der Aus­
nahmegrund am ersten Tag eines Beitragszeit­
raumes ein, mit dem Ablauf des vorhergehenden 
Beitragszeitraumes. " 

9. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Pflichtversicherung der im § 10 Abs. 4 
bezeichneten Personen erlischt mit dem Ende der 
die Pflichtversicherung begründenden Tätigkeit." 

10. a) § 16 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Personen, die aus der Pflichtversicherung 
ausscheiden, können sich, solange sie ihren Wohn­
sitz im Inland haben und nicht nach diesem oder 
einem anderen Bundesgesetz in der Krankenver­
sicherung pflichtversichertsind, in der Kranken­
versicherung weiterversichern, wenn sie in den 
vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 
26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens 
sechs Wochen nach diesem oder einem anderen 
Bundesgesetz kranken versichert waren; das Er­
fordernis der Erfüllung der Vorversicherungs­
zelten entfällt, wenn die Pflichtversicherung in­
folge einer Aussperrung oder eines Streiks er-· 
lischt. Die Frist von zwölf Monaten verlängert 
sich um die Zeiten, 
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a) während derer der Versicherte auf Rech­
nung eines Versicherungsträgers Anstalts­
pflege erhält oder auf 'Redmung eines Ver­
sicherungsträgers in einem Genesungs-, Er­
holungs- oder Kurheim oder in einer Son­
derheilanstalt untergebracht ist oder An­
spruch auf Ersatz der Verpflegskosten ge­
mäß § 131 oder § 150 einem Versicherungs­
träger gegenüber hat, und 

b) des Kranken- oder Wochengeldbezuges. 

Das Recht auf Weiterversicherung ist binnen 
drei Wochen nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung geltend zu machen. Fällt das 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung in eine 
der in lit. a oder b genannten Zeiten, so beginnt 
diese Frist mit dem Ende der in Betracht kom­
menden Zeit. Die Weiterversicherung schließt 
zeitEch unmittelbar an das Ende der Pflichtver­
sicherung, in den Fällen des vorangehenden 
Satzes an das Ende der jeweils in Betracht kom­
menden Zeit an." 

b) § 16 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Personen, die nach Abs. 1 oder 2 zur Wei­

terversicherung berechtigt waren, können ·dieses 
·Recht, w~nn sie binnen drei Wochen nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung die Aus­
stellung einer Bescheinigung nach § 10 Abs. 7 b~­
antragt haben, auch noch innerhalb von drei 
Wochen nach Ablehnung des Antrages auf die 
Bescheinigung geltend machen. Die Weiterver­
sicherung beginnt in diesem Fall mit dem Tag 
der Zustellung des ,Bescheides üher die Ablehnung 
der Bescheinigung nach § 10 Abs. 7." 

Der bisherige Abs. 6 erhält die Bezeichnung 
Abs.7. 

11. a) § 17 hat zu lauten: 

"Weiterversicherun,g in ,der Pensions­
v e·r 9 ich e 'r u n g. 

hiebei auch die der Feststellung des über­
weisungs'betrages zugrunde gelegten Zeiten und 
die Zeiten der Nadwersicherung zu berücksichti­
gen. 

(2) Die Weiterversicherung ist in dem Zweig 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz zulässig, dem der Versicherte zuletzt zu­
gehört hat. Hat der Versicherte in den letzten 
60 Monaten vor dem Ausscheiden aus der Pflicht­
versicherung Versicherungszeiten in mehreren 
Pensionsversicherungen nach diesem Bundesgesetz 
erworben, so steht ihm die Wahl frei, welche 
dieser Pensionsversicherungen er fortsetzt. 
Kommt hienach die Weiterversicherung in der 
Pensionsversid1erung der Arbeiter in Betracht, 
so ist der letzte Träger der Pflichtversicherung in 
der' Pensionsversicherung der Arbeiter für 'die 
Weiterversicherung zuständig. Nach dem Notar­
versicherungsgesetz erworbene Versicherungszei­
ten sind wie in der Pensionsversicherung der An­
gestellten erworbene Versicherungszeiten zu be-
rücksichtigen. ' 

(:,) Das Recht auf Weiterversicherung muß bis 
zum Ende des sed1sten auf ,das Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung folgenden Monates gel­
tend gemacht werden. Schließt an das Ausschei­
den aus der Pflichtversicherung eine neutrale Zeit 
im Sinne des § 234 an, so verlängert sich die 
Frist 'um diese Zeit. 

(4) Die in Abs. 1 genannten Zeiträume,.in 
denen mindestens sechs beziehungsweise zwölf 
Versicherungsmonate erworben sein müssen, und 
der in Abs. 2 genannte Zeitraum von 60 Mona­
ten v,crlängern sich um Zeiten eines Renten­
bezuges wegen geminderter Arbeitsfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit aus einer der in Acbs. 1 ge­
nannten Versicherungen, um die Dauer eines 
Rentenfeststellungsverfahrens bis zur Zustellung 
des Feststellungsbescheides beziehungsweise bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung im Leistungs­
streitverfahren sowie um Zeiten des ordentlichen 
oder außerordentlichen Präsenzdienstes auf 
Grund der Bestimmungen des Wehrgesetzes, 
BGBL Nr. 181/1955. 

§ 17. (1) Personen, die aus der Pflichtversiche­
rung nach diesem Bundesgesetz oder aus einer 
nach früherer gesetzlicher Regelung ihr ent­
sprechenden Pensions(Renten)versicherung oder (5) Personen, die 120. Beitragsmonate in einer 
aus der Pflichtversicherung nach dem Notarver- oder mehreren der in Abs. 1 genannten Pensions­
sicherungsgesetz ausgeschieden sind oder aus- (Renten)versicherungen erworben haben, können 
scheiden, können sich, solange sie nicht in einer das Recht auf Weiterversicherung jederzeit gel­
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, tend machen oder eine beendete Weiterversiche­
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions- rung erneuern. Abs. 2 ist mit der Maßgabe an­
versicherungsgesetz oder nach dem Notarver- zuwenden, daß die letzten 60 Monate. vor dem 
sicherungsgesetz pflichtversichert sind, weiterver- Ende des zule.~zt. en;orbefoLen Versicherungs­
sichern, wenn sie in den letzten zwölf Monaten' monates zu beruckslchtlgen Sind. 
vor dem Ausscheiden mindestens sechs oder in (6) Die Weiterversicherung beginnt, unbescha­
den letzten 36 Monaten vor dem Ausscheiden det der Bestimmungen des § 225 Abs. 1 Z. 3 mit 
mindestens zwölf Versicherungsmonate in einer dem' Monatsersten, den der Versicherte wählt, 
oder in mehreren der genannten Versicherungen spätestens jedoch mit dem Monatsersten, der auf 
erworben haben. Bei Personen, für die wegen die AntragsteHung folgt. Dem Versicherten steht 
Ausscheidens aus einer versicherungsfreien Be- es frei, in der Folge die Monate zu bestimmen, 
schäftigung ein überweisungsbetrag geleistet oder die er durch Beitragsentrichtung als Monate der 
die Nachversicherung durchgeführt wird, sind Weiterversicherung erwerben will. 
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(7) Die Weiterversicherung endet, außer mit 
dem Wegfall der Voraussetzungen, 

1. mit dem Tage des Austrittes; 
2. wenn Beiträge für mehr als sechs aufeinan­

d~rfolgende Monate nicht entrichtet sind, mit 
dem Ende des letzten durch Beitragsentrichtung 
erworbenen Versicherungsmonates. 

(8) Bei der Ermittlung der Versicherungs­
monate nach Abs. 1 und 5 ist §_ 231 entsprechend 
anzuwenden. Soweit dabei Versicherungszeiten 
in der gewerblichen Selbständigen-Pensionsver­
sicherung zu berücksichtigen sind, gilt § 64 Ge­
werbliches Selbständigen-Pensionsv:ersicherungs­
gesetz, BGBl. Nr. 292/1957." 

12. a) Im § 18 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 3 durch einen Strichpunkt zu .ersetzen. 
Als Z. 4 und 5 sind anzufügen: 

,,4. nach dem Tod eines nach Z. 1 versichert 
gewesenen selbständigen Landwirtes die im § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. b genannten Personen bei Er­

, füllung der dort angeführten Voraussetzungen; 
5. nach Auflösung der Ehe eines nach Z. 1 

oder 3 Versicherten durch Aufhebung oder Schei­
dung dessen früherer Ehegatte." 

b) § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Für die Durchführung der Selbstversiche­

rung nach Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 sowie nach Abs. 1 
Z. 5, soweit es sich um die Selbstversicherung des 
früheren Ehegatten eines selbständigen Land­
wirtes handelt, kann bei den Landwirtschafts­
krankenkassen eine Sonderabteilung für die frei­
willige Versicherung der selbständigen Landwirte 
errichtet werden." 

c) § 18 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Das Recht zum Beitritt ist in den Fällen 

des Abs. 1 Z. 1 bis 3 von einer durch die Satzung 
zu bestimmenden Altersgrenze, die nicht höher 
als mit 50 Jahren festgesetzt werden darf, ab­
hängig. Der Beitritt ist abzulehnen, wenn der 
Gesundheitszustand des Antragstellers ärztlicher­
seits als sdJlecht festgestellt wurde. In den Fällen 
des Abs. 1 Z. 4 und 5 ist das Recht Zum Beitritt 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tage des 
Todes beziehungsweise nach dem Tage der 
Rechtskraft des gerichtlichen Urteiles über die 
Auflösung der Ehe geltend zu machen." 

d) § 18 Abs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Für das Ende der Selbstversicherung gilt 

§ 16 Abs. 7 mit der Maßgabe entsprechend, daß 
das Ausscheiden aus dem Personenkreis nach 
Abs. 1 nicht als Wegfall der Voraus~etzungen an-
zusehen ist." . 

13. § 19 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall 'ihrer Voraussetzungen; 
2. mit dem Tage des Austrittes; 

5 

3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen einem 
Monat nach schriftlicher Mahnung gezahlt wor­
den ist, mit dem Ende des Monates, für den zu­
letzt ein Beitrag entrichtet worden ist." 

14. Nach §.19 ist ein § 19 a mit folgendem 
Wortlaut einzufj.igen: 

"Selbstversicherung bei mehrfacher 
Beschäftigung. 

§ 19 a. (1) Personen, die gemäß § 5 Ab~. 2 in 
einem oder mehreren Beschäftigungsverhältnissen 
von der Vollversicherung ausgenommen sind, 
können, solange sie ihren Wohnsitz im Inland 
haben, der Selbstversicherung in der Kranken­
und Pensionsversicherung hinsichtlich dieses Be­
schäftigungsverhältnisses (dieser Beschäftigungs­
verhältnisse) beitreten, wenn ihnen von mehreren 
Dienstgebern zusammen ein Entgelt mindestens 
in der Höhe der in § 5 Abs. 2 genannten Be­
träge gebührt. 

(2) Die Selbstversicherung beginnt mit dem auf 
den Beitritt folgenden Tag. 

(:{) Die Selbstversicherung endet 
1. mit dem Wegfall ihrer Voraussetz~ngen; 
2. mit dem Tage des Austrittes; 
3. wenn der fällige Beitrag nicht binnen zwei 

Monaten nach Ablauf des Monates, ,für den er 
gelten soll, gezahlt worden ist, mit dem Ende 
des "Monates, für den zuletzt ein Beitrag ent­
richtet worden ist. 

(4) Der Antrag auf Selbstversicherung ist unter 
Bedachtnahme auf § 26 bei jenem Krankenver­
sicherungsträger zu stellen, der nach dem Wohn­
sitz des Antragstellers für die Pflichtversicherung 
zuständig wäre. Dieser Versicherungsträger ist 
auch zur Durchführung der Krankenversicherung 
zuständig. Ist der Antragsteller bereits bei einem 
anderen Krankenversicherungsträger pflichtver­
sichert, so ist dieser Versicherungsträger zur Ent­
gegennahme des Antrages und zur Durchführung 
der Versicherung zuständig. 

(5) Die nach Abs. 1 Selbstversicherten sind der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörig, es 
sei denn, daß sie bereits in der Pensionsversiche­
rung der Angestellten oder in der knappschaft­
lichen Pensionsversicherung pflichtversichert sind. 
In diesem Falle sind sie auch in Ansehung der 
Selbstversicherung dem Versicherungszweig zu­
gehörig, in dem die Pflichtversicherung besteht. 

(6) In Ansehung der Berechtigung zur Weitel'­
versicherung und der Gewährung von Leistungen 
sowohl nach diesem Bundesgesetz wie auch nach 
dem Mutterschutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957, hat 
die Selbstversicherung nach Abs. 1 die gleichen 
Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung in 
der Kranken- und in der Pensionsversicherung." 
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15. Im § 22 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 16 
Abs. 6" durch den Ausdruck ,,§ 16 Abs. 7" und 
der Ausdruck ,,§ 17 Abs~ 4" durch den Ausdruck 
,,§ 17 Abs. 7" zu ersetzen. 

16. a) § 26 Abs. 1 Z. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) für die selbständigen Pecher und qie selb­
ständigen Winzer (§ 4 Abs. 3 Z. 4 und 9);" 

b) § 26 Abs. 1 Z. 4 lit. c hat zu lauten: 
"c) für die Bezieher einer Rente aus einer Pen­

sionsversicherung nach diesem Bundes­
gesetz, wenn die Rente durch die Versiche­
rungsanstalt der österreichischen Eisenbah­
nen ausgezahlt wird, und für die Bezieher 
einer laufenden Geldleist~ng aus .der zu­
sätzlichen Pensionsversicherung bei einem 
der in den §§ 478 und 479 genannten In­
stitute. " 

17. a) § 28 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial-
versicherungsanstalt für I 

a) die Personen, für die eine Landwirtschafts- . 
krankenkasse zur Durchführung der Kran­
kenversicherung sachlich zuständig ist oder 
na·ch Art der Beschäftigung zuständig wäre, 

b) die Versicherungsvertreter in den Verwal­
tungskörpern der Land- und Forstwirt­
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt, der 
Landwirtschaftlidlen ZusdlUßrenteri~er­
sicherungsanstalt und der Landwirtschafts­
. krankenkassen, 

c) Personen, die eine der im § 176 Abs. 1 Z. 3 
genannten Tätigkeiten ausüben, 

d) Personen, die eine der im § 176 Abs. 1 Z.2, 
4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten ausüben, 
sofern die Land- und Forstwirtschaftliche 
Sozialversicherungsanstalt für sie 4uf Grund 
einer selbständigen oder unselbständigen 
Tätigkeit zur Durchführung der Unfallver­
sicherung sachlich zuständig ist, für selb­
ständig erwerbstätige Personen, die eine 
der im § 176 Abs. 1 Z. 7 genannten Tätig­
keiten ausüben, jedoch nur, wenn diese 
nimt gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 Landwirt­
schaftliches Zuschußrentenversicherungsge­
setz von der Pflichtversicherung ausgenom­
men sind." 

b) Im § 28 Z. 3 sind nam den Worten "dieser 
V ersimerungsträger" die Worte "und für die 
Versimerungsvertreter in den Verwaltungskör­
peru der. Träger der zusätzlichen Pensionsver­
sicherung (§ 479)" einzufügen. 

18. Im § 30 Abs. 3 ist die Zitierung ,,§ 4 Abs. 3 
Z. 2 bis 4 und 6 bis 8" durch die Zitierung ,,§ 4 
Abs. 3 Z. 2 bis 4 und 6 bis 9" zu ersetzen. 

19. a) § 35 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 3 
und 4) gilt der Träger der Einrichtung, in der 
die Ausbildung erfolgt, als Dienstgeber. Bei 
Heimarbeitern (§ 4 Abs. 1 Z. 6) gilt als Dienst­
geber der Auftraggeber im Sinne der gesetzliroen 
Vorschriften über die Heima.rbeit, auro wenn 
siro der Auftraggeb~r zur Weitergabe der Arbeit 
an die Heimarbeiter einer Mittelsperson bedient." 

b) § 35 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Der Dienstnehmer hat die in den §§ 33 

und 34 vorgesroriebenen Meldungen selbst zu 
erstatten, 

a) wenn der Dienstgeber die V orremte der 
Exterritorialität genießt oder wenn dem 
Dienstgeber im Zusammenhang mit einem 
zwischenstaatliroen Vertrag oder der Mit­
gliedschaft Osterrciros bei einer internatio­
nalen Ot:ganisation besondere Privilegien 
oder Immi.lllitäten eingeräumt sind, oder 

b) wenn der Dienstgeber im Inland keine Be- " 
triebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat." . 

20. Dem § 39 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die gemäß § ·19 a Selbstversicherten haben die 
Meldungen dem zuständigen Krankenversiroe­
rungsträger zu erstatten. Diese Meldungen wir­
ken auro für den Bereich der Pensionsversiroe­
rung."-

21. § 44 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Beitragszeitraum umfaßt für Pflichtver­
simerte, deren Arbeitsverdienst nach Kalender­
monaten bemessen oder abgeremnet wird, den 
Kalendermonat, wobei dieser einheitlich mit 
30 Tagen anzunehmen ist, für ,die anderen 
Pflimtversiroerten die Kalenderwoche, in die der 
Monatserste fällt, und die folgenden vollen 
Kalenderwomen dieses Kalendermonates." 

22. § 47 hat zu lauten: 

"A 1I g e m ein e B e ~ t rag s g run cl 1 a gei n 
b e s 0 n cl e ren Fäll e n. 

§ 47. Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für 
Zeiten 

a) einer Arbeitsunterbrechung ohne Entgelt­
zahlung im Sinne des § 11 Abs. 3 lit. a 
und. b der Betrag, der auf den der Dauer 
einer solroen' Arbeitsunterbreroung ent­
spreroenden Zeitabsronitt unmittelbar vor 
der Unterbreroung entfiel; 

b) einer Arbeitsunterbreroung im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 lit. c die -naro den dort ge­
nannten Vorschriften gebührende Ver­
gütung für den Verdienstentgang, minde­
stens jedoro die Beitragsgrundlage des 
letzten Beitragszeitraumes vor der Arbeits­
unterbredlUng; 
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c) einer Minderung der Beitragsgrundlage in-I 
folge Ausübung eines öffentlichen Manda- I 

tes der Betrag, der auf den letzten Beitrags­
zeitraum unmittelbar vor der Minderung 
der Beitragsgrundlage entfiel." 

23. a) § 49 Abs. 3 Z. 9 hat zu lauten: 

,,9. Zuschüsse des Dienstgebers, die für die Zeit 
des Anspruches auf laufende Geldleistungen aus 
der Krankenversicherung gewährt werden, so­
fern diese Zuschüsse weniger als 50 v. H. der 
vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit betragen;" 

b) § 49 Abs. 3 Z. 12 hat zu lauten: 
,,12. Zuschüsse des Dienstgebers zur Verbilli­

gung von Mahlzeiten, ferner Freibier, Freitrunk, 
Freimilch und Freitabak;" 

c) Dem § 49 Abs. 3 ist als Z. 13 anzufügen: 
,,13. Das Teilentgelt, das Lehrlingen (Anlern­

lingen) vom Unternehmer nach Art. II Abs. 2 
des Bundesgesetzes vom 9. Juli 1953, BGBl. 
Nr. 141, zu leisten ist." 

d) § 49 Abs. 5 letzter Satz hat zu entfallen. 

.24. a) § 51 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der allgemeine Beitrag für die Kranken­
versicherung darf durch die Satzung für die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehörigen 
Dienstnehmer sowie für die im Bereich der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung als Ar­
beiter anzusehenden Personen höchstens mit 
7'3 v. H., für die übrigen Vollversicherten 
höchstens mit 4'8 v. H. der allgemeinen Beitrags­
grundlage festgesetzt werden. Für jene der Pen­
sionsversicherung der Angestellten zugehörigen 
Dienstnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis 
nicht ,durch eines der im § 14 Abs. 1 Z. 1 an­
geführten Gesetze geregelt ist und deren Ent­
geltanspruch im Falle der Erkrankung das im 
§ 8 Abs. 1 und 2 des Angestelltengesetzes, BGBl. 
Nr. 292/1921, vorgesehene Ausmaß nicht er­
reicht, kann der allgemeine Beitrag für die Kran­
kenversicherung durch die Satzung bis 7'3 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage festgesetzt 
werden. Mit Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates dürfen höhere Sätze festgesetzt 
werden, wenn dies zur Deckung des Erforder­
nisses nötig ist." 

b) Im § 51 Abs. 5 hat der letzte Satz zu 
lauten: 

7 

25. a) § 53 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(s) Der Dienstnehmer hat die Beiträge zur 
Gänze zu entrichten, 

a) wenn die Beiträge vom Dienstgeber, der 
die Vorrechte der Exterritorialität genießt 
oder dem im Zusammenhang mit, einem 
zwischenstaatlichen Vertrag oder der Mit­
gliedschaft Österreichs bei einer internatio­
nalen Organisation besondere Privilegien 
oder Immunitäten eingeräumt sind, nicht 
entrichtet werd~n, 

b) wenn der Dienstgeber im Inland keine Be­
triebsstä tte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) hat, 

c) für die Dauer des Weiterbestan~es einer 
Pflichtversicherung nach § 11 Abs. 3 lit. a." 

b) Dem § 53 ist als A'bs. 4 anzufügen: 
,,(4) Im Falle des § 47 lit. c hat der Dienst­

geber den Beitrag zur Gänze zu entrichten. Er 
ist berechtigt, unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 60 Abs. 1 auch den Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Beitrag, der sich auf Grund der 
Beitragsgrundlage nach § 47 lit. c und der all­
gemeinen Beitragsgrundlage nach § 44 ergibt, 
vom Entgelt in barem abzuziehen." 

26. De.\l1 § 54 ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) § 44 Abs. 5 gilt entsprechend." 

27. a) § 58 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die allgemeinen Beiträge sin-d am letzten 
Tage des Kalendermonates fällig, in den das 
Ende des Beitragszeitraumes fällt. Die Satzung 
kann, sofern sie einen anderen als den im § 44 
Abs. 2 erster Satz bezeichneten Beitragszeitraum 
bestimmt, vorsehen, daß die Fälligkeit der Bei­
träge am letzten Tag des Beitragszeitraumes ein­
tritt. Die Fälligkeit der Sonderbeiträge wird 
durch die Satzung des Versicherungsträgers ge­
regelt." 

b) § 58 Abs. 2 hat zu lauten: ' 
,,(2) Die auf den Versicherten und den Dienst­

geber, bei Heimarbeitern auf den Auftraggeber 
entfallenden Beiträge schuldet der Dienstgeber 
(Auftraggeber). Er hat diese Beiträge zur Gänze 
einzuzahlen. Die den Heimarbeitern gleich­
gestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z. 6) schulden 
die Beiträge und haben diese zur Gänze selbst 
einzuzahlen. " 

"Diese Beiträge sind zur Gänze vom Versicher- c) §58 Abs. 4 hat zu lauten: 
ten zu tragen; jedoch haben die gemäß § 4 Abs. 3 ,,(4) Bei der Berechnung der auf die Versicher-
Z. 4 und Z. 9 Vlersicherten Personen gegenüber 'I ten und deren Dienstgeber entfallenden B.eiträge 
den Besitzern der Wälder, in denen die Ge- kann der Versicherungsträger aus Gründen der 
winnung von Harzprodukten ausgeübt wird, be- ! Verwaltungsvereinfachung allgemein Beträge 
ziehungsweise gegenüber den Besitzern der wein-I unter fünf Groschen unberücksichtigt lassen; Be­
gärten, in denen sie ihre Tätigkeit ausiiben, An- t;räge von fünf oder mehr Groschen können als 
spruch auf Erstattung, der Hälfte der Beiträge." zehn Groschen gerechnet werden." ' 
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28. § 59 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die vom Träger der Krankenversicherung 
eingehobenen Verzugszinsen sind auf die be­
teiligten Versicherungsträger schlüsselmäßig nach 
Maßgabe des auf den einzelnen Versicherungs­
träger . entfallenden Gesamtbeitragsrückstandes 
am Ende des Vormonates aufzuteilen." 

b) § 73 Abs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) In der Kran1kenversicherung der Bezi·eher 
einer ltente aus der ,knappschaftlich,cn Pensions­
versicherung und - soweit der Aufwand nicht 
durch die nach Abs. 5 beziehungsweise 6 einbe­
haltenen Beträge gedeckt ist - auch aus der von 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 

29. Dem § 60 Abs. 2 ist folgender Satz 
zufügen: 

Eigenbahnen durchgdührten Pensionsversiche-
I rung der Arbeiter \Sowie aus der von dieser An­

an- stalt durchgeführten zusätzlichen Pensionsver­
sicherung nach § 478 wird der Aufwand aus den 
Mitteln der Pensionsversicherung erstattet; die 
Satzung des Versicherungsträgers kann hiefür 
einen Pauschbetrag festsetzen." 

"Die nach den im § 11 Abs. 3 lit. c genannten 
Vorschriften gebührende Vergütung für Ver­
dienstentgang auf Grund einer Absonderung 
steht dem aus Leistungen Dritter bestehenden 
Entgelt gleich." 

30. § 64 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Vor Ausstellung eines Rückstandsausweises 
ist der rückständige Betrag einzumahnen. Die 
Bestimmungen des§ 227 Abs. 2 und 3 und des 
§ .228 der Bundesabgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1%1, sind entsprechend anzuwenden." 

31. § 66 hat zu lauten: 

"S ich e run g d e ,r Bei t r ä g e. 

§ 66.· Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 
der Bundesabgabenordnung, BGBL Nr. 194/1961, 
sind auf Beitragsforderungen nach diesem Bun­
desgesetz mit der Maßgabe entsprechend an­
zuwenden, daß an Stelle der Abgabenbehörde der 
Versicherungsträger tritt, der nach § 58 Abs. 5 
berufen ist, die Beitragsforderung rechtlich gel­
tend zu machen. Gegenden Sicherstellungsauf­
trag ist das Rechtsmittel des Einspruches (§ 412) 
gegeben." 

32. § 67 Abs. 3 letzter Satz hat zu entfal1en. 

33. Dem § 68 ist als Abs. 3 anzufügen: 

c) Dem § 73 wird' als Abs. 8 neu angefügt: 

,,(8) Inder Krankenversicherung der nach § R 
Abs. 1 Z. 1 lrt. b teilv.ersicherten Bezieher einer 
laufenden Geldleistung aus der zusätzlichen Pen­
sionsversid1erung nach § 479 haben di·e Träger 
der zusätzlichen pensionsversicherung an die Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisenlbahnen 
ab dem Beginn der Krankenversicherung (§ 10 
Abs. 6 beziehungsweise 7) bis zu deren Ende (§ 12 
Albs. 5) eiruen Beitrag in gleicher Höhe zu ent-
richten, wi·e ·er von den bei dieser Anstalt in der 
Kranken'Versicherung Weiterversicherten n,ach 
den jeweiIs gehenden Bestimmungen zu leist'~n 
ist; als Beitragsgrundlage gilt die die Teilversiche­
rung be!;'ründende lauf,ende GeIdleistung aus der 
zusätzLlchen Pensionsversicherung in ihrer jewei­
ligen Höhe ohne Berücksichtigung von Ruhens­
bestimmungen. " 

cl) Der bisherige Abs. 7 erhält die Bezeichnung 
Abs.9. 

35. a) Im § 74 Abs. 1 letzter Satz ist die Zitie­
rung ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. f" durch die Zitierung 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e" zu ersetzen. 

b) Im § 74 Abs. 2 ·erster Satz ist die Zitierung 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c, d und e" durch die Zitie­
rung ,,§ 8 Ahs. 1 Z. 3 Et. c" zu ersetzen. 

c) Im § 74 Abs. 3 Z. 2 haben die Worte "und 
für die mch § 8 Abs. 1 Z. 3 Iit.e Teilversicher­
ten" zu erutfallen. 

d) § 74 Abs. 3 Z. 3 hat zu entfallen. 

e} Der § 74 Abs. 3 Z.4 erhält die Bezeichnung 
Z. 3 und hat zu lauten: 

,,(3) Sind fällige Beiträge durch eine bücherliche 
Eintragung gesichert, so kann innerhalb von 
3-0 Jahren nach erfolgter Eintragung gegen die 
Gelten'CImachung des dadurch erworbenen Pfand­
rechtes die seither eingetretene Verjährung des 
Rechtes auf Einforderung der Beiträge nicht gel­
tend gemacht werden." 

,,3. für die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e teilver­
sicherten Versicherungsvertr.eter von dem in Be-

34. a) § 73 Abs. 6 hat zu lauten: tracht kommenden Versich,erungsträ~er bezie-
,,(6) Die Träger der zusätzlichen Pensionsver- hungsweise vom Hauptverband beziehungsweise 

s'icherung nach ,den §§ 478 und 479 haben von vom Verband der Meisterkrankenka5'Sen." 

jeder von ihnen zur Auszahlung gelangenden ~6) I § 76 Ab l' d P k Sch! ß 
I f d G Idl . d d hl d ch j. a m s. '1st er un t am u,~ au en en e elstung un Son erza ung, ur ~ I '. • 

d· . T'I'ch ch § 8 Ab 1 Z 1 I' b der L. 3 QUrd1emen Stnchpun1kt zu ersetzen. Als le eme el vers 1 erung na s.. It. .... 
begrüridet wird, einen Betrag in der gleichen' 1 Z. 41St emzufugen: . 
Höhe einzubehalten, wie er bei den im Abs. 5 ge.- ,,4. für in der Kranken- und Pensionsver.sid1.e­
nannten Renten gleicher Höhe einzuhehalten ist." rung gemäß § 19 a Selbstversicherte ein Betrag 
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in der Höhe des durchschnittlichen Einkommens 
des Versicherten aus den Beschläftigungen, die 
seine Berechtigung zur Selbstversicherung begrün­
den; dieser Betrag darf nicht niedriger als 20 S 
täglich und nicht höher als die Höchstlbeitrags~ 
gru:ndla~ in der in Betracht kommem.1/en Ver­
sicherung sein." 

b) § 76 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Weiterversicherung in der Kranken­
oder PeniSionsversicherung ist auf Antrag des Ver­
si,cherten, sow,eit dies nach den wirtschaftlichen 
V,erhältnissen des Antragstellers g,er~chtfertigt 
erscheint, 'auf einer niedirigeren als der nach Abs. 1 
in BetraCht kommenden Beitragsgrundlage, je­
doch nicht unter 10 S für ,den KaLendertag zuzu­
lassen, In der Krankenversicherung kahn der Ver­
sich'erungsträger für die Weiterversicherung eine 
höhere als die nach Abs. 1 in Betracht kommerrde 
Beitragsgrundlage, jedoch nichlt über der Höchst­
beitragsgrundlagein dieser Versich,erung, fest­
setzen) w,enn die Beiträge in einem erheblichen 
Mißverhältnis zudem Gesamteinkommen und 
den im Versicherungsfall zu gewährenden Leistun­
"gen ,snehen. Wurde in der Pensionsversicherung 
die Weiterversicherung auf ,einer niedrigeren als 
der nadl Abs. 1 in Betramt kommenden Beitrags­
grundlage zugelassen, so hat der VeI'sicherungs­
träger bei ,einler Knderung in den wirtschaftlichen 
Verhältni"ssen des Versicherten auf dessen Antrag 
eine Erhöhung der BeItragsgrundlage bis auf das 
nach Abs. 1 in Betracht kommende Au'smaß vor­
zunehmen. Eine solche Erhöhung hat der Ver­
simierungsträger auc-h von Amts wegen vorzu­
nehmen, wenn ihm eine entsprechende Kn,derunlg 
in den wirtsdIaftlichen Verhältnissen des Ver­
sidIerten bekannt wird. Solme Festsetzungen wir­
,ken in allen diesen FäHen nur für die Zukunft." 

37. a) Im § 77 Ahs. 1 sind nim den' Worten 
"Weiter- und Selbstversicherte" die W ürte "mit 
Ausnahme der Selbstversich'erten nach § 19 a" 
einzufügen; ferner ist diesem Absatz folgender 
Satz anzufüg,en: "Für die nach § 19 a Selbstver­
sicherten gilt der Beitragssatz, wie er in der 
Satzung des Versimerungsträgers für di,e Pflicht­
versich,erten festgesetzt ist, die dem nach § 19 a 
Abs. 5 jeweils in BetradIt kommenden Versiche­
rungszweig der Pensionsversich.erunig zugehören." 

ob) § 77 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) In der Pe11JSionsversimerung haben Weiter­
und SelbstV'ersimerte den Beitrag mit diem für 
Pflimtversimerte geltenden Hunderts·atz der Bei­
tragsgrundlage zu entrimten. Für die Höherver­
sicherung in der Pensionsversicherung sind Bei­
träge in einer vom Versimerten gewählten Höhe, 
monatlich aher mindestens 10 S zu entrim,ten; der 
jährlidIe Beitrag darf 6000 S nicht übersteigen.". 
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38. a) § 78 Abs. 1 hat zu Iauten: 

,,(1) Die Beiträge für 'Weiterversicherte sind zu 
Beginn des Kalendermonates fällig. Die Fälligkeit 
der Beiträge für Selb~tversidIerte ist durch die 
Satzung dies den Beitrag einziehenden Ver.siche­
rungsträgters zu 'regeln." 

b) Dem § 78 Abs. 3 ist folg,ender Satz anzu­
fügenl : 

"Die gemäß § 19 a Sdbstversicherten haben die 
Beiträge zur Kranken- und PensionsV'ersichClTUng 
an. den zuständigen Krankenversi.cherungsträger 
einzuzahlen. " 

c) Dem § 78 ist folgender Abs. 4 einzufügen: 

,,(4) In der Selbstversicherung nam§ 19 a hat 
jeder Dienstgeber dem Sclbstversimerten gegen 
Namweis der bestehenden Selbtversimeruntg die 
Hälfte des Beitrages zu ersetzen, der auf das von 
ihm ausg>ezahlte Entgelt (§ 49) entfällt; der 
Ersatzansprum ist hei sonstigem Verlust späte­
stens innerhalb von zwei Monaten nam Zahlung. 
c1es jeweiligen Entgeltes vom SelbstversidIerten 
geltend zu machen." 

Der bisherige Abs, 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. 

39. a) Im § 79 erhält der hishereinzige Absatz 
die Bezeichnung Abs. 1; in diesem Absatz haben 
die Worte "in der Kranken- und Unfallversich,e­
rung" zu .errtfallen. 

b) Dem § 79 ist folgender Abs. 2 anzufügen: 

,,(2) Die Träger der Kranken'Versicherung halben 
die bei ihnen von den Selbstversimerten nach 
§ 19 a eing,ezahlten Beiträge zur PensiolliSversiche­
rung in entspremender Anwendung der Bestim­
mungen des § 63 an den zuständigen Träger der 
Pensionsversicherung abzuführen." 

40, § 80 hat zu lauten: 

"B e i t rag des B und e s. 

§ 80. (1) In der Pension~V'ersimerung nach 
diesem Bunde~ge~etz leistet der' Bund für das 
Jahr 1962 ,e~nen Beitrag von 1812'5 Millionen 
Smil1ing. Hievon entfallen auf die 

MilL S 

a) Pensionsversimerungsanstalt der 
Arbeiter ...... , ................ 1178 

b) Larid-'und Forstwirtschaftlime So-
zial versimerungsanstal t 589'5 

c) VersimerungsalliStalt der österreichi-
schen Eisenbahnen ............. 45. 

(2) Der Beitrag des Bundes ist monatlich im er­
forderlichen Außmaß, nach Tunlimkeit in den 
Monaten April und September mit je zwei Vier­
zehntel, in den übrigen MonatJcn mit je einem 
Vierzehnte I zu bevorsmussen." 
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41. § 84 hat zu lauten: 

"U nt e r 5 t Ü t z u n g s fon d s. 

§ 84. (1) Die Versicherungsträger könnencin1en 
UnterstützungsforudiS anleg;en. 

(2) Dem Unterstützungsfonds könrren 

1. die Träger der Krankenversicherung 

a) bis zu 25 v. H. dies tim ab@e1arufeh{an Ge­
schäftsjahr erzielten Gebarungsüherschusses, 
höchstens jedoch 1 v. H. der Einnahmen an 
Versicherungsbeiträgen' in diesem Geschäfts­
jahr, oder 

b) bis zu 3 v. T. der Einnahmen an Versiche­
rungsbeiträgen in diesem Geschäftsjahr, 

2. die Träger der Unfallversicherung mit Aus­
nahme der Versicherungsanstalt der österreichi­
schen Eisen:bahnen und die Träg,er der Pen",ions­
versicherung 

a) his zu 5 v. H. des im abgelaufenen Ge­
sdtäftsjahrerzielten Gebarungsüberschusses 
oder 

h) bis zu 1 v. T. der Einnahmen an Versiche­
run<g>sbeiträg,en in ,die51em Geschäftsjahr 

überwePsen. 

(a) überwei:sungen nach Abs. 2 Z. 1 lit. bund 
Z. 2 lit. b dürfen nur so weit erfolgen, daß die 
Mittel des Umerstützungsfonds am Ende des 
abgelaufenen Geschäftsjahres bei den Trägem der 
Krankenversicheruri.g den Betrag von 5 v. T. der 
Beivragseinnahmen, bei den Träg.ern der Unfall­
versicherung und der Pen'Sionsv.ersicherung den 
Betrag von 2 v.. T. der Beitragseinnahmen nicht 
übersteigen. 

(4) Die V,ersicherungsanstalt der öSiterreichischen 
E'isenbahnen als Träger der Unfallv.ersich,erung 
kann zur Auffülllung des Unterstützungsfonds 
emen Zuschlag zu den Unfallversicherungsbeiträ­
gen bis zu 5 v. H. dieser Beitcäg;e einheben. 

(5) Die Miotd dt-'S UnterstütZlUinigsfollids können 
in besonders berücksichtigungswürdig'en Fällen, 
insbesondere in Berücksichtigung der Familien-, 
Einkommens- und Vermög;ensv,erhältnisse des zu 
Unterstützenden, für Unterstützurigen' nach Maß­
gabe der hiefür vom V orstand i~ Einvernehmen 
mit dem überwachungssausschuß zu erlassenden 
Richtlinien v·erwendet werden. § 438 Abs. 3 bi:s 5 
werdenentyprechend angew.endet." 

42. Im § 86 Abs. 3 ist der Punkt ~m Ende des 
ersten Satzes durch einen Strichpunkt zu erset7!eru. 
l;olgender Halbsatz ist anzufügen: 

"diese Antragsfrist begin>ntbei Wai'sen,renten­
berechtigoen, d'ie erst nadt dem Eint'ritt des Ver­
sicherungsfaUes geboren werden, mit dem Tag 
der Geburt." 

43. Im § 87 Abs. 3 ist clie Zitierung "Abs. 1" 
durch die Zi6erung "Abs. 2" zU ersetzen. 

44. a) Im § 89 Abs. 1 Z. 1 ist na·ch den Worten 
"Bund,esanstalt für Erziehun'gsbedürftige" einzu­
fügen: ,,(§, 3 des JugendgerichtsgC\Setz,es, BGBl. 
Nr.272/1949)". 

b) Im § 89 A<bs. 2 hat der Letzte Satz zu ent­
fallen. 

c) § 89 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. hinsichtlich der Ansprüdte aus der Unfall­
versich'erung urud aus :der Pensiolllsversich.erung, 
wenn der Versicherungsträger dem Anspruchs­
berechtigten die Zustimmung zum Auslanclsauf­
enthalt erteilt." 

45. § 90 hat zu laut,en: 

"Z usa m m e n t r e f f e n e i m e s Ren t e n­
ans p ruch e sau sei gen e r P e n s ion s­
versicherung mit einem Anspruch 

auf Krankengeld'. 

§ 90. (1) Fällt während der ersten drei Tag.e 
einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit, für 
dj·e g·emäß § 138 Abs. 1 Ansprum auf Kranken­
geld nicht besteht, oder während des Bezuges von 
Krankengelcl ein Iten'tcnanspruch aus eigener Pen­
sionsversilCherung des. Versicherten an oder lebt 
eine Renne aus einem der Versich'erungsfälle des 
Alters wieder auf, so ruht der Rellltenanspruch 
für ,d!j,e weioere Dauer des KrmkengddbCZlUi~es m~t 
dem ß,etralg des Krankeng.eLdles; dem Bezug des 
KunkengeLdes s:inJel hilebei aUJCh !die <luI Rech.nung 
eines Kfla'llIkenversicheliUngsrrä<gers Iglewährte An­
staltspfle,gJe, U nterbringul1lg d'es Versilm,erten in 
cilnem Genesul1lg.s-, Erholru.nlgs- oder K~rheim od:er 
einer Sonderheila'llJSta1t undl dler Ers<lItz der V'er­
pfleg!~kostCin gemäß §, 131 oder § 150 glIeich­
zusteLl.en. 

(2) Das Ruhen des Rentenanspruches erfaßt den 
Grundbetrag vor den anderen Rentenbestandtei-· 
len." 

46. Nach § 90 ist ein § 90 a mit folgender 
Überschrift und folgenidem Wortlaut einzufügen: 

,,2 USa m m e n.t r e f f e n ein es Ans pr u­
ches auf Verse.hrtenrente mit 
e 1 n e mAn s p r u c hau f K r a n k eng eId. 

§ 90 a. (1) .Trifft der Bezug von Krankengeld 
mit einem ·Anspruch auf Versehrtenrente aus der 
Unfallversicherung zusammen, so ruht, wenn die 
ArbeiJts,unJähigkeit FoLge des Al'beitSlUmlaLles 
oder der ß.erufskrankheit ist, die Versehrtenirente 
für d'iJe weitel1e Dauer des Krankeng.eldbezuges 
mit dem Betrag des Kra/nkengddles; hiebei simd der 
Bezug von VersehrtengeLd dem An5pruch auf 
Versehrtenrenlle umd ein ruhender Anspruch auf 
Krankengeld dem Bezug des Kranlkengeldes 
gleichzuhaken. 

(2) Das Ruhen gemäß Abs. 1 trillt jedoch ilIli<lem 
Ausmaß nicht ein, in dem die Rente unmittelbar 
vor der Arbeitsunfähigkeit gebührte." 
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47." a) Die überochrift des § 94 hat zu lauten: ! Steigerungsbeträge für Höherversicherung (§ 248 

"Z usa m m e nt reff e 11 ein es Ren te n _ Abs. 1 und § 251 Abs. 3) und die Kinder­
ans p r u ehe sau s der P e n s ion s v e r- ZUsdlüsse heranzuziehen. 

sie her u n g mIt Er wer P sei n k 0 m- (2) Liegen die Voraussetzung~n für die An-
me n." wendung mehrerer der in Abs. 1 angeführten 

b) § 94 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Wird neben einem RenteJ]anspruch aus rler 
Pensionsvel1Sich,erung mit Ausnahme der An­
sprüche auf Knappsch'aftsrente Uirud Knappschafts­
soldsowie Waisenlrente noch Erwerhseinkommen 
(Abs. 2 und 3) aus einer glleichzeidg ausgeübten 
Erwerbstätigkeit erzielt, so ruht der Grundbe­
trag rn:it dem Betrog, um den das im Monat ge­
bührende Erwerbseinkommen 680 S übersteigt, 
höchstens jedoch mit dem Betrag, um den dtc 
Summe aus Rente und ErW'etb~einkommen 1m 
Monat den Betrag von 1800 S übers,teigt." 

c) § 94 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) ALs Erwerbseinkommen im SiJnn:e des 
A bs. 1 gilt bei einer gleichzeitig ausg,eübten 

a) unselbständigen Erwerbstätigkeit das aus 
dieser Tätigkeit gebührende Enltgelt; 

b) gelbständi~en Erwerbstätigkeit der auf den 
Kalendermonat entfallende Teil der nach­
geW1~C'S'enen Einkünfte arus dieser Erweribs­
tä'tJiJgke~t. " 

d) Der 'bisherige § 94 Abs. 2 erhält di;e &ezeich­
nung Abs. 3. In diesem Absatz ist das Wort "Ent­
gelt" durch das Wort "Erwel'bseinkommen" zu 
ersetzen. 

e) Der :bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 
Abs. 4 und hat zu lauten: 

,,(4) Tritt an die Stelle des Entgekes Kranken­
geld :1'Us der Krankenv,ersicherung oder wird aus 
dieser Versicherull'g Anstaltspflege gewährt, so 
ruht für die Dauer des Bezuges des Krankengel­

Ruhensbestimmungen vor, so sind diese in der 
Reihenfolge § 90 a, § 90 und § 94 anzuwenden; 
bei der Anwendung des§ 90 ist das Kranken­
geld nur mehr mit dem Betrag heranzuziehen, 
um den es den in der Unfallversicherung gemäß 
§ 90 a ruhenden Rentenanspruch übersteigt." 

49. § 97 hat zu lauten: 

"W i r k sam k e i t s beg i n i1 von An d e­
r un gen i n den Ren t e n ans p r ii ehe n 
aus der U n f a 11- und P e n s ion s v e r-

sicherung. 

§ '97. (1) Die Erhöhung von Renten aus der 
Unfallversicherung und der Pensionsversicherung 
sowie eine wiederzuerkannte Rente aus der Un­
fallversicherung gebühren' nur für die Zeit ab 
Anmeldung des Anspruches beziehungsweise ab 
Einleitung des amtswegigen Verfahrens. 

(2) Die Erhöhung qer Witwenrente aus der 
Unfallversicherung wegen Krankheit oder ande­
rer Gebrechen ist auch für die Zeit der Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit vor der Anmeldung 
des Anspruches, längstens jedom bis zu drei 
Monaten vor der Anmeldung zu gewähren. Das 
gleiche gilt in der Unfall- und in der Pensions­
versicherung für die Erhöhung von Waisenrel1~ 
ten, für die Erhöhung von Renten infolge Zu­
erkennung von Kinderzuschüssen oder eine~ 
Hilflosenzuschusses sowie für die Weitergewäh­
rung von Kinderzu~chüssen oder Waisenrenten. 

(~) Die Herabsetzung einer Rente wird mit 
dem Ablauf des Kalender~onates wirksam, der 
auf die Zustellung des Bescheides folgt." 

des oder der Gewährung von Anstaltspflege der I 50. a) Im § 98 Abs. 1 sind nach dem Wort 
Rentenanspruch in der bisherigen Höhe weiter; "Bundesgesetz" die Worte "mit Au'snahme des 
der Gewährung von A11Staltspflege ist die llnoter- Hilflosenzuschusses" einzufügen. 
bringung des Versicherten in einem Genesungs-, 
Erholungs- oder Kurheim oder einer Sonderheil­
anstalt illl~ der Ersatz der Verpflegskosten gemäß 
§ 131 oder § 150 gleichzustellen." . 

f) Im § 94 erhaltt;!n die Abs. 4 und 5 die Be­
zeichnun& Abs. 5 und 6. 

48. ic 95 hat zu lauten: 

"G e m ein 5 a m e B e s tim m u n gen für 
ci i e An wen dun g de r § § 90, 90 a 'U ~ cl' 94. 

§ 95. (1) Bei Anwendung der §§ 90, 90 a und 
94 sind die Renten mit dem Hilflosenzusmuß . 
und ~en Zuschlägen, jedoch ohne die besonderen 

b) § 98 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Hilflosenzuschuß, sonstige Ansprüche 
sowie d:iJe Anlwa'rtochafr.an nach dliesem Bundes­
g;esetz köruruen weder ü!hell"trag,en noch v,erpfändet 
nO'ch,gepfä,rudtet werden." 

51. Im § 100 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß 
der lit. b durch einen Strichpunkt zu ersetzen. 
Als lit. c ist anzufügen: 

"c) in der Pensionsversicherung überdies in den 
Fällen des § 310; die Rente und allfällige 
Zuschüsse gebühren nom für den Monat, 
der dem Einlangen des Antrages gemäß 
§ 308 Ahs. 1 beim leistungszuständigen 
Versicherungsträger folgt." 
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52. § 101 hat zu lauten: 

"R ü c k wir k end eHe r s tell u n g des 
g e set z 1 ich e n Z u s t a n des bei Gel d-

1 eis tun gen. 

§ 101. Ergibt sich nachträglich, daß eine Geld­
leistung bescheidmäßig infolge eines wesentlichen 
JrrtU!IIl:S über den 5aIchverhaJJt odler eines offen~ 
kundigen Versehens zu Unrecht abgelehnt, ent­
zogen, eingestellt, zu niedrig bemessen oder zum 
Ruhen gebracht wurde, so ist mit Wirkung vom 
Tage der Auswirkung des Irrtums oder Ver­
sehens der gesetzliche Zustand herzustellen." 

53. § 102 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Anspruch auf Leistungen aus der 
Krankenversicherung ist bei sonstigem Verlust 
binnen zwei Jahren nach seinem Entstehen,' bei 
nachträglicher Feststellung der Versicherungs~ 
pflicht oder Versicherungsberechtigung binnen 
zwei Jahren nach Rechtskraft dieser Feststellung 
geltend zu' machen." 

54. a) Im § 103 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
"vom Versicherungsträger" durch den Ausdruck 
"von Versicherungsträgern" zu ersetzen. 

b) Im § 103 Abs. 1 Z. 3 ist der Ausdruck "vom 
leistungspflichtigen Versicherungsträger" durch 
den Ausdruck "vQn Versicherungsträgern" zu er~ 
setzen. 

55. a) Dem § 104 Abs. 1 ist folgender Satz an­
zufügen: 

"Die laufenden Geldleistungen aus der Kranken­
versicherung können, wenn die Leistungspflicht 
dem Grunde nach feststeht, das Ausmaß der 
Leistung aber aus Gründen, die nicht in der Per­
son des Versicherten gelegen sind, noch nicht ere 

mittelt werden kann, vom Versicherungsträger 
bevorschußt werden." 

b) § 104 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Alle Zahlungen können auf zehn Groschen 
in der Weise gerundet werden, daß Beträge unter 
fünf Groschen unberücksichtigt bleiben und 
solche von fünf oder mehr Groschen als zehn 
Groschen gerech net werden." 

56. Im § 105 Abs. 4 zwc]ter Satz iist der AU!S­
druck "des § 90" durch den Ausdruck "des § 90 
beziehungsweise des § 90 a" zu ersetzen. 

57. Im § 106 Abs. 1 ist der erste Satz durch 
folgende zwei Sätze zu ersetzen: 

"Die Leistungen werden an den Anspruchs­
berechtigten, wenn dieser aber handlungsunfähig 
oder ein beschränkt handlungsfähiger Unmündi­
ger ist, an seinen gesetzlichen Vertreter aus­
gezahlt. In den Fällen des §361 Abs .. 2 dritter 
Satz ist die Leistung unmittelbar an den Antrag­
steller auszuzahlen." 

58. § 107 hat zu lauten: 

"R ü c k f 0 r der u n g z u Un r e c h t e r­
b r ach t e r Lei s tun gen. 

§ 107. (1) Zu Unrecht erbrachte Geldleistungen 
sind vom Versicherungsträger zurückzufordern, 
wenn der Empfänger den Bezug durch bewußt 
unwahre Angaben; bewußte Verschweigung maß­
gebender Tatsachen oder Verletzung der Melde­
vorschriften (§ 40) herbeigeführt hat. 

(2) Das Recht auf Rückforderung nach Abs. 1 
verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeit­
punkt, in dem dem Versicherungsträger bekannt , 
geworden ist, daß die Leistung zu Unrecht er­
bracht worden ist. 

(3) Der Versicherungsträger kann bei. Vor­
liegen berücksichtigungswürdiger Umstände, ins­
beso,I1Idere in Blerücbichtl~gung der FaimiLien-, Ein­
kommens- und Vermägensverhältnisse des Emp­
fä:ngens, 

1. auf die Rückforderung nach Abs. 1 ver­
zichten; 

2. die Erstattung des zu Unrecht gezahlten Be­
trages in Teilbeträgen zulassen. 

. (4) Zur Eintreibung der Forderungen der Ver­
sicherungsträger auf Grund der Rückforderungs­
bescheide ist den Versicherungsträgern die Ein­
bringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 
Abs. 3 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1950)." 

59. § 112- Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Bestimmungen des § 111 sind auf 
Dienstgeber beziehungsweise deren Bevollmäch­
tigte entsprechend anzuwenden, die der von 
ihnen nach § 34 Abs. 2 übernommenen Pflicht 
zur Vorlage von Entgeltlisten nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommen oder in diesen Listen 
unwahre Angaben machen oder die die Bestäti­
gung nach § 361 Abs. 3 nicht oder nicht recht­
zeitig ausstellen. Die Bestimmungen des § 111 
sind auch auf Betriebsinhaber oder deren Beauf­
tragte entsprechend anzuwenden, die das Betre­
ten beziehungsweise Besichtigen des Betriebes 
(Anstalt, Einrichtung und dergleichen) durch 
fachkundige Organe der Träger der Unfallver­
sicherung (§ 187 Abs. 2) verweigern." 

Artikel 11. 

1. § 118 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) An Stelle der Krankenbehandlung und ge­
gebenenfalls des Krankengeldes tritt nach Maß­
gabe der §§ 144 bis 150 Anstaltspflege; an Stelle 
der Anstaltspflege kann neben der Kranken­
behandlung und gegebenenfalls neben dem Kran­
kengeld Hauspflege (§ 151) gewährt werden." 

2. § 120 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. im Vers,icherungsfall der Mutterschaft mit 
dem Beginn der sechsten Woche vor der voraus-
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sichtlichen Entbindung; wenn aber die Entbin-I spruch ruht, oder die auf Rechnung eines Ver­
dung vor diesem Zeitpunkt erfolgt, mit der Ent- sich'erungsträgers Amtaltspflege erhalten oder auf 
bindung; ist der Tag der voraussichtlichen Ent- Roechnung eilIlJes Vel'sicheruJ1lgsträg~rs in eil~em 
bindung nicht festgestellt worden, mit dem Bec Genesungs-, Ernolungs- oder Kurheu!l oder eIner 
ginn der sechsten Woche vor der Entbindung;" Sonderheilanstalt untergebracht ~ind oder An-

spruch .auf Ersatz der Verpflegskos.tengemäß 
3. § 121 Abs. 4 hat zu lauten: § 131 oder § 150 einem Versicherungsträger 
,,(4) Sofern nach Maßgabe der Bestimmungen gegenüber haben, 

dieses Bundesgesetzes oder der Satzung der An- 2. an Personen, die inllierhalb der letzten zwölf 
spruch von der Erfüllung einer Wartezeit ab- Montate vor dem Ausscheiden aus der durch eine 
hängig ist, sind auf diese anzurechnen: Beschäftrgung begründeten Pflichtvenicherung 

1. Zeiten einer Krankenversicherung nach mindestens 26 Wochen oder unmittelbar vorher 
diesem oder einem anderen Bundesgesetz, mindesuens ~echs Wochen versichert waren und 

2. Zeiten der Zugehörigkeit zu einer Kranken- sogleich nach dem Ausschehden aus der Pflicht­
fürsorgeeinrichtung emes öffentlich-rechtlichen versich.e,rung erwerbslos geworden sind, wenn der 
Dienstgebers, Versicherungsfall wä.h~el1ld der Erwerbslosi~keit 

3. Zeiten eines Kranken- oder Wochengeld- und binnen d~ei_ Wochen nach dem Ausscheiden 
bezuges sowie Zeiten, während derer der Ver- aus der Pmchtversicherun1g eintritt; das gleiche 
sicherte auf .Rechnung eines Versicherungsträgers gilt, wenn bei einem mehrfach Versim.ertcn 
~nstaltspfl.ege erhalt~? hat. od~r auf Rechnung (§ 128) ein versicherungspflichtigles Beschäfti­
eJIl1IeS Ven;OChel1ungstr~~e,rs lJ1l elJ1l:em Genesut"Jg~-, I gungsverhältnis endet und d:s Ent.gelt .~us. den 
Erholungs- oder Kurhelm oder emer Sonder hell- w,.eitel'bestehenden Beschäfugungsverhaltrlilssen 
anstalt untergebracht war oder .. Anspruch auf den Betrag von 680 S mon.atlich nich,t übcrsteig~. 
Ersatz der Verpflegskosten gemaß § 131 'oder War der V,ersicherte im Zeitpunkt des AusschCl­
§ 150 einem Versicherungsträger gegenüber dens aus der Pflichtversimerung infolge Krank­
hatte, sofern diese Leistungen nicht in:. Falle des heit arbeitsunfähi'g, so heginnot die Frist vo.n drei 
§ 122 Abs. 2 Z. 2 und Abs. 3 gewahrt wur- Wochen' ~rst a'b dem Erlö~ch,en des Anspruches 
den. auf Krankengeld (Anstaltspflege) zu laufen. 
Bei den nach § 16 Abs. 2 Weiterversicherten St.erbegeld ist auch zu gewähren, w~nn der Ver­
sind auf die Wartezeit überdies die in Z. 1 bis 3 sicherungsfall des Todes erst nach Abhuf von 
bezeichneten Zeiten anzurechnen, die der Ver- dl'ei Wochen nach dem Ausscheid.en aus der 
sicherte, dessen Pflichtversicherung freiwillig Pf1.ichtversicherung, aber nom während der Ge­
fortgesetzt wird, zurückgelegt hat." währung (des Ruhens) von KrankengeLd, Anr 

4. a) § 122 Abs.1 hat tu l~me,l1l: sta}ts(Haus)pflege oder Wochcrugdd ei:ng,etreten 
ist." 

,,(1) Der Versicherte hat na,ch Maßgabe der fol- d 
c) Im § 122 Abs. 3 ist der Punkt am Ende es genden Bestimmungen Anspruch auf die Le~stun~ ., 

d K k . h . f" 'ch d . Absatzes durch emen Stnchpunkt zu ,ersetzen; es gien er ran enverSlC erull'g UT 5'1' un s,elfl,e. f" 
Angehörigen (§ 123), wenn der Versimemngsfall Ist anzu ugen: . 

) ooh _-1 d V . h . od . nritt in dieser Zeit ,der VersIch, 'erungsfall der 
a wa tre,l\U le,r ,ersJ.C erung er Kran kheit oder des Todes ein, gebühren die Lei-
b) vor dem auf das EJ1Ide der Versicherung stungen aus diesen Versicherungsfällen." 

nächstfolgenden Ar.beitstag 
eing,etret'en ,ist (§ 120). Die Leistungen aus dem' d) Im § 122 Ahs. 4 ist die jew,eiLs vork~:n­
Versicheru,l1lgsfall äer Krankheit werden auch ge- mende Zitierung "Abs. 2 Z. 2" dmch die Zlt~e­
währt, wenn die Krankheit im Zeitpunkt des rung "Abs: 2 Z. 2 und Abs. 3" zu ersetz·en. 
Beginnes der Versicherung beneits bestanden h;!t. 

~ie Letsturugen si.nd in .allen ,d~ese? Fälle~ auch 5. a) Tm § 123 Abs. 1 Z. 1 ist der Strrichpunlkt 
uber das End~ der V ~:slcherung hu~aus biS z~m dur.ch das Wort "urud''' zu ersetzen; in Z. 2 ist 
Abl.auf d,er Lel:tungshochstdauer wel.~erzugewah-I der Beistrim durch einen Punkt 2'JU ersetzen; das 
ren, solange die Voraussetzurugcll fur den An- Wort "und" und dioe Z. 3 haben zu entfalLen. 
spruch geg,eben sind." .. . 

, b) Im § 123 Abs. 2 Z. 4 smd dre Worte "l:n 
b) § 122 Abs. 2 hat zu l?-uten: Wecre der freiwilligen Gerichtsbarkeit" durch dLC 
,,(2) Für Versicher.u,ntgsfäUe, die nach dem Ende Wo~e .~m Verfahren aJUßer Streitsachen" zu 

der Versicherung oder nach Nblauf des im Ab. 1 ersetz,e;. 
lit. b bezeichrueten Zeitraumes eintreten, sind Lei-
S'tun-n, rund' zw.a,r :LUlch für F:amill,i,enangehörige, c) § 123 Ahs. 3 zweiter S~tZ hat zu la~tenl: A 

.. <ö- "Über diesen Zertpunkt hi,naus gdten SIe a 's n-nac.:h Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
h gehörige, wenn sie gewä ren: ~ 

1. an Personen, die Anspruch auf -Kranken- 1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger 
oder Wocheng,eld haben, auch wenn dieser An-regelmäg.jger Schul- oder Berufsausbildung 5ich 
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noch nicht selbst erhahen kön,n1en, bis zur ord­
nungsmäßigen Beendigung der Ausbildung, läng­
stens jedoch bis zur VoHendung des 24. Lebens­
jahl'es, 00e~. 

2. wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen 
außersta·nde si'nd, ~ich selbst ,dien U nter.halt zu 
vers,chaff,en, sofern das Gebrechen vor d·er V 011-
endung des 18. L'ebensjahres oder wäh!1end des 
Besta.n1des der Angehörigeneigenschaft nach Z. 1 
eingetreten ist." 

d) Im § 123 ist als Abs. 4 einzufügen: 
,,(4) Sind beide ElternteiLe versichert, darun 

storbene Landwirt in der Selbstversicherung zu­
rückgelegt hat. Die Satzung kann für Selbst­
versicherte auch den K,r:eis dler Angehörigeruein­
schränken, doch dürfen weder die Kinder (§ 123 
Abs. 2 Z. 2 bis 6) bis zum vollendeten 14. lebens­
jahr noch die Ehegattin ausgeschlossen werden, es 
sei derun, daß diese Personen selbst rherechtigt 
sind, der Selbstversicherung in der Krankeruver­
sicherUng heizutreten. D~e Anspruchsberechtigung 
kann für diese Personen auch da.l1!n ausgeschlos­
sen werd'en, wenn der selbstärudige Landwirt 
seine Zustimmung zum Bertdtt nicht erteilt. 

gelten Kinder aus g-eschiedenen (aufg,ehobenen, (2) .Ist der Rentner (§ 8 Abs. 1 Z. 1) oder em 
für nid1tig erkl,ärten) Ehen als A:n~ehörige jenes I Aingehöriger des Rentruers- (§ 123) in· eirer Ver­
Elternveilies, in dessen Hausgemeinschaft sie stän- sorgungsm~talt oder in einer Anstalt der allge­
dig leben. Kommt bei unehelichen Kirudern dile meinen Fürsorge, in der er im Rahmel1! seimer 
Anlgehörigeneig,enschaft nach Abs. 2 Z. 3 und 4 gesamten Beoreuung Krankenbehandlung erhält, 
in Betracht, dann gelten die uruehelichen Kinder untergebracht, so besteht währ~nld der Dauer 
als Angehör,ige der Kinaesmutter, wenn siie mit di<e~er Untet'1bringung für seine Person kein An­
dieser ständig ,in Hausgemeinschaft hlben. Di,e spruch auf die Leistung,en aus der Krankenver­
ständige Hausgemeinschaft besteht weiter, wenn sicherung_ Dies gilt nicht für den Anspruch auf 
sich das Kind nur vorübergehcrud oder wegen Sterbegdd." 
schulmäß~er (beruflicher) Ausbildung oder zeit-
weilig wegen Heilbehanldlung außerhalh der 
Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn 
sich das Kind auf Veranlassung (;lirues Elternteiles 
ulllld überwi,egend auf seine Kostten in PflegeeEnes 
Dritten befindet." 

Der bisherige Ahs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.5. 

7. a) Dem § 125 Abs. 1 ist folgender Satz 
aneufügen: 

"Die Bemessung~grundlage für die Barlei:stungen 
aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit gilt in der gLeichen Höhe auch 
für den Versich,erun!gsfall des Todes, wen!n dieser 
während der Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-

e) Der bisherige Abs. 5 erhält die ß.ezeichnun,g heit eingetl'eten ist oder Soerbegeld ~bemäß §169 
Abs. 6 und hat zu lauten: 

Abs. 2 gebührt." 
,,(6) Als Angehörige gilt auch d.ire Mutter, Toch-

ter (auch Stief- oder Pflegetochter), EnkeEru oder 'b) Dem § 125 Abs. 4 ist folgender Satz an-
Schwester des Versicherten, di'e s,eit mindestens zufügen: 
zehn Mon alt en' mFt ihm in Hausgemeinschaft lebt "Bei Personen, die gemäß § 9 in di'e Kranken­
urud j'hm seit d~eser Zeit unentgeltlich den Haus- I versichicrung einbezogen sind, ist die Bemessungs-

. halt führt, bei männlich,en Versicherten jedoch grundlage für das Sterbegeld die durch die Ver­
nur, wenn eine im g,emeinsamen Haushalt ordnung für diese Personen bestimmte Beitrags­
lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhanden gruml'lage." 
i~t. Angehörige aus diesem Gnmde kann nur eine 
einzige Person seini." 

f) Der bisherige Abs. 6 erhält die B1eze.ichnung 
Abs. 7; dier letzt,e Satz hat zu emfallen. 

6. § 124 hat z'u lauten: 

"S o.n der ,re g -e 1 tU n ge n für SeI b s t v e r­
sicherte utI1id Rent.ne,r. 

§ 124. (i) Bei Selbstversich,erten (§ 18) ,ist die 
Leistun:gspflicht allgemein, soweit nicht für ein­
zelne Leistungen im folgenden eirue Lärugere 
W artezeit vorgc~chcn ist, voru der Brfüllung einer 
Wanezeit von' sechs Wochen abhängig. Durch di'e 
Satzung kann diese .Wartezeit auf dr'ei Monate 
erweitert werden. Bei den nach § 18 Abs. 1 Z. 4 
und 5 Versicherten sind auf die Wa'rtezeit die 
Zeiten anzurechnen, die der frühere Ehega-tte bis 
zur Auflösurug der Ehe beziehungsweise der ver-

8. § 128 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Bei mehrfacher KrankenV'ersiche!1U,l1!g nach 
den Bestimmungen dieses Bundesg,esetzes sind die 
S:1Chleistungen (d~e Ersta:ttunlg von Kosren an 
Stelle von Sachleistungen). für ein urud denselben 
Versicherurugsfall nur einmal zu gewähr,en, urud 
zwar von dem Versicherungsträger, den der Ver­
sich,erte zuerst in Aruspruch nimmt. Die Bar­
leistungen gebühren aus jeder der in Betracht 
kommenden Versicherungen." 

9. a) Im § 130 Abs. 3 ist nach dem zweiten Satz 
folgender Satz einzufügen: 

"Für Heilbeheife sind höchstem; jene Kosren zu 
ersetzen, die dem Ver.sidlerungsträger bei In­
anspruchnahme der LeDstung im Iruland ,erwadlsen 
wären." 
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b) § 130 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Die im Abs. 3 als Ers3'tz aer Kost~1 für 

Heilmittel und ärztIiche Hilfe für den Kalender­
tag der Behandlungszeit vorgesehenen Höchst­
sätze werden für je!llC Zeit verdoppelt,in welcher 
der Anspruch des Versicherten auf Krankengeld 
gemäß § 143 Abs. 1 Z. 3 zur Gänze .. ruht." 

10. a) § 131 Abs. 1 letzter Satz hat zu lauten: 
"Wi'rd die Vergütung für die Tättigkeit dies ent­
sprechenden V,ertragspartners .nicht nach den er­
brachten Einzelleistungen best,immt, hat die 
Satzung des Versiffierungsträgers Pauschbet.räge 
für die Kostenerstattung festzusetzen." 

b) Im § 131 Abs. 2 sm dU.e Wo-r/te "eine V,er­
tragseinrich tung" durch die Worte "einenl V er­
tra~partner oder eine eigeIlle BinrÜchtung (Ver­
tragseinrichtung) des Versicherungsträgers", zu er­
setz,en. 

11. Nach § 131 ist ein § 131 a folgernden Wort­
lautes einl.lufügen: 

"K 0 s t e n e r s tat tun g bei Feh 1 e TI 

traglicher Regeltingen mit 
Ä r z t e n (D e n t ist e n). 

v e r­
den 

§ 131 a. Stehen Vertragsärzte (Vertragsrd,enti­
sten) infolge des Fehlens einer Regelung durch 
Verträg~e (§ 338) nicht zur Verfügung, so hat der 
Versi,ehertmgsträger dem Versicherten für die 
auß.erhalß einer eigenen Einrichtung in An'Spruch 
genommellie Behandlung (den Zahnersatz) die 
Kosrenerstattu,nig in der Höhe d·es Betrages zu 
leisten, der vor Eintritt des vertrags losen Zustan­
des 'bei Inan6-pruchnahme eines Wahlarztes 
(Wahldentisten) zu leisnen g.ewesen wäre. Der 
Versi,ch,erungsträger kann diese Kostenoerstattun.g 
d'urch die Satzung unter Bedachtnahme auf seine 
finanzidle LeLs'tungsfähigkeit und das wirtschaft­
liche Bedürfnoi,s der Versicherten erhöhen." 

12. § 132 hat zu lauten: 

15 

'13. Dem § 133 ist als Abs.4 anzufügen: 

,,(4) Für Angehörige, die sonst einen gesetz­
lichen Anspruch auf Krankenbehandlung haben, 
besteht' kein Anspruch auf die Leistungen der , 
Krankenbehandlung nach diesem Bundesgesetz." 

14. § 134 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) Besteht die' Notwendigkeit der Kranken­
behandlung für eine Erkrankung, die vor dem 
Ende der Versicherung oder vor dem Ende des 
Anspruches auf eine der im § 122 Abs.2 Z. 1 ge­
nannten Leistungen eingetreten ist, über diesen 
Zeitpunkt hinaus, so wird die Krankenbehand­
lung längstens durch .26 Wochen nach dem Ende 
der Versicherung beziehungsweise nach dem 
Ende des Anspruches auf die in Betracht kom­
mende Leistung, wenn aber Krankengeld über 
diese Zeit hinaus noch gebührt, für die Zeit ge­
währt, für die- Krankengeld gebührt." 

15. Dem § 135 ist ein Abs.3 mit folg~ndem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Bei der Inanspruchnahme ärztli'cher Hilfe 
durch einen Vertragsarzt oder in eigenen Einrich­
tungen (Vertragseinrichtungen) des Versi<he­
rungsträgers hat der Erkrankte einen Kranken­
schein vorzulegen. Der Hauptverband hat hiefür 
einen einheitlichen, für alle Versicherungsträger 
gültigen Vordruck aufzulegen." 

16. Im § 138 Abs.2 lit. b ist das Wort "u~d". 
am Schluß durch einen Beistrich und am Schluß 
der lit. c der Punkt durch einen Beistrich zu er­
setzen. Als lit. d ist anzufügen: 

"d) gemäß § 17' in die Krankenversicherung 
einbezogene Personen." 

17. a) § 139 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Entsteht nach Wegfall des Krankengeld-
anspruches vor Ablauf der Höchstdauer neuer­
lich, und zwar innerhalb von 13 Wochen, infolge 
der Krankheit, für die der weggefallene Kranken­
gelaanspruch bestanaen hat, ein Anspruch auf 

"B are Leistungen an Stelle 
S ac h leis tun gen. 

von Krankengeld, so werden die Anspruchszeiten für 
diese Krankheitsfälle zur Feststellung der Höchst­
dauer zusammengerechnet; die neuerliche mir 

§ 132. Die Träger der Krankenversicherung Arbeitsunfähigkeit verbundene Erkrankung gilt 
können in ihren Satzungen bestimmen, daß für als Fortsetzung der vorausgegangenen Erkran­
Versicherte, deren Arbeitsverdienst einen in der kung." 
Satzung festzusetzenden Betrag überschreitet, an 
Stelle der Sachleistungen bare Leistungen gewährt b) § 1317 Abs. 4 hat zti lauten: 
werden. Bei den in der Krankenversicherung ge- ,,(4) . Ist mit dem Wegfall des Krankengeld-
mäß § 18 selbstversicherten selbständigen Land- anspruches die Höchstdauer abgelaufen, so kann 
wirten tritt an die Stelle des Arbeitsverdienstes ein neuer Anspruch auf Krankengeld infolge der 
der Einheitswert des land(forst)wirtschaftlichen Krankheit, für die der weggefallene Kranken­
Betriebes, bei Be'trieben, für die ein Einheitswert geldanspruch bestanden hat, erst wieder ent­
nicht festgesetzt ist, das Erwerbseinkommen des stehen, wenn der Erkrankte in der Zwischenzeit 
Versicherten. Die Höhe der 'baren Leistungen I' durch mindestens 13 Wochen in einer den An­
darf 80 v. H. der dem Versicherten tatsächlich spruch auf Krankengeld eröffnenden gesetzlichen 
erw.achsenen Kosten nicht überschreiten." Krankenversicherung oder durch mindestens 

. ~ 
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52 Wochen in einer sonstigen gesetzlichen Kran- licher Behandlung und besonderer Wartung be­
kenversicherung versichert war. Liegen Zeiten dürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 3 Krankenanstaltengesetz, 
einer den Anspruch auf Krankengeld eröffn~nden BGBL Nr. 111957), in einer Pflegeanstalt für 
gesetzlichen Krankenversicherung und einer son- Kranke, die an chronischen Krankheiten leiden 
stigen gesetzlichen Krankenversicherung vor, so und die ungeachtet ihrer Unheilbarkeit ärztlicher 
entsteht ein neuer Anspruch, wenn die Zusam- Behandlung und besonderer Pflege bedürfen (§ 2 
menrechnung dieser Zeiten" 13 Wochen ergibt, Abs. 1 Z. f I\rankenanstaltengesetz, BGBL Nr.l/ 
wobei Zeiten einer sonstigen gesetzlichen Kran- 1957). Die stationäre Behandlung von Erkran­
kenversicherung mit einem Viertel der tatsächlich kungen an Tuberkulose gilt nur dann als An­
zurückgelegten Dauer zu berücksichtigen sind." staltspflege, wenn eine soldleBehandlung in all-

e) Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeidmung I g~meinen Krankenanstaiten (§ 2 r Abs. 1 Z.1 
Abs.5; nach den Worten "geminderten Arbeits- Kranken~nstaltengesetz, B.GBL Nr. 111957) 
fähigkeit" sind die Worte "oder eine Versehrten- durchgefuhrt oder vertragJ~ch ,,(§ 148 Z.7) als 
rente aus der Unfallversicherung" einzufügen. Anstaltspflege anerkannt wIrd. 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
18. § 140 hat zu lauten: Abs.5. 

"Anrechnung von Zeiten auf die 
Höchstdauer des Krankeng·eldan­

s p r u ehe s. 

§ HO. Auf die Höchstdauer gemäß § 139 sind 
anzurechnen: 

1. Zeiten, für die der Anspruch auf Kranken­
geld gemäß § 89 oder gemäß § 143 Abs. 1 Z. 1, 
2 und 3 zweiter Halbsatz sowie Abs. 6 ruht, so­
weit es sich nicht um Leistungen der erweiterten 
Heilfürsorge handelt; 

2. Zeiten, für die dem Versicherten ein Kosten­
ersatz für Anstaltspflege gemäß § 131 oder § 150 
gewährt wird." 

19. a) § 143 Abs.1 Z.2 hat zu lauten: 

,,2. solange der Versicherte auf Rechnung eines 
Versicherungsträgers Anstaltspflege erhält oder 
auf Rechnung eines Versicherungsträgers in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer 
Sonderheilanstalt untergebracht ist oder Anspruch 
auf Ersatz der Verpflegskosten gemäß § 131 oder 
§ 150 einem Versicherungsträger gegenüber hat;". 

b) Im § 143 Abs. 3 ist nach dem Wort ,;Kör­
perschaft" ein Beistrich zu setzen; anschließend 
sind folgende Worte einzufügen: "mit Ausnahme 
der gesetzlichen beruflichen Vertretungen der 
Dienstnehmer, ". 

e) § 143 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Besteht ein mehrfacher Anspruch auf 

Krankengeld, so ist Abs.1 Z.3 nur auf die Ver­
sicherung anzuwenden, die auf einem Beschäfti­
gungsverhältnis beruht, aus dem der Versicherte 
Anspruch auf Fortbezug von mindestens 50 v. H. 
der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs.1) 
hat. " 

d) die bisherigen Abs. 4 und 5 erhalten die Be­
zeichnung Abs~ 5 und 6. 

21 .. § 146 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) § 139. Abs. 3 und 4 gilt entsprechend." 

22. § 147 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) § 139 Abs.3 gilt entsprechend. War mit 
der Beendigung der Anstaltspflege für den An­
gehörigen die Höchstdauer der Pflege abgelaufen, 
so entsteht ein neuer Anspruch auf Anstalts­
pflege für den Angehörigen, wenn der Versicherte 
nachher mindestens 52 Wochen in einer gesetz­
lichen Krankenversicherung versichert war." 

23. § 148 Z. 5 erhält die Bezeichnung Z. 6; die 
bisherige Z.6 eI1hält die Bezeichnung Z.5 und 
hat zu lauten: 

,,5. Bei Unterbril1gung eines Geisteskranken, 
dem oder für den ein Anspruch auf Anstalts­
pflege (§ 144) zusteht, in einer öffentlidlen Son­
derheilanstalt . für Nerven- und Geisteskranke 
trägt der Versicherungsträger di~ Kosten der 
Anstaltspflege bis zur vorgesehenen Höchstdauer 
(§§ 146, 147) in der Höhe des halben Verpflegs­
kostensatzes der allgemeinen Gebührenklasse. " 

24. § 151 hat zu lauten: 

"H aus p f 1 e g e. 

§ 151. Ist die Aufnahme des Erkrankten in 
eine Krankenanstalt geboten, aber unabhängig 
von seinem Willen nicht durchführbar und ist 
die Möglichkeit der übernahme der Pflege durch 
einen Haushaltsangehörigen nicht gegeben, so 
kann der Versicherungsträger mit Zustimmung 
des Erkrankten oder des gesetzlichen Vertreters 
Hauspflege durch vom Versicherurigsträger bei-
zustellende Pflegepersonen oder durch Leistung 

20. Im § 144 ist ein Abs.4 mit folgendem von Zuschüssen zu den Kosten für eine Pflege­Wortlaut einzufügen: 
person gewähren. Die Hauspflege kann auch ge-

,,(4) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unter- währt werden, wenn: ein sonstiger wichtiger 
bringun& in einem Heim für Genesende, die ärzt- , Grund hiefür vorliegt." 
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2S. § 1S2 hat zu lauten: 

"F ami 1 ie 11 - U n cl Tag gel cl. 

17 

I .~4) Das Fa.milien;geld ka~ vom ~e:sicherungs~ 
I trager unmittelbar an dIe Angehangen ausge'­

zahlt werden. 
§ 152. (1) Versicherte erhalten ein Familien- (5) § 142 und § 143 Abs. 1 Z.3, Abs.4 und S 

geld, solange sie auf Rechnung des Versicherungs- sind auf den Familien(Tag).geIdanspruch. ent­
trägers in Anstaltspflege stehen und ihr Anspruch sprechend anzuwenden." 
auf Krankengeld ausschließlich aus diesem Grunde 
ruht, wenn sie Angehörige im Sinne des § 123 
Abs. 2, 3 4, 6 oder 7 haben, die sich gewöhnlich 
im Inland aufhalten. Anspruch auf Familiengeld 
besteht nicht für einen Angehörigen, der aus 
selbständiger oder unselbständiger Erwerbstäti'g­
keit, aus einem Lehr- oder Ausbildungsverhält­
nis oder auf Grund von Renten~nsprüchen aus 
der Unfall- oder der Pensionsversicherung mit 
Ausnahme des Hilflosenzuschusses ein Einkom­
men von mehr als 680 S monatlich bezieht. 
Kommen mehrere Angehörige in Betracht, ist 

26. Dem § 153 ist ein Ahs. 4 mit folgendem 
Wonlaut anzufügen: 

,,(4) Bei dler Inanspruchnahme der .chil"'urgi's.chen 
oder konservierenden Zahnbe.handlung durch 
einen Vertragszahnarzt oder Vertugsdentisten 
oder in einer eigenen Einrichtung (Vertrags ein­
richtung) des Versicherungsträgers ist ein Zahn­
behandhmgss:chein vorzulegen. Der Hauptver­
band hat hiefür einen einheitlichen, für alle Ver­
s,icherung'sträg.er gültigen Vordruck aufzulegen." 

der Anspruch auf Familiengeld gegeben, wenn 27. a) 1m § 16i Abs. 1 hat der lerslte Ha,lbsatz 
die Voraussetzungen dafür auch nur bei einem des erst.en Satzes zu lauten: 
Angehörigen erfüllt sind. 

(2) Das Familiengeld ist in folgender Höhe zu 
gewähren: 

a) solange der Versicherte auf Grund gesetz­
licher oder vertraglicher Bestimmungen An­
spruch auf Fortbezug von weniger als 
SO v. H. der vollen Geld- ull:d Sachbezüge 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat, in der Höhe des halben Krall:keh­
geldes (§ 141 Abs. 1 beziehungsweise Abs. 2), 

b) solange der Versicherte auf Grund gesetz­
licher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von sn v. H. dieser 
Bezüge hat, in der Höhe eines Viertels des 
Krankengeldes (§ 141 Abs. 1 beziehungs­
weise Abs. 2). 

"Fürdie Entbindung ist Pflege in dner Krall:ken­
anstalt (auch i'n einem Entbindungsheim) läng­
stens für zehn Tage zu gewährm;". 

b) § 161 Abs. 2 ha.t zu lauten: 
,,(2) Zeiten 'einer Pflege nach Abs. 1 sind auf 

die Höch'stdauer der An~taltspfle:ge (§§ 146, 147) 
oder des Krankenge1ldampruches (§ 139) nicht 
anzurechnen. " 

c) § 161 Abs. 3 hat z,uentfallen. 

28. a)§ 162 Abs. 1 ha,t zu lauten: 

,,(1) Weiblichen Versicherten gebührt für die 
letzten sechs \'V oehen vor der voraussichtlichen 
Entbindung, für den Tag de; Entbindung und 
für die ersten sechs Wochen nach der Entbindung 
ein täglich'es Wochen geld. Stillende Mütter er­

Als satzungsmäßige MehrIeistung kann das I halten das Wochen;geld IlJach der Entbindung bis 
Familiengeld allgemein in den Fällen der lit. a auf zu acht Wochen. Mütter nach Frühgeburten er­
zwei Drittel des Krankengeldes (§ 141 Abs. 1 be- haI.ten das Wochengdd durch zwölf Wochen." 
z!ehunl?sweise Abs. 2), in den Fällen der lit. b auf b) § 162 Abs. 3 hat zu lauten: 
eIn Dnttel des Krankengeldes (§ 141 Abs. 1 be- "." 
zj'ehu . Ab 2) d f" V'ch . ,,(;1) Das W oCl1CU1geld gebuhrt den nach § 4 , ngswelse s. un ur ersl erte mIt . . 

h 1 · A h'" b' S H d Abs. 3 den DJenstnehmern GleIchgestellten und me ras eInem nge ongen IS zu V. • er . '. . 
Beme dl f ·· d' BI' f" den nach § 8 Abs. 1 Z. 4 '1:ellverslCherten büden-ssungsgrun age ur le ar elstungen ur .. . ...,.. . 
'"den w 't f" d' B .. d d A den Kunstlern In der Hohe des taghchen Kran-l- el eren 'ur le egrun ung es nspru- . . .. . 
ches a f F '1' ld h Ab 1 . B ch lcengddes, anderen wefbhch.en VerSIcherten In u amI lenge nac . s. In etra t .. . 
1,0 d A h .. · h"h d D der Hohe des auf den Kalendertagendallenden. mmen en nge ongen er 0 t wer en. er . ... 
Gesamtbetrag des erhöhten Familiengeldes darf TeIles des du:chs-chr:ltuhch'en Im den l~tzten 
I'n kel'ne FIle d B t d b"h 13 Wochen (bel VersIcherten, deren Ar'bertseve.r-m <a en e rag es sonst ge u ren-. . 
den Kra ke Id"b . dIenst nadl Kalend,ermonaten bemessen oder ab-

n nge es u ersteIgen. ch . cl . d' 1 d . K I cl gere' net wir ,Ill ' en·etzten . Irela eil: 'Cr-
(l) Durch die Satzung kann bestimmt werden, 

da.ß Versicherte, die wegen Fehlens von nach 
Abs. 1 i~ Betracht kommenden Angehörigen 
kein,en Anspruch a<Uf Familien~eld haben, für die 
in Abs. 1 bezeichnete Dauer an SteHe des Fami­
li'engeldes ein Taggeld erhaLten. Die Höhe des 
Ta,ggeldes wird durch die Satzung bestimmt; es 
darf die Höhe des halben Krankengeldes nicht 
übersteigen. 

Zu 517 der Beilagen 

monaten) gehührenden Arheitsverdienstes, ver­
mindert um die ,gesetzticheru Abzüge. Bei Ver­
sicherten, deren Lehrverhähni& während des ge­
nannten Zeitraumes geendet hat, ist, wenn es 
für di,c Versic..hcrte gün~üger ist, für die Er­
mi'ttlung der Höhe des W ochengddes der Ar­
beitsverdienst im letzten Beitragszeitraum, ver­
mindert um die gesetzlichen Abzüge, heranzu­
ziehen. Fallen in den für die Ermittlung des 

2 
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durchschnittlichen Ar'beitsverdienSltes maßg,eben­
den Zeitraum Zeiten, während derer die Ver­
sicherte infoJge Knwheit oder vorübergehender 
Kurzarhei.t nicht das volle Entgelt bezog,en hM, 
so verläl1Jgertsi,ch der maßgeberude Zeitraum um 
diese Zeiten; di'ese Zerten bleiben bei de,r Be­
rechlnunog des Durchschnittsverdienstes- außer 
Betracht; dias gleiche gilt für Zeiten der im § 11 
Abs. 3 bezeichneten Art." 

c) Der bisherige Abs. 3 erhält die Bezeichnung 
Abs. 4; die Ziffer 3 dieses Absatzes ha:t zu ent­
faHen;' die Ziffer 4 erhält die Beieichnun,g Zif-
f~r 3. ' , 

,d) Der bisherige Abs. 4e'rhäih die Bezeichnung 
Ab~. 5. 

29. a) Im § 163 Abs. 1 letzter Sa.tz ist der 
Ausdruck ,,§ 162 Abs. 4" durch den Ausdruck 
,,§ 162 Abs. 5" zu ersetzen. 

b) Im § 163 Abs. 3 sind nach dem Wort 
"Rente" d,j.e W ort!e "und in der Krnnkenv~r­
~icherung der g,emäß § 9 einbezogenen Personen" 
einzufügen. 

30. a) § 164 Abs. 1 Z. 2 hat ZJU lauten:: 

,,2. sonstigen weiblichen Versichel1tJen mit Aus­
nahme der Selbstversicherten (§ 18) im Ausmaß 
von 600 S;er kann durch die Satzung des Ver­
sicherungsträgers bis auf 1200 S erhöht 'wer­
den;". 

b) Im § 164 Ahs. 1 ist als Z. 3 einzufügen: 

,,3. für Angehöt"ilge (§ 158 Abs. 1) und Sdbst­
versicherte (§ 18) im Ausmaß von 300 S; er 
kann durch d,ie Satzung des Versid1erungsträ>gers 
bis auf 1000 S erhöht werden." 

c) Im § 164 Abs. 2 sind ,nach dem Wort 
"Rente" die Worte "und in der Kranken'Ver­
sicherurug der gemäß § 9 ei'nbezogenen Pe,r­
sonen" einzufüg,en; 

31. a) Dem § 166 Abs. 1 Z. 1 sind folgende 
Worte anzufügen: 

"in der Höhe des dem Versicherungsträger hier­
aus erwachsenen Aufwandes;". 

b) _§ 166 A:bs. 1 Z. 2 hat 2lU lauten: 

,,2. solange die Versicherte ,auf Grund gesetz­
licher oder vert:raglicher ß'estimmungen Anspruch 
auf Fortbezug von mehral& 50. v. H. der vol~en 
Geldi- und Sad1bezüge (§ 49 Abs. 1) ha't; besteht 
ein Anspruch auf Weiterleistung von 50 v. H. 
dieser Bezüg,e, 'so ruht das Wochengeld zur 
Hälfte. § 143 Abs. 5 gilt entsprechend." 

32. Im § 169 Abs.1 urud 2 ist die Zitierung 
,,§ 122 Abs. 1 und 2" aurm die Zitierung ,,§ 122 
Ahs. 1 oder 2"zu erSf'tzem 

33. § 170 hat zu l.au\)en: 

"A n s p r u c h sb e r e c h t i g t e Per s 0 n e n. 
§ 170. (1) Vom Sterbegeld werden zunächst 

die Kosten der Bestalttul1Jg bestritten und an den 
gezahlt, der die Bestattung besorgt hat. Bleibt 
ein überschuß, so sind name-inander der Ehe­
gatte, die leiblimen Kinder und die Wahlkinlder, 
der Vater, die Mutter, die Ges:chiWist,e-r bezugs­
berechtigt, wenn sie mit dem Verstorbenen zur 
Zeit seines Todes in h~usllicher Gemeinschaft ge­
lebt haben. Fehlen solche _Bererntigte, So ver­
bleibt der übersthuß dem Träger der Kranken­
versicherung. '. 

(2) Wurden die Bestattungskosten ,auf Gnu:nd 
gesetzlicher, slatzungsmäßiger oder vertrag1ic.~,er 
Verpflimtung von anderen Personen als den im 
Abs,. 1 bezeichneten Angehörigen bestri'tten, so 
gehührt das Sterbegeld zur Gänze den im Abs. 1 
bezeichneten Pe,rsonen in d-er dort angeführten 
&eihenfolge." . 

34. a) Im § 171 Abs. 1 erster Slitz ist der 
Ausdruck ,,(§ 125 Abs. 1)" durch den Ausdrude 
,,(§125)" 2lU enetzen. 

h) Im § 171 Abs. 2 hat der zweite Ha:lbs:atJz 
zu lauten: "es ist um den Betra-g des Sterbegeldes 
zu kürzen, das auf Grund eigener PfliChtver­
sicherung des Verstorbenen gebührt." 

c) Im § 171 Ahs. 3 Z. 1 urud Abs. 5 Z. 1, 
sind jeweils nach den Worten "monatlichen 
Rente" die Worte "einschließlich einer allfäHigen 
Ausgleirnszulage, jedoch" einzufügen. 

Artikel III. 

1. Der § 172 erhäl-t -die Bezeichnung § 172 
Abs. 1; als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Mittel der U nfallversim,erung können 
auch für weitere Maßnahmen, die der Wied'er­
eingliederung von Vers,ehrten in den Arbeits­
prozeß dienen, verweooet werden (Rehabilita­
tion)." 

2. a) Im § 176 Ahs. 1 Z. 2 sind nach, den 
Worten "einer solm-en Rettung," die Worte "bei 
Herbeiholung eines Arz'tes oder einer Hebamme 
zu einer ,dringenden Hilfeleistung," einzufügen. 

b) Im § 176 Abs. 1 Z. 4 ist der Funkt nach 
dem \Vort "werden" durm einen Strichpunkt 
zu ers'etzen. 

c) Dem § 176 Abs. 1 sind als Z. 5, 6 und 7 
anzufügen: 

,,5. beim Besum beruflimer Schulungs(Fort­
bildungs)kurse, soweit dieser Besum geeignet ist, 
das beruHiche Fortkommen des Versicherten zu 
fördern; 

6. bei einer betrieblichen Ta;tigkeit, wie sie 
sonst ein nach § 4 Versicherter ,ausübt, aurn, 'wenn 
dies nur vorübel1geheoo g!!schieht; 
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7. in Ausübung der den Mitglliedern vorn frei­
willigen F euerwehren (Feuerwehrverhänden), 
freiwilligen Wasserwehren, des Österreichischen 
Roten Kreuzes, der freiwiHigen Rettungsgesdl­
schaften, der Rectungsflugw,acht und des Öster­
reichischen Bergrettungsdiensces im Rahmen der 
Ausbildung, der übungen und d'es Eiooatzfaliles 
obli'egenden Pflichten sowie bei Tätigkeiten) von 
freiwilllig,en Helfern dieser Or!ganisationen und 
der Pflichtfeuerwehren im Einsatzf'aU." 

,d) Im § 176 Ab5>. 2 ist der Ausdruck "Abs. 1 
Z. 2 und 3" durch den Ausdruck "Abs: 1 Z. 2, 
3, 6 und 7" zu ersetzen. 

3. a) Die überschrif.t des § 180 hartzu lauten: 

"B e 5 on der e B e me s S'U n g s g run dia g e 
für Per san e n, u nt e 'r 3 0 J ,ah ren." 

b) Im § 180 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,21 Jahre" 
durch den, Ausd'ruck ,,30 Jahre" zu ersetzen. 

19 

7. a) Im § 184 Abs.2 hat der zweite Satz zu 
lauten: "Vor der Entsdleidung über den An­
trag ist der zuständige Fürsorgeträger anzu­
hören," 

b) § 184 Abs.4 hat zu lauten: 
,,(4) Durch die Abfindung werden Ansprüche 

auf Hei1behandlung und Berufsfürsorge, An­
sprüche auf Versorgung mit Körperersatz­
stücken, orthopädischen Behelfen und anderen 
Hilfsmitteln sowie der Hilflosenzusdluß, die 
Kinderzuschüsse und die Ansprüche der Hinter­
bliebenen nicht berührt." 

8. § 192 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Der Träger der Unfallversicherung kann unter 
Bedachtnahme auf seine finanzielle Leistungs­
fähigkeit und das wirtschaftlidle Bedürfnis 
der Versidlerten durch die Satzung bestimmen, 

4. a) Im § 181 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 
Abs. 1 Z. 3 Lit. b" durch den Ausdruck ,,§ 
Ab5. 1 Z. 3 lit., b u'nd cl" zu. ersetzen. 

ob, unter welchen Voraussetzungen und inwi,e-
8 weit schon von einem früheren Zeitpunkt an 
8 Heilbehandlung nach § 191 oder an deren 

SteHe Geldleistungen zu gewähren sind." 
b) § 181 Abs. 3 hart zu Lauten: 
,,(3) Für die gemäß § 19 in der U nfaJlver­

sicherung Selhstv'ersicherten gilt als Bemessun;gs­
grundlage das 360fache der Beitragsgrundhge 
gemäß § 76 Abs. 1 Z. 3." 

c) § 181 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Für .die gemäß § 8 Ab5. 1 Z.3 lit. c in 

der Unfallversicherung Teilversicherten gilt als 
Be.messungsgrundlage .aas 360fache der ,Bei,trags­
grundlage gemä'ß § 74 Abs. 2." 

d) Dem § 181 ist ein Ahs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Kommen für Versicherte mehrere der in 
Ahs. 1 bis 4 genannten Beme5sungsgrundlagen 
in Betracht, so sind sie unbeschadet der Bestim­
mung,en des § 178 zusammenzurechnen." 

9. § 195 hat Zu lauten: 

"F ami 1 i e n- und Tag gel d bei G e w ä h­
run g der Ans tal t s p f leg e als U n f a 11-

h eil b e hand I u n g. 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallver­
sicherung als Unfallheilbehancllung Pflege in 
einer Kranken-, Kur- oder sonstigen Anstalt, so 
gebührt dem Versehrten Taggeld und' für seine 
Angehörigen (§ 123 Abs. 2 bis 5) überdies Fa­
miliengeld. Das Familiengeld kann unmittelbar 
den Angehörigen ausgezahlt werden. . 

(2) Das Taggeld beträgt 5 S. Das tägliche 
Familiengeld beträgt für jeden' Angehörigen 
0'6 v. H., zusammen jedoch nicht mehr als 
2'4 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrund­
lage. 

5. Nach § 181 ist ein § 181 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

(3) Familien- und Taggeld gebühren nicht, 
wenn und solange der Versehrte mehr als 

so n- 50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 
Abs. 1) vor dem. Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
weiter bezieht. Bezieht der Versehrte 50 v. H . 

"B e m e s s, u n g s' g run, dl a g e 
s t i gen Fäll e n. 

ln 

. § 1 ~1 a. (1) Für die .gemäß § 8 .Abs .. l Z. 3 der vollen Geld- und Sachbezüge weiter, gebührt 
11t. e In der UnfallversIcherung TellverSIcherten das Familiengeld zur Hälfte." 
ist die Bemessungsgrundlage unter Bedacht-I 
nah~e auf § 178 nach den §§ 179 bis 181 zu 10.a) Im § 207 Abs. 2 Z. 3 sind die Worte 
ermitteln. . W d f' '1' I' G'ch b k' ce . .... "lm ege er relWI Igen "en tSiar elt 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend fur dIe Ermltt- durch die Worte im Verfahren außer Streit­
lung der Bemessungsgrundlage in den Fällen des sachen" zu ersetze~. 
§ 176, wenn der Verletzte oder Getötete zur . 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles in der b) Im § 207 haben die Abs. J und 5 zu ent-
Unfallversicherung versichert war.". fallen. Der Abs.4 erhält die Bezeichnung Ab5.3. 

Die Z. 2 in diesem Absatz hat zu lauten: 
6. Im § 182 ist die Zitierung ,,§§ 179 und 180" ,,2. wegen geistiger oder körperlicher Gebre­

durch die Ziti.erung ,,§§ 17·9' bis 181a" zu er- chen dauernd außerstande ist, sich selbst den 
setzen. Unterhalt zu verSchaffen', s'ofern das Gebredlen 
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vor Vollendung des 18. Leben\Sjahres oder wäh­
rend des in Z. 1 hezeidllleten Zeitraumes ein­
g,etreten ist," 

11. § 208 hat zu rauten: 

"R u h ende r Ver se h r t e n re n t e bei A n­
s tal t s p f 1 e g e. 

§ 208. Wird einem Versehrten wegen der 
Folgen eines Arbeitsunfalles oder wegen einer 
Berufskrankheit Anstaltspflege aus der Kran­
kenversicherung oder Unfallversicherung ge­
währt, so ruht während dieser Zeit die auf 
Grund dieses Versicherungsfalles gebührende 
Versehrtenrente einschließlich allfälliger Zu­
schüsse. Das Ruhen tritt jedoch in dem Ausmaß 
nicht ein, in dem die Rente unmittelbar vor der 
Ansta! tspflege gebührte." 

12. a) Im § 210 Abs. 1 werden die Worte 
"Beschädigumg nach dem Kriegsopferversor­
gungsgesetz" durch die Worte "anerkannten 
Schädigung nach dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957, BGBl. Nr. 152, beziehungsweise 
Opferfürsorgegesetz, BGB!. Nr. 183/1947," er­
setzt. 

(2) Das Versehrtengeld wird für Personen, die 
nach ,diesem Bundesgesetz krankenversichert 
sind, in der Höhe des sonst dem Versicherten 
in der Krankenversicherung gemäß § 141 gebüh­
renden Krankengeldes gewährt; das Versehrten­
geld ist auf Ersuchen des Unfallversicherungs­
trägers vom zuständi,genKrankenversicherungs­
träger gegen Ersatz auszuzahlen. Für andere 
Versehrte beträgt das tägliche Versehrtengeld 
den 60. Teil eines Zwölftels der Bemessungs-­
grundlage in der Unfallversicherung. § 208 gilt 
entsprechend." -

15; Dem § 214- ist eIn Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) In den Fällen des A bs. 1 kann der Ver­
sicherungsträger, wenn der Tod im Inland ein­
getreten ist, unter B,edachtnahme auf die Fami­
lienverhältnisse des Verstorbenen und die wirt­
schaftliche Lage der Hinterbliebenen einen Zu­
schuß zu den Kosten der überführung des 
Leichriams an den Ort des Wohnsitzes des Ver­
storbenen gewähren oder die -überführungs­
kosten in voller Höhe übernehmen." 

b) Im § 210 Abs. 2 sind die Worte "z,u be- 16. Im § 218 haben die A'bs. 2 und 4 zu ent-
messen" durch das Wort "festzustellen" zu fallen. Abs, 3 erhält die Bezeichnung Abs. 2. 
ersetzen. 

c) Im § 210 Abs. 4 werden die Worte 
"Schädigung nadl dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz" durch die Worte "anerkannte Schädi­
gung nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
1957, BGBl. Nr. 152, beziehungsweise Opferfür­
sorgege~etz, BGBI. Nr. 183/1947," ersetzt. 

17. § 219 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Bedürftige Eltern (Großeltern) und un­
versorgte Geschwister des Versicherten, dessen 
Tod durro einen Arbeitsunfall oder eine Berufs­
krankheit verurs'acht wurde, ha.ben Anspruch 
auf Eltern- beziehungsweise Geschwisterrente 

13. a) Im § 211 Albs. 1 erster Satz sind die von zusammen 
sungsgrundlage, 

Worte, "ein Jahr" durch die Worte "zwei Jahre" 
Lebensunterhalt 

jährlich 20 v. H. der Bemes­
wenn der Versicherte ihren 
überwiegend bestritten hat." 

zu ersetzen. 

b) Im § 211 Abs. 1 zweiter Satz ist das Wort 
"halben" zu streichen, 

14. § 212 hat zu 'lauten: 

"Versehrtengeld aus der Unfall-
ver sie her u n g. 

§ 212. (1) Der Träger der Unfallversicherung 
kann bis zum AlbLauf eines Jahres nach dem 
Eintritt des VersicherUnigsfalles an Stelle der 
Versehrtenrente Versehrtengeld gewähren, wenn 
zu erwarten ist, daß über diese Zeit hinaus eine 
Versehrtenrente nicht gebührt. Besteht kein An­
sprum auf V.crsehrtenrente, kann der Träger 
der Unfallversimerung für die Dauer der durch 
den A.rbeitsunfall oder die Berufskrankheit ver­
ursachten Arbeitsunfähigkeit Versehrtengeld ge­
währen, wenn und solange der Versehrte keinen 
Anspruch auf Krankengeld aus der Kranken­
versicherung hat und keinen Arbeitsverdienst 
oder keine Einkünfte ,aus der die Versicherung 
begründenden Beschäfügung bezieht. 

Artikel IV. 

1. Im § 221 erhält der bisher einzige Absatz 
die Bezeichnung Abs. 1; ein Abs. 2 mit folgendem 
\Xl ortlaut ist anzufügen: 

,,(i) Die Pensiollsversicherung kann überdies 
für Versicherte im Zusammenhang mit einem 
Heilverfahren durch Gewährung einer beruf­
lichen Ausbildung Maßnahmen treffen, um die 
Arbeitsfähigkeit des Versicherten zu erhalten, 
wieder herzustellen oder zu bessern (Rehabilita­
tion). Das gleiche gilt für Personen, -die eme 
Rente aus einem Versicherungsfall der ge­
minderten Arbeitsfähigkeit beziehen." 

. 2. § 222 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(:3) Die Pensionsversicherungsträger können 
überdies Leistungen der Gesundheitsfürsorge 
(§§ 300, 301) und der Rehabilit'ation (§§ 300, 
300 a) gewähren; sie haben ferner nach Maßgabe 
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des § 73 zur Krankenversidlerung der Rentner 
Beiträge zu emrichtenbeziehungsweise den Auf~ 
wand für die:;e Krankenversicherung zu tragen." 
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träge als wirksam entrichtet anerkennen, die für 
Zeiten nach A'bs. 1 Z. 1 nach Ablauf von vier 
Jahren seit ihrer Fälligkeit entrichtet werden. 
Ein Fall besonderer Härte ist insbesondere dann 

_ 3. § i25 hat zu lauten: 

"B e i t r .a g s z e i t e n n ach dem 3 1. 
z e m b e r 1 9 5 5. 

§ 225. (1) Als Beitragszeiten aus der Zeit 
dem 31. Dezember 1955 sind anzusehen: 

I an'zunehmcn, w~Iln dem Versicherten ansonst 
ein Nachteil in seinen versicherungsrechtlichen 

D e~ Verhältnissen erwächst, der unter Berücksichti­
gung seiner Familien- und Einkommensverhält­

I nisse von wesentlicher Bedeutung ist, und der 
nach i Versicherte die Unterlassung der Anmeldung zur 

Versicherung nicht vorsätzlich herbeigefü'hrt 
1. Zeiten . einer Pflichtversicherung III der 

Pensionsversicherungmit Ausnahme der III Z. 2 
bezeichneten Zeiten, und zwar 

a) wenn" die Anmeldung zur Pflichtversiche­
rung binnen sechs Monaten nach Beginn 
der B,eschäftigung beziehungsweise des Lehr­
oder Ausbildungsverhältnisses erstattet 
worden ist, vom Tage des Beginnes der 
Beschäftigung beziehungsweise des Lehr­
oder Ausbildungsverhälmisses an, 

b) sonst von dem Tag an, an dem die An­
meldung beim Versicherungsträger einge­
langt oder die Pflichtversicherung ohne vor­
hergehende A.nmeldung bescheidmäßigfest­
gestellt worden ist; die vor diesem Tag 
in einer die Pflichtversicherung begrün­
denden B.~schäftigung beziehungsweise in 
einem Lehr- oder Ausbildungsverhältnis 
L",urückgclegten Zeiten gelt.en als Beitrags­
zeiten nur, soweit die Beiträge für diese 
Zeiten 'innerhalb von vier Jahren nach 
Fälligkeit wirksam (§ 230) entrichtet 
worden sind; . 

. 2. Zeiten einer Pflichtversicherung in der 
Pensionsversicherung auf, Grund einer selb­
ständigen Erwerbstätigkeit (§ 4 Abs. 3), sofern 
die Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach 
l'älligkeit wirksam (§ 230) entricht·et worden 
sind; 

3. Zeiten freiwilliger Versicherung, wenn die 
Beiträge innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf 
des Beitragszeitraumes, für den sie gelten sollen, 
wirksam (§ 230) entrichtet worden sind; 

4. Zeiten einer versicherungsfreien Beschäfti­
~ung, für die nach ihrer Beendigung auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift ein überweisungsbetrag 
entrichtet wo-rden ist, beziehungsweise Zeiten, 
für die 'Beiträge im Sinne des § 311 Abs. 31etzter 
Satz zurückgezahlt worden sind. 

(2) Die im Abs. 1 für die Entrichtung von 
Beiträgen gesetzten Fristen verlä·ngern sich um 
die Zeit eines Verfahrens, das zur Entscheidung 
über die Versicherungspflicht oder über die Ver­
sicherungsbe,rechtigung für den Zeitraum, für den 
die Beiträge entrichtet werden, eingeleitet worden 
ist. 

(a) In FäHen besonderer Härte kann das Bun­
desministerium für SOZIale Verwaltung auch Bei-

hat. 

Cl) Die Beitragszeiten werden in d~m Zweig 
der Pensionsversicherung erworben, in dem die 
Pflichtversicherung 'begründet wurde (Abs. 1 Z. 1 
und 2) oder zu dem die Beiträge zur freiwilligen 
Versicherung (Abs. 1 Z. 3) oder der über­
weisungsbetrag beziehungs~'eise die Beiträge im 
Sinne des § 311 Abs. 3 letzter Satz (Ahs, 1 Z. 4) 
entrichtet worden sind," 

4. a) Die überschrift des § 226 hat zu lauten: 

"B e i t rag s z e j t e n vor dem 1. J ä n n e r 
1 95 6." 

b) 1m § 226 ist als Abs; 2 'einzufügen: 

,,(2) Als Beitragszeiten aus der Zeit vor dem 
L Jänner 1956 gelten auch Zeiten einer ver­
sicherungsfreien Beschäftigung, für die nach ihrer 
Beendigung auf Grund gesetzlicher Vorschrift ein 
überweisungsbetrag entrichtet worden ist, be­
ziehungswei;e Zeiten, für di~ Beiträge im Sinne 
des § 311 Abs. 3 letzter Satz zurückgezahlt wor­
d·en sind." 

c) Der bisherige § 226 Abs, 2 erhält die Be­
zeichnung Abs. 3 und hat zu lauten: 

,J~) In Fällen bcsondci'cr Härte kann das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung die Er­
werbung von Beitragszeiten durch Nachent­
richtung von Beiträgen für eine vor dem 
1. Jänner 1956 gelegene Zeit insoweit als wirksam 
anerkennen, als für diese Zeit nach den für sie in 
Geltung gestandenen oder nachträglich für sie 
getroffenen Bestimmungen Beiträge zu entrichten 
gewesen wären Oder hätten entrichtet werden 
können. Ein Fall besonderer Härte ist insbeson­
dere dann anzunehmen, wenn dem Versicherten 
ansonst ein Nachteil in seinen versicherungs­
rechtlichen Verhältnissen erwächst, der unter Be­
rücksichtigung seiner Familien- und Einkommens~ 
verhältnisse von wesentlicher Bedeutung ist, und 
der Versicherte die Unterlassung der Anmeldung 
zur Versicherung nicht vorsätzlich herbeigeführt 
hat. § 48 ist entsprechend anez.uwenden." ' 

d) Der bisherige § 226 Abs. 3 erhält die Be­
zeichnung Abs. 4. Die Zitierung "Abs. 1 und 2" 
ist durch die Zi,tierung "Abs. 1 und 3" zu er­
setzen. Der Punkt am Schluß der Z. 3 ist durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen und folgende Be­
stimmungen als Z. 4 anzufügen: 
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,,4. der Invalidenversidlerung nach der Reichs- I dem Kriegsdienst für die Berücksichtigung 
ver~icherungsordnung auf Grund einer Be- in der Rentenversimerung gleichgehaltenen 
schäftigung als Arbeiter, die in einem im Gebiet Not- oder t.uftschutzdienst geleistet oder 
der Republik Osterreich gelegenen Betrieb seit sich in Kriegsgefangenschaft befunden hat, 
dem 1. Jänner 1939 bis zu der spätestens am b) eine Wehr- oder Arbeitsdienstpflicht nach 
31. Dezember 1955 erfolgten Einbeziehung der den jeweils in Geltun-g gestandenen Vor-
Dienstnehmer dieses Betriebes in die knapp- sdlfiften erfüllt hat· 
schaftlich~ Rente~versich~rung zurückgelegt I diese Zeiten gelten jedo~ nur dann als Ersatz­
worden smd, als BeItragszelten der knappschaft- zeiten wenn die letzte Beitrags- oder Ersatzzeit 
lic~en Pensionsversicherung.," - dem 'Beginn der Dienstleistung (Dienstpflidlt) 

5. § 227 hat zu lauten: 
nicht mehr als drei Jahre vorangeht oder die 
erste Beitrags- oder Ersatzzeit innerhalb dreier 

"E r s atz z e i t ,;.: n n ach dem 3 1. D e-
Jahre nach dem Ende der Dienstleistung (Dienst-
pflicht) beginnt; soweit die Zeiten per Dienst-

zember19·55. v 

leistung (Kriegsgefangenschaft, Dienstpflicht) vor 
§ 227. Als Ersatzzeiten aus der Zeit nach dem 

31. Dezember 1955 gelten 
1. in .dem Zweige der Pensionsversicherung, 

in dem die erste nachfolgende Beitragszeit vor­
liegt, die Zeircn, in denc:1 nach Vollendung des 
'J 5. Lebensjahres eine i'nländische, mindestens 
zWEiklassige Berufs(Fach)sd1Ule, eine inländische 
Mittel- oder Hodlschule in dem für die be-
treffende Schul(Studien)art vorges ... l1rieben-~n 
normalen Ausbildungs(Studien)gang besucht 

dem 1. Juli 1927 liegen und vorher oder nach­
her nur eine zu einem Sechstel für die Warte­
zeit zählende Ersatzzeit liegt, zählen auch sie 
für die Wartezeit nur mit einem Sechstel ihres 
Ausmaßes; sie gelten als Ersatzzeiten in dem 
Zweig der Pensionsversicherung, in dem die 
letzte nicht mehr als drei Jahre vorangegangene 
Beitrags- oder Ersatzzeit vorliegt, beziehungs­
weise beim Fehlen einer solchen in dem Zweig 
der Pensionsversicherung, in dem die erste nach­
folgende Beitrags- ouer Ersatzzeit vorliegt;". wurde, sofern spätestens innerhalb dreier Jahre 

nach dem Verla'5sen der Schule eine sonstige Ver-
c) Im §, 228 Abs. 1 ist der Z. 3 folgender' sicherungsz,eit od"r eine neutrale Zeit im Sinne 

Halbsatz anzufügen: 
des § 234 Abs. 1 Z. 4 vorliegt; hiebei werden 
höchstens zwei Jahre des Besuche-s einer Berufs- ."hiebei ist für die Zeit vor dem 16. Oktober 1918 
(Fach)schule, höchstens .drei Jahre des Besuche-s dem Besuch einer inländischen Schule der Besudl 
einer Mittelschule und höchstens vier Jahre des einer gleichartigen, im Gebiet der ehemaligen 
Hochschulbesuches berücksichtigt, und zwar österreichisch-ungarischen Monarchie gelegenen 

d Il Schule gleidlzuhalten." je es vo e Schul(Studien)jahr, angefangen von 
demjenigen, das im Kalenderjahre der Voll- d) § 228 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 
endung des 15. Lebensjahres begonnen hat, mit "Eine Zivilinternierung im Zusammenhang mit 
sechs Monaten, geredlllet ab dem in das be- dem ersten oder zweiten Weltkrieg ist de.r Kriegs-
treffende Schuljahr fallenden 1. Jänner; I gefangenschaft gleichzuhalten." 

2. die Zeiten I 

a) emer aus dem zweiten Weltkrieg her­
rührenden Kriegsgefangenschaft, 

b) einer Zivilinternierung im Zusammenhang 
mit dem zweiten Weltkrieg, 

c) der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft 

7. § 229 hat zu lauten: 

"E r s atz z e i t e n für e i ri z ein e Z w e i g e 
de r Pe n s ion s ver s ich e ru n gau s cl e r 

Z e i t vor dem 1. J ä n n er 1 9 5 6. 

(Zivilinternierung) , § 229. (1) Als Ersatzzeiten aus der Zeit vor 
nach Maßgabe der e.ntsprechend anzuwendenden I dem 1. Jänner. 1956 gelten in den nachstehend 
Vorschriften des § 228 Abs. 1 Z. 1." angeführten Zweigen der Pensionsversicherung 

folgende Zeiten: , 

6. a) Die überschrift des § 228 hat zu lauten: 1. in der Pensionsversicherung der Arbeiter 

"E r s atz t; e i t e n a 11 gern e j n e rAr tau s 
der Z e i t vor dem 1. J ä n 11 e r 1956." 

b) § 228 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. Zeiten, in denen ein Versimerter, der am 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) die österreiCt~ische Staats-
bürgerschaft besitzt, , 

a) während des ersten oder. zweiten Welt­
krieges Kriegsdienst oder einen nach den 
jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 

folgende vor dem 1. Jänner 1939 gelegene Zeiten, 
soweit sie nicht unter Z. 3 fallen: 

a) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 
,Gebiete der Republik Osterreich, die nach 
dem Stande der österreichischen V orschrif­
ten am 31. Dezember 1938 die Kranken­
versicherungspflicht begründet hat ode~ be-
gründet hätte, , 

b) Zeiten einer Beschäftigung als Arbeiter im 
Gebiete der Republik Osterreim, die nach. 
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dem Stande der österreich ischen V or­
schriften am 31. Dezember 1938 kranken­
verSicherungsfrei war, weil dem Arbeiter 
den gesetzlichen Leistungen der Sozialver­
sicherung gleichwertige Leistungen des 
Dienstgebers oder einer Fürsorgeeinrichtung 
des Dienstgebers gesichert waren, sofern 
nach dem' Ausscheiden aus dem Beschäfti­
gungsverhältnis keine Versorgungsleistung 
anfiel, ' 

c) Zeiten des Militärdienstes als länger die-
. nende Mannschaftsperson oder zeitver­
pflichteter Unteroffizier des ehemaligen 
österreichischen Bundesheeres, sofern nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
kein ArnJspI1uill :liuf einerr VersarguDigshe­
zug anfiel; 

2. in der Pensionsversicherung der Angestellten 
die vor dein 1. Jänner 1939 und nach V ollen­
dung des 15. Lebensjahres gelegenen Zeiten einer 
Beschäftigung als Angestellter, während derer 
nach dem Stande der Vorschriften vom 31. De­
zember 1938, .abgesehen von der Vorschrift über 
das Mindestalter von 17 Jahren und der Aus­
nahme der Lehrlinge von der Versicherungs­
pfli,cht;d&e Pfli(htv,ers~chel1ul]g in der A~gesoellten­
(Pensions)versichetung begründet wurde, soweit 
sie nicht schon als Beitragszeiten zählen; 

3. in der knappsehaftlichen Pensionsversiche­
rung 

a) die Zeiten, die vor dem 1. Jänner 1939 in 
einer naCh den Vorschriften der Pl'ovisions­
versidlerung der Bergarbeiter (Bruder­
ladenprovisionsversicherung) versicherungs­
pflichtigen Beschäftigung in dem Gebiete 
der Republik österreich als Arbeiter zu­
rückgelegt worden sind, 

b) Zeiten der Beschäftigung als Arbeiter, die 
in einem im Gebiete der Republik öster­
reich gelegenen Betriebe seit dem Jahre 
1924 bis zu der spätestens am 31. Dezem­
ber 1955 erfolgten Einbeziehung der Dienst­
nehmer dieses Betriebes in die knappschaft­
liche Rentenversicherung zurückgelegt wor­
den sind, soweit solche Zeiten nicht ge­
mäß § 226 Abs. 3 Z. 4 als Beitragszeiten 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung 

~ gelten. 

(2) Für die Erfüllung der Wartezeit zählen 
die im Abs. 1 angeführten Zeiten mit der vollen 
zurückgelegten Dauer, Zeiten nach Abs. 1 Z. 1 
oder 2 jedodl, die vor dem 1. Juli 1927 liegen, 
nur zu einem Sechstel. 

. (3) Für die Bemessung der Leistungen gelten 
bei Vorliegen von Ersatzzeiten nach Abs. 1 Z. 1 
oder 2 - ohne Rücksicht auf die tatsächliche 
Dauer und Lagerung dieser Zeiten - in jedem 
zwischen der Vollendung des 15. Lebensjahres 

23 

und dem 1. Jänner 1939 Liegenden volJen Kalen­
derjahre 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
bis 1905 ....................... 8 Monate, 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
1906 bis 1916 .............. : ... 7 Monate, 

bei Versicherten der Geburtsjahrgänge 
1917 und später ............... 6 Monate 

an Ersatzzeit als erworben; die sich hienach .er­
gebende Versicherungszeit vermindert sich um 
acht beziehungsweise sieben beziehungsweise 
sechs Zwölf tel der Dauer anderer Versicherungs­
zeiten und von Zeiten selbständiger Erwerbs­
tätigkeit aus dem Zeitraum vor dem 1. Jänner 
1939. 

(4) Abs. 3 gilt auch für die Bemessung der 
Leistungen, w~nn in der Zeit vor dem 1. Jänner 
1939 in der Pensionsversicherung der Angestellten 
nur Beitragszeiten vorliegen. 

(5) Abs. 3 gilt ferner für die Bemessung der· 
Leistungen, wenn in der Zeit vor dem 1. Jänner 
1939 Beitragszeiten in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung oder Ersatzzeiten nach 
Abs. 1 Z. 3 vorliegen. HÜiebei ist aluch die sich aus 
der Anwendung des Abs. 3 ergebende Versiche­
rungszeit um acht beziehungsweise sieben be­
zileh U'llI~:WieiJse s'ochs Zwölfte! der Ersa tzzeilt·en ntach 
Abs. 1 Z. 3 zu vermindern. Die Zeiten nach 
Abs. 1 Z. 3 sind bei der Bemessung der Leistung 
mit ihrer vollen Dauer, die Zeiten, für die ein 
Reserveanteil nach dem Bruderladengesetz, RGBL 
Nr. 127/1889, behoben worden ist, unter ent­
sprechender Anwendung des Abs. 3 Zll berück­
sichtigen. " 

8. § 23'0 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden 

a) auf Beiträge für Zeiträume, für welChe die 
Versicherungspflicht oder die Berechtigung 
zur freiwilligen Versicherung erst nach dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) in einem schon vor­
her eingeleiteten Verfahren festgestellt 
wurde; . 

b) auf Beiträge,· die auf Grund nachträglicher 
gerichtlicher Entscheidungen über Entgelt­
ansprüche nachzuentrichten sind; 

, c) auf Zahlungen nach § 311." 

9. Im § 231 hat der Einleitungssatz wie folgt 
zu lauten: 

"Zur Feststellung der Leistungen- aus der Pen­
~ionw,ersichle11Ul1Jg und der Überwe]glUl1IgISbeträge 
nach den §§ 308 und 311 sind die Versicherungs­
zeiten in Versicherungsmonate in folgender 
Weise zusammenzufassen:" 

10.a) Im § 232 Abs. 3 lit. b ist die Zitierung 
,,§ 229 Z. 1" durch die Zitierung ,,§ 229 Abs. 1 
Z. 1" zu ersetze!')... ' 
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b) Im § 232 Abs. 3 lit. c sind nach dem Wort 
"vorangegangene" ,die 'Worte "beziehungsweise 
die erste nachfolgende" einzufügen. 

11. a) Dem § 234 Abs. 1 Z. 5 ist folgender 
Halbsatz anzufügen: 

'"den Zeiten des Krankengeld(Wochengeld)bezu­
ges stehen Zeiten des Aufenthaltes in einem 
Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder einer 
Sonderheilanstalt auf Rechnung eines Versiche­
ru.ngst.rägers sowie ,dlj~ Zeiten, währel1!d deren 
Anspruch auf Ersatz der Verpflegskosten einem 
Versicherungsträger gegenüber bestanden hat, 
gleich ;" . 

b) § 234 Abs. 1 ist der Punkt am Schluß der 
Z. 9 durch einen Strichpunkt zu .ersetzen; als 
Z. 10 ist anzüfügen: 

,,10. Zeiten eines Urlaubes gegen Entfall des 
Arbeitsentgeltes im Sinne des Mutterschutzge­
setzes, BGBI. Nr. 76/1957, beziehungsweise der 
zu § 75 h des Landarbeitsgesetzes, BGBI. 
Nr. 140/1948, ergangenen Ausführungsbestim­
mungen." 

12. a) Im § 235 Abs. 2 sind die Worte "oder 
ihnen gleichzuhaltende Arbeiten" durdl die 
Worte "oder ihnen gleichgestellte Arbeiten" 7.U 

ersetzen. 

b) § 235 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(:3) Die allgemeinen Voraussetzungen ent­

fallen für eine Leistung aus dem Versicherungs­
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder aus 
dem Versi,cherungsfall des Todes, wenn 

a) der Versicherungsfall die Folge eines Ar­
beitsunfalles (§§ 175 und 176) oder einer 
Berufskrankheit (§ 177) ist, der (die) bei 
einem in der Pensions versicherung Pflicht­
versicherten oder bei einem nach § 19 a 
Selbstversicherten eingetreten ist, oder 

b) der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem voll­
,entdieten 21.' LebenlS jahr dies V ers~ch;e!1tJen 
liegt und der Versicherte mindestens sechs 
Versid1l:'rungsmonate erworben hat." 

13. a) Im § 236 Abs. 1 Z. 2 lit. a ist nach dem 
Wort "Versicherungsdauer" der Ausdruck "un­
bes:chiaJdet § 276 Abs. 3" einzu,füg,en. 

b) Im § 236 Albs. 2 erster Sa>tz sil11ld dtiJe Worte 
"oder ihnen nach Smwere und Gefahr gleich­
zuha!l.nc11Ide Arbeiten!' d'lll!1dl di:e W O!1te "ode.r 
ihnen gieimgestellte Arbeiten" zu ersetzen. 

setzungen. Eine solme Arbeit gilt für einen 
nimt dienstunfähigen Versimerten als nimt un-
terbrochen, -

a) wenn er aus betrieblichen Gründen eme 
som;ti,g,e Tätl~gke~t n~m:t Längerailis drei 
Mo.nalt,e im KaillCl11ldlerjahr artllsüht, odle:r 

b) wen,n er als MitgLied des BetmcOOra:tes von 
diesen Arbeiten freigestellt worden ist." 

14. Im § 237 Abs. '2 sind die Worte "drei 
VienellIl" idlUrm die Worte "zweli Dritt1üeln 
zu ersetzen. 

15. § 238 hat zu laluten: 

"B c m c s s u n g 5 g run d 1 a g e. 

§ 238. (1) Blemessllng~grundill!g,e für d,ie Lei­
stungen aus der Pensionsversimerung ist die in 
der Bemes'Sungszeit (Abs. 3) im Durmsmnitt auf 
einen V ers~cheru,nlgsmOifl,at en'tfaHende ß,eilt:rags­
grundlage nach Maßgabe des § 242. Die Bemes­
SUlnlgsgrun1dllag,e i,st .auf volte Schil.ling alufzu­
runden. 

(2) Für die Ermittlung der Bemessungszeit 
komniend:j.e letzlten 60anll1ech,ooba;f1en Ver­
i>ichcrungsmofilaJte a'us a,Ben Zwe;i~en :d,cr Pe:n­
sionsversimerung vor dem Bemessungszeitpunkt 
in Betracht; Vers,imerungsmonatJe, die zwismen 
dem 1. Jänner 1947 und dem 30. September 
1950 begen, hLe;ben uniberiicbuchltJi,gt, ,es sei denn, 
daß Versimerungsmonate nur in diesem Zeit­
raum vorliegen. Monate der freiwilligen Weiter-

. Vf'nSi,cher:ll:nr~, ·die a1\l1ch Zeitenenthahen, während 
welcher Kranken(Wodlen)geld, Arbeitslosengeld, 
N otstandshirlfe oder Karenrzur1aJUb~geld aus g'e­
setzlimer Versimerung bezogen oder während 
we,Lch'er Kral11lkenhauspflege auf Rcechrnun,g ei,11Ics 
Versicherungsträgers gewährt wurd,e, sind bei 
der Feststellung der letzten 60 anremenbaren 
Versimerungsmonate außer Betracht zu lassen, 
we:11In d:i,es für dien Verslj,cherloen gii11lsiDilger ist. 
B:emesElungszeitpunkt ist der' StJ~!tag (§ 223 
A~. ~ . . 

(3) Die Bemessungszeit umfaßt die nach Abs. 2, 
in Betracht kommenden Beitragsmonate der 
Pflichtversimerung, wenn aber sokhe nicht oder 
wenn \Ven~g;er als 36 so]'m,e Mona't:e vorLiegen, 
außerdem die letzten sonstigen nam Abs.2, in 
B-ctramt kommenden Versicherungsmonate bis 
zu einer Bemessungszeit von 36 Monaten; Bei­
tragsmonate der freiwilligen Versicherung sind 
hiebei nur zur Hälfte zu ühlen." 

16. § 241 hat zu lauten: 
c) § 236 Abs. 3 hat zu huten: 
() AI I· -L b ... _L d·h "B e m es. s u n g S ,g run dia gei n b es. 0 n d e-

" 3 S wesent Im ergmanmsme 0 er 1 nen ~ ,~ 
re n Fäll e n. gleichgestelLte Arbeiten gelten die in! der An-

hge 9 zu diesem Bundesg:esetz bezeimneten § 241. Läßt si,m iln FäUe des § 235 Abs. 3 
Arbeiten unter den dort angeführten Voraus- I eine Bemessungsgrundlage nam den §§ 238 bis 
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240 nicht ermitteln, so ist die Bemessungsgrund­
lage gleich einem Zwölfte! der Bemessungsgrund­
lage, die für diie" Leistuu!!;en der Unfallversiche­
rung gilt beziehungsweise die bei einem Ar­
beitsurufall im Zeitpunkt des Eintrittes des Ver­
sicherungsfalles gegolten hätte; Erhöhungen 
dieser Bemessanj?:sgrundlage nach § 180 sind hie­
bei zu berücksichtigen.« 

17. a) Im § 242 Abs. 3 Iit. a ist die Zitierung 
,,§ 243 Abs. 1 Z. 1, Z. 2 lit. a, c und e und Z. 3" 
durch die Zitierung ,,§ 243 Abs. 12. 1, Z. 2 lit. a, 
c, e und fund Z. 3 lit. a und b" zu ersetzen. 

b) Im § 242 Abs.3 lit. b ist die Zitierung 
,,§ 243 Abs. 1 Z.2 lit. bund d und Z. 4" durdl 
die Zitierung ,,§ 243 Abs. 1 Z. 2 lit. bund d, 
Z.3 Iit. c und Z. 4" zu ersetzen. 

18. a) Im' § 243 Abs. 1 Z. 2 ist nach der lit. e 
folgende lit. feinzufügen: 

"f) nach § 226 Abs. 2 das Entgelt, auf das 
der Dienstnehmer im pensionsversiche­
rungsfreien Dienstverhältnis jeweils An­
spruch hattej". 

b) 1m § 243 Abs. 1 Z. 3 Iit. a, bund eist 
jeweils nach der Zitierung ,,§ 229" einzufügen 
"Abs. 1 ". 

c) § 243 Abs. 1 Z.4 hat zu lauten: 
,,4. a) für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 2 und nach 

§ 228 Abs. 1 Z. 4 die Beitragsgrundlage, 
die sich nach Z. 2 oder 3 im Durchs·chnitt 
der letzten drei Versicherungsmonate ' vor 
dem Beginn dieser Ersatzzeit ergibtj 

b) für Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 1 
die Beitragsgrundlage, die sich :lach Z. 2 
oder 3 im Durchschnitt der letzten drei 
Y.ersicherungsmonate vor dem. Beginn 
oder der ersten drei Versicherungsmonate 
nach dem Ende dieser Ersatzzeit ergibt; 

c) für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 1 und 
nach § 228 Abs. 1 Z. 3,7 S für den Kalen­
dertag (210 S für den Kalendermonat)." 

19. Dem § 244 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Für einen Versicherungsmonat, der neben 
Zeiten der Pflichtversicherung 'oder Ersatzzeiten 
auch neutrale Zeiten der in § 234 Abs. 1 Z. 5, 6 
und 10 genannten Art enthält, gilt als Beitrags­
grundlage das 30fache der durchschnittlichen 
täglichen Beitragsgrundlage aus der in diesem 
Monat vorhandenen' Versicherungszeit. Das 
gleiche gilt für Versicherungsmonate, die Zeiten 
enthalten, in denen nach § 138 Abs. 1 kein' 
Anspruch auf Krankengeld hestanden hat." 

25 

20 a) § 245 Abs. 1 zweiter Satz hat ,zu lauten: 

"Die Leistungszugehörigkeit des Versicherten 
richtet sich für Leistungen aus den im § 221 
Abs. 1 angeführten Versicherungsfällen nach den 
Abs. 2 bis 5, für Leistungen der Gesundheits­
fürsorge und der Rehabilitation (§ 221 Abs. '2) 
nach, dem Abs. 6." 

b) Dem § 245 Abs. 3 ist folgender Satz anzu­
fügen: 

"Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 
Stichtag keine anrechenbaren Versicherungs­
monate vor, so ist der Versicherte dem Zweig 
leistungszugehörig, bei dem der letzte Ver­
,sicherungs monat vorliegt." 

c) § 245 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Für die Anwendung det Abs. 2 und 3 

zählen neutrale Monate, während deren ein Lei­
stung~anspruch aus einem Versicherungsfall des 
Alters oder aus einem Versicherungsfall der ge­
minderten Arbeitsfähigkeit gegeben war, als 
Vel'sich,erunigsmonate des Zweiges der Pensions­
versich.erung, der von dem die Leistung (Ge­
samtleistung) auszahlenden Versicherungsträger 
durchgeführt wird." 

d) § 245 Abs. 6 erster Satz hat zu lauten: 
"Für Leistungen, der Gesundheitsfürsorge und 
der Rehabilitation (Abschnitt VI) sind Versi­
cherte dem Zweige der Pensionsversicherung, 
in dem sie zuletzt versichert waren, Rentner 
dem Zweige leistungszugehörig, aus dem ihnen 
der Rentenanspru(:h zusteht." 

21. Dem § 248 ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Die nach § 114 Abs. 4 des Sozialversiche­
rungs-überleitungsgesetzes 1953 in der Fassung 
der 3. Novelle, BGBl. Nr. 165/1954, oder 
gemäß § 502 Abs. 4 geleisteten Beiträge sind mit 
dem für das Jahr 1954 geltenden Faktor (An­
lage 5) aufzuwerten." 

22. Im § 250 Abs. 1 sind die Worte "Pen­
sionsinstitut der Elektrizitäts- und Straßenbahn­
gesellschaft Linz" durch die Worte "Pensions­
institut der Linzer Elektrizitäts- und Straßen­
bahn-Aktiengesellschaft" zu ersetzen. 

23. Im § 251 Abs. 3 erster Satz ist die Zitie­
rung ,,§ 238 Abs. 3" durch die Zitierung ,,§ 238 
Abs. 2" zu ersetzen. 

24. § 251 a Abs.3 Z.9 wird aufgehoben. 

25. a) Im § 252 Abs. 1 Z.3 sind die Worte 
"im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit" 
durch die Worte "im Verfahren außer Streit­
sachen" zu ersetzen. 

b) § 252 Abs.2 Z. 2 hat- zu lauten: 
,,2. wegen gei~tiger oder körperlicher Gebre­

chen dauernd außerstande ist, sich selbst den 
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Unterhalt' zu verschaffen, sofern das Gebrechen I dieser Bemessungsgrundhge nicht übersteigt. 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder wäh-I Di,eser Zuschlag ist ein Bestandteil des Grund­
rend des in Z. 1 bezeichneten Zeitraumes ein- betrages." 
getreten ist und solange dieser Zustand dauert." I 

' 30. § 264 Abs. 1 hat zu lauten: 

26. § 255 hat zu lauten: +1 ,,(1) Die Witwen(Witwer)rentc' beträgt 50 v. H: 
B . f f der I n val i cl i t ä t.. der Invaliditätsrente, auf die der Versicherte bei 

" ,e g r 1 . I seinem Abkben Anspruch gehabt hat oder ge-
§ 255. War der Versicherte überwiegend in I habt hätte; Kinderzuschüsse und Hilflosenzu­

nlernten (angelernten) Berufen tätig, gilt er als schuß bleiben hiebei außer Ansatz. Die Witwen­
invalid, wenn seine Arbeitsfähigkeit infolge (Witwer)rente beträgt aber, wenn die Witwe ein 
seines körperlichen oder geistigen Zustandes auf waisenrentenberechtigtes Kind hat oder wenn 
weniger als die Hälfte derjenigen eines körper- sie am Stichtag (§ 223 Abs. 2) das 40. Lebens­
lich oder geistig gesunden Versicherten von ähn- jahr vollendet hat, mindestens 25 v. H. der Be­
licher Ausbildung. undgleichwertig'en Kennt- messungsgrundlage, wenn mehrere Bemessungs­
nissen und Fähigkeiten in jedem dieser Berufe grundlagen angewendet sind, der höchsten Be­
herabgesunken ist. messungsgrundlage; 20 v. H. der Bemessungs­

grundlage gelten hiebei als Grundbetrag. " 

31. Dem § 268 Abs. 1 ist folgender Satz anzu­
fügen: 
"Beitragsmonate, welche bei der Fest­
stellung des Bestandes eines Leistungsanspruches 
schon berücksichtigt wurden, bleiben hiebei außer 
Betracht." 

(2) Ein angelernter Beruf im Sinne des Abs. 1 
liegt vor, wenn der Versicherte eine Tätigkeit 
ausübt, für die es erforderlich ist,. durch prakti­
sche Arbeit qualifizierte KenntnilSsc oder Fähig­
keiten zu erwerben, welche jenen in einem er­
lernten Berufe gleichzuhalren sind. Als über­
wiegend im Sinne des Abs 1 gelten solche 
erlernte (angelernte) Bemfstätigkeiten, wenn sie 
in mehr als der Hälfte der Versicherungsmonate 
nach diesem Bundesgesetz während der letzten 32. § 269 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 
15 Jahre vor dem Antrag auf Invaliditätsrente ,,2. wenn die allgemeinen Voraussetzungen 
ausgeübt wurden; hiebei zählen Versicherungs- für den Anspruch auf Hinterbliebenenrenten 
monate, die mehr als zehn jahre vor dem Stich- (§ 235) erfüllt, aber anspruchsberechtigte Hinter­
tag lieg,en, nur zur Hälfte. bliebene nicht vorhanden sind, Ja Reihe nach 

'(:1) War der Versichert.: nicht überwiegend die vom Anspruch auf Witwenrente gemäß § 258 
in erlernten (angelernten) Berufen im Sinne der Abs. 2 ausgeschlossene Witwe, die Kinder, die 
Abs. 1 und 2 tätig, gilt er ah invalid, wenn er ],1utter, der Vater, die Geschwister des oder der 
infolge seines körperlichen oder geistigen Zu- Versicherten, wenn sie mit dem (der) Ver­
standes nicht mehr imstande ist, durch eine ~icherten zur Zeit seines (ihres) Todes ständig 
Tätigkeit, di.e auf dem Arbeitsmarkt noch be- in Hausgemeinschaft gelebt haben, unversorgt 
wertet wird und die ihm unter billiger Berück- sind und überwiegend von ihm (ihr) erhalten 
sichtigung der von ihm ausgeübten Tätigkeiten w?rden sind. Eine vorübergehende Unter­
zugemutet werden kann, wenigstens die Hälfte brechung der Hausgemeinschaft oder deren Un­
de~ ~ntgeltes zu erwerben, das ein körperlich und I terbr~chung wegen schulm~ßiger (beruflich~r) 
geistig gesunder Versicherter regelmäßig durch AusbIldung oder wegen HeIlbehandlung bleibt 
eine solche Tätigkeit zu erzielen pflegt." außer Betradlt. Kindern und Geschwistern ge-

bührt die Abfindung zu gleichen Teilen." 

. 27. Im § 256 letzter Satz sind die Worte "ein 
Rechtsmittel" durch die Wort~ "eine Klage an 
das Schiedsgericht der Sozialversicherung" zu er­
setzen. 

28. Im § 258 Abs. 2 Z. 1 sind die Worte "zehn 
Jahre" durch den Ausdruck ,,15 Jahre" zu er­
setzen. 

29. § 261 Abs. 4 hat zu lauten: 

"cl) Zum Grundbetrag der Rente gebührt ein 
Zuschlag bis zu 10 v. H. der für den Grundbe­
trag maßgebenden Bemessungsgrundlage, soweit 
die Rente einschließlich des Zuschlages 50 v. H. 

33. § 273 hat zu lauten: 

"B e g r i f f . der B e ruf s u n f ä h i g k e i t. 

§ 273. Als berufsunfähig gilt der Versicherte, 
dessen Arbeitsfähigkeit infolge seines körper­
lichen oder geistigen Zustandes auf weniger als 
die Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig 
gesunden Versicherten. von ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen und Fähig­
kei ten herabgesunken ist." 

34. § 275 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Anspruch auf Knappsdtaftssold ruht 
für die Dauer des Bestandes des Anspruches auf 
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eine Leistung a U5 einem Versichertingsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit und für die Dauer 
des Bestandes des Anspruches auf vorzeitige 

'Knappschaftsaltersrente bei Arbeitslosigkeit. Er 
fällt mit dem Anfall des Anspruches auf eine 
sonstige f\Jtersrente weg; § 100 Abs. 2 letzter 
Satz ist entsprechend anzuwenden." 

27 

38. a) § 285 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Zum Grundbetrag der Rente gebührt ein 
Zuschlag bis zu 5 v. H. der für den Grundbetrag 
maßgebenden Bemessungsgrundlage, soweit die 
Rente einschließlich des Zuschlages 28 v. H. 
dieser Bemessungsgrundlage nicht übersteigt. 
Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des Grund~ 
hetrages. " 

35. 1m § 278 sind di~·Worte "von Krankheit 
oder anderen Gebrechen oder Schwäche seiner b) Im § 285 Abs. 6 hat der erste Satz zu 
körperlichen oder geistigen Kräfte" durch die lauten: 
\'V'orte "seines körperlichen oder geistigen Zu- "Als mon'ltlicher Leistungszuschlag gebühren 
standes" zu ersetzen. für jedes volle Jahr wesentlich berg-

36. a) § 281 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Fällt eine Leistung aus einem Versiche­
rungsfall der geminderten. Arbeitsfähigkeit öder 
des Alters mit Ausnahme d.:s Knappschaftssol.des 
an, so besteht auch Anspruch auf die einmalige 
Leistung des Bergmannstreuegeldes, wenn der 
Versichatc mindestens ein volles Jahr einer 
Gewinnungshauertätigk.;:it odcr einer ihr gleich­
gesteilten Tätigkeit (Abs. 3) aufweist und 
während dieses J~hres Knappschaftssold bezogen 
hat oder beziehen hätte können." 

männischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter 
Tätigkeit (§ 236 Abs. 3) 11/2 v. T. der Be­
m essungsgrun d la ge. " . 

. 39. Im § 288 Abs. 1 sind die Worte "H~uer­
tätigkeit oder ihr gleichzuhaltenden Tätigkeit" 
durch die Worte "G~winnungshauertätigkeit 
oder ihr gleichgestellten Tätigkeit" zu er­
setzen. 

40. Im § 289 hat die Z. 2 zu lauten: 
-

,,2. Die Witwen(Witwer)rente beträgt, wenn 
die 'Witwe ein waisenrentenberechtigtes Kind hat 

b) § 281 Abs. 3 hat zu lauten: oder wenn sie am Stichtag (§ 223 Abs. 2) das 
"CI) Als Gewinnungshauertätigkeit oder ihr 140. Lebemjahr vollendet hat" mindestens 28 v. H. 

gJeichge~telltc Tätigkeit g,elten die in der der BemessungsgnlOdlage, wenn mehrere Be­
Anlage 10 zu diesem Bundesgesetz bez·eichneten messungsgrundlag~n angewendet sind, der 
Arbeiten unter den dort angeführten Voraus- höchsten Bemessung.>grundlage. 20 v. H. der Be­
setzungen. Eine solche Arbeit gilt für einen nicht messungsgrundlage gelten hiebei als Grund­
dienstunfähigen Versicherten nicht als liilter- betrag." 
brochen, 

:1) wenn er aus betrieblichen Gründen eine 41. a) Im § 292 Abs. 1 sind die Worte "so 
sonstige Tätigkeit nicht länger als drei steht diesem". durch die Worte ~,so ~teht dem 
Monate im Kalenderjahr ausübt, oder Rentenberechtigten, solange er Sich Im Inland 

1.)) I Iv" 'I· d d B . b I ~ufhält" zq ersetzen. l wenn er a s !ltg le es ctne srates von' , 
diesen Arbeit~n freigestellt worden ist." b) § 292 Abs. 2 lit. c 'hat zu lauten: 

37. a) Im § 284 Abs. 1 sind nach den Worten 
"aus den Versicherungsfällen des Alters" die 
Worte "mit Ausnahme des Knappschaftssoldes" 
einzufügen. 

b) § 284 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Zum Grundbetrag der Rente gebührt ein 
Zuschlag bis zu 10 v. H. der für den Grundbetrag I 

maßgebenden Bemessungsgrundlage, soweit die I 
Rente eimchließlich des Zuschlages 56 v. H. dieser 
Bemessungsgrundlage nicht übersteigt. Di.eser 
Zuschlag ist ein Bestandteil des Grundbetrages." 

c) Im § 234 Abs. 6 hat de'r erste Satz zu 
lauten: 
"Als monatiicher Leistungszuschlag gehühren 
für jedes volle Jahr wesentlich berg­
In, ännischer Tätigkeit oder ihr gleichgestellter I 
Tätigkeit (§ 236 Abs. 3) 3 v. T. der Bemessungs-
grundlage." ' . 0 

"c) die Kinderzusdlüsse sowie die Renten-' 
sonderzahlungen aU3 der Sozialversiche­
rung;-". 

c) § 292 Abs. 2 Et. g hat zu lauten: 

"g) einmalige Unterstützungen der gesetz­
lichen beruflichen Vertretungen an ihre 
Mitglieder, Gewerkschafts- und Betricbs­
ratsunterstützungcn und Gnadenpensionen 
privater Dienstgeber;". 

cl) Tm § 29i Abs. 2 ist der Punkt am Schluß 
der Et. k durch einen Strichpunkt zu ersetz·en 
und als lit. 1 anzufügen: 

,,1) ein Drittd der nach dem' Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, 
und dem Opferfürsorgegesetz, BGBl. 
Nr. 183/1947, gewährten Grundrent,en." 

e) § 292 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Richt3atz beträgt 
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a) für Rentenberechtigte aus 
eigener Pensionsversiche-

ab 1. 1. 
1962 

rung ............... , ',' 720 S 

a~i6;- 'I' Für je weitere 1005 mO,nadi,ches Nettoeinkom­
men ,erhöht sich der zu herücksicht<igende Betrag 
um j,e 505 monatlich. Als Nettoeinkommen gat 
düe Summe aller Einkünfte des Unt,erhaltspflich-

7505, tig,en nach Abzug des zur Erzielung ,d,ieser Ein­
künfte notwendigen Aufwandes; § 2':12 Abs. 2 

7505, zweiter und dritter 5atz sind hiebei entspr,echend 
anzuwenden." 

b) für Rentenberechtigte auf 
Witwen(Witwer)rente 720 S 

c) für Rentenberechtigte auf 
W ai s·enren te 

aa) bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres ... . 270 S 2855, 
falls beide Elternteile 
verstorben sind .... 405 S 430 S, 

bb) nach Vollendung des 
24. Lebensjahres .... 485 S 510 S, 
falls beide Elternteile 
verstorben' sind 720 S 750 S: 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich für die Ehe­
gattin (den ,erwerbmnfähigen Ehegatten) um 3205 
und für jedes Kind (§ 252) um 100 S, sofern 
diese Personen überwiegend vom Renten­
berechtigten erhalten werden." 

f) § 292 Ab,. 6 erster Satz hat zu lauten: 
"Sind nach einem V~rsicherten mehr-er'e Renten­
berechtigte auf Hinterbliebenenrenten vorhan­
den, so darf die Summe der Richtsätze für diese 
Rentenberechtigten nicht höher sein als der 
erhöhte Richtsatz, der für den Versicherten 
selbst, falls er leben würde, unter Berücksichti­
gung des jeweiligen Standes an Familienange­
hörigen anzulV·enden wäre (fiktiver Richtsatz); 
dem fiktiven Richtsat:i ist die 5umme der Kinder­
zuschüsse zuzuschlagen, die dem Versicherten zu 
einer Leistun,; aus der Pensionsversicherung ge­
bührt haben oder gebührt hätten." 

42. § 292 a Abs. 2 nat, zu laut·en: 

,,(2) Unterhaltsverpflichtungen im Sinne des 
Abs. 1 sind, gleichviel ob und in welcher Höhe 
die Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wird, 
zu berücksichtigen 

bei einem monatlidten Nettoeinkommen 
mit dem 
Betrage 

des UnterhaltspflichtigeI~ von 
monatlich 

von 8005 bis 850 S ........ 105 
von mehr als 8505 

" 9005 ........ 255 

" " 900 S 
" 

1000 S ........ 405 

" 
1000 S 

" 1100 S ........ 555 

" 
lIOO S 

" 12005 ........ 70 S 

" " 12005 
" 1300 S ........ 855 

" .1300 S 1400 S ........ 1105 

" " 
1400 S 

" 
1500 S ........ 1355 

" " 
15005 

" 16005 ........ 1605 

" " 
16005 

" 17005 ........ 1905 

" 
1700 S 

" 
1800 S , ....... 120 S 

" " 
180:) S 

" 
19005 ........ 2505 

" 
1900 S 

" 2000 S ........ 300 S. 

43. § 296 hat zu lauten: 

"F e s t s tell u n g der A us g 1 e j. c h 5-

zu 1 a.g e . 

§ 296. (1) Die Ausgl.eichszulag,e ist erstmalig 
auf Grund .dIes Rentenantrages festzustelLen. Sie 
g,ebührt ab dem Tag, an ,dem die Voraussetzun­
gen für den Alll~pruch erfülk s~nd. Wird die Aus­
gIeichszulage erst nach dem Zeitpunkt cer Er­
füllung der Vorausse'tzungen beantragt, so ge­
bührt si,e frühesten~ ab dem Beginn des dl'it:ten 
vor dem Tage der Antragstellung liegenden 
vollen Kalendermonates. Der Anspruch auf Aus­
g1.eichszulag,e endet mit dem End'e des Monates, 
i.n dem die Voraus·s·etzungen für -den Anspruch 
wegfaUem Das gleiche g'iLt fü,r die Erhöhung 
beziehungsweise Herabsetzung der Ausgleichs­
zulag'e .. 

(2) Bei einer wesentlichen Änderung der Ver­
häImisse, d~e für die Feststellung einer zuerkann­
ten Ausgleichszulage maßgebend warem, hat der 
Träger der Pens,ion~versid1Iel"Ung auf Arutrag des 
ßerechtigten oder von Amus we,g'en di,e .Aus­
gleichlSzulag,e neu festzustellen. Als weslendbch gilt 
jede Anderung ind·er Höhe des Gesamteinkom­
mellis oder des in ßetracht kommenden Ridn­
satzes um mindestens 50 5 monatJ,ich. Wi'nd die 
Rente s·elbst neu festg,esJtellt, so ist a,uch die Aus­
gl,eichszulage,o[llle Rücksid1t auf ihren Betrag von 
Amts w,egen neu festzustellen." 

. 44. Die überschrift des Ab~chThittcs VI' des 
Vierten Teiles hat,zu lauten: 

"Gesundheitsfürsorge und Rehabilitation." 

45. N~ch § 300 ist ein § 300 a mit folg,endem 
Wortla,ut einzufügen: 

"R e hab i I i tat ion. 

§ 300 a. Die Pensionsver:sicherungsllräger kön­
nen V,ers.icherten im Zusammenhang mit ei.nem 
Heilverfahren zum Zwecke der Erhaltung, Wie­
derherstellung oder Besserung ihrer Arbejtsfähig­
keit Lei,stungen der heruflichen Ausbildung ge­
wäh.ren,; diese Leistung kann auch Personeng,e­
währt werd,en, wel.che eine Rent·e aus ej,n,cm Ver­
si.cherungsfall der geminderten Arbeitsfähi:gkeit 
beziehen. Die Bestimmungen der § § 199 bj:s 202 
sind entsprechend anzuwenden." 

46. a) Im § 301 Abs. 1 sil1lddi,c Worte "Be­
rufsunfähigkeit oder Dienstunfähigkeit" durch 
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di'e Worte "Berufsunfähigkeit, Di,enstunfähigkeit 
üder Hilflosigkeit" zu ersetz,en. 

b) Im § 301 Abs. 3 ist das Wort "Heilstätte" 
durch das Wort "Sonderheilanstak" zu ersetzen. 

47. § 302 hat zu lauten: 

"F ami I i e n- und Tag geld. 

§ 302. (1) Für die Dauer :der Un1Jerbri.n'gung 
eines Versicherten in einler d,er im § 301 A bs. 3 
genannten Einrichtungen hat ,der Pensionsver­
sicherungs'träg,er dem Versi,ch'erten für seine nach 
§ 152 in B,etracht kommenden Angehörigen ein 
Familiengeld und dem Versicherten seIbst ein 
Taggdd zu gewähren; § 142"und § 143 Abs. 1 
Z. 3 sind auf das Familien- und das Taggeld 
entsprechend anzuwenden. 

(2) Ist der Versicherte nach diesem Bundles­
gesetz krankenv,ersichert oder ist er seit nicht 
mchr als einem Jahr aus ,der Krank,enveu-sich,erung 
ausgeschieden, so gewährt dcr Pens'ionsv,ersiche­
rungsträger ,das FamiliengeId in dem Ausmaß, in 
dem es dem Versicherteri gemäß den. Bescimmun­
gen über di,e Krankenversicherung (§ 152) gebüh­
ren würde. In allen übrigen Fäl1enl sowie auch für 
den Fall, daß das aus der Krankenver'sicherung 
sonst gebührende Famihengeld' ni,cdri.ger ist als 
! 0 S täglich" gebührt ein Famili.engeld in der 
Höhe von 10 S täglich. 

Cl) Das Tagge1d beträgt 5 S tägllich." 

48. § 303 hat zu launcn: 

,.H eil v e Irf a h ren (R e hab i I i tat ion) 
und Ren t e. 

§ 303. Der Anspruch auf Rent,e wir,d unbescha­
det eines allfälligen Ruhens nach § 94 durch die 
Unterbrinlgung des Erkrankten in einer der im 
§ 301 Abs. 3 genannten Einrichtungen unJd durch 
Maßnahmen der Rehabilitation nicht berührt. 
Familien- und Taggeld nach § 302 werden Rent­
nern aus eigener Ver~cherung (ausg,enommen 
Rentenbe!1echvigte, die in der Pen~ionsversiche­
rlmg pflichitversichert sind) ni,ch t grewährt." 

49. a) Im § 305 erhältd!er bisher einzigie Abs.1tz 
die Be7!eichnung Abs. L F,emer iSlt diesem Absatz 
folgender Satz anzufügen: 1 
,.Das gleich,e gilt, wenn ein Versicherter oder 
Rentner durch s,ein. Verhalten den Zweck des 
Heilverfahrens gefährdet oder vereitelt." 

b) Dem § 305 i'st ein Ahs. 2 mit folgendem 
Wortla ut anzufügen: 

,,(2) In den Fällen des Abs. 1 gebührt den im 
Inland wohnenden Angehörigen (§ 123), di,e im 
Falle des Todes des Versichenen oder Rentners 
Anspruch auf Hinterbliebenenrente aus der Pen­
sionsversichJerung hätten, eine R,cnte in der hal­
ben Höhe der versagten Rente. Der Anspruch 
steht in foLgender Reihenfolge z'u: Ehegatt,e, Km-

29 

der. Wurde die Rente nur teilweis,e versagt, ~c 
darr die dem Versicherten oder &erutner und 
s.einen Angehörigen gewährte' R,ente den Betrag 
der sonst gebührenden Rente nicht übersteigen. 
Den Leistungsansprüc.~en der Hinterbl~ebenen 
nach denl AMeben des Versoicheroen wird hie­
duz;ch nicht vorg'egriffen." 

50. § 308 hat zu lauten: 

"ü b e r w er s u n g s b e t r ä g e.· 

§ 308. (1) Wird ein Ver51icherner in ein pen­
s!onsversicherungsfreies Dienstv,erhältnis (Abs. 2) 
;J.ufg,enommen und .rechnet der Dienstgeber n;;ch 
den für ihn geltenden diens.rrechtLichen Vor­
schriften 

a) die anrechenbaren Bei,tragsmona.te der 
Pflichtversicherung und Er·satzmonate nach 
§ 229, während deren der Vlers.icherte bei 
öffentlich-rechtlichen Dienstgehem beschäf­
tigt wair und keinen Ruhegenruß aus einem 
pensionsversich.erungsf.reien Di,enstv,erh:ilt­
niis bezog, ab ,dem vollendetJen 18. Lebens­
jahr, soweit der Versicherte aber bei pri­
vaten Dieustgebern bes,chäftigt war und 
keinen Ruhegenuß aus einem pensionsver­
sicherungsfreien Dienstverhähnis bezog, ab 
d/ern vollendeten 25. Leberusjahr, 

b) di,e alllf,echenbal~en Ersatzmonate nach § 228 
Abs. 1 Z. 1 und 4 und § 227 Z. 2, wenn vor 
,diesen eine Beschäftigung bei ,einem öftent­
lich-r'cchtLichen Dienstgeber besran'd, ab 
dem vollendeten 18. Lebensjahr, sonst ab 
dem vollendeten 25. Lebensjahr, 

c) die anrech'en'baren Ersatzzeiten nach § 5 
Abs. 2 des Bundesge~etz,es vom 18. Juli 
1956, BGBI. Nr. 153, über dien sozialver­
sicherungs!1echdich,en Schutz d'er den Prä­
senzdienst leistenden Wehrpflichti,g,en, so­
weit sie nach dem voUenldeten 18. Lebens­
jahr liegen, '1lJl,d 

d) di,e an!1echenba:ren Beitragsmona1Je der 
Pflichtversicherung und Ersatzmonate der 
~n lri,t. abis c angeführten Art, die zwischen 
dem voUendeten 18. und 25. Lebensjahr 
J.ieg,en und nimt sch<:Jn nach lit. abis c an­
gerechnet werden, bedingt für den Fall des 
Ausscheidens aus dem pemionsvensiche­
rungsfrei::n Diemtverhältnis infolge Dierst­
unfähigkeit oder Todes 

für die Begründung ,des An"'p'rnches liuf einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß und deslSen Ausmaß 2mr 
Gänze, s<:Jwert jedoch eine T,eilbes'chäftigung vor­
lag, zum ,entsprechlenden Teil an" so hat der 
leistungszuständi,ge Versid11erungsträger an den 
D~enstg,eber auf Idessen Antrag einen Überwei­
sungsbetragin der Höhe' vo.n je 7 v. H. der Be­
messungsgnundlage nach Ahs. 4 für jeden in der 
PensionsveI1sorgung bedingt odler unbedingt an-
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gerechneten Beitragsmonat und von je 1 v. H. 
diesler Beme~su.ngsgrundlage für jedlen in der Pen­
&ionsv·er'sorgung bed,inlgt od,er unbedingt an­
gerechneten Ersatzmonat zu leis·ten. Der Antrag 
ist binnlen 18 Monaten nach Aufnahme in das 
pensionsversich,erungiSfreie Dienstverhältnis zu 
stellen. 

(2) Als pensionsvenicherungsfrcies Di,enstver­
hälmis ist jedes Dienstverhältn~s arizuslehen., in 
dem der Dienstnehmer entweder von der Voll­
versicherung gemäß § 5 Abs. 1 Z. 3, 4, 5 oder 6 
ausgenommen und auch nidlt gemäß § 7 Z. 2 
lit. a in d]e Pensionsversich.erungcinbezogen ist 
oder in dem er gemäß § 7 Z. 1 nur ~n <dielr Kran­
ken- und Unf~llversj.cherung terIvlersidlert ist. 

(3) bt naci1 Abs. 1 ein überweisungl'lbetrag zu 
leisten oder ist ein Überweisung'Sbetrag nach 
Abs. 1 deswegen ni.dlt zu leisten, weil diie Auf­
nahme in das pensionsversicherungsfr,eie Dienst­
v,erhältnis früher als mit dem der Vol1endung des 
18. Lebensjahres folgenden MOml'tSersten erfolgt 
ist, so hat der leistungszuständige Pensionsver­
sicherunlgsträger ,dem Versich,er.llen die Beiträg.e 
zur P,ensionSVeri>fCherung zu erstaltten, die von 
dem Ve.rsich,erten geleistet wurden, 

a) für anrechenbare Bcitragsmonate der 
Pflichtversüdlerung, die nicht nach Abs. 1 in 
der Pens'ionsversorgung anzurechnen waren, 

b) für aItlIrech,enbal!1e Beitragsmonate der frei­
willigen Ver·sich.erU'ng und 

c) zur Höherversidlenung -für 
Beiltragsmonate 

§ 108 ist sinngemäß anzuwenden. 

anredlenJba re 

(4) Für d,ie Feststellung der Al1lrechenharkeit 
der Ver>socherungsm"ona'te (§ 233) und für die Er­
mittlung d,er Bemessungsgrun:dlage ist Stichtag 
der Zeitpunkt der Aufnahme in das pemslon\5ver­
sicherungsfreie DienstV'erhältn.i.s (§ 11 Abs. 5); für 
di,e Ermittlung Ider BemesslUJngsglrundlage gilt 
§ 238 mit der Maßgabe, .daß bei der Feststellung 
der B:em essungszeit nur VersicherungJSzeiten zu 
berücksicht.igen sind, für di·e ei.n überweisun.gs­
betra.g zu leisten ist." 

51. § 310 hat zu La:uten: 

52. § 311 hat zu lauten: 

"ü b er w eis u n g SI be t r ä' g' e. 

§ 31:1. (1) Ist ein Dienstnehmer aus einem nach 
diesem Bund!es~esetz pensionsversich,erungsfreien 
oder na.ch früherem Recht rentlenvel'sidllerungs­
freien Dienstverhältnis atUSgesch~eden oder schei­
det er aus einem solchen Dierwtverhältn~ alUS, 
ohne daß aus dj,esem ein Anspruch auf eiJ1Jen 
lauf,enden Ruhe(Versorgungs)genuß erwachsen 
ist und ohne daß ein außemrt:lenitlicher Ruhe­
(Versorgungs)genuß in der Höhe des normal­
mäßigen Ruhe(Verso rgillI1!gs) genussles unwider­
l'uflich gewährt wil!1d, so hat der D~en:sltg,eber~ so­
weit lin den nachstehenden Abs. 3 u,nld 4 mchts 
ande!1es .bestimmt wird, dem Pensionsversiche­
rungsträger; der aus dem Dienstverhältnis zuletzt 
zuständ~g gewesen wäre, einen Überwei,sungs­
betrag zu lei,snen. 

(2) Tritt der Dienstnehmer im unmittelbaren 
AllSJchluß an das Ausscheiden aus einem pensions­
ver~1ich·erung~frden Dien1stverhältnis i,n ein solches 
Dienstverhält,nLs zu einem a·nJde!1en DieJ1Jstgeber 
ü'ber 'und sind d~e Voraussetzungen des § 308 
Abs. 1 gegeben, so hat der früher.e Dienstgeber 
den Überw,eisungsbetra.g unmittelbar an den 
ne'uen Dienstgeber unter Anzeige an deJ1J Pen­
sionsversich.erunlgsträger zu le]sten,. 

(3) Die Verpflichtung des Diensltlgehers nadl 
Abs. 1 entfällt, 

a) we~nbeim Ausscheiden des Diemtnehmers 
durch, Tod keine im Sinne der pensions­
rechtlichen Bestimmung·en des Dienstgeben 
versongungsberechtigten Hinterb1'iebenen 
vorhanden sind od·er 

b) wenn ein verheirateter weihlicher Dienst­
nehmer innerhaLb von zv.:ei Jahren n'ach 
seiner Ehesmlleßung oder wenn ein weib­
licher Dienstnehmer innerhaLb von 18 Jah­
ren nam der Geburt eines eigenen Kindes, 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch 
lebt, aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhäknis ausscheidet und ihm aus 
diesem Anlaß eine Abferti.gung gewährt 
wird, d,ie minde~tens 20 v. H. ~öher ist 
als der son~t vom Diensngeber' na·ch Albs. 5 
zu leistende überweisungsbetrag, oder 

c) wenn der Dienstnehmer heim Aus:scheiden 
aus dem pensionsversicherungsfreien Diemtc 

"W ir ku n g der Z a h lu n g des Übe r w e i- verh;]ltnis nach den' Dienst- und Besol-
s u n g s b e t rag e s und der E r s tat tun g dungsvorschriften für seine },aufenden Ver-

der Bei t r ä g e an den Ver sie her t e n. sorgungsarusprüche entfertigt wurde. 

§ 310. Mit der Zahlung des nberweisungs- In den Fällen der lit; bund c kann der Dienst­
bet:rages nach § 308 Abs. 1 und der E'rstattung nehmer oder sein :anspruchsherechtigter Hinter­
der Beiträg:e nach § 308 Abs. 3 erlös.chen un- bliebener innerhalb der in § 312 angegebenen 
besch'a<dlet § 100 Abs. 1 lit. c :alle AllISprüme und Frist d.en überweisungsbetrag in der in Abs. 5 
Berecht~gungen aus der Pen&iomvemicherung, die angegebell'en Höhe, den überweisungsbetrag, den 
aus den Versicherungsmonatenerhoben werden der Dienstnehmer aus Anlaß der Aufn·ahme in 
können, fürrue ,der Uberweisungsbetrag gelei&tet d,as pensionsversich·erungsfreie Dienstverhältnis 
oder die Beiträge rückerstattet wurden." ! erhalten hat, sowie aum.Bei,träge, die dem 
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Dienstnehmer nach § 308 Abs. 3 erstattet wur­
den, an den Pensionsversicherungsträger Ieisoen­
beziehungsweise zurückzahlen. Innerhalb der 
gleichen Frist kann auch ein Dienstnehmer, für 
den ein überweisuIlig'sbetrag n\ach' Abs. 1 ent­
richtet wird, oder sein anspruchsberecht~gter 
Hinterbliebener einen überweisungsbetrag, den 
der Dienstnehmer aus AnLaß der Aufnahme in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis 
erhalten hat, wie a!uch· Beiträge, die dem Dienst­
nehmer nach § 308 Abs. 3 erstattet wurden, an 
den Pensi.onsversicherungsträger zurückzahlen. 

(4) Wurde beim Ausscheiden eiJ1les Diens.tnJeh­
mers aus dem pensions(renten)versicherungsfrcien 
Diensuverhältnis ein widerruflicher oder befriste­
ter außerordentlicher Ruhe(Versorgungs)gen'Uß 
in .der Höhe eines normalmäßigen Ruhe(Vers.or­
g'llngs)genusse'S gewährt,. so besteht die Ver­
pflichtung des Dienstgebers zur Leistung des 
überweisung9betrages nach Abs. 1 erst nach Weg­
faU dieses auß·er.ordentlichen Ruhe(Versorgungs)­
·genusses. 

(r,) Der überweisungsbetr,a,g beträgt für jeden 
in einem nach diesem Bundesgesetz pensionsver­
sicherungsfreien oder nach früherem Recht ren~ 
tenversicherungsfreien Dienstverhältnis zuge­
brachten Monat 7 v. H. des auf den Monat ent­
fallenden Entgdtes (§ 49), a'Uf das der Dienst­
nehmer im letzten Monat vor seinem· Ausschei­
den (§ 11 Abs. 5) Anspruch gehabt hat, höchstens 
jedoch von dem Betrag von 1800 S bezie;hun:gs­
weise 2400 S beziehungsweise 3600 S beziehungs­
weise 4800 S,., je nachdem das Ausscheiden v.or 
dem 1. August 1954, vor dem 1. Jänner 1956, 
vor dem 1. Jänner 1961 beziehungsweise später 
erfolgt. Der Hunderts·atz ermäßigt sich .auf 1 für 
Zeiten einer Beschäftigung. im Sinne des § 229 
Z. 1 lit. a und b, wenn diese Zeiten bei früherem 
Wirksamkeitsbeginn diJeses ß'UndesgesebZes im 
Sinne des § 308 Abs. 2 pensiou&versicherungsfrei 
gewesen wären. War der Dienstnehmer unmittd­
bar vor seinem. Ausscheiden aus dem pellJSions­
versicherungsfreien Dienstverhälltnis gegen Ent-

JaH des Entgeltes beurlaubt, 5.0 ist der Berechnung 
des überweisungsbetrages das letzte volle Mo­
natsentgelt zugrunde zu leg·en,auf das der Dienst­
nehmer vor seiner Beurlaubuilig Anspruch hatte. 
Kürzungen des Entgeltes, insbesondere aus An-

·laß einer Suspendierung, sind bei der Berechnung 
des überweisungsbetrages nicht zu berücksichti­
gen. Der überweisungshetrag 'erhöht sich rum 
einen aus Anlaß der Aufnahme in das pensions­
versicherungsfreie Dien~tverhähnis . an den 
Dienstgeber geleisteten überweirungsbetrag; 
dies·er überweisungstbetra!g ist nach Anhge 5 mit 
dem jeweils für das Jahr der Aufnahme (§ 11 
Ab!>. 5) geltenden Faktor aufzuwerten. Zeiten, 
während deren kein Anspmch auf Entgelt aus 
dem Dienstverhältnis bestanden hat, sind bei der 
Berechnung des üherweisungsbetrages nur dann 
zu betÜcksichltigen, wenn diese Zeiten für die 

31 

Bemessung des Ruhegenusses angerechnet wur­
den. Soweit während einer Zeit, die der Berech­
nrung des Uberweisungsbetrages zugrunde gelegt 
wird, vom DiellJStgeber Beiträge zur Weiterver­
sich.erung in der Pensionsversicherung 'entrichtet 
wurden, sind diese auf den überweisungshetrag 
anzurechnen. " 

53. § 313 hat zu lauten: 

"Wirkung der Z a h 1 u n g der übe r w e i­
s u n g s b e t r ä g e. 

§ 313. Die inden überweisu11igsbeträgen (Bei­
tragsrückzahlungen) nach § 311 berücksichtig!ten 
vollen Monate geken als Versicherungsmona.re 
im Sinne dieses Buooesgesetzes." 

Artikel V. 

1. a) Im § 317 Abs. 1 :!in. a ist die Zitierung 
,,(§ 141)" durch die Zitierung ,,(§ 141 Abs. 1)" 
zu ersetzen. 

b) § 317 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 
"b) wenn Krankengeld ,geleistet wuroe, ein 

Betrag in der Höhe des Fhfachen Kranken­
geldes (§ 141 Abs. 1);". 

c) Im § 317 Abs. 1 ist nach der Ji't. b folgende 
lit. c einzufügen:. 

"c) wenn AlliStahspflege gdeistet wurde, ein 
Betrag in der Höhe des f8/4fachen des dem 
Versicherten sonst gebührenden Kranken­
geldes (§ 141 Abs. 1), sofern ein Anspruch 
auf Krankengeld nicht hesteht, ein Betrag 
in der Höhe der Aufwendungen für diese 
Anstaltspflege. " 

d) Im § 317 Abs. :> 1st das Wort "Monats­
geldes" durch ,qas Wort "Monatsentgehes" zu 
ersetzen. 

2. Im § 319 a Abs. 1 ,erster Halhsatz sind Il'ach 
dem Wort ;,weroen" die Worte "unbesmadet 
der Bestimmung.en des § 319 e" einzufügen. 

3. Nach § 319b ist ein § 31ge mit f~Jgendem 
Wortlaut einiufügen: 

"We!ite··re;·r EriSat~anspruch im y,er'­
hältnis zwischen den im § 319a Abs. 1 

gen a n n t e n Y e rs ich e run g s t r ä ger n. 

§ 319 c. (1) Im Verhältnis zwisch,en den im 
§ 319 a Abs.' 1 :genannten Yers,ich:erungs!trägern 
hat die Allgemeine UnIf,aUversicherungsallJStalt 
dem KrankenversicherungsträglCr über den 
Pauschbetrag nach § 319 a Absl. 1 hinaus die 
wiederkehrenden GeldleistuIligenaus der Kran­
kenversicherung sowie die A!ufw.endungen für 
Anstaltspflege bei Jer durch einen Arbeitsunfall 
verursachten Kranroheit oder bei einer 'Berufs­
krankheit ab dem ersten T:Lge der 27. Woche 
nach dem ArheitsunfaU heziehungsweis<enach 
dem Beginn der Berufsharukheit zu ersetzen. 
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(~) Soweit das Kranlkengeld von der Allge-I 9. a) Im § 332 Abs. 1 sind nlach dem Wort 
meinen Unfallversicherungsamtah nach Albs. 1 -"zustehen" die Worte eiIllzlufügen "oder für die 
ersetzt wird, entfällt die Ersaitzpflich,t de~ Pen- als Ang<lhörigegemäß § 123 Leistungen zu ge-
sionsversicherungsträgers gemäß § 320 a." währen sind'.'. 

4, Im § 320ers~er Satz ist die Zitierung 
,,(§ 141)" durch die Zitierung ,,(§ 141 Ahs. 1)" 
zu ersetzen. 

5. Nach § 320 a ist ah 3. Unter abschnitt ern­
zufügen: 

,,3. UNTERABSCHNITT. 

Sonstige Ersatzansprüche der Versicherungsträger 
untereinander. 

§ 320 b. Ersatzansprüche der Versicherungs­
träger untereinander sind, soweit in dies~m Bun­
desgesetz nichts anderes bestimmt ist, bei son­
stigem' Verlust des Anspruches hinnen sechs Jah­
ren von dem Tag an, an dem der Ver~cherungs­
träger die Ietzte Leistung erbracht hat, geltend 
zu machen." 

Der bisherige 3. Unter31bschnitt erhält die 
Bezeichnung 4. Unterabschniitt. 

6. § 324 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wird ein Rentenberechtigter auf Kosten 
eines Fürsorgeträgers in einem Aluers(Sicchen)­
heim oder Fürsorgeerziehungsheim, einer Heil­
und Pflegeansult für Nerven- und Geisteskranke, 
einer Trinkerheilstätte oder einer ä'hn.Jichen Ein­
richtung verpflegt, so geht für ·die Zeit dieser 
ArrstaltSpflege der Anspruch auf Rente (jedoch 
ohne Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß) bis 
zur Höhe der Verpflegskosten, höchstens jedoch 
bis zu 80 v. H. der. Rente auf den Fürsorgeuäger 
über. Das gleich,e gilt, wenn ein Rentenberedl­
tigter nach Erschöpfung seines Lei~tungsanspru­
ches aus der Krankenversichel'ung der Rentner 
auf Kosten eines Fürsorgeträgers, in einer anderen 
Krankenanstalt als einer Heil~ un.d, Pfl.ege'anstalt 
für Nerven- und Geiseeskranke verpflegt wird. 
Hat der Remenherechtigte auf Grund einer ge­
setzlichen Verpflichtung für den Unterhalt von 
Angehörig,en zu sorgen, so sind ihm 50v. H. der 
Rente für den ersten und je 10 v. H. für jeder,. 
weiteren unterhaltsberech,tigten Angehörigep zu 
belassen. Die dem Rentenberechtigten für seine 
Angehörigen zu belassenden Beträge können vom­
Versich,erunlgsträger unmittelbar an die Ange­
höri.gen ausgezahh werden." 

7. Im § 328 ist die Zitierung ,,(§ 141)" durch 
die Zitierung ,,(§ 141 Abs. 1)" zu ersetzen. 

8. § 330 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. der Anspr,uch 'auf Ersatz spätestens inner­
halb von zwei MonatJen nach dem Tag gdtend 
gemacht wil'd, an dem der Fürsorgeträger vom 
Anfall der Geldleistung aus dec Sozialversiche­
rung durch den Versidlerungsträger benach'rich­
tigt worden ist." 

b) Im § 332 Abs. 2 ist nach dem Wort "Ver­
sich,erten" der Klammerausdruck,,(Angehörigen)" 
einzufügen. 

c) Dem § 332 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Der Versicherungsträger kann einen im 
Sinne der Abs. 1 bis 4 auf ihn übergegangenen 
Schadenersatz;mspruch gegen ,einen Dienstnehmer, 
der im Zeitpunkt des schäd~genden Ereignisses in 
demselben Betrieb wie der Verletzte oder Ge­
tötete beschäftigt war, nur gehend machen, wenn 

a) der Dienstnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder gwb fahrlässig verursacht 
hat oder 

b) der Versicherungsfall durd1 ein Verkehrs­
mittel verursacht wurde, für dessen Betrieb 
auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine er­
höh te Haf tpflich:t besteht. 

In den Fällen der lir. b kann der Ve'rsicherungs­
träger den Schadenersa'tzanspruch unbeschadet 
der Bestimmungen des § 336 über das Zusam­
mentreffen von Schadenersa:tLansprüchen v,er­
schiedener Versicherungsträger und den Vorrang 
eines gerichtlich festgestellten Schmerzensgeldan­
spruches nur bis zur Höhe der aus einer beste­
henden Haftpflichtversicherunlg zur Verfügung 
stehenden Versicherungssumme geltend machen, 
es sei denn, daß der Versicherungsfall durch den 
Dienstnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht worden ist." 

,10. § 333 Abs. 4 halt zu lauten: 

,,(1) Die Bestimmungen des Abs. 1 und 2 gel­
ten auch für Ersatzansprüche Versicherter und 
ihrer Hinterbliebenen gegen gesetzliche oder 
bevoUmächtigte Vertreter des Unternehmers und 
gegen Aufseher im Betrieb." 

11. § 343 Abs. 2 Z. 3 hat zu huten: 

,,3. des Todes aes Vertrags·arztes, wobei die 
bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Honorar­
ansprüche des Arztes auf die Erben, übel'gehen;". 

12. § 357 hat zu lauten: 

"A n wen cl U n' g cl e 5 A 11 g e m ein e n V e t-
wal tun g s ver fa h ren s g e set Z e s. 

§ 357. Für das Verfahren vor dm Versiche­
rungsträgern in Leistungss,achen und in Verwal­
tungssachen gelten entsprechend die nachstehen­
den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes 1950, BGBI. Nr. 172: § 6 über 
die Wahrnehmung der Zuständigkeit mit der 
Maß'gabe, daß § 361 Abs. 4 des Allgemeinen 
Sozialversicherung~gesetzes unberührt bleibt, § 7 
tiber die Befangenheit von Verwaluungsorgarren, 
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§ 8 über Beteili.~t7' P~rteien, § ? über Rechts- i 
und HandlungsfaJhlJgkelt, §§ 10 his 12 über Ver- I 

treter, §§ 13 bis 17 über Anbringen, Nieder­
schriften, Aktenvermerke und Akteneinsicht 
§ 18 Abs. 1 und 2 über Erledigungen, §§ 21 bi~ 
31 über Zustellungen, §§ 32 und 33 über Fristen, 
§ 38 über die Beurteilung von VonrageI1l, § 58 
Abs. 1 und 2, §§ 59 bis 61 und § 62 Abs. 4 
über Inhalt und Form der Bescheide, §§ 69 und 

33 

17. § 380 Abs.2 hat zu lauten: 

,,(2) über die Ablehnung eines Beisitzers ent­
schei~et der Vorsitzende, über die des ständigen 
Vorsitzenden oder eines seiner Stellvertreter das 
Oberlandesgericht Wien. Gegen diese Entschei­
dung ist ein Rechtsmittel ni mt zulässig." 

18. § 383 Aös.2 hat zu lauten: 

70 über Wiederaufnahme des Verfahrens, §§ 71 
und 72 über Wiedereinsetzung in den vorigen § 
Stand." 

,,(2) Eine Klage in ejner Leistungssache nach 
354 Z. 1 kann nur erhoben werden 
a) wenn der Versicherungsträger' über den 

gegenständlichen Anspruch bereits. mit Be­
scheid entschieden hat oder 

13. Im § 359 Abs. 2 ist das Wort "VerdieIllSt­
emgaruges" durch Jie Worte ,IEntganges an Ar­
beitsverdienst, Krankengeld oder Leisoungen 
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958" 
zu ersetzen. 

.14. a) Im § 361 Abs.2 ist nach dem zweiten 
Satz folgender Satz einzufügen: 

b) wenn er den Bescheid innerhatb von neun 
Monaten naCh Zustellung des Antrages auf 
Zuerkennung des Leistungsanspruches nicht 
erlassen hat. 

Die Klage muß in den Fällen der lit. a bei son­
stigem Verlust des Klagerechtes innerhalb der 
unerstreckbaren Frist 'von drei Monaten ab Zu­
stellung des Bescheides erhoben werden." 

19. Im § 385 Ab~. 1 erster Satz hat der Aus­
druck "oder 2" zu entfallen; dem Abs. 1 ist fol­
gender Satz anzufügen: 

"Der Anspruch auf die Leistungen der Kranken~ 
versicherung für Angehörige (§ 123) kann auch 
vom Angehörigen selbst oder von dessen gesetz­
lichem Vertreter unmittelbar geltend gemacht 
werden, wenn der Versicherte die Antragstellung 
ohne triftigen Grund verwp:~ert." "Im Verfahren über eine Leistungssache nach 

b) Dem § 361 Abs.3 sind folgende Bestim- § 354 Z. 2 kann die Klage nicht zurückgenommen 
werden." 

mungen anzufügen: 

"Bei einem Antrag auf eine Leistung der Kran­
kenversicherung, die VOll der Höhe einer Be­
messungsgrundlage abhängig ist, hat der Antrag­
steller eine Bestätigung des Dienstgebers über die 
Höhe des Entgeltes beizubringen. Der Dienst­
geber ist zur Ausstellung solcher Bestätigungen 
sowie zur Ausstellung von Krankenscheinen 
(§ 135 Abs. 3) und Zahnbehandlungsscheinen 
(§ 153 Ahs.4) für die bei ihm besdläftigten Ver­
simerten und ihre Angehörigen verpflichtet. Das 
Nähere über Fo.rm und Inhalt der Bestätigung 
bestimmt die Satzung." 

15. Dem § 362 Abs. 2. 1st folgender Satz.an­
zufügen: 

"Das gleiche gilt, wenn ein Antrag auf Gewäh­
rung eines HilflosenzusdlUsses abgelehnt oder 
ein solcher Zuschuß entzogen worden ist." 

16. § 377 Abs.2 hat zu lauten: 

20. § 386 Abs. 1 Z.3 hat zu lauten: 

,,3. Funktionäre und Angestellte der gesetz­
lichen beruflichen Vertretung, kollektivvertrags­
fähigen Berufsvereinigung oder Gewerkschaft, 
die nach ihrem Wirkungsbereich für die Partei 
in Betradlt kommt oder im Falle des Aufent­
haltes im Inland in Betracht käme,". 

21. Im § 390 sind der erste und zweite Satz 
durch folgenden Satz zu ersetzen: 

"Der Vorsitzende kann außerhalb der münd­
lichen Verhandlung die zur Vorbereitung der 
Verhandlung notwendigen prozeßleitenden Ver­
fügungen treffen; im übrigen hat der Senat über 
Verfügungen, ZwisdIenentscheidungen und das 
Urteil in nichtöffentlicher Sitzung zu besdIlie­
ßen. " 

22. Im § 391 ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,(2) Gegen seinen Willen kann ein Beisitzer ,,(4) Wird eine Klage in einer Leistungssache 
nur durdI ein Erkenntnis des Oberlandesgerich- nach § 354 Z.2 abgewiesen, weil eine Verpflich­
res Wien als Disziplinargericht des Amtes ent- tung zum Rückersatz einer zu Unrecht empfan­
hoben werden. Auf di.e Enthebung sind die Be- genen Versicherungsleistung besteht, so ist im 
stimmungen des § 21 Abs.2 des Gerichtsorgani- Urteil dem Kläger der Rückersatz der zu Un­
sationsgesetzcs vom 27. November 1896, RGBl. recht empfangenen Leistung a~ den Beklagten 
NI'. 217, sinngemäß anzuwenden. Gegen die Ent- aufzuerlegen." 
scheidung des DisziplinargericInes ist ein Rechts-! Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
mittel nidIt zulässig:" . lAbs. 5. . 
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23. Dem § 3% Abs. 1 ist 
zufügen: 

als letzter Satz an- \ 29. § 409 hat zu lauten: 

"Eine Partei, die ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt nicht an dem Ort hat, an dem sich 
der Sitz des Schiedsgerichtes befindet, kann das 
Gesuch um Bewilligung des Armenrechtes und 
um Bestellung eines Armenvertreters bei dem 
Bezirksgericht ihres Wohnsitzes 'oder ständigen 
Aufenthaltes zu Protokoll erklären." 

24. § 397 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Die Kanzleigeschäfte des. Schiedsgerichtes in 
Bregenz werden vom dortigen Bezirksgericht be­
sorgt. " 

25. § 400 hat zu lauten: 

"B e ruf u n g. 

§ 400. (1) Gegen die Urteile der Schiedsgerichte 
findet die Berufung statt. 

"Z u s t ä n d i g k e i t der Ver sie her u n g $­

t r ä g e.r i n Ver wal tun g s s ach e n. 

§ 409. Die Versicherungsträger sin,d im Rah­
men ihrer örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
zur Behandlung der Verwaltungssachen berufen. 
Zur Behandlung der Verwaltungssachen, welche 
die Versicherungspflicht sowie den Beginn und 
das Ende der Versicherung von Vollversicherten, 
von in der Kranken- und Unfallversicherung 
Teilversicherten (§ 7 Z. 1 und § 8 Abs. 1 Z. 4) 
und von in der Unfall- und Pensionsversicherung 
Teilversicherten (§ 7 Z.2 und § 8 Abs.1 Z.2) 
und die Beiträge für solche Versicherte betreffen, 
soweit deren Einhebung den Trägern qer Kran­
kenversicherung obliegt, sind, unbeschadet der 
Bestimmung des § 411, dje Träger der Kranken­
versicherung berufen. Das gleiche gilt für die Zu­
ständigkeit . zur Behandlung von Verwaltungs­
sachen, welche die Versicherungsberechtigung so­

(2) Die Berufung ist nur 
genden Gründe zulässig: 

aus einem der fol- wie den Beginn und das Ende der Versicherung 

1. weil das Urteil wegen eines der im § 477 
der Zivilprozeßordnung, RGBl. Nr. 113/1895, in 
der jeweils geltenden Fassung, bezeichneten 
Mängel nichtig ist. Der im § 477 Z.6 der Zivil­
prozeßordnung bezeichnete Mangel liegt vor, 
wenn das Schiedsgericht über eine Sache entschie­
den hat, die im § 371 nicht aufgezählt ist; 

2. weil das Verfahren an einem Mangel leidet, 
der, ohne die Nichtigkeit zu bewirken, eine er­
schöpfende Erörterung und gründliche Beurtei­
lung der Streitsache 'zu hindern geeignet war; 

3. weil dem Urteil in einem wesentlichen 
Punkt eine tatsächliche Voraussetzung zugrunde 
gelegt erscheint, die mit den Akten im Wider­
spruch steht; 

4. weil das Urteil auf einer unrichtigen recht­
lichen Beurteilung der Sache beruht." 

26. § 401 hat zu lauten: 

,;Re kur s. 

§ 401. Beschlüsse des Schiedsgerichtes, durch 
welche die Einleitung oder Fortsetzung des 
gesetzmäßigen Verfahrens über die Klage ver­
weigert wurde, ferner Beschlüsse, durch welche 
der Antrag auf Bewilligung des Armenrechtes 
abgewiesen, das Armenrecht für erloschen erklärt 
oder entzogen wurde, können mit Rekurs an­
gefochten werden. Gegen andere Beschlüsse ist 
ein Rechtsmittel unzulässig." 

27. Im § 406 Abs. 1 lit. b ist nach dem Wort 
"Arbeitsverdienst" ein Beistrich zu setzen; fol­
gende Worte sind einzufügen: "an Krankengeld 
oder an Leistunge~ nach dem Arbeitslosenver­
sicherungsgesetz 1958." 

28. Im § 408 Abs. 1 sind nach den Worten "die 
leiblichen Kinder," die Worte "die Wahlkinder," 
einzufügen. 

von in der Kranken- und Pensionsversicherung 
Selbstversicherten (§ 19 a) betreffen." 

30. Dem § 412 Abs.2 ist folgender Satz an­
zufügen: 

"Der Antrag auf Zuerkennung der aufschieben­
den Wirkung ist innerhalb der für die Einbrin­
gung des Einspruches vorgesehenen Frist (Abs. 1) 
beim Versicherungsträger zu stellen." 

31. Im § 420 Abs. 5 hat der erste Halbsatz des 
ersten Satzes zu lauten: 

"Die Mitglieder der Verwaltungskörper versehen 
ihr Amt auf Grund einer öffentlichen Verpflich­
tung als Ehrenamt;". 

32. Im § 423 Abs. 5 hat der erste Satz zu 
lauten: 

"Die Aufsichtsbehörde hat dem Antrag einer zur. 
Entsendung berufenen öffentlich-rechtlichen In­
teressenvertretung auf Enthebung der von dieser 
entsendeten Versicherungsvertreter zu entspre­
chen, wenn der Antrag aus dem Grunde der 
Neuwahl in die betreffende Interessenvertretung 
innerhalb von sechs Monaten nach der Neuwahl 
gestellt wird." 

33. a) Im § 433 Abs. 2 ist der letzte Satz durch 
folgende Sätze zu ersetzen: 

"Die Zahl der Versicherungsvertreter in der 
Hauptversammlung beträgt 120. Gehört der 
Präsident weder als Dienstgeber noch als Ver­
sicherter einem der dem Hauptverband an­
geschlossenen Versicherungsträger an, so erhöht 
sich die Zahl der Mitglieder auf 121. Die Mit­
glieder des Vorstandes gemäß Abs.3 lit. a und b 
und die Mitglieder des überwachungsausschusses 
gehören jedenfalls der Ha~ptversammlung an. 
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Ihre Zahl ist auf die Zahl der Versicherungsver­
treter in der Hauptversammlung in der Gruppe 
anzurechnen, der sie im Vorstand beziehungs­
weise im überwachungsausschuß angehören." 

b) § 433 Abs.3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Vorstand besteht aus 
a), dem Präsidenten des Hauptverbandes so­

wie den bei den Vizepräsidenten, '. 
b) den Vorsitzenden der fünf Sektionsaus­

schüsse und dem Stellvertreter des Vorsit­
zenden des Sektionsausschusses für die 
Träger d~r Selbständigen-Pensions(Renten)­
versicherung, 

c) dem Vorsitzenden des überwachungsaus­
schusses und 

d) zehn weiteren Mitgliedern der Hauptver­
sammlung oder Stellvertretern solcher Mit­
glieder, von denen sechs der Gruppe der 
Dienstnehmer und vier der Gruppe der 
Dienstgeber anzugehören haben. 

Gehört der Präsident weder als Dienstgeber noch 
als Versicherter einem der dem Hauptverband 
angeschlossenen Versicherungsträger an, so ge­
hören dem Vorstand an Stelle von zehn elf wei­
tere Mitglieder . der Hauptversammlung oder 
Stellvertreter solcher Mitglieder an, und zwar 
sieben aus der Gruppe der Dienstnehmer und 
vier aus der Gruppe der Dienstgeber." 

c) Im § 433 Ahs. 7 ist der Punkt durdl einen 
Beistrich zu ersetzen; folgende Worte sind an­
zufügen: 

"die Bestimmungen. des § 421 Abs.7 jedoch nicht 
für den Vorstand und für jene Versicherungs­
vertreter in der Hauptversammlung, die dem 
Vorstand gemäß Abs. 3 lit. abis c angehören." 

34. a) § 438 Abs. 1 Z, 2 hat zu lauten: 

,,2. bei der Errichtung von Gebäuden, die 
Zwecken der Verwaltung, der Krankenhehand­
lung oder des Heilverfahrens oder der erweiter­
ten oder vorbeugenden Heilfürsorge dienen 
sollen, sowie bei der Schaffung von derartigen 
Zwecken dienenden Einrichtungen in eigenen 
oder fremden Gebäuden. Das gleiche gilt au,ch 
für die Erweiterung von Gebäuden oder Einrich­
tungen, soweit es sich nicht nur um die Erhal­
tungs- oder Instandsetzungsarbeiten oder um die 
Erneuerungen des Inventars handelt." 
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fassung nach Abs. 3 nicht zustande kommt und 
wichtige Interessen des Hauptverbandes oder der 
im Hauptverband zusammengefaßten Versiche­
rungsträger gefährdet erscheinen. 

(6) Ein vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung genehmigter Beschluß des Vorstandes 
(Präsidialausschusses) ist zu vollziehen, auch 
wenn der überwachungsausschuß nicht zu­
gestimmt hat oder wenn ein gültiger Beschluß 
des erweiterten Vorstandes nicht zustande 
gekommen ist," 

d) Im § 438 erhält der bisherige Abs. 5 die 
Bezeichnung Abs. 7. 

35. § 444 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4)' Die Gebietskrankenkassen, die Landwirt­
schaftskrankenkassen und die Betriebskranken­
kassen haben die Erfolgsrechnung und die sta­
tistischen Nachweisungen getrennt nach folgen­
den Versichertengnippen zu erstellen: 

1. Versichertengruppe der in der Pensions­
versicherung der Arbeiter pflichtversicherten 
Personen (§ 13); 

2. Versichertengruppe der in der Pensionsver­
sicherung der Angestellten pflichtversicherten 
Personen (§ 14); 

3. Versichertengruppe der sonstigen Versicher­
ten. 

Zu der in Z. 1 oder Z. 2 genanntenVersicher­
tengruppe gehören, je nachdem sie auf Grund 
ihrer letzten Bes.chäftigung der einen oder an­
deren Pensionsversicherung zugehörten" die Weic . 

terversicherten und die nach dem Arbeitslosen­
versicherungsgesetz krankenversicherten Bezieher. 
von Arbeitslosengeld, Notstandshiffeoder 
Karenzurlaubsgeld. überdies gehören zu der in 
Z. 1 oder Z. 2 genannten Versicherten gruppe die 
krankenversicherten Bezieher einer Rente aus 
der Pensions versicherung, je nachdem, ob sie 
die Rente von einem Xräger der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter oder von der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten erhalten, sofern 
diese Personen nicht' bereits auf Grund einer 
versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in die 
in Z. 1 oder 2 genannte Yersichertengruppe ein­
zureihen sind. Zu der in Z.1 genannten Ver­
sichertengruppe gehören überdies die im § 7 
Z. 1 lit. abis d genannten Teilversicherten und 
die in der Krankenversicherung nach § 27 Mut-

b) Im § 438 Abs.4 hat d'er letzte Satz zu ent- terschutzgesetz, BGBL Nr. 7611957, pflichtver-
fallen. sicherten Personen. Zu der in Z. 3 genannten 

Versichert~ngruppe gehören alle übrigen in der 
Krankenversicherung Versicherten. Gemeinsame 
Einnahmen und Ausgaben sind auf die genannten 

c) 1m § 438 sind nachdem Abs.4 ein Abs.5 
und Abs.6 mit folgendem Wortlaut einzufügen: 

,,(5) Das den Obmännern der Versicherungs- Versichertengruppen auf Grund eines Vorschlages 
träger nach Abs. 4 zustehende Recht steht auch des Hauptverbandes, der der Zustimmung des 
dem Präsidenten (den Vizepräsidenten) des I Bundesministeriums für soziale Verwaltung be­
Hauptverbandes zu, wenn eine gültige Beschluß~ , darf, aufzuteilen." 
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36. § 453 hat zu lauten: 

"G e m ein sam e B es tim m u n gen. 

§ 453. Die Satzung hat auf Grund der Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes, soweit dies nicht 
der Regelung durch die Krankenordnung über­
lassen ist, die Tätigkeit der Versid1erungsträger 
(des Hauptverbandes) zu regeln und insbesondere 
Bestimmungen über Nachstehendes zu enthalten: 

1. über die Vertretung des cVersidlerungsträ­
gers (Hauptverbandes) nam außen; 

2. über die Form der Kundmamungen und 
rechtsverbindlimen Akte; 

3. über die Gesmäftsführung der Verwaltungs"' 
körper; 

4. über die Errimtung ständiger Auss(.nüsse, 
deren Wirkungskreis und Beschlußfassung." 

37. Im § 454 ist die Zitierung ,,§ 453 Abs. 1" 
durch die Zitierung ,,§ 453" zu ersetzen. 

38. § 455 hat zu lauten: 

"G e n eh m i gun g s p' f I ich t. 

(1) Die Satzung und jede ihrer Änderungen 
bedürfen der Genehmigung durm das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung und sind 
binnen einem Monat nam der Genehmigung im 
»Amtsblatt zur Wien er Zeitung", wenn es sich 
2ber um die Satzung eines Versicherungsträgers 
handelt, dessen Wirkungsbereich sic.h über nicht 
mehr als ein Bundesland erstreckt, in der amt­
limen Landeszeitung zu veröffentliroen. 

(2) Der Hauptverband hat für den Bereiro der 
Krankenversimerung eine Mustersatzung aufzu­
stellen, die der Genehmigung durm das Bundes.­
ministerium für soziale Verwaltung bedarf. Die 
Bestimmungen dieser Mustersatzung sind für die 
in Betracht kommenden Versicherungsträger 
insoweit verbindliro, als dies in der Muster­
satzung bestimmt wird. Die verbindliroen Be­
stimmungen sind in entsprechender Anwendung 
des Abs. 1 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
zu veröffentliroen. 

39. § 456 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Träger der Krankenversimerung haben 
eine Krankenordnung 2ufzustellen, die insbeson­
dere das Verhalten der Versicherten und der 
Leistungsempfänger im Leistungsfalle, das Ver­
fahren bei Inanspruchnahme von Leistungen der 
Krankenversicherung und die Überwachung der 
Kranken zu regeln hat." 

40. a) Im § 462 Abs. haben die Worte 
"mindestens an zehn Arbeitstagen im K21ender­
monat" zu entfallen. 

b) § 462 Abs. 4 hat ;'.U entfallen. 

41. Der bisherige Inhalt des § 463 erhält die 
Bezeironung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Für die Erfüllung der Vorversid1erungs­
zeit von 26 Wochen beziehungsweise sechs 
Wod1en sind je vier Arbeitsrage (§ 462 Abs. 3) 
als eine Woche zu zählen." 

42. § 467 Abs. 1 erster Satz hat zu laute'n: 

"Auf Antrag des kurzfristig beschäftigten Arbei­
ters sind die Beiträge fortlaufend für den ge­
samten Kalendermonat zu berechnen." 

43. Dem § 468 ist als Abs. 3 einzufügen: 

,,(:1) Für die Erfüllung der Wart.ezeit nach: 
Abs .. 1, der Versiroerungszeit von 26 Woroim 
naro Abs. 2 und die Voraussetzungen gemäß 
§ 122 Abs. 2 Z. 2 sind je vier Arbeitstage (§ 462 
A bs. 3) als eine Woroe und je 15 Arbeitstage als 
ein Monat zu zählen." 

Die bisherigen Abs. 3 bis 5 erhalten die Be­
zeironung Abs. 4 bis 6. 

44. § 470 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Sind in einem Kalendermonat weniger' als 
15 Arbeitstage im Ausweis eingetragen, so wer­
den diese Arbeitstage den Arbeitstagen in einem 
na(.'hfolgenden Kalendermonat, in dem ebenfalls 
weniger als 15 Arbeitstage eingetragen sind, zu­
geschlagen. " 

45. a) Im § 472 Abs. 1 zweiter Satz sind die 
Worte "sechs Monate" durch die Worte "zwölf 
Monate;; zu ersetzen; d'er letzte S~tz dieses Ab­
satzes hat zu entfallen. 

b) Im § 472 Abs. 4 haben die Worte "daß 
an Stelle der im § 438 Abs. 2 letzter Satz be­
zogenen Bestimmungen des Gehaltsüberleitungs­
gesetzes die Bestimmungen des § 24 b der Be­
soldungsordnung für die Beamten der öster­
reichisroen Bundesbahnen, BGBI. Nr. 263/1947, 
in der Fassung der Kundmamung ßGBI Nr.253/ 
1949 heranzuziehen sind und" 'zu entfallen; der 
Ausdruck ,,4'8 v. H." ist durm den Ausdruck 
,,5'1 v. H." zu ersetzen. 

46. Im § 474 Abs. 1 letzter Satz sind die 
Worte"solroe der Pensionsversimerung der An­
gestellten zugehörigen" zu streimen. 

47. a) Der bisher einzige Absatz des § 479 
ist als Abs. 1 zu bezeichnen. In diesem Absatz 
sind die Worte "P"nsionsinstitut der Elektri': 
zitäts- und Straßenbahngesellschaft in Linz" 
durch die Worte "Pensionsinstitu/i der Linzer 
Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesell­
schaft" zu ersetzen. 

b) Dem § 479 sind die folgenden Abs. 2 und 3 
anzufügen: 

I ,,(2) In der zusätzlichen Pensionsversicherung 
I bei den in Abs. 1 bezeichneten Pensionsinstituten 

Zu 517 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)36 von 114

www.parlament.gv.at



sind die n~chstehenden Bestimmungen entspre­
chend anzuwenden: 

1. von den Bestimmungen, des Ersten Teiles 
die §§ 32, 38, 64 bis 66, 109 und 110; 

2. von den Bestimmungen des Fünften Teiles 
die §§ 321 und 332 bis 337; 

3. die Bestimmungen des Siebenten Teiles; 
4: von den Bestimmungen des Achten Teiles 

die §§ 443, 444, 446, 447, 448 bis 453 und 455 
Abs. 1. 

(3) Die nach den Bestimmungen der Satzungen 
in die Verwaltungskörper der in Abs. 1 be­
zeichneten Pensionsinstitute berufenen Versiche­
rungsvertreter unterliegen der Unfallversiche­
rung im Sinne des § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. e." 

48. a) § 480 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. die §§ 99, 102, 103, 106 und 107 über 
Leistungsansprüche, wobei in der Meisterkranken­
versicherung bei der Anwendung des § 103 die 
Aufrechnung bis zur vollen Höhe der zu er-

, bringenden baren Leistung zulässig und bei der 
Anwendung des § 107 auch der Aufwanö für 
zu Unrecht erbrachte Sachleistungen _ rückzu­
fordern ist;". 

b) § 480 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten: 
,,8. § 131 a über die Kostenerstattung bei 

Fehlen vertraglicher Regelungen mit den Ärzten 
(Dentisten) und § 132 über die Gewährung von 
Barleistungen an Stelle von Sachleistungen;". 

c) § 480 Abs. 1 Z. 9 hat zu lauten: 
,,9. Grundsatzbestimmung: § 148 Z. 1,3 bis 7 

über die Beziehungen zu den öffentlichen Kran­
kenanstalten und § 149 Abs. 2 über die Bezie­
hung(!n zu den nichtöffentlichen Krankenan­
stalten;". 

d) § 480 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Die Bestimmungen der §§ 315 bis 319 über 

die Ersatzansprüche im Verhältnis zwischen 
Kranken- und Unfallversicherung sowie die Be­
stimmungen des § 320 b über sonstige Ersatz­
ansprüche der Versicherungst~äger 'untereinan­
der sind auch auf folgende Versicherungsträger 
entsprechend anzuwenden: 

1. Krankenversicherurtgsal)stalt der Bundes­
angestellten; 

2. Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, auch soweit diese Träger der Kran­
kenversicherung im Sinne des § 473 ist; 

3. -Träger der Meisterkrankenversicherung, auf 
diese die Bestimmungen des § 317 Abs. 1 und 2 
jedoch mit der Maßgabe, daß als Ersatz 

a) bei einer als Anstaltspflege gewährten Kran­
kenbehandlung (Unfallheilbehandlung) der 
für die Träger der Meisterkrankenversic..h.e­
rung jeweils geltende Pflegegebührenersatz, 
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b) bei einer nicht als Anstaltspflege gewähr­
ten Krankenbehandlung (Unfallheilbehand­
lung) ohne Rücksicht auf den Eintritt der 
Arbeitsunfähigkeit für jeden Kalendertag 
des Behandlungszeitraumes, soweit jedoch 
zwischen d~n einzelnen ärztlichen Behand­
lungen mehr als 13 Kalendertage liegen 
für jeden Behandlungstag, ein Betrag in 
der Höhe von 25 v. H. des 360. Teiles 
der im § 181 Abs. 1 erster Satz' festge­
setzten Bemessungsgrundlage fül' die ge­
mäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a in der Unfall­
versicherung Teilversicherten zu leisten ist." 

49. Nach § 480 ist ein § 480 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Leistungen aus dem Versicherungs­
fall der Mutterschaft be-i Wechsel 

der Versicherungszuständigkeit. 

§ 480 a. -Tritt innerhalb der letzten sechs 
Wochen vor der voraussichtlichen Entbindung 
ein Wechsel in der Versicherungszuständigkeit 
zwislnen der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten oder der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen, soweit diese 
Träger der Krankenversicherung im Sinne des: 
§ 473 ist, und einem anderen Träger der gesetz­
lichen Krankenversicherung ein, so ist zur Er­
bringung der Leistungen aus dem Versicherungs­
fall der Mutterschaft der Versid1erungsträger zu­
ständig, bei dem die Versicherung im Zeitpunkt 
der Entbindung besteht. Der Versicheru~gsträ- . 
ger, bei dem die Versicherung vor dem Wechsel 
der Versicherungszuständigkeit besta_nden hat, 
hat, wenn nur aus dem Grunde des Wechsels 
der Versicherungszuständigkeit keine Leistung 
erbracht worden ist, dem leistungszuständigen 
Versicherungsträger die Hälfte dieser Leistungen 
zu ersetzen." 

50. §481 hat zu lauten: 

"S atz u n g. und K r a n k e n 0 r d nun g. 

§ 481. Hinsichtlich der Satzung und Kranken­
ordnung 0 für die Krankenversicherungsanstalt 
der Bundesangestellten und für. die Versiche­
rungsanstalt der österreichischen > Eisenbahnen 
als Träger der Krankenversicherung im Sinne 
des § 473 gelten die einschl~gigen Bestimmun­
gen des Bundesangestellten-Krankenversid1e­
rungsgesetzes 1937, BGBL Nr. 94, hinsid1dich 
der Sa'tzung für die Versicherungsanstalt des 
österreich ischen Notariates die einschlägigen 
Bestimmungen des· Notarversicherungsgesetzes 
1938, BGBL Nr. 2, weiter. Hinsichtlich der 
Satzung und Krankenordnung für die Meister­
krankenkassen gelten die Bestimmungen der -
§§ 453, 455 Abs. 1 und 456 Abs. 1 und 2, hin­
sichtlich der Satzung für den Verband der } .. Iei­
sterkrankenkassen die Bestimmungen der §§ 453 
und 455 Abs. 1 entsprechend." 
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51. Dem § 483 ist e111 Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Die Mitglieder der Landtage, die nicht 
nach anderer gesetzlicher Bestimmung in der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind oder 
denen durch eine Krankenfürsorgeeinrichtung 
eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers mindeo

• 

stens die Leistungen der Krankenversicherung 
der Bundesa~gestellten gesichert sind, unterlie·· 
gen der Krankenversicherungspflicht nach Maß·· 
gabe der Bestimmungen des Bundesangestellten-· 
Krankenversicherungsgesetzes 1937, BGBl. Nr. 94, 
in seiner jeweils geltenden Fassung. Als Dienst­
geber im Sinne des bezogenen Gesetzes. gilt das 
Land, dessen Landtag der Versicherte· angehört, 
als Bezug die Entschädigung, die dem Versicher·· 
ten nach den in Betracht koinm~nden landes-­
rechtlichen Vorschriften gebührt." 

55. § 491 hat zu lauten: 

"A n wen dung S 0 n s t i ger B e s tim m u n gen 
des E r s t e n, Z w e i t e n, F ü n f t e nun d 
Ach t e n T eil e s i n der M eis t c r-

k r a n k e n v er s ich e run g. 

.§ 491. In der Meisterkrankenversicherung sind 
außer den gemäß §§ 480 und 481 letzter Satz 
anzuwendenden Bestimmungen des 'Ersten bis 
Achten Teiles noch folgende Bestimmungen des 
Ersten, Zweiten, Fünften und Achten Teiles ent­
sprechend anzuwenden: 

1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles 
die §§ 21, 22, 39, 40, 43, 58 Abs. 3, 59, 64 bis 
66, 68, 69, 78 Abs. 1 erster Satz, Abs. 3 und 5, 
79, 89, 111 bis 113; ferner die Bestimmungen des 
§ 16 mit der Maßgabe, daß die Frist für die 
Geltendmachung des Rechtes auf Weiterversiche­
rung mit dem Tag beginnt, an welchem dem Ver-

. sicherten die Verständigung über das Erlöschen 
52. Dem § 485 ist ein Abs. 4 mit folgendem I der Pflichtversicherung zugestellt wird, und die 

Wortlaut anzufügen: i Bestimmung des § 98 mit der Maßgabe, daß die 

( ) D · B : d § 133 Ab 4 . cl \' übertragung, pfändung und Verpfändung von 
" 4 le estlmmungen es s; . sln A "ch f ·G Idl . . d M' . ch d d" . nspru en au e elstungen 111 er elster-

entspre en anzuwen en. k k 'ch 0 ch .. k .. d' . ran enversl erung au wegen ruc stan Iger 

53 N ch § 485
' . § 485 . . f 1 d I Beiträge, die nicht seit länger als drei Monaten 

W 1 
. f" . a Ig S111 , zu asslg Ist; . a· Ist elll a mit 0 gen em·1 f"ll' . d 1···· 

ort aut elllZU ugen: 
2. von den Bestimmungen des Zweiten Teiles 

j,Anstaltspflege .. · !die §§ 120,121 Abs. 4,126 bis 129, 131 Abs. 3 

§ 485 a. (1) Als Anstaltspflege im Sinne des § 9· und 4, 133 und 144 Abs. 4; 
Bundesangestellten - Krankenversicherungsgesetz I .3. von den Bestimmungen de~ Fünften Teiles 
1.?37 gilt nicht die .U~:erb:ingung in einem Heim I die §§ 321 Abs. 1 und 2, 322 biS 325, 329, 330, . 
fur Genesende, die arztltch.er Behandlung und I 332, 336 und 337 Abs. 2; 
besonderer Wartung bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 3 I 4. vondJen Be9timmungen des Achten Teiles 
Krankenartstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957), in die §§ 419 bis 429, 431, 432, 435 bis 438 und 442 
einer Pflegeanstalt für Kranke, die an chronischen m~tder Maßgahe, daß ,die Verwaltungskörper der 
Krankheiten leiden und die ungeachtet ihrer Mei,sterkrankenka'ssen aus Vertreter.n der Ver­
t!nheilbarkeit ärztlicher Behandlung und beson- s,j,chem!n besuehen, die von den örtlich und sach­
derer Pflege bedürfen (§ 2 Abs. 1 Z. 4 Kranken- lich zuständigen öffentlich-l'echtlichen Intenes~en­
anstaltengesetz, BGBl. Nr. 1/1957). Die stationäre vertnetungen der Versicherten in di.e Verwal­
Behandlung von Erkrankungen an Tuberkulose tun,gskörperzu entsen1d!en sind." 
gilt nur dann als Anstaltspflege, wenn eine solche ' 
Behandlung in allgemeinen Krankenanstalten 56. § 492 hatt zu lauten: 
(§ 2 Abs. 1 Z. 1 Krankenanstaltengesetz, BGBl. 
Nr. 1/1957) durchgeführt oder vertraglich (§ 148 
Z. 7) als Anstaltspflege anerkannt wird. 

(2) Im Falle einer Krankheit, die in der Unfall­
versicherung irriSinne des § 177 als Berufskrank­
heit anzusehen ist, ist Anstaltspflege so lange 
und so oft· zu gewähren, als durch sie eine Bes­
serung der Folgen der Berufskrankheit oder eine 
Steigerung der Erwerbsfähigkeit zu erwarten ist 
oder in Krankenanstalten durchzuführende Heil­
maßnahmen erforderlich sind, um eine Verschlim­
merung zu verhüten, falls die Leistung nicht von 
einem Träger der Unfallversicherung zu gewäh­
ren ist." 

54. Im § 488 Abs. 2 letzter Satz ist die Zitie­
rung ,,§§ 53 bis 55" durch die Zitierung ,,§§ 54 
und 55" zu ersetzen, 

"R u h end e r Me ist e r k r a n k e n ver sie h e­
run g. 

§ 492. (1) Fur Personen, -die 

a) n~dl diesem Bundesgesetz in der Kranken­
versicherung auf G.rund ,einer Erwerbs·· 
nätigkeit pflich,tver~ich,ert sind oder 

h) An~pruch atUf Kranken- oder Wochengeld 
haben, auch wenn dl~eser An"'pruch r1,1ht, 
oder auf Rechnung des Versi.cherungs­
t~äJgers in Anstaltspflege ;ueheru, 

ruht ,eine bestehcmdle beziehungsweise eintretende 
Pflichtversicberung in der Meisnerkrankenver-' 
~idlerung, wenn· diese Personen einen diesbezüg­
lichen Antrag an den Träger der Mei.sterkranken­
versi'cherung stellen. Eine Unterbrechung der rn 
lvt. a 'be~eidlneten Pilichtversicherung od:er -der. 
ihr inlit. b gleichgestellten Zeiten bis zu 14 Tagen 
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berührt das Ruhen der PflichtverMmerung in der 
Meisuerkrankenversicherung nicht. Tritt die' 
Pflichtv,el'sich,erung in der Meisterkrankenver­
si:cherung während des Bestehens der Pfli,chtver­
sicherung ,nach diesem Bundesgesetz oder währerud 
der Zeit einer Anspmchsberech1tigu11ig nach lit. b 
ein, wirkt da,s Ruhen ab B:eginn d/er Mei:slter­
kra,nikenversicherung, wenn der Antrag inner­
halb von, vier Wochen ab dem Tag der Ver­
ständigung durch d'ie Meisterkrankenkass,e über 
den Eintritt der Pflichtvt:rsicherung g'estellt wird, 
sonst von dem Monatsersten an, der a,uf den Ari­
trag folgt. Ruht die Pflidltvernich,erung in der 
Meisterkrankenvcrsichel'ung, oso ruht auch eine 
aHenfalls bestJeheooe FamiEen- oder AIll@ehö;ri~en­
ver~i<herung oder eine sonstige Zusatzversi,che­
rung beim Träger ,der MeisterkJrankenver­
sicherurug. , 

(2) Abts. L gilt nicht für die gemäß § 5 Abts. 1 
Z. 10 von der Vollversicherung ausgenommenen 
Zwischenmei'ster (Stückmeister). " 

57. Im § 493 A:bs. 2 ist d'CJr Ausdruck "im 
§ 480" durch den Ausdruck zu crsetzen "in den 
§§ 480 und 481 letzter Satz". 

58. § 501 Abs. 2 lut zu lauten: 

,,(2) Reruten, auf die d,er Ansprruch nach Abs. 1 
wieder ,auflebt, sind, soweit sie nicht nach den 
bezogenen Vorschriften Angehörigen, des Berech­
tigten .üherwiesen worden sind, fü,r d,ie Zeit :tb 
1 O. Apr~l 1945, wenn der Rentenberechtigte am 
1. Dezember 1961 seinen WohIIJS~tz im Gebiet 
der &eptibLik östecniich h~tte,auch für die Zeit 
vor dem 10. April 1945 ,nachzuzahlen. Zu den 

, Rentenna,chzahlungen für dj,e Zeit vor ä,em 
10. April 1945 kann ider V,el'sichel'Ungsträger, 
wenn' der Rentenberechtigte bedürfüg ist, aus 
den Mitt:eln des UDiterstütZlllng,sfond\<; (§84) einen 
ZuschJ.ag bj,s zu 500 v. H. der nach/zuzahLenden 
&ente gewähren." 

59. a) § 502 Abs, 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Zernen erner aus den Gründen des § 500 Abs, 1 
veranlaßten Untersuchungshaft, Verbüßung einer 
Freiheitsstrafe, Anhaltung oder Arbeitslosigkeit, 
femel" Zeiten de.r Ausbürgerung (§ 501 Aibs. 1) 
gelten für P,ersonen, die vorher in der Zeit seit 
dem 1. Juli 1927 Beitragszeit1en gemäß § 226 oder 
Ersatz"ze~ten gemäß §§ 228 adler 229 erworbe.n 
haben, ah Pflichtbeitragszeiten mit der höchst­
zulässigen BeitragsgrundJage, und zwar ,in der 
Pensions(Renten)versicherrung; in der der Ver­
si'cherte vo.r der Haft, Stlrafe, Anhakung, Arb,eits­
loS'igkeit oder Ausbürgerung _zuletzt Beitrags­
oder Ersatzzeiten na,chw-eist." 

'b) § 502 Abs. 1 letzter Satz hat zu La1uten: 

"Amtlich bestätigte Zeiten des Militärdienstes in 
der bewaffneten Macht eiDier ,der alliierten 
Armeen in der Zeit vom 26. Acugust 1939 bis 

39 

9. Mai 1945 sind in sozialversicherungsrechitLicher 
Hinsicht geleistetem Wehrdienst gleichzustellen. 
§ 228 Abs. 1 Z. 1 ist mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß für begünstigte Personen (§ 500 Abs. 1) 
das ErfOrdernis der österrei,chis,chen Staatshür:ger-
schaft entfällt." . 

60. § 5.03 hat zu lauten: 

"A u s 1 a n<cl sau Fe n t hai t. 

§ 503. (1) Die jeweils in Geltung gestandenen' 
Bestimmung.en über das Ruhender LeistunglS­
ansprüche bei AuslandsaufenthaIt 51ind auf Ren­
tenaIIJSprü,che mit Ausnahme des Knapps'chafus­
soldes beim AuslandsaufenthaIt begünstigter Per­
sonen (§ 500 Abs. 1) ab 1. Ma,i.1945 nich,t 
an:vuw,enden. 

(2) Die rua.ch Abs. 1 zu gewähren/jen Leistungen 
können in den Aufenthaltsstaa:t des Berednigt,en 
nut nach Maßgabe 'der Vors-chriften dier öster­
reiffiischen Devisengesetzgebung überwiesen wer­
den." 

62. a) § 506 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Begünstigungen nach den §§ 501 bis 
503 werden auf Ant~ag oder von Amts wegen· 
festgestell t. " 

h) § 506 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Anträge auf Be:günstigun,gten nach ,den 
§§ 501 unld 502 sind bis längstens 31. Dezemher 
1962 zulässig .. Bei Anträgen aluf dlie Begünstigung 
na'ch § 503 begilDlDlt die Leistung mrt dem Ablauf 
des Monat,es, in dem der V er~icherunglSfall .ein­
getl'eten und die Wartezeit erfüllt ist, frühestens 
jedoch ab 1. Mai 1945, auch wenn erst durch eine 
Begünstigung nach § 502 die Wartezeit erfüllt 
und dlie Anrechenbarkeit von V,ersicherungszeiten 
geg'eben ist." 

63. Im § 509 hat an die Stelle des zweiten und 
cl-riltten Satzes der folgende Satz zu treten: 

"Für die Durchführung ,der Krankenversicherung 
d'ieser Personen' gelten di,e Vorschriften des § 10 
Ahs. 5, des § 12 Abs. 4, des § 36 Abs. 1 Z. 4, des 
§ 75 und des Zweiten Teiles di,eses Bundes­
gesetzes." . 

64. § 510 wird aufgehoben. 

65. Im § 513, Abs. 1 hat der erste Satz zu· 
lauten: 

"Nadl den bisherigen Bestimmungen bestehende 
ZusatzV'el'sicherungen von Rentnern 'bleiben auf­
'nccht, wenn sie Leistungen zum Gegenstand 
haben, die über da's in ,diesem Bundesgesetz für 
Rentner vorgesehene Ausmaß hinausgehen; be-
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stehende Zus'atzversicherungen a.uf Sterbegeld 
bleihen ohne Rücksicht <liuf ihne Höhe in vollem 
Umfang aufrecht." 

66.a) Im § 522 Abs. 3 Z. 3 ist die Zitienling 
,,§ 207 Abs. 4" d'Urchd:ie Zitierung ,;§ 207 
Abs. 3" zu ersetzen. 

b) § 522 Abs. 3 Z. 4 hat zu laut'en: 

,,4. im Berei<eh der Pensionsv,ersiche.l1ung die Be­
stimmungen der §§ 86 Abs. 3, 87, 88, 222 Ahs. 3, 
252, 255, 260, 262, 264 Abs. 1, in den FäHen des 
§ 522 f jedoch ·nur der erste uoo zwewte Satz, 
265 his 267 sowie die diesen Be5t,jmmungen enlt­
spred1enden Best.immungen im Abs'shnitt HI 
und lV des Vierten Teiks, außerdem die §§ 292 
bis 307." ' 

c) § 522 Abs. 4 hait zu huten: 

,,(4) Die Bestimm.uIlJgen der §§'215 Abs. 4 und 
265 Abs. 1 sind nur a.nzuwe~,den, w,enn die Wie­
derverheiratung nach dem 31. Dezember 19<;5 
erfoIgt ist." 

. cl) Im § 522 erhalten die Abs. 5 his 7 die Be­
zeidmung Abs. 4 bis 6; im neuen Abs. 6 hat der 
lerzte Satz zu entfaHen. 

67. a) Im § 522 f Abs. 8 sind naro den Worten 
"aus eigener Pensionsv,ersicherung" die W o.nte 

. "mit Ausnahme der Knappschaftsrent,e'" einzu­
fügen. 

b) Im § 522 fAbs. 9 vorletzter Satzi~t di,e 
Zitierung ,,§ 97 Abs. 1 erster Satz erster Ha1b­
sa tz" durch d~e Zi1tieru ng ,,§ 97 A bs. l" zu er­
setzen. 

68. § 524 wwd a,ufgehoben. 

69. § 529'hat zu lauten: 

,,0 f f e n t 1 ich - re c h t 1 ich e 
h ä 1 t il iss e. 

Die n s t v e r-

. § 529., (I) Der im Zeitpunkt der Aufnabme in 
ein öffentlich-'fech,t1iroes oder diesem gl'ei<ehgestell­
tes Dien'stverhälrnis leistungszuständige V ersiche-. 
ru.!1'gsträg;er (§§ 245 und 246) hat an den Dienst­
geber auf dessen Antrag für jeden Monat (§ 231) 
einer lngeredmeten Beitra.gs- beziehungsweise 
Ersatzzei,t einen' Überweisungsberrag zu Leisten, 

a) der Dienstnehmer vor dem 1. April 1952 
in ein öffentlich-rechtliches oder diesem 
gleichgestelltes Dienstverhältnis als An­
gehöriger des Dienststandes aufgenommen 
worden ist (§ 11 Abs. 5) oder nach dem 
31. März 1952 in ein solches Dienstverhält­
nis aufgenommen worden ist und eine 
Leistung aus der Pensions(Renten)versiche­
rung vor dem 30. September 1955 an­
gefallen ist, 

b) der Dienstgeber nach den für ihn geltenden 
dienstrechtlichen Vorschriften bereits er-

worbene Beitrags- beziehungsweise Ersatz­
zeiten des Dienstnehmers für die Begrün­
dung des Anspruches auf einen Ruhe(Ver­
sorgungs)genuß und dessen Ausmaß ganz 
oder teilweise angerechnet hat oder an­
rechnet, 

c) der Dienstnehmer aus dem Dienststand des 
Dienstgebers mit dem Anspruch auf Ruhe­
(Versorgungs)gel1uß nach dem 9. Apri1194~ 
ausgeschieden ist oder ausscheidet und 

d) ein Anspruch auf 'eine Leistung nach Ab,. 7 
beziehungsweise nach Abs. 8 oder nach 
Abs. 9 nicht besteht. 

(2) Als einem öffentlicherechtlichen Dienstver­
häftnis nach Abs. 1 gleichgestellte Dienstverhält­
nisse gelten die in der Anlage 11 zu diesem 
Bundesgesetz genannten Dienstverhältnisse. 

(3) Der überweisungs betrag beträgt für jeden 
zur Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Beitragszeit 7 v. H., für jeden zur 
Gänze bedingt oder unbedingt angerechneten 
Monat einer Ersatzzeit 1 v. H. einer Bemessungs­
grundlage von 1000 S. Für nur teilweise an­
gerechnete Monate beträgt der überweisungs­
betrag den entsprechenden Teil. Die Bemessungs­
grundlage von lOOD S ist aufzuwerten: 

a) mit dem am 1. Jänner 1961 für das Jahr 
1956 geltenden Faktor der Anlage 5, wenn 
der VersorgungSfall vor dem 1. Jänner 
1962 eingetreten ist; 

b) mit dem im Zeitpunkt des Eintrittes des 
Versorgungsfalles für das Jahr 1956 gelten­
den Faktor der, Anlage 5, wenn' der Ver­
sorgungsfall nach dem 31. Dezember 1961 
eintritt. 

(4) Der Antrag auf Leistung eines überwei­
sungsbetrages nach Abs. 1 ist anläßlich des Ver­
sorgungsfalles beziehungsweise der Entziehung 
einer Leistung nach Abs. 7 oder nach Abs .. 9, spä~ 
testens innerhalb von 18 Monaten danach zu 
stellen; er ist längstens bis 30. Juni 1963 zu 
stellen, wenn der Versorgun"gsfall am, 31. Dezem­
ber 1961 schon eingetreten war. 

(5) Ist nach Abs. 1 ein überweisungsbetrag. zu 
leisten, so hat 'der leistungszuständige Versiche­
rungsträger dem Versicherten 

a) für jeden vor der Aufnahme in das Dienst­
verhältnis nach Abs. i liegenden Monat 
einer Beitragszeit der Pflichtversid1erung, 
der nicht in der Pensionsversorgung an­
gerechnet worden ist, 7 v. H. einer Bemes­
sungsgrundlage von 1000 S, soweit aber 
eine Teilanrechnung stattgefunden hat, nur 
den im üherweisungsbetrag nicht berück­
sichtigten Teilbetrag, 

b) die entrichteten Beiträge zur Höherver­
sicherung und 

c) die nach der Aufnahme in das Dienstver­
hältnis nach Abs. 1 entrichteten freiwilligen 

Zu 517 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)40 von 114

www.parlament.gv.at



41 

Beiträge, es sei denn, sie wurden nach einer I ber 1960, aber vor dem 1. Februar 1962 liegt, 
pensions{renten)versicherungspflichtigen sind diese Leistungen nach den vor dem 1. Jänner 
Nebenbeschäftigung entrichtet, sowie solche 1961 in Geltung gestandenen Vorschriften fest­
vorher entrichteten Beiträge, soweit die zustellen und nach Abs. 7 beziehungsweise nach 
durch ihre Entrichtung erworbenen Bei- Abs.8 mit der Maßgabe neu zu bemessen, daß 
tragszeiten nicht nach Abs. 1 lit. b an- die sich ergebenden Mehrbeträge in voller Höhe 
gerechnet worden sind, gebühren. . 

zu erstatten. Abs.3 letzter Satz und § 108 sind (10) Bei Anwendung der Bestimmungen der 
anzuwenden. §§ 94 und 95 gilt als Grundbetrag die Hälfte der 

(6) Der überweisungsbetrag nach Abs. 1 und nach A~s. 7 lit. b,. Abs .. 8 und ~hs. 9.dem Rent­
die Erstattungsbeträge nach Abs. 5 sind binnen ner beZIehungsweIse semen Hmterbhebenen ge-
18 Monaten nach J;.inlangcn des Antrages des bührenden Leistung. 
Dienstgebers vom leistungszuständigen Ver.siche- (11) Auf den überweisungsbetrag nach Abs. 1 
rungsträger zu bezahlen. § 309 Abs.l zweiter I und die Beitragserstattung nach Abs. 5 sind §'309 

,Satz ist anzuwenden. Abs.2 und § 310 anzuwenden. 
(7) Leistungsa~sprüche aus der Pensions(Ren-1 (12) Die Bestimmungen des Abs. 1 lit. a, bund 

ten)versicherung, die nach den vor dem 1. Jänner d, der Abs. 2 bis 6 und des Abs. 11 sind auch 
1961 in Geltung gestandenen Vorschriften in auf Personen anzuwenden, die sich am 12. März 
Verbindung mit § 6 beziehungsweise mit § 6 und 1938 als Angehörige des Dienststandes in einem 
§ 7 des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. öffentlich-rechtlioehen ,oder diesem gleichgestellten 
Nr. 177, zuerkannt worden sind oder nach dem Dienstverhältnis befunden haben und bei denen 
31. Dezember 1960 für einen vorher gelegenen der Versorgungsfall nach dem 9. April 1945 ein­
Zeitraum noch zuerkannt werden, sind. ' wenn sie I getreten ist." 
für den Monat Dezember 1960 noch gebühren, ' 
mit folgender Maßgabe neu zu bemessen: 70. Nach § 529 ist ein § 529 a mit folgendem 

a) Die 'nach § 6 des Bundesgesetzes vom 8. Juli Wortlaut einzufügen: 
1948, BGBl. Nr. 177, zuerkannten Leistun- "Behandlung von Versicherungs­
gen sind auf das 1'3fache des im Monat zeiten,"die beim ehemaligen Arbeiter­
Dezember °1960 ausgezahlten'Betrages zu Kranken- und Renteninstitut der 

S t a d t g e m ein d e G r a zer W 0 r ben w u r-
erhöhen, den. 

b) die nach § 7 des Bundesgesetzes'vom 8. Juli § 529 a. Bei Versicherten', die dem ehemaligen 
1948, BGB!. Nr. 177, zuerkannten Leistun- Arheiter-Kranken- und Renteninstitut der Stadt­
gen sind auf das 1'3fache des nach Auf- gemeinde Graz beziehungsweise der Arbeiter:'" 
hebung der Ruhensbestimmungen im Pensionskasse der Stadtgemeinde als Mitglieder 
Monat Dezember 1960 gebührenden Be- angehört haben, gelten Zeiten, die nach den 
trages zu erhöhen.' I ,überleitungsbestimmungen vom Arbeiter-Kran-

Die sich ergebenden Mehrbeträge gebühren- zu ken- und Renteninstitut der Stadtgemeinde Graz 
einem Drittel 'ab 1. Jänner 1961, zu zwei Dritteln in die Rentenversicherung nach der Reichsver­
ab 1. Jänner 1962 und ab 1. Jänner 1963 in voller sicherungsordnung' bei der Bemessung der Ren­
Höhe. Rentenberechtigten der Geburtsjahrgänge tenleistung zu berücksichtigen sind und gemäß 
1876 und früher gebührt jedoch schon ab 1. Jiin- Punkt 17 der angeführten überleitungsbestim­
ner 1961, Rentenberechtigten des Geburtsjahr- mungen -von der Landesversicherungsanstalt Graz 
ganges 1877 ab 1. Järiner 1962 der volle Mehr- mittels Bescheides anerkannt wurden, als Ver-
betrag. sicherungszeiten im Sinne des § 226." 

(8) Für das Ausmaß der Hinterbliebenenrenten 
nach Beziehern von Renten nach Abs. 7 gelten 

, die Vorschriften des Vierten Teiles dieses Bundes­
gesetzes über das Ausmaß der Hinterbliebenen­
renten, wobei als Invaliditätsrente die nach Abs. 7 
im Zeitpunkt des Todes gebührenden Leistungen 
gelten. Hinterbliebenenrenten nach Renten­
berechtigten sind, wenn der Tod des· Renten­
berech tigten in den Jahren 1961 oder 1962 ein­
tritt, von der Rente zu berechnen, die dem 
Rentenbered1tigten am 1. Jänner 1963 gebührt 
hätte. 

(9) In den Fällen, in denen für eine Leistung 
nach § 6 beziehungsweise nach § 6 und § 7 des 
Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948, BGBI. Nr. 177, 
der Stichtag (§ 223 Abs.2) nach dem 31. Dezem-

71. § 530 wird aufgehoben. 

72. § 535 wird aufgehoben. 

73. § 536 wird aufgehoben. 

74. § 542 hat zu lauten: 

"ü b erg a n g s b es tim m u n gen 
beg ü n s t i g t e Per s 0 n e n,. 

für 

§ 542. (1) \V eibliche Versicherte, denen in der 
Rentenversicherung aus Anlaß der Verheiratung 
Beiträge erstattet worden sind und die aus einem 
der in § 500 Abs. 1 angeführten Gründe binnen 
18 Monaten nach Stellung des Antrages auf Er­
stattung der Beiträge ausgewandert sind, können 
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bis zum 31. Dezemher 1%2 durch zinsenlose 
Rückzahlung des sechsfachen Erstatiungsbetrages 
die durch die erstatteten Beiträge seinerzeit er­
worbenen Anwartschaften zurückerwerhen. Teil­
zahlungen sind nach Maßgabe des § 502 Abs. 2 
zweiter und dritter Satz zu hewilligen. 

(2) Anträge auf Begünstigung nach § 502 Abs. 4 
sind bis 31. Dezember 1962 zulässig." 

75. a) In der Anlage 1 hat die lfd. Nr. 1 in der 
Spalte "Berufskrankheit" zu lauten: 

,~Erkrankungen durch Blei, seine Legierungen 
oder Verbindungen". 

b) In der Anlage 1 hat die lfd. Nr. 3in der 
Spalte "Berufskrankheit" zu lauten: 

"Erkrankungen durch Quecksilber, seine Legie-
rungen oder Verbindungen". . 

c) Inder Anlage 1 hat die l.fd~ Nr. 16 in der 
Spalte "Berufskrankheit" zu lauten: 

"Erkrankungen durch ionisierende Strahlen". 

d) In der Anlage 1 hat die lfd. Nr. 17 in der 
Spalte "Berufskrankheit" zu lauten: 

"Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende 
Hautveränderungen durch Ruß,. Paraffin, 
Teer, Anthrazen, Pech, Mineralöle, Erdpech 
und ähnliche Stoffe". 

e) In der Anlage 1. hat die lfd. Nr. 33 lß der 
Spalte "Berufskrankheit" zu lauten: 
"Dur~ Lärm verursachte Schwerhörigk,eit"; 

die lfd. Nr. 33 hat in der Spalte "Unternehmen" 
zu lauten: . 

"Alle Unternehmen". 

76. Am Schluß des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes sind nach der Anlage 8 folgende 
Anlagen als Anlagen 9,.10 und 11 anzufügen: 

»Anlage 9 

Liste der Arbeiten, die als wesentlich berg­
männische oder ihnen gleichgestellte Arbeiten an­

zusehen sind (§ 236 Abs.3). 

Wesentlich bergmännische oder ihnen gleich­
gestellte Arbeiten sind folgende von knappschaft­
lich pensionsversicherten Personen ständig ver­
richtete Arbeiten: 

1. die Tätigkeit aller in Grubenbetrieben aus­
schließlich oder überwiegend unter Tage beschäf­
tigten Arbeiter; 

2. die Tätigkeit aller in Tagbaubetrieben aus­
schließlich oder überwiegend in Betriebspunkten 
unter Tage (Entwässerungsstrecken, Stollen, 
Sturzschächten) beschäftigten Arbeiter, wobei das 
Begehen und Durchfahren von Untertagebauen 
nicht als Arbeit unter Tage zählt; 

3. die Tätigkeit aller mit der Gewinnung oder 
Förderung von Bergbauprodukten üher Tage in 
Gebirgslagen ausschließlich oder überwiegend be­
faßten Arbeiter außerhalb geschützter Räume; 

4. die Tätigkeit aller ausschließlich oder über­
wiegend mit der Beaufsichtigung der in den Z. 1 
bis 3 genannten Personen beauftragten tech­
nischen Aufsichtspersonen; 

5. die Tätigkeit aller technischen Angestellten, 
die zwecks Leitung, Planung und Vermessung 
regelmäßig Befahrungen im Arbeitsbereiche der 
in den Z. 1 bis 4 genamlten Personen durch­
zuführen haben, wenn sie damit die· überwie­
gende Zahl der Arbeitstage innerhalb eines 
Kalendermonates befaßt sind;· 

6. in Grubenbetrieben die Tätigkeit der An­
schläger über Tag bei Hauptförderschächten; 

7. im Braunkohlentagbau die Tätigkeit der 
Hauer im engeren Sinne, soweit sie ausschließ­
lich oder überwiegend mit. Bohren, Schießen, 
Abräumen, Ablauten und Sichern befaßt sind. 

Anlage 10 

Liste der Arbeiten, die als Gewinnungshauer­
tätigkeit oc:ler ihr gleichgestellte Tätigkeit an­

zusehen sind (§ 281 Abs.3). 

Für den Anspruch auf Be;gmannstreuegeld 
kommen unter den angegebenen Voraussetzun­
genausschließlich folgende Tätigkeiten in Be­
tracht, sofern· sie während einer in der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung zu berücksichti~ 
genden . Beitragszeit von Personen verrichtet 
werden, die im Besitze eines Hauerscheines sind. 
Soweit der Hauerschein noch nicht eingeführt ist, 
tritt an seine Stelle die Anerkennung als Hauer 
durch den Betrieb. 

A. I n G r u ben b e tri e \.J e nun t e r Tag e, 
die s t ä n d i g e T ä t i g k e i t: 

1. im Abbau als Hauer 
a) bei der Gewinnung, 
b) bei Ausbau- oder Raubarbeiten, 
c) beim Umbau der Fördermittel, 
d) beim Gewinnen und Einbringen des Ver­

satzes; 

2. im sonstigen Grubenbetrieb als Hauer 
a) im Schachtabteufen und bei der Schacht­

reparatur (ausgenommen Schrägschädlte), 
b) in der Aus- und Vorrichtung; 

. 3. in einem der unter Z. 1 oder 2 angeführten 
Arbeitsbereiche 

a) als Schießmeister mit überwiegender selbst­
getätigter Sdlleßarbeit in der Grube, 

b) als Meisterhauer im Lehrbetrieb für Ge­
winnungsarbeiten, 

c) als in der Kür mittätiger, nicht überwie­
gend mit Aufsicht befaßter Oberhauer, 
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B. In Taghaubetrieben in Gebi;gs-
1 ag e n: 

Die ständige Tätigkeit der Tagbauhauer im 
engeren Sinne, soweit sie ausschließlich oder 
überwiegend mit Bohren, Schießen, Abräumen, 
Alblauten und Sichern befaßt sind. 
Die Tätigkeiten unter A Z. 1 lit. b; c und d, 
Z. 2 Iit. a und bund Z. 3 Lit a, bund c und 
unter B setzen ferner eine vorangegangen·e 
Tätigkeit als Gewinnun~hauer und den Besitz 
der Arbeitskraft eines vollwertigen Hauers VOl 

Ort vora!-ls, sofern sie für die Durchführung 
der Al'ibeiten nach den örtlichen Verhältnissen 
notwendig ist. 

Anlage 11 

Bei der Anwendung des § 529 einem öffentlich­
rechtlichen Dienstverhäl'tnis gleichgestellte 

Dienstverhältnisse. 

Die Dienstverhältnisse nachstehender Perso­
nen sind öffentli,ch-rechtlichen Dienstverhält­
nissen gleichgestellt: 

1. Personen, die auf Grund des § IJer Besol­
dungsordnung für die Beamten der Osterreichi­
schen Bundesbahnen (Kundmachung des Bundes­
ministeriums für Verkehr vom 14. November 
1947, betreffend die Besoldungsordnung für 
die Beamten der Osterreichischen Bundesbahnen, 
BGBl. Nr.263) in einem vertraglichen Dienst­
verhältnis zu den Osterreichischen Bundes-

, bahnen stehen; 

2. Personen, die auf Grund der vor der im 
Punkt 1 genannten Besoldungsordnung bestan­
denen Besoldungsordnungen mit Anspruch ,auf 
Ruhe(Versorgungs)genuß von den -Osterreichi­
schen Bundesbahnen angestellt worden waren; 

3; Bahnärzte der Osterreichischen Bundes­
bahnen, die mit Anspruch auf Ruhe(Versor­
gungs)genuß unter die Bestimmungen der be­
stehenden Besoldungsordnung fÜr die Bahnärzte 
(Dienstanweisung Nr. 121 im 19. Stück des 
Amtsblattes der Generaldirektion der Oster­
reichischen Bundesbahnen, Jahrgang -1948, vom 
10. Juni 1948) oder der vorher bestandenen 
Besoldungsordnungen falle,;; 

4. Personen, die in einem vertraglichen 
Dienstverhältnis zu den Steiermärkischen Lan­
desbahnen stehen, auf das gemäß dem Beschluß 
der Steiermärkischen Landesregierung vom 
5. Februar 1948, Z.1-332 Ste 2/37-1948, die in 
der Kundmachung des Bundesministeriums für 
Verkehr vom 14. November '1947, BGBl. 
Nr . .263, für die Beamten der Osterreichischen 
Bunnesbahnen kundgemach,te ~esoldungsord­
nung analoge Anwendung zu finden hat; 

5. Personen, die bei der Post- und Telegra­
phenverwaltung in einem vertraglichen Dienst­
verhältnis stehen und Teilnehmer am ehema-

43 

ligen . Provisionsf<;>nds für Postboten und ihrer 
Hinterbliebenen, BGBl. Nr. 375/1926, waren, 
sofern sie in die Provisions anwartschaft des Bun­
des rückübernommen werden; 

6. vertragsmäßig vollbeschäftigte in ständiger 
Verwendung stehende oder ehemalige Bedien­
,tete der Bundestheater und ihre Hinterblie­
benen, die auf, Grund des Bundestheaterpen­
sionsgesetzes; BGBL Nr. 159/1958, Anwartschaft o 

auf Ruhe- und Versorgungsgenüsse aus Bundes­
mitteln hauen oder haben; 

7. ständige Salinenarbeiter (Statut über die 
Provisionen der Salinenal'beiter und die Versor­
gungsgenüsse ihrer Witwen und W aisen, gen~h - . 
'TIigt mit dem Erlasse des Bundesministeriums für 
Finanzen vom 15. Oktober 1925, Z. 65.055-24,' 
n der jeweiligen Fassung); 

8. ständige Arbeiter des Hauptmünzamtes 
(Vorschrift über die Ruhe- und Versorgungs­
'enüsse der Arbeiterschaft des Hauptmünzamtes 
Wien, genehmigt mit dem Erlaß des Bundes­
ministeriums für Finanzen vom 4. Jänner 1929, 
Z. 39.751/1927, in der jeweiligen Fa.ssung); 

9. Personen, die als "definitive Warte- und 
Dienstpersonen (definitive Anstaltsbedienstete)" 
auf Grund des § 5 Abs. 1 lit. h der "Dienst­
ordnung für das weltliche Warte- und Dienst­
lersonal des Lmdeskrankenhauses in Graz" 
(genehmigt mit Beschluß der Steiermärkischen 
Landesregierung vom, 1. Mai 1926, Zl. 4-183, 
Gk 6/1, in der Fassung des Beschlusses vom 
5. Dezember 1927, Z1. 1-66 Allg. 43/3-1927) ,an 
l.andesanstalten in Dienstverwendung stehen 
oder .als solche ,aufgenommen werden; 

10. Personen, auf die gemäß § 6 Albs. 1 und 2 
ies Gesetzes vom 17. Juli 1930, LGBl. für das 
Land Steiermark Nr. 21/1931, betreffend die 
Errichtung einer Landes-Hypothekenanstalt für 
')teiermark, die für die Landesbeamten des Lan­
les· Steiermark jeweils-geltenden Bestimmungen 
einschließlich der Dienstpragmatik, Einrechnung 
ulld Vorrütkung sinngemäß Anwendung· finden, 
ofern diese Personen nicht überhaupt dem 
Stande der Landesbe,amten entnommen sind; 

11. Personen, die als Landesstraßenwärter in 
,in unkündbares' Vertragsverhältnis zum Land 
Oberösterreich mit Anwartschaft auf die Ver­
orgungsleistungen im Sinne der "Versorgungs­

vorschrift für die öberösterreichischen Landes-
straßenanwärter und ihre Hinterbliebenen" 
(Landtagsbes·chluß vom 13. Dezember 192&, 

dtg.-Zl. 317/1927, wieder in Kraft gesetzt 
durch Landtagsbesdtluß vom 15. Oktober 1946, 
Ldtg.-Zl. 32 11946) übernommen wurden; 

12. die "Angelobten Arbeiter der öster­
reichischen Staatsdruckerei" , die der für diese 
,\rbeiter geltenden Vorschrift über die Ruhe­
und Versorgungsgenüsse in der jeweils geltenden 
Fassung unterstellt sind; 
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13. ~ngest_el~te ~es ~orotheu~s, ?ie na~ dem I 
9. Apnl 194:> In eIn Dlenstverhaltms der 1m § 5 
Abs. 1 Z. 4 bezeichneten Art aufgenommen 
worden sind." 

Artikel VI. 

übe r g a n g s b e s tim m u n gen. 

(1) Die erstmaligen Meldungen ·für Personen, 
• die nach den Bestimmungen dieses Bundesg.esetzes 

der Pflichtversicherung nach. dem Allgemeinen 
Sozialversicherun'g>igesetz am 1. Järmer 1962 
unterliegen und die nich·t schon zur Bflich!tver­
sicherung angemeldet sind, sind bis 28. Feber 

. 1962 beim zuständigen Versicherungsträger zu 

. erstatten. Die Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 
41 bis 43, 111 bis 113 des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgeseuzes sind entsprechend anzu-
wenden. . 

(i) Personen; die am 31. Dez'ember 1961 nach 
den in diesem Zeitpunkt gehenden Vorsch·riften 
pflichtversidlert waren, nam den Bestimmungen 
dieses Bunde~gesetzes aber nim·t mehr pflichtver­
sidlert wären, bleiben pflichrversimert, solange 
die Beschäftiguntg, welche die Pflichtversimerung 
nach den bisherigen Vorschr~f;ten begründet hat, 
weiter ausgeübt wird. Im übrigen sind die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes auf eine sokhe 
Pflichtversimerung anzuwenden, jedoch. kann der 
Versimerte bis 30. Juni 1962 bei dem für die 
Einhebung der Beiträge in Betracht kommenden 
Versimerungsträger den Antrag steUen, aus der 
Pflichtversimerung ausgeschieden' zu werden; 
einem solchen Antrag hat der Versicherungsträ­
ger mit Wirkung von dem auf den, Antrag fol­
genden Monatse:Slten stanzll.geben. 

. (3) Personen, die nach den Bestimmungen die­
ses Burudesgesetzes 'als Pflichtv<ersimerte in die 
Kranken- -oder Unfallversimerung einbezo:gen 
werden und die am 1. JäntlJer 1962 bci einem 
Versicherungsunternehmen verrtragsmäßig kran­
ken- oder unter Einsmlluß der Arbeit~unfäHe 
urufallvel'sim·ert sind,' können den Versicherungs­
vertrag bis 30. Juni 1962 zum Ablauf des äuf 
die Aufkündigung folgenden Kalendermonates 
aufkündigen. Für den Zeitraum nach. dem Er­
lösmen des Versimerulllg.wertrages hereius ent­
richtete Versicherungsbeiträge (Prämien) sind 
vom Versich-erul1lgsunternehmen nimt zu er­
statten. 

(4) Personen, die nach den am 31. Deze~ber 
1961 in Geltung gestandenen Vorsdlriften zur 
frerwilLigen Versicherung in der Kranken- oder 
Pensionsversicherung nach: dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgeseuz nicht berechtigt waren, 
es aber bei früherem Wirksamkeitsbeginn der 
Be~timmunJgen dies Art. I Z. 10 bi,s 12 dies'es 
Bundesgesetzes gewesen wären, können dias Recht 
auf freiwillige Versicherul1lg in der Krankenrver­
s-j.chemn:g noch hi·s zum 28. FebrutaJr 1962, j!n der 
Pensionsversich·erung noch bis zum 30. Juni 1962 

geltend ma;dlen. Die freiwiNlge Versicherung 
beginnt in diesen Fältlen mit -dem 1. Jänner 1962. 

(5) Personen, die am 31. Dezember 1961 nllch 
den an diesem Tag in Geltung gestandenen Vor­
schrihen in der Pensionsversicherurug weiterver­
sichert waren., gelten auch im Monoat Jänner 1%2 
als weiterversichert, . wenn sie bis 30. Juni 1962 
den Beitrag für den Monat Jänner 1962 ent­
richten . 

(6) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes anhängigen V erfahren im Silllllc 
des § 66 des A\l.gemeinen Sozialver.sicherungs­
gesetzes sind mit der Maßgahe fortzusetzen, daß 
dii!e na,ch den b~erigeJ1 Vorsmriften erhobene 
Berufung V0!l1 Zeitpunkt ihrer Einbringung als 
Ei nspruchgilt. 

(7) Die Bestimmung des Art. I Z. 36' lit. b 
dieses Bundesgesetzes findet himsiciltLich der Min­
destbeitrag·&grundlage von 10 S nur auf Fälle 
Anwendung, in denen der Beginn der W'eiterver­
sicherung nach dem 31. Dezember 1960 liegt. 

(8) Die Bestimmung des Art. I Z. 42 dieses 
Bundesgesetzes gilt auch für Personen, für die 
bei früherem Wjrk~amkeitsbeginn dieser Bescim­
mung die Antragsfrist am 1. Jänner 1'962 noch 
offen wäre. 

(H) Die Bestimmungen des Art. I Z. 46 und 48 
sowie des Art. Y Z. 3 dieses Bundesgesetzes sind 
audl auf Fälle anzuwenden, in denen der Arbeits­
unfall oder die Berufskrankheit vor dem 1. Jän­
ner 1962 eingetreten ist und der Anspruch auf 
Krankengeld gemäß §. 139 Abs. 1 des Allge­
meinen Sooialversicherungsgesetzes am 31. De­
zember 1961 nodl nicht erschöpft war. 

(lO) Die Besümmungen des Art. 11 Z. 17, 21 
und 22 di;eses Bundesgesetzes gelten auch für 
Fälle, in denen ein am 31. Dezem'ber 1961 be­
stehender Anspruch auf Krankengeld (Anstalts­
pflege) über diesen Tag hinaus a.ndauert oder die 
neuerliche mit Arbeitsunfähigkeit verbundene 
Erkrankung na.m di'eSCm Tag eintritt. 

(n) § 152 und. § 166 Abs. 1 Z. 1 des AHgemei­
nen SozialversiiCherungsgesetzes in der Fas·sung 
des Al't .. II Z. 25 beziehungsweise Z. 31 di,es·es 
Bund1esgesetzes gelten a:b 1. Jänner 1962 für die 
weitere Aruspruch~da\lJer auch für Versichienungs­
fälle, diie vor dem 1. J1tnn-er 1962 eitnlgetretelll soi!ld. 
Ein am 31. Dezember 1%1 be!>tehender Anspruch 
auf Familimge1d, der nach § 152 des Allgemeiruen 
Sozialv~rs.icherungsgesetzes· in der Fa.ssung des 
Art. n Z. 25 dieses BUl1Jdesg,esetzes ab 1. Jä·nner 
1962 nicht mehr gebühren wÜlrd'e, bleibt für iilie 
weitere Anspruch·sdauer aJufrech,t. 

(12) Di'e Bestimmungen des Art. n Z. 28 ·]'it. a 
d:ie3es Bund,esgesetzes gelten ;);uch für die Fälle, in 
denen die Entbi~nidung nach dem 19. November 
1961 erfolj?it ist. ' . 

(13) Versicherten, die am 31. Dezember 1961 
Anspruch :IIuf \1<'lochengeld h2 b'eu und deren 
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LehrverhältIlJis ,innerhalb des für die Bemessung Beitdige ·tmtnichoet wurden, gelten als Beitrags­
ihnesWochen@eldes maggeberuden Zeitlraumes zeiten im Sinne des § 226 des Allgemeillien Sozial­
fieendct hat;> gebührt ab 1. Jänn<er 1962 das versichel'ungS<gesetzes. 
Woch:engdd für die weitere Dauer dieS An- (H,) Die Vor~d}riften des§ 302 des AHgeme~nen 
sp:uches in. der. Höhe, die sich bei frühe~em I Sozialversicherun~sgesetzes in der Fas~lmg des 
W).rksamkelt'sbeg.tnn des § 162 Abs. 3 zweiter Art. IV Z. 47 dieses Bundesg.esetzes gelten ab 
Satz des AHgemern'Cn Sozi.alversicherungsgesetzes 1. Jä·nner 1962 auch <in den FäHen, in denen ei11l 
in der Fa'&sung ,des Art. II Z. 28 lit. b diheses Bun- Versicherter am 31. Dezember 1961 .in .einer der 
desgesetzes ergeben häne. im § 301 Abos. 3 des Allgemeinen Sozialversi.che-

(14) Perso.n>en, die im. Monat! Dezem!:J.er 1961 run~~geset7Jes .,ge~~nnt~n Einrichtu.ng unter­
Anspruch aluf eine laufende Geldtei<stung aus der' gc?racht wa:, fur d~e wevter:e Dauer drescr Unter-

U'nf [jve s'che 'n 'h be b"h t b 1 J" I brmgung, Em am 31. Dezember 1961 besltehender a r I ,ru Jg a n, ge u r a . anner c, f 'I' 0, 

1962 f "r d' 't A ch-..l d' G lcl I Ansprudl a'u Faml,w,nge,ld, der nrach, den ah u. 'lLe wel ere nspru Miauer' lese e -" '". . 
ICl's"un l"n de s'ch 'b . f u"h W' k k't 1. J d,n!11ICr 1962 tn Geltung stehem:liCn Vorschnf-

I cg . r 1· ,ei r erem 11' sam el S- 'ch h ' ' b cl' 
beg;nn de Be c' "'e I .. - 111 Z 3 L" 6 I ten nJl t me r :gebühren würdre, blei' t für le '.' , r s Immun'" n < 'es nJ" 'C. ,. IJ'I~ , . 
dies'es BUOIdesgesetzes ergebenden Höhe, we:IlLl1 dies I we(ltc)re§ Amts.dA:libuer a~trechtl'l . 
f " ..l 'L' f·'..·· cl 2ü 362 s. 2 ~Ies A gememen Sozial ver-ur tlen el'Stu'ng6<emp anger gUl18tlger Ist un" er . . " 
bis 31. Dezember 1962 eiruen d'iesbezüglichoen An- slchel1Ungs~c-~etzes !!St mcht arw;uwenden,. :renn 
tra'" stellt" der Antrag a'Uf Zuerkennung einer Invahdltä'ts-

b • i oder Knappschaftsvalhrente mangels Vorlieg.ens 
(u,) D!c Bestimmrunlg:en des Art. III Z. r lit. b, I d:r Invalidi~ät im Jahre 1961 durch. rechtskräf-

9, 11, bls 13 und 17 dleses Bundesgesetzes gehren! ttge Entsme'ldrung abgelrehnt worden 1St. 
ab 1. Jänner 1962 auch für Versicherungsfälle, (21) Die BestimmungtlO! des Art. V Z. 25 uOId 26 
die vor dem 1. Jänner 1962 eingetreten sind. die~s Bundesgesetzes silM nicht anr.mwenden, 

(16) D~e Bestimmungen des AI't. IV Z. 12 Et. b, wenn die Rechtsmittel,frist vor dem 1. Jänner 
14, 25 Lit. b, 28 und 32 sowie des A,r!. V Z. 70 1962 zu .biufen. begonnen hat. . 
dlbesesBundesgeset7Jes sind auf An'Orag :liuch auf (22) DJC BestJ:nmu~g dies Art. V Z. 30 dles~ 
Versicheru' ,gsfälle Zluwend i de.e der BundesgeSietzes lS't nICht anzuwenden, wenn dlle 

n an en, n n n F' f" d' E' b . cl E' eh 
Stichtag vor dem 1. JäIlLl1er 1962 liegt hezie- ;nost ur" ~e Jn rmgung ·es ; lnsprues vor 
hungsweise der Versicherungsfall vor dem 1. Jän'- L\em'1. ~anJruer 1962 zu laufen begonnen halt. . 
ner 1956 eingetreten ist und zwar mit der Maß- (2:1) Dle Hauptversammlung des Hauptv.erban-
gabe daß ' 'des der öster,reimischen Sozialversicherungsrräger 

, besteh t während der am 31. Dezem'her 1 ~63 
a) Art IV Z. 12 lit.:b 'flll!r girlt, wenn der 

Stichtag nachudem 31: Dez.ember 1955 liegt, 

b) Art. IV Z. 14 nu,r gilt, wenn es sich um .den 
Versicherungsfall des Todes handelt und 
der Stidttag nach dem 31. Dezember 1955 
liegt, .und 

cl Art. IV Z. 32 nur gilt, wCOIn der Stichtag 
nach dem 31. Dezember 1955 Liegt UlIlid ein 
Anspruch auf AbfinduOIg Iliur deshalb nkht 
zustainlde gekommen ist, weil AO!spruchs­
berechtigte na'ch § 269 Abs. 1 Z. 2 des 
Allgemeinen Sozialversich,enmgosgesetzes in 
der a~ 31. Dez-ember 1961 geltenden Fas­
sung nich,t vorhanden waJren, 

In den FäHen, in denen der Antrag his 31. De­
zember 1962 gestellt wi.rd, gebührt dlie Leistung 
beziehungsweise di·e Erhöhung der Lei~tun!g ab 
1. Jänner 1962, sonst ab ,dem auf die Antrag­
steIlung folgenden Monatserst,en. 

(17) Die Bestimmungen des Art. IV Z. 29, 37 
lit. b unJd 38 Lit. a dieses Bundesgesetz,es sind von 
Amts wegen ,auchaJUf LeDSUW11lgsa,1l'Sprüch,e a'n­
zuwenden, die am 31. Dezemher 1961 berei,ts 
bestehen. 

. (18) Vor d'em 1. Jänner 1956 g,elegene Zeiten, 
für dli,e zwi'schen dem 1. Jä.ntnet 1956 l.lill'd dem 
lnkrafttret.en di.eses Hundesgcs,etzes nachvrägLidl 

endenden Amtsdiauer aus: 
1. dem Präsidenten des Hauptverbandes und 

den beiden Vizepräsidenten, 

2. den übrigen Mitgliedern des Vorstandes und 
den Mitgliedern des ülierwachungsausschusses des 
Ha'Uptverbandes, 

3. den für diese Amtsdauer gemäß § 433 A.bs. 6 
d,es Allgemeinen Sozia:lversicherungsgesetz,es in 
die Hauptversammlung ents.endeten Ver-sichc­
rungsvert:retern, soweit Slie nicht schon nach Z. 1 
lind 2 Mitglieder der Hauptversammlung 
~~ , 

§ 425 zweiter und dritter Satz des Allgemeinen 
Sozialversi,cherunisgesetzes gelten entsprechend. 

(21) § 485 a Abs. 2 des Allgemeinen Sozhlver­
,Ji'cherungsß'e~etz,es inder Fa~su11lg dies An. V Z. 53 
dieses BundlesgeSletzes gilt ab 1. Jänner 1962 au~h 
für Fälle, wru .denen .d~e als Benufskr:l:l1kheit im 
Sinn,e des § 177 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsge:;etzes anzusehende Krankhei:t vor dem 
1. Jänner 1962 eingetl"etenist. 

(2:» Die Bestimmungen d~s § 502 Abs. 1 des All­
gemeinen Sozi.alversichernngsgesetzes in dler Fas­
s<u.ng des Art. V Z. 59 dieses Bundes'ges-etzes s'il1ld 
auf Anürag auch auf LeistJungsaneprüche anzuwen­
den, die am 31. Dezember 1961 be.rei,ts bestehen·. 
Eine sich daraus ergebende E>rhöhung der Lei-
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stungsanlSpruche gebührt ab 1. Jä-nner 1962, wenn 
d:er Antrag bis 31. Dezember 1962 gestellt wird, 
sonst aJb dem dler AntNg®telluIllg folgenden 
MonartserstJen. 

(26) Die sich aus § 522 des Allgemeiil1'en SOZJial­
v,ersichellUlligsgesetzes in der Faswng des Art. V 
Z. 66 di,e~es Bundesgesetzes ergebenden Leistungs­
aifl'spruche gebühren ab 1. Jänner 1962, wenn dQC 
Leistung bis 31. Dezember 1962 beantralgt wird. 
Wil'd: der An,trag später gestelLt, gebührt die 
Leil'itul1lg ab dem der AIlItra.gsteiLung folgenden 
MOl1laltsersten. 

(2i) Leidet ~in Versichert,er am 1. Jänner 1962 
an eil1ler Krankheit, dJ~e erst auf G17Ul!rd d,er Be­
stimmrullIg dies Art. V Z. 75d~eses B'IlIIlIdesgesetzes 
a\.s Berufs,krankhe~t anerk;i-nnt wird, so werden 
ihm di'e Leistungen der UnfaHvcrsidl'emnlg ge­
währt, wenn der Versicherungsfall nach dem 
31. Dezemher 1955 eingetreten ist und der An­
trag his 31. Dez-ember 1962 gestellt wilrd. Die 
Leistungen werden fruhe:stlens 'ab 1. Jänner 1962 
gewährt. . 

Artikel VII. 

S chi u ßb e s t i in m u n ge n. 

(1) Die im Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetz als Renten bezeichneten Leistungen aus der 
Pensionsversicherung erhalten die Bezeidmung 
Pensionen, die auf solche Leistungen Anspruchs­
berechtigten die 'Bezeichnung Pensionisten. 

(2) Die Bestimmung des Art. V Abs. 3 des 
Bundesgesetzes vom 5.' Dezember' 1960, BGBl. 
Nr. 294, wird aufgehoben. ' 

(3) Ist infolge einer nach dem 31. Dezember 
1960 eingetretenen Verringerung des Gesamtein­
kommens die Ausgleichszulage gemäß § 296 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes neu 
festzustellen und ergäbe sich' durch die Neufest­
stellung eine Verminderung der Ausgleidlszu­
lage, so verbleibt dem Berechtigten die Ausgleichs­
zulage in der bisherigen Höhe. 

(4) Die auf Grund der Bestimmungen des 
Art. IV Z. 41 und 42 dieses Bundesgesetzes ge­
bührende Ausgleichszulage ist von Amts wegen 
festzustellen. 

(5) In den Fällen, in denen ein' Dienstnehmer 
nach dem 31. Dezember 1955 aus dem pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnis ausgeschie­
den ist, sind vom Dienstgeber geleistete Beiträge 
zur Weiterversicherung in der Pensionsversiche­
rung auf den überweisungsbetrag anzurechnen, 
wenn die Beiträge für eine Zeit entrichtet wur­
den, die der Berechnung des überweisungsbe­
trages zugrunde gelegt wurde. 

(6) Der gemäß § 472 Abs. 4. des Allgemeinen 
Sozialversimerungsgesetzes durch die Satzung 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen festgesetzte Beitragssatz erhöht sich 
ab 1. Jänner 1962 auf 5'1 v. H. der Bemessungs-

grundlage. Diese Erhöhung steht einer Änderung 
des Beitragssatzes durch den Versicherungsträger 
im Rahmen der Bestimmung des§ 472 Abs. 4 
des Allgemeinen Sozialversimerungsgesetzes nicht 
entgegen. 
'(7) Knappschaftsrenten mit einem vor dem 

1. Jänner 1961 liegenden Stimtag, die nicht schon 
nach den Vorschriften des § 522 f des Alige­
meinen Sozialversicherungsgesetzes neu zu be-' 
messen sind, sind in entsprechender Anwendung 
des § 285 Abs.3 des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes neu zu berechnen (neu zu be­
messen). 

(8) Im Bereich der knappschaftlichen Pensions­
versicherung sind nur die Renten, für die die 
Bestimmungen des Vierten Teiles des Allgemeinen 
Sozialversicherüngsgesetzes gemäß § 522 Abs. 1 
und 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsge-; 
setzes nicht gelten, soweit sie nach den vor dem 
1. Sozial versicherungs-Neuregelungsgesetz, BGBl. 
Nr. 86/1952, in Geltung gestandenen Bestim­
mungen bemessen worden sind und soweit es sich 
nicht um Hinterbliebenenrenten nach Renten­
beremtigten handelt, die nam dem 31. März 1952 
gestorben sind Und die im Zeitpunkt des Todes 
nom keinen Anspruch auf eine Invalidenrente 
oder Knappschaftsvollrente hatten, nach den 
Bestimmungen des § 522 f Abs. 2 bis 7 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes neu zu be­
messen. 

(9) Die Amtsdauer der am 31. Dezember 1962 
im Amt befindlichen Verwaltungskörper der 
Land.winsmllftskrankenkasse für das Burgen­
land endet am 31. Dezember )963. 

Artikel VIII. 

Wir k sam k e i t s beg i n n. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts an­
deres bestimmt wird, am 1. Jänner 1962 in Kraft. 

(2) Es treten in .Kraft 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1956 die 

BestimmUln:gen des Art. V Z. 65; 

bfrückwirkend mit dem 1. Juli 1958 die Be­
stimmung des Art. IV Z. 24; 

c) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1961 die 
Bestimmungen des Art. IV Z. 13 lit. a, 
17, 21, 37 lit. a, 50 bis 53, des Art V Z. 67 
lit. a,' 69 und 76 (letztere nur hinsichtlich 
der Anlage 11 zum Allgemeinen Sozialver­
sid1erungsgesetz) und des Art. VII Abs. 3; 

d) mit dlemBe:g5\llJl1 d,er B,ei'tragsperio:de Jän­
ner 1962 die Bestimmungen des Art. I Z. 21 
bis 28; 

e) mit dem 1. Jänner 1963 die Bestimmun­
gen des Art. V Z. 35; 

f) mit dem Ablauf des Tages der Kund­
machung dieses Bundesgesetzes die Bestim-

" 
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mungen des Art. I'I Z. 23 und des Art. V 
Z. 48 lit. c gegenüber den Ländern für 
die Ausführungsgesetzgebung. 

(3) Die Ausführungsgesetze der Länder zu den 
grundsatzgesetzlichen Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes (Art. n Z. 23 und Art. V Z. 48 lit. c) 
sind binnen sechs Monaten ab Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes zu erlassen. . 

(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 41 treten 
mit der Maßgabe in Kraft, daß den über­
weisungen von Mitteln an den Unterstützungs­
fonds im Jahre 1962 die Gebarungsüberschüsse 
beziehungsweise die Einnahmen an Versiche­
rungsibeiurä.gen des Jahres 1960 zugmu.ndre zru legen 
sind. 

(5) Die Bestimmung des Art. IV Z. 24 tritt 
mit der Maßgabe in Kraft, daß es in den Fällen, 
in denen Versicherungszeiten der im § 251 a 
Abs. 3 Z. 9 des Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetzes bezeichn·eten Art bei der Feststellung des 
Ausmaßes der Leistung bereits berücksichtigt 
sind, hiebei zu verbleiben 'hat; überwiesene 
Bauschbeträge sind nicht zu erstatten. 

(6) Di.e Bestimmung des Art. IV Z. 50 tritt, 
soweit es sich um die Anrechnung von nach dem 

47 

18. Lebensjahr gelegenen Ersatzzeiten nach § 5 
Ahs. 2 dieS Bundesgesetzes vom 18. Juli 1956, 
BGBl. Nr. 153, durch den Dienstgeber handelt, 
rückwirkend mit dem 19. Juli 1956 in Kraft. 

Vollziehung 

Artikel IX. 

dieses 
set z e s. 

Ru n des g e-

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich. der Bestimmungen des Art. V 
Z. 16 bis 27 und des Art. VI Abs. 21 das Bundes­
ministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bundesmini­
sterien betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der Bestimmungen des 
Art. II Z.23 und des Art. V Z.48 lit. c, die ge­
mäß Art. 12 Abs. 1 Z.2 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in die Kompetenz der Länder fallen, ist 
die zuständige Landesregierung, mit der Wahr­
nehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 
Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes das Bun­
desministerium für. soziale Verwaltung betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen ,Antrag unter Verzicht auf die Erste Lesung 
dem Ausschuß für soziale Verwaltung zuzuweisen. 

Uhlir 
Preussler 

Reich 
Vollmann 

Moser Dr. Hofeneder 

WilheImine Moik Kulhanck 
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Begründung 
des Initiativantrages, betreffend eine 9. N ovelle zum ASVG. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz -
ASVG., vom 9. September 1955, BGBL 
NI'. 189/1955, wurde seit seinem Bestehen 
durch die nachstehenden Gesetze ergänzt 
oder abgeändert: 

Die Novelle zum ASVG., BGBL Nr. 266/1956, 
brachte eine Erhöhung der Altrenten und eine 
Verbesserung des Leistungsrechtes der Pen­
sionsversicherung hinsichtlich der Ausgleichs­
zulage zu den Renten aus diesem Versiche­
rungszweig . 

Die 2. Novelle zum ASVG., BGBL NI'. 171/ 
1957, gewährte die Rentensonderzahlung 
(13. Monatsrente) ausnahmslos allen Empfän­
gern von Renten aus der Unfallversicherung. 

Die 3. Novelle zum ASVG., BGEl. NI'. 294/ 
1957, brachte als eine weitere nicht un wesent­
liche Leistungsverbesserung im Bereiche der 
Pensionsversicherung der Unselbständigen die 
Einführung der vorzeitigen Altersrente bei 
Ar beitslosigkeit für Männer nach Vollendung 
des 60., für Frauen nach Vollendung des 
55. Lebensjahres. Daneben enthielt die No­
velle noch eine Erhöhung der Altrenten aus 
der Pensionsversicherung der Angestellten, 
ferner geringfügige Erhöhungen von Leistun­
gen der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung sowie die durch das Inkrafttreten des 
GSPVG., BGBL NI'. 292/1957, und des LZVG., 
BGBL NI'. 293/1957, notwendig gewordenen 
Anpassungen des Stammgesetzes. 

Die 4. Novelle zum ASVG., BGBL NI'. 293/ 
1958, enthielt vor allem Maßnahmen zur 
Besserung der angespannten finanziellen Lage 
der Krankenversicherungsträger, und zwar 
unter anderem die Ausdehnung der sachlichen 
Zuständigkeit der Betriebskrankenkassen, die 
Einführung der Kranken- und Zahnbehand­
lungsscheingebühr, die Erhöhung des im Gesetz 
festgelegten Rahmenbeitragssatzes in der 
Krankenversicherung der Rentner und die 
Erhöhung des Mindestbeitrages, der von den 
Beziehern einer Rente (Rentensonderzahlung) 
mit Ausnahme einer \Vaisenrente, zur Kran­
kenversicherung zu leisten ist. Darüber hinaus 
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brachte die Novelle eine Erhöhung der für 
die Gewährung der Ausgleichszulage maß­
gebenden Richtsätze. Schließlich wurde durch 
die Novelle auch noch im Bereich der Kranken­
versicherung der Bundesangestellten eine An­
gleichung des Kreises der Anstaltsangehörigen 
an den Personenkreis der mitgeschützten 
~amilienangehörigen nach dem ASVG. vor-
genommen. , 

Die 5. Novelle zum ASVG., BGBL NI'. 290/ 
1959, brachte die Gewährung des Hilflosen­
zuschusses auch an Be'zieher von Hinter­
bliebenenrenten aus der Pensionsversicherung, 
ferner die Erhöhung von Altrenten der Pen­
sionsversicherung, insbesondere durch die Be­
seitigung der Auswirkungen von Kürzungs­
maßnahmen, die bei der Überleitung zum 
Leistungsrecht des Gewerblichen Sozialver. 
sicherungsgesetzes im Jahre 1935 in der An­
gestelltenversicherung vorgenommen worden 
sind, die Erhöhung der Ersatzleistungen des 
Bundes an die Träger der Krankenversicherung 
für deren Aufwendungen an W o~hengeld von 
40 auf 50 v. H. dieser Aufwendungen und die 
Änderung der Bestimmungen des Stamm­
gesetzes über die Leistungsansprüche bei Aus­
landsaufenthalt in dem Sinne, daß nunmehr 
auch die Möglichkeit der Leistungsgewährung 
aus der Krankenversicherung bei Auslands­
aufenthalt besteht. 

Die 6. Novelle zum ASVG:, BGBL NI'. 87/ 
1960, diente fast ausschließlich der Ver­
besserung der finanziellen Lage der Träger der 
Krankenversicherung nach dem ASVG. Die 
Novelle brachte die Erhöhung der Höchst­
beitragsgl'undlage in der Krankenversicherung, 
die Hinaufsetzung des bisherigen Höchst­
beitragssatzes, die neuerliche Erhöhung des 
im Gesetz festgelegten Rahmenbeitragssatzes 
i!l der Krankenversicherung der Rentner, 
den Ersatz des gesamten Aufwandes an 
Wochengeld durch den Bund für die Zeit 
vom 1. Mai bis 31. Dezember 1961, die Er­
höhung des besonderen Pauschbetrages, den 
die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt den 
Krankenversicherungsträgern zu leisten hat, 

4 
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50 

den Ersatz des Aufwandes an Krankengeld \ mungen einen Rentenanspruch hatten. Durch 
vom Träger der Pensions versicherung ab dem die Novelle wurden ferner die Bezieher einer 
Beginn der 27. Woche bei Anfall einer Rente, Rente aus der Unfallversicherung, bei denen 
die Errichtung eines Ausgleichsfonds der Kran­
kenversicherungsträger beim Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
Daneben brachte die Novelle noch den Weg­
fall der Kranken- und Zahnbehandlungs­
scheingebühr, die Gcwährung des halben Kran­
kengeldes als Teilkrankengeld für die Zeit 
des halben Entgeltbezuges, die Nichtanrech­
nung gewisser Zeiten auf die Höchstdauer des 
Krankengeldbezuges, die Neufestsetzung des 
Familiengeldes während der Anstaltspfiege 
eines Versicherten, der Anspruch auf Fort­
bezug von 50 v. H. seiner Bezüge hat, und das 
Verbot der Neueinführung, Erhöhung oder 
Erweiterung von satzungsmäßigen Mehrlei­
stungen sowie der Neueinführung von frei­
willigen Leistungen bis 31. März 1961. 

Die 7. Novelle zum ASVG., BGBL Nr. 168/ 
1960, erhöhte die für ,die Gewährung der 
Ausgleichszulage maßgebenden Richtsätze 
neuerlich und beseitigte die 'bisher im Aus­
gleichszulagenrecht bestandenen Auswirkungen 
von Unterhaltsverpfiichtungen der Eltern 
gegenüber Kindern im gemeinsamen Haushalt. 

der Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1939 
eingetreten ist, in den Krankenversicherungs­
schutz einbezogen. Schließlich enthielt die 
Novelle noch Bestimmungen über die Bei­
tragsleistung des Bundes in der Pensionsver­
sicherung sowie Bestimmungen über die Er­
höhung der Beitragssätze und der Höchst­
beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
beziehungsweise auch in der Unfallversiche-
rung. 

Das Stammgesetz wurde aber nicht nur 
durch die Novellen zum ASVG., sondern auch 
noch durch die nachstehend angeführten Ge­
setze ergänzt oder abgeändert: 

Das Bundesgesetz BGBL NI'. 239/1955 er­
gänzte die Bestimmungen des ASVG. hin­
sichtlich des Ausmaßes der Leistungen der 
Geschädigten aus politischen oder religiösen 
Gründen oder aus Gründen der Abstammung. 

Das Bundesgesetz BGBL NI'. 153/1956 ent­
hielt Sonderbestimmungen über die Kranken­
und Pensionsversicherung der im Präsenz­
dienst stehenden Wehrpfiichtigen. 

Das Künstler-Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL NI'. 157/1958, schied die selbständigen 
bildenden Künstler aus der Vollversicherung 
aus und bezog sie in die' Teilversicherung in 
der Kranken- und Unfallversicherung ein. 

Die Novelle zum GSPVG., BGBL NI'. 65/1959, 
erweiterte den Kreis der in der Kranken- und 
Unfallversichel'Ung teilversicherten Personen 
hinsichtlich der Berufsschullehrer. 

Die 8. Novelle zum ASVG., BGBL NI'. 294/ 
1960, wertete alle vorhandenen Renten auf 
das Lohnniveau des Jahres 1959 auf und 
beseitigte die unterschiedliche Behandlung 
der ASVG.-Renten und der Altrenten. Die 
Novelle hat des weiteren die Ruhensbestimmun­
gen, die bei Zusammentreffen von Renten­
ansprüchen mit anderen Rentenansprüchen 
oder einem Anspruch auf Ruhe- und Ver­
sorgungsgenuß Platz gegriffen haben, über- Fast jede Novelle brachte sohin Verbess'erun­
haupt aufgehoben und die' Ruhensbestim- gen des Leistungsrechtes. Manche Änderun­
mungen bei Zusammentreffen eincs Renten- gen - wie etwa die Einführung der vorzeitigen 
anspruches mit Entgelt aus einer unselbstän- Altersrente bei Arbeitslosigkeit oder. die Ein­
digen Erwerbstätigkeit wesentlich gemildert. führung der vorzeitigen Altersrente bei langer 
Überdies sah die Novelle für den Bereich der Versicherungsdauer - bedeuteten einc echte 
Pcnsionsversicherung die Gewährung einer W citerentwicklung unseres Sozial versicherungs­
zweiten Rentensonderzahlung, einer 14. Rente, systems. 
vor. Ferner wurde durch die Novelle der Die za,hlreichen Änderungen und Ergän­
Mindestbetrag für den Kinderzuschuß für zungen des Stammgesetzes haben allerdings 
alle Rentner erhöht. Die Novelle führte zwangsläufig das praktische Arbeiten mit 
außerdem cine neue Form der Altersrente, dem Gesetz außerordentlich erschwert und 
und zwar die vorzeitige Altersrente bei langer den Gesetzestext unübersichtlich gemacht. 
Versicherungsdauer, ein. Eine weitere Ver- Um diesem Übelstand abzuhelfen, nimmt das 
besserung des Rentenrechtes durch die Novelle Bundesministerium für soziale Verwaltung die 
bestand darin, daß auch die Renten aus der Wicderverlautbarung dcs Allgemeinen Sozial­
Unfallversicherung entsprechend den Renten versicherungsgesetzes in Aussicht. Vorher sollen 
aus der Pensionsversicherung aufgewertet wur- jedoch noch alle Änderungen und Ergänzungen 
den und daß zu den Schwerversehrtenrenten vorgenommen werden, die sich im Laufe der 
aus der Unfallversicherung eine Zusatzrente nahezu sechsjährigen Wirksamkeit des Ge­
gewährt wird. Die Novelle räumte überdies setz es als notwendig oder empfehlenswert 
Witwen, deren Ehegatte vor dem 1. Jänner 1939 erwiesen haben. Es sind dies zum Teil meri­
verstorben ist, ~inen Anspruch auf Witwen-I tori sehe Änderungen des Rechtsstoffes, zum 
rente aus der Pensionsversicherung ein, wenn I Teil lediglich Textbereinigungen, durch die 
sie nicht schon nach den bisherigen Bestim- Unstimmigkeiten beseitigt werden sollen. Dar-
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über hinaus sollen aber auch einige Änderungen 
und Ergänzungen des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes von größerer Tragweite vor­
genommen werden, die im folgenden besonders 
hervorgehoben werden sollen: 

1. Eine neue Abgrenzung des Begriffes 
"geringfügige Beschäftigung" im § 5 Abs.2, 
betreffend die Ausnahme von der Vollver-

51 

cherungen in § 2 Abs. 2 ASVG. mußte dureh 
die seit dem Inkrafttreten des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes geschaffenen Son­
derversicherungen, wie die Krankenversiche­
rung der Empfängerinncn der Sonderunter­
stützung nach dem Mutterschutzgesetz, BGBL 
Nr. 76/1957, der Bezieher von Karenzurlaubs­
geld nach dem Arbeitslosenversicherungs-

sicherung; gesetz 1958, RGBl Nr. 199, die Pensionsver-
2. Neueinführung des Versicherungsschutzes sicherung nach dem Gewerblichen Selbstän­

in, der Krankenversicherung für die Bezieher digen-Pensionsvcrsicherungsgesetz, BGRl. 
einer laufenden Geldleistung aus der zusätz- Nr. 292/1957, und die landwirtschaftliche Zu­
lichen Pensions versicherung für Bedienstete schußrentenversichcrung, BGBL Nr. 293/1957, 
von Verkehrsunternehmungen, auch' soweit ergänzt werden. 
diese keine Rente aus der allgemeinen Pensions- Nach der derzeitigen Fassung des § 3 
versicherung beziehen (sogenannte Admini- Abs. 2 lit. d erster Halbsatz gelten Dienst­
strativrentner); nehmer unter den dort näher angeführten 

3. Änderungen der Bestimmungen über die Vorausset.zungen als im Inland beschäftigt, 
Weiterversicherung in der Kranken- und "sofern ihre Beschäftigung im Ausland die 
Pensions versicherung ; . 'Dauer eines Jahres nicht übersteigt". In der 

4. Änderung der BestImmungen, betreffend I Praxis hat sich gezeigt; daß die im Ausland 
Überweisung von Mitteln an den Unter - . - zu verrichtenden, Arbeiten sehr oft nicht 
stützungsfonds ; innerhal'b eines Jahres abgeschlossen werden 

5. Erweiterung der dreiwöchigen Schutz- können. In allen diesen Fällen muß, wenn 
frist für Erwerbslose in der Krankenver- der Versicherungsschutz über ein Jahr hinaus 
sicherung durch die Zeiten eine:r Arbeits- erhalten bleiben soll, ein Verfahren nach 
unfähigkeit infolge Krankheit, die im Zeit- dem zweiten Halbsatz eingeleitet werden. 
punkt des Austlcheidens aus der Pflichtver- Um dies zu vermeiden, wird' im' Interesse 
sicherung bereits bestanden hat; einer Entlastung der Dienstgeber und auch 

6. Aufnahme von Bestimmungen über die der Verwaltung die Frist, während derer der 
Kostenerstattung für den· Fall eines soge- Dienstnehmer als im Inland beschäftigt gilt, 
nannten vertragslosen Zustandes hinsichtlich von einem Jahr auf zwei Jahre verlängert. . 
der Beziehungen zu den Ärzten (Dentisten); Nach § 3 Abs. 3 gelten unter anderem 

7. Änderung der Bestimmungen über den als nicht im Inland beschäftigt die Dienst-
Anspruch auf Familiengeld; nehmer eines ausländischen Betriebes, es sei 

8. Änderung der Bestimmungen über die denn, daß dieser Betrieb im Inland eine 
Bemessung des Wochengeldes; Zweigniederlassung hat. Dienstnehmer, die 

9. Neuregelung der Beitragsnachentrichtung bei ausländischen Firmen beschäftigt sind, 
in der Pensionsversicherung ; die im Inland keine Zweigniederlassung be-

10. Abgrenzung der Begriffe "wesentlich sitzen - ein Fall, der sich bei der gegen­
bergmännische oder gleichzuhaltende Arbeiten" wärtigen wirtschaftspolitischen Entwicklung 

Europas immer häufiger ereignen wird - ent­sowie "Hauertätigkeit" in Anlagen zum Gesetz 
und damit Entfall der Notwendigkeit einer behren daher eines sozialversicherungsrecht-
Regelung im Verordnungswege ; lichen Schutzes. Diese Schlechterstellung gegen-

über den Dienstnehmern, die nach den gelten­
lI. Milderung der Bestimmungen über die den Vorschriften als im Inland beschäftigt 

Dritteldeckung ; . b gelten, soll zumindest für jene Personen e-
12. Neufassung des Begriffes der Invalidität; seitigt werden, die in Österreich einen Wohn-
13. Neuerliche Erhöhung der Riehtsätze sitz haben und die nicht schon auf Grund 

in zwei Etappen zum 1. Jänner und 1. Juli ihrer Beschäftigung einem ausländischen 
1962; 'System der sozialen Sicherheit angehören. 

14. Erweiterung des Berufungsrechtes im Durch die Eingangsworte des Abs. 3 wird 
Leistungsstreitverfahren. sichergestellt, daß durch zwischenstaatliche 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird fol- Regelungen anderes vereinbart werden kann. 
gendes bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 und 2: 

§§ 2 und 3: 

Die Aufzählung der neben der Allgemeinen 
Sozialversicherung bestehenden Sonderversi-

Zu Art. I Z. 3 bis 6: 

§§ 4, 5, 7 und 8: 

Der in den §§ 4 bis 8 umschriebene Personen­
kreis der Pflichtversicherten wurde im wesent-' 
lichen unverändert gelassen. Nur dort, wo 
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sich i~ Laufe der Geltungsdauer des Gesetze~ 
Schwierigkeiten oder Härten ergeben haben, 
wurden Änderungen vorgenommen. 

So ist bei Schaffung des Gesetzes die aus­
drückliche Normierung der Pflichtversicherung 
auch für männliche Krankenpfiegeschüler un­
terblieben (§ 4 Abs. 1 Z. 4). Es bestand aber 
nicht die Absicht; männliche Krankenpflege­
schüler - es kommen hier vor allem die Ir.ren­
pflegeschüler in Betracht - von der Pflicht­
versicherung auszuschließen. Der Ausdruck 
"Lern schwester" konnte entfallen,. weil es 
sich um einen reichsdeutschen Terminus han­
delt, der in Österreich keinen Eingang ge­
funden hat. Weiters wurde der durch das 
Krankenpflegegesetz, BGB!. NI'. 102/1961, 
neu geschaffenen Rechtslage Rechnung ge­
tragen und durch die ausdrückliche Nennung 
der Schüler beziehungsweise Schülerinnen an 
medizinisch-technischen Schulen und Schulen 
für den medizinisch-technischen Fachdienst 
sichergestellt, daß der nach. §4 Abs. 1 Z. 4 
ASVG. schon bisher pnichtversichert g~wesene 
Pcrsonenkreis auch weiterhin den Schutz der 
Pftichtversicherung genießen wird. 

Eine Erweiterung soll der den Dienst­
nehmern gleichgestellte Personenkreis durch 
Aufnahme der selbständigen Winzer erfahren. 
Die Anregung auf Einbeziehung dieser Per­
sonen in die Vollversicherung ging von der 
Burgenländischen Land wirtschaftskranken­
kasse aus, die nach ihrer Praxis schon bisher 
die in Rede stehe~den Winzer als der Pflicht­
versicherung unterliegend behandelt hat. Das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung hat 
jedoch in seiner Rechtsprechung den gegen­
teiligen Standpunkt eingenommen. Um den 
selbständigen Winzern den V crsicherungs­
schutz zu erhalten, wird die gegenständliche 
Ergänzung beantragt. 

Betracht kommenden Kalendermonat als 270 S 
erzielt. Ein Beginnen, das 'für den Dienstgeber 
vielfach erfolglos bleiben muß. Um den in 
Durchführung der Bestimmungen des § 5 
Abs.2 aufgetretenen Schwierigkeiten wenig­
stens zum Teil zu begegnen, haben die Ver­
sicherungsträger in der Praxis den Betrag 
von 270 Sauf Kalendertage aufgeteilt ( 9 S pro 
Kalendertag) und damit erreicht, daß zwecks 
Feststellung der Versicherungspflicht nicht 
erst das Ende des laufenden Kalendermonates 
abgewartet werden muß, sondern schon am 
Ende des Arbeitstages der Sachverhalt recht­
lich qualifiziert werden kann. Für diese 
Praxis bietet aber das Gesetz derzeit keine 
ausreichende Stütze. Da sich die Praxis der 
Versicherungsträger grundsätzlich bewährt hat, 
wird sie, allerdings modifiziert, im vorliegenden 
Entwurf berücksichtigt. Darüber 'hinaus soll 
aber - um den Dienstgebern die Erfüllung 
der ihnen obliegenden Meldepflicht zu er­
leichtern und sie der. Schwierigkeiten der 
Feststellung allfälliger anderweitiger Beschäfti­
gungen und der daraus erzielten Entgelte 
zu entheben -in Hinkunft jedes Beschäfti­
gungsverhältnis für sich allein daraufhin unter­
sucht werden, ob es sich um eine geringfügige 
Beschäftigung handelt oder ~icht. 

N ach der beantragten Fassung wird in 
Hinkunft zunächst zu prüfen sein, ob die 
Beschäftigung für eine kürzere Zeit als eine 
Woche, für mindestens eine Woche oder 
für einen unbestimmten Zeitraum vereinbart 
war. Hat die Beschäftigung nicht eine ganze 
Woche gedauert, wird die Pflichtversicherung 
nur eintreten, wenn das tägliche Entgelt 30 
oder mehr Schilling betragen hat; w~r die 
Beschäftigung für mindestens eine Woche 
oder für unbestimmte Zeit vereinbart, wird 
ein wöchentliches Entgelt von 90 oder mehr 
Schilling beziehungsweise ein monatliches 

Die wichtigste Änderung wird hinsichtlich Entgelt von 390 oder mehr Schilling die 
der Bestimmung des § 5 Ahs. 2 über die Pflichtversicherung begründen. Ist das Ent­
Abgrenzung der gemäß § 5 Abs. 1 Z. 2 von gelt nicht nach bestimmten Zeiträumen, son­
uer Vollversicherung ausgenommenen gering- dern nach anderen Maßstäben vereinbart 
fügig Beschäftigten vorgenommen. Die Be- gewesen, wird gleichfalls der Betrag von 
stimmung über die geringfügige Beschäftigung 390 S monatlich für die Frage der Pflicht­
hat in der Praxis zu erheblichen Schwierig- \ versicherung. beziehungsweise der Ausnahme 
keiten geführt, und zwar sowohl für die von der Pflichtversicherung bedeutsam sein. 
Dienstgeber als auch für die Versicherungs- Der Bet.rag von weniger als' 390 S monatlich 
träger. Dadurch, daß eine Beschäftigung wurde mit Rücksicht darauf gewählt, daß 
nur dann als geringfügig anzusehen ist, wenn gegenwärtig der Sachbezug der vollen freien 
dem Dienstnehmer von einem oder mehreren Station für Zwecke der Lohnsteuer mit 390 S 
Dienstgebern monatlich kein höheres Entgelt bestimmt ist und diese Bewertung auch für 
als 270 S gehührt,. wäre jeder Dienstgeber, den Bereich der Sozialversicherung gilt (§ 50). 
der der ihm auferlegten gesetzlichen Melde- Es ist somit sichergestellt, daß ~~lle in der 
pflicht nachkommen will, gezwungen, fest- Land- und Forstwirtschaft bloß gegen volle 
zustellen, ob der von ihm, oft nur wenige freie Station beschäftigten Arbeitnehmer auch 
Stunden in der woche,' beschäftigte Dienst-I' in Zukunft nicht als geringfügig beschäftigt 
nehmer nicht noch auf Grund anderer Be- gelten und somit der Voll versicherung unter-
schäftigungen ein höheres Entgelt in dem in liegen werden. . 
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Kurzarbeit und Hausbesorgertätigkeit sollen schließenden Weise im Gesetz ihren Nieder­
- so, wie bisher - ohne Rücksicht auf das schlag finden. 
ins Verdienen gebrachte Entgelt die Pflicht- Die Neuformulierung des § 8 Abs. 1 Z. 1, 
versicherung begründen. Die Formulierung betreffend die Krankenversicherung der Rent­
". .. eine Beschäftigung der in § 1 der Haus- ner, stellt zunächst klar, daß diese Kranken. 
besorgerordnung 1957, BGBL Nr. 154, be- versicherung nur die Bezieher einer, Rente 
zeichneten Art gilt nicht als geringfügig." nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
soll die Auslegung ausschließen, daß eine gesetz und nicht auch die Bezieher einer Rente 
Hausbesorgertätigkeit nur dann unabhängig ;,aus der im Jahre 1958 neu eingeführten Pen· 
von der Höhe des Entgeltes geringfügig ist, sionsversicherung der selbständig Erwerbs­
wenn auf sie die Bestimmungen der Hausbe- tätigen (Gewerbliches Selbständigen. Pensions­
sorgerordnung auch tatsächlich Anwendung versicherungsgesetz) oder einer Rente nach 
fin!1en. Schließlich soll § 5 Abs. 2 noch durch dem Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver. 
die Bestimmung ergänzt werden, daß eine Be- sicherungsgesetz erfaBt. 
schäftigung, die ein unter den Grenzbeträ$en 
von 90 beziehungsweiRe 390 S liegendes Entgelt Weiters solL auf Anregung aus gewerk-

schaftlichen Kreisen der Schutz der Kranken­nur deshalb ergibt, weil sie nicht während 
des ganzen Zeitraumes, auf den sich die versicherung der Rentner aueh auf ,die Be­

zieher einer Rente aus der zusätzlichen Pen-Ansätze beziehen, ausgeübt wird, nicht als. . . 7' 

, f'" 'lt H' b .. t 11 . slOnsversICherung bel der" erslCherungsanstalt genng Uglg gl. 1e el IS vor a em an Jene .. ., ~.' . 
Fälle gedacht, in denen das Entgelt nur deshalb der ~stCl~relC.~lschen EISen?ahnen und bel den 
unter den Grenzbeträgen lieg+ weil die Ar- PenslOnslIlstIuuten der PrIvatbahnen (§§ 478 
beitsaufnahme erst an einem F~eitag oder bei I und 479) ausgedehnt we~den. Hiebei werden 
Monatslöhnern erst am 29. eines Kalender- a~er nur jene Bezieher .. en~er laufende.n Geld­
monates aufgenommen wird. Nach der Praxis l~lstung aus der .zus~tzhchen. PensIOnsver· 
der Krankenversicherungsträger und auch nach SICherung erfaß.t, dlC lUcht bere~s a~f G~und 
der Rechtsprechung des Bundesministeriums des .Bezuges elller Rente aus ~r enslO~ls­
für soziale Verwaltung wird schon gegen- vers~cherung nach ?em Allgemelllen S(~zIal-

.. t' .' I h F"ll k' G " f .. ,· 1 't I verslCherungsgesetz III der KrankenversIChe-war 19 In so c en a en 'emo 7crlllg Uglg {eI .. .' .,. 
der Beschäftigung angenornm0n. Der Sach- rung teIlversIchert smd. Es. han?eltslCh hlCbel 
verhalt 8011 jedoch auch im Gesetz rechtlich um Personen, be~ denen ~Ie ~lsenbahnu~ter-
einwandfrei geregelt werden. . I nehmung das DlCnstver~altllls wegen elllge-
. . treten er DienstunfähigkeIt beendet hat und 

Es darf angenommen werden, daß die neue I die daher einen Ruhegenuß wegen Dienst­
Lösung des Problems der Grenzziehung zwischen I unfähigkeit. aus der zusätzlichen Pensions­
geringfügiger und damit versicherungRfreier I versicherung beziehen, ohne daß Anspruch 
und versicherungspflichtiger Beschäftigung auf Inva.liditäts(B"erufsnnfähigkeits)rente aus 
eine wesentl~che Vereinfachung für alle Be- der Pensionsversicherung nach dem AUge­
teiligten bringen wird. Bezüglich des Ver- meinen Sozialversicherungsgesetz besteht. Die 
sicherungsschutzes jener Personen, die in Aufbringung der- Mittel:für den· in Rede 
mehreren geringfügigen Beschäftigungen stehen, stehenden Personenkreis wird im § 73 Abs. 8 
und jener Personen, die neben einer die geregelt: 
Vollversicherullg begründenden Beschäftigung 
noch eine geringfügige Beschäftigung, aus­
üben, wird auf die Bestimmungen des neu 
in das Gesetz einzufügenden § 19 a verwiesen. 

Der Kreis der nach § 8 in der Unfallver-, 
sicherung Teilversicl).erten soll einige, w;enn 
anch nicht ins Gewicht fallende Änderungen 
erfahren. 

Eine KlarsteIlung hat sich "auch bezüglich Zunächst wurde vorgesorgt, .daß auch die 
des Umfanges der Teilversicherung der Rechts- Teilnehmer an Umschulungs-. N achschulungs­
anwaltsanwärterals notwendig erwiesen. Nach und sonstigen beruflichen Ausbildungslehr­
§ 7 Z. 1 lit. e sind Rechtsanwaltsanwärter gängen, die. von Gebietskörperschaften durch­
in der Kranken- und Unfallversicherung teil- geführt werden, Unfallversicherungsschutz er­
versichert. Nach § 8 Abs. I Z. 2 sirid die im halten. Rein textlicher Natur ist·die Ändcrung, 
Betriehder Eltern, Großeltern, Wahl- oder durch welche der Äusdruck "Ferialpraktikan­
Stiefeltern beschäftigten Kinder in der Unfall- ten" aus dem Gesetz eliminiert wird. Schon 
und Pellsionsversicherung teilversichert. Ist na eh der geltenden Fassung des § 8 Abs. J 
also ein Rechtsanwaltsallwärter zum Beispiel Z. 3 lit. c sind Personen, die eine im Rahmen 
in der Kanzlei seines Vaters beschäftigt, so der Mittel- oder Hochschulstudienvorge­
tritt für ihn nach der Judikatur des. Ver- schriebene oder übliche praktische Tätigkeit 
waltungsgerichtshofes eine Teilversicherung I vor den Studien oder während der Studien 
nur in der Unfallversicherung ein. Diese I ausüben, in dcr Unfallversicherung teilver­
Judikatur soll in einer jeden Z'weifel aus- sichert. Das gleiche gilt auch für die Ferial-
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praktikanten. Darunter können bei wörtlicher I sicherungsverhältnisse den Unfallversicherungs­
Auslegung nur jene Studenten verstanden trägern nach den Erfahrungen der Praxis 
werden, die eine vorgeschriebene oder übliche stets nur in den Fällen. bekannt werden, in 
praktische Tätigkeit während der Ferien ·aus- denen sich ein Arbeitsunfall ereignet, erwies 
üben, wobei allerdings die derzeitige Fassung sich diese Regelung als undurchführbar. Im 
Zweifel geschaffen hat, ob es sich bei der Antrag wird daher die bisher bestandene Teil­
Tätigkeit,. die der Ferialpraktikant ausübt versicherung dieser Personengruppen aufge­
und die seine Teilversicherung begründet, lassen und der Versicherungsschutz dadurch 
um eine vorgeschriebene oder übliche prak- bewirkt, daß Unfälle, die rwlchen Personen 
tische Tätigkeit innerhalb seiner Studienrich- zustoßen, im § 176 Abs. 1 Z. 6 den Arbeits­
tung handeln muß. Nach Meinung der Antrag- unfällen gleichgestellt werden, y,obei die Lei­
steIler sollte dies der Fall sein. Die Neu- stungen der Unfallversicherung auch dann 
textierung will klarstellen, daß alle Personen, gebühren sollen, wenn die tätig werdencJen 
die im Rahmen des Mittel- oder HOChschUl-I Personen nicht unfaUv~rsichert sind (§ 176 
studiums, aber auch des Studiums an einer Abs. 2). Bei dieser Gelegenheit wurde der 
Fachschule eine vorgeschriebene oder übliche Ve~:sicherungsschutz für Personen, die wie 
praktische Tätigkeit ausüben, in der Unfall- ein nach § 8 Abs. I Z. 3 lit. abis d Versicherter 
versicherung teilversichert sein sollen, gleich- tätig werden, nicht mehr aufrecht erhalten, 
gültig, ob diese Tätigkeit vor den Studien, weil .sich solche Fälle in der Praxis nicht er­
während der Studien oder in den Ferien eignet haben und auch kaum denkbar sind. 
ausgeübt wird. Die Abgrenzung zwischen 
dem Studenten, der lediglich nach § 8 Abs. I Die gleiche Konstruktion bezüglich des 
Z. 3 lit. c teilversichert ist, und dem Studenten, UnfaJlversicherungsschutzes, wie sie für die 
der im Rahmen seiner praktischen Tätigkeit oben genannte Personengruppe gewählt wurde, 
wie ein Dienstnehmer tätig wird und daher ist auch für jene Personen vorgesehen, die bis­
nach § 4 Abs. I Z. I der Vollversicherung her nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d teilversichert 
unterliegt, hat in der Praxis gleichfalls zu sind. 
Schwierigkeiten geführt. Die Antragsteller sind 
allerdings der Meinung, daß diese Abgrenzung 
nicht vom Gesetzgeber, sondern im Zweifels­
fall nur im Verfahren in Verwaltungssachen 
unter Bedachtnahme auf die besonderen Ver-
hältnisse im Einzelfalle wird vorgenpmmen 
werden können. 

Die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
der katholischen Kirche sowie der Diakonissen­
anstalten müssen nach § 72 Abs. 2 ASVG. 
Beiträge zur Unfallversicherung in der Land­
und Forstwirtschaft aufbringen. Sind Ange~ 
hörige von 'Orden' oder Kongregationen der 
katholischen Kirche oder der Diakonissen-

Die nach § 4 Abs. 1 Z. 6 vollversicherten 
und die nach- § 7 Z. 2 lit. b in der Unfall­
und Pensionsversicherung teilversicherten 
Zwischenmeister sind nach der gdtenden 
Rechtslage auch gemäß § 8 Abs. I Z. 3 
lit. a als Mitglieder einer Kammer der gewerb­
lichen Wirtschaft in .der Unfallversicherung 
teilversichert. Für sie hat daher der Auf­
traggeber Beiträge zur Unfallversicherung nach· 
§ 51 Abs. 1 Z. 2 beziehungsweise;§ 53 zu ent­
richten. Aber auch sie selbst müssen einen 
jährlichen Beitrag zur Unfallversicherung nach 
§ 74 .Abs. 1 zahlen. Um_diese "doppelte 
Unfallversicherung" zu beseitigen, wird § 8 

anstalten der evangelischen Kirche in einem Abs. 2 dahin ergänzt, daß die Bestimmungen 
solchen Betrieb tätig, genießen sie keinen des Abs. 1 Z. 3 lit. a nicht für die in Rede 
Un±:allversicherungsschutz, weil sie nach § 5 stehenden Zwischenmeister gelten, es sei denn, 
Abs. I Z. 7 von der Vollversicherung aus- d ß . Z . h . tel' neben der Gewerbe-. d d h' T'l . h a eIn WISC enmms 
genohlmen sm un aue eIne Cl verslO erung b ht' d"h - A" bung der Ta"tl'g '. . . erec Igung, le 1 n zur usu -
nach § 7 oder nach § 8 mcht vo~?esehen 1st. I keit als Zwischenmeister berechtigt, noch eine 
Der Anr.egu~g, ~em. oben angefuhrt~n. Per- andere Gewerbeberechtigung besitzt, die seine 
sonenkrels fur dIe Dauer der Beschaftlgung M't I' d h ft b" K er der' gewerb .. d f . .r . B 1 g 10 sc a Cl Clner amm -
m emem land- 0 er orstwlrtscha ... thchen. e- l' h W· t h ft b .. d t 

. b d 0 d' d . V . h 10 en Ir sc a egrun e . tne es rens un so wClter erslO erungs-
schutz zu gewähren, wird in der neuen Fassung Das gleiche Probl~m soll im Abs. 2 lit. b 
des § 8 Abs. 1 Z. 3lit. dRechnung getragen. gelöst werden. Eine kleine Gruppe .von 

Der Versicherungsschutz der wie Versicherte Gepäckträgern übt nämlich diese Tätigkeit 
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a bis cl oder nach § 4 auf Grund einer Gewerbeberechtigung aus, 
tätig werdenden Personen wurde neu geregelt. die die Mitgliedschaft dieser Personen bei 
Nach der geltenden Rechtslage sind diese einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
Personen in die Teilversicherung in der Unfall- begründet. Auch in der Person dieser Gepäck­
versicherung einbezogen (§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit.e)'1 träger besteht sohineine zweifache Unfall­
Für sie ist auch eine Beitragsregelung vor- versicherungspflicht, die gleichfalls beseitigt 
gesehen (§ 74 Ab~. 3). Da derartige Ver- werden soll. -
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Zu Art. I. Z. 7: 

§ 10: 

Die im Antrag vorgesehenen Anderungen 
,des § 10 stehen zum Großteil mit den bcreits 

be,sprochenen Anderungen der §§ 4, 7 und 8 
im Zusammenhang. Lediglich der Anderung 
des letzten Satzes im Abs, 7 kommt größere 
meritorische Bedeutung zu. Nach der gel­
tenden Rechtslage kann das Recht auf eine 
Bescheinigung für die vorläufige Kranken­
versicherung nur geltend machcn, ,ver nicht 
bereits gesetzlich krankenversichert ist. Nach 
der beantragten Anderung soll in Hinkunft 
nur mehr eine Pflichtversicherung in der 
Krankenversicherung das Recht auf Aus­
stellung einer solchen Bescheinigung aus­
schließen. Der Andcrung liegt die Erwägung 
zugrunde, daß gerade die für eine vorläufige 
Krankenversicherung in Betracht kommenden 
Personen sehr häufig schon in ,der Kranken­
versicherung weitel'versichert sind und erst 
nach Beendigung der Weiterversicherung den 
Antrag auf eine Bescheinigung für die vor­
läufige' Krankenversicherung stellen könnteIl. 

Zu Art. I Z. 8: 

§ 11: 

Die Bestimmungen des § 11 über das Ende 
der Pflichtversicherung haben sich in mehr­
facher Hinsicht als abändcrungs- und er­
gänzungsbedürftig :rwiesen. 

Aus dem Wortlaut des § 11 Abs. 1 ("Die 
Pftichtversicherung ... erlischt, ... mit dem 
Ende der Beschäftigung ... ") haben einzelne 
Krankenversicherungsträger den Schluß ge­
zogen, daß mit Beendigung der Arbeits­
verrichtung, also bei einer Fünftagewoche 
etwa mit Arbeitsschluß am Freitag, die Pflicht­
versicherung ende und eine Erkrankung am 
Samstag oder Sonntag als ein während der 
Schutzfrist des § 122 Abs. 2 Z. 2 eingetretener 
Versicherungsfall zu behandeln sei. Um dieser 
nicht gewollte,n Aush;gung den Boden zu ent­
ziehen, soll ebenso wie beim . Lehr- und Aus­
bildungsverhältnis das Ende' der Pftichtver­
sicherung auf das, Ende des Beschäftigungs­
verhältnisses abgestellt werden. Dadurch 
scheint klar z'um Ausdruck gebracht, daß 
durch arbeitsfreie Tage, durch Sonntage oder. 
Feiertage, wenn ni'cht das Beschäftigungs­
verhältnis als solches endet, der Versicherungs­
schutz weiter besteht, 

Durch die Neuformulierung der Bestimmun­
gen des § 11 Abs. 3 ASVG. Wird Vorsorge ge­
troffen, daß Dienstnehmer, die zum Dienst 
als Schöffe, Geschworner oder Vertrauens­
person, also zu eineni öffentlichen Ehrenamt 
herangezogen werden, hiedurch keinen sozial­
versicherungsrechtlichen Nachteil erleiden. Das 

55 

gleiche soll für die Fälle der Absonderung 
nach sanitätspolizeilichen Vorschriften gelten. 

Die Andel'ungen im § 11 Abs. 4 sind text­
licher Natur. 

Zu Art. I Z. 9 bis 11: 

§§ 12, 16 und 17: 

Die Anderungen im Bereiche der frei­
willigen Versicherung sollen Härten und Un­
klarheiten beseitigen, die bei der praktischen 
Anwendung der geltenden einschlägigen Be­
stim'mungen des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes zutage getreten sind. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungs­
gerichtshofes wird im Falle eines Streiks 
durch den Zerfall der Willensübereinstimmung, 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über 
die entgeltliche Arbeitsleistung die Beendigung 
des für die SozialversicheI'Ungspflicht maß­
gebenden Beschäftigungsverhältnisses herbei­
geführt. Durch die im Antrag vorgesehene 
Ergänzung des Abi>. 1 soll- in solchen Fällen 
den Versicherten die Möglichkeit gegeben wer­
den, ohne Rücksicht darauf, ob sie die Vor­
versicherungszeit erfüllt haben, die Pfticht­
ven;icherung freiwillig fortzusetzen. Das gleiche 
soll fUr den Fall einer Aussperrung gelten. 

Die Rahmenfrist von zwölf Monaten soll, 
um Härten zu beseitigen, in Hinkunft um die 
im Antrag näher umschriebenen Zeiten ver­
längert werden. Diese Zeiten sollen aber auch 
den Beginn der Dreiwochenfrist hinau~schie-
ben. . 

Der tleue Abs. 6 soll eine Lücke schließen, 
die sich in sehr vielen Fällen für die' Ver­
sicherten nachteilig ausgewirkt hat. Hat 
nämlich der aus der Pflichtversicherung Aus­
geschiedene in Verbindung mit einem Renten­
antrag auch die Ausstellung einer Bescheini­
gung für die vorläufige Krankenversicherung 
(§ 10 Abs. 7) beantragt, und ist in der Folge 
sein Antrag abgelehnt worden, kann er die 
Pflichtversicherung in der Regel nicht mehr 
freiwillig fortsetzen, weil die Dreiwochen­
frist des § 16 Abs. 1 schon abgelaufen ist. 
Diese Härte soll für jene Fälle beseitigt wer­
den, die innerhalb von drei -Wochen nach dem 
Ausscheiden aus der Pflichtversicherung die 
vorläufige Krankenversicherung beantragt 
haben. Die dreiwöchige Frist für den Antrag 
auf Weiterversicherung soll dann erst vom 
Tage der Zustellung des Bescheides über die 
Ablehnung des Rentenantrages neu zu laufen 
beginnen. Von diesem Tag an soll auch die 
Weiterversicherung beginnen. 

Die' Bestimmungen über dieWeiterver­
sicherung in der Pensionsversicherung (§ 17) 
sind zur Gänze neu gefaßt worden. Zunächst 
soll durch die Neuformulierung des Abs. 1 
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sichergestellt werden, daß eine allenfalls be­
stehende Ptiichtversicherung nach dem Land­
wirtschaftlichen Zmichußrentenvesicherungs­
gesetz einer Weiterversicherung nach § 17 
nicht entgegensteht.· Es ist dies eine logische 
Fortsetzung der herrschenden Rechtsauffas­
sung, daß die Landwirtschaftliche Zuschuß­
rentenversicherung nicht als Pemdonsversiche­
rung anzusehen ist. 'Veiters sollen alle im 
§ 17 Abs. 1 genannten Fristen im Interesse 
einer gleichartigen Behandlung der Versicher­
t.en nur mehr auf Monate abgestellt. werden. 
Abs. 2 regelt so wie bisher die Frage, in 
welchem Zweig der Pensionsversicherung die 
Weit.erversicherung zulässig ist. Der Abs. 3 
wurde unverändert übernommen. Die Rahmeu­
zeiträume des Abs. 1 sollen um die im 
AllS. 4 genannten Zeiten ve;längert werden. 

Eine Er:weiterung erfährt der Anwendungs­
bereich der Sonderregelung des § 17 Abs .. 5 
durch die im Antrag vorgesehene Neufassung. 
Nach der geltende!} Rechtslage hat das Vor­
handensein von 520 Beitragswochen (120 Bei­
tragsmonaten) lediglich die Auswirkung, daß 
die im § 17 Abs. 1 vorgesehene VOl'versichc­
rungszeit nicht erfüllt und die im § l7 Abs. 3 
vorgesehene Antragsfrist nicht eingehalten 
werden bmncht. Hingegen ist das weitere 
im § 17 Abs. 1 vorgesehene Erfordernis des 
AU8scheidens aus der Ptiiehtversicherung aueh 
in den Fällcn des § 17 Alm. 5 zu heachten, 
was unter anderem zurB'o!ge hat, daß eine 
einmal beende te Weiterversicherung auch unter 
Hcranziehung des § 17 Ahs. .5 nicht wieder 
aufgenommen werden lmnn. 

,Die Neufassung der Bestimmung. des § 17 
Abs. 5 wird Personen, die 120 Beitrags­
monate in einer oder in mehreren der im 
Abs. 1 genannten Pensions(Renten)versiche­
rungen erworben haben, die Möglichkeit geben, 
jederzeit eine \Veitervel'sicherung einzugehen. 
Darüber hinaus enthält die· Neufassung des 
§ 17 Abs. 5 auch die Abstandnahme von dem 
oben erwähnten Erfordernis des Aus~cheidens 
aus der Ptiichtversicherung. Es kann daher 
in den Fällen des § 17 Abs. 5 auch eine bereits 
beendetc \Veiterv.ersicherung jederzeit und 
wiederholt wieder lOl,ufgenommen und fort­
gesetzt werden. 

Nach der bisherigen Rechtslage bestanden 
Zweifel darüber,· ab wann die freiwillige 
Weiterversicherung . in der Pensionsversiche­
rung zu beginnen habe, und zwar insbe­
sondere dann, wenn das Recht auf vVeiter­
versicherung nieht ·unmittelbar im Anschluß 
an die beendete Ptiichtversicherung, sondern 
erst später geltend gemacht wurde. Diese 
Lücke soll durch den neuen Abs. 6 ge­
schlossen werden. 

Der neue Abs. 7. entspricht im wesent-· 
lichen dem bisherigen Ahs. 4. Der Zeit­
raum innerhalb dessen rückständige Beiträge 
noch be7.ahlt _ werden können, ohne daß dies 
auf den Bestand der Versicherung eine Aus- . 
wirklmg hat, ist von 24 auf 6 Monate vßr­
ringert worden, um die Zeit der Ungewißheit 
darüber, ob eine Versicherung noch besteht 
oder nicht, zu verkürzen. . 

Durch Abs. 8 soll schließlich auch die 
Regelung des § 231 über die Versicherungs­
monate bei der Ermittlung der Versicherungs­
monate (Beitragsmonate) im Bereiche der 
\Veiterversicherung in der Pensionsversicherung 
Anwendung finden. Wenn selbst für die 
:Feststellung der Leistungen aus der Pensiolls­
versicherung eine Versicherungszeit in der 
Dauer von 15 Tagen oder zwei Beitrags­
wochen den betreffenden Monat zu einem 
Beitragsmonat macht, sollen i'lolche Monate 
aueh für den Bereich der Weiterversicherung 
als volle Versicherungsmonate gelt.en. 

Zu Art. I Z. 12 und 13: 

§§ 18 und 19: 

Der zur Seihstversicherung in der Kranken­
versicherung berechtigte Personenkreis hat 
über \>Vunsch der bäuerlichen Interessen-

c

, 

vertretung eine Erweiterung erfahren. 

Nach dem Tod des selbstversichert ge­
wesenen Land wirtes sollen dessen Witwe, 
seine Kinder, Enkel-, Wahl- und Stiefkinder, 
",-eiteri'l die EHern, Groß-, 'Vahl- und Stief­
eltern, wenn sie im land(fotst)wirts-chaftlichen 
Betrieb des Verstorbenen tätig waren, der 
Selbstversicherung beitreten können. Dieses 
Recht soll auch dem EhegaUen eines selbst­
versicherten Landwirtes oder eines selbst­
versicherten seihständigen Erwerbstätigen 
(§ 18 Ahs. 1 Z. 3) nach Auflösung der Ehe 
zUi'ltehen. Diese Neuregelung stellt eine An­
näherung an die Bestimmungen des §,16 A bs. 2 
im Bereiche der Weit.e!'versichernng in der 
Krankenversicherung dar, wobei aber die 
eingangs angeführten Personen die Ver­
sicherung des Verstorbenen -beziehungsweüle 
des früheren Ehegatten nicht fortsetzen, son­
dern seIhst der-Versicherung 'beitreten. Durch 
diese Konstruktion wird bewirkt, daß die 
nach § 18 Ahi'l. 1 Z. 4 und 5 in der Fassung 
des Antrages versicherungsherechtigten Per­
s.onen, soweit sie dem häuerlichen Kreis an­
gehören, bei jenen Landwirtscha,ftskran~en­
kassen, die von der Ermächt.igung· des 
Abs. 2 Gebrauch gemacht haben, der Sonde~-· 
abteilung für die freiwillige Versicherung der 
selbständigen Landwirte angehören werden. 

Für das Ende der Selbstversicherung sollen 
in Zukunft die Endigungsgründe für die 
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Weiterversieherung in der Krankenver­
sicherung mit der Neuerung gelten, daß die 
Aufgabe der Tätigkeit als selbständiger Land­
wirt keinen Endigungsgrund für die Selbst­
vers'icherung bildet. Es werden Bohin Land­
wirte auch nach Aufga,be der selbständigen 
Erwerhstätigkeit, etwa als Bezieher einer 
Zuschußrente, in der Selbstversicherung ver­
bleihen können. 

Die Endigungsgründe für die Selbstver­
sicherung in der Unfallversicherung wurden 
um den Austritt erweitert. Weiters wurde 
klargestellt, daß im Falle des Bcitr~gsver­
zuges die Selbstversicherung mit dem Ende 
des Monates endet, für den zuletzt ein Beitrag 
entrichtet worden ist. 

57 

Die Antragsteller sind der Meinung, daß 
die einzige Schutz möglichkeit, die der Gesetz­
geber bieten kann, darin beRteht, den in Rede 
stehenden Personen den freiwilligen Beitritt 
zur Kranken- und Pensionsversicherung zu 
eröffnen. Der einzelne Betroffene wird daher 
für sich selbst entscheiden müssen, ob er den 
Schutz der Sozialversicherung für sich in 
Anspruch nimmt oder ob er auf diesen Schutz 
verzichtet. Um eine sozialversicherungsrecht­
liche Schlechterstellung der zur Selbstver­
sicherung Berechtigten gegenüber der gelten­
den Rechtslage zu vermeiden, soll die neue 
Selbstversicherung die ~Wirkungen einer 
Pflichtversicherung habell. Die Möglichkeit, 
auch der UnfaJlversicherung freIwillig bei-

I treten zu können, brauchte nicht ins Auge 
Zu Art. I Z. 14: gcfaßt werden, weil die geringfügig Beschäftig­

ten ohnedies einer Teilversicherung in der 
§ 19 a: Unfallversicherung unterliegen (§ 7 Z. 3. lit a). 

'Vie schon in den Erläuterungen zur be- Den Beginn der Selbstversicherung soll 
antragten Neufas,mng des § 5 Abs. 2 ausge- - dem Grundsatz einer freiwilligen Ver­
führt wurde; soll in ~Hinkunft jedes Be- sicherung entsprechend - der Versicherungs­
schäftigungsverhältnis für sich allein darauf- berechtigte selbst bestimmen. Sie, soll mit 
hin untersucht ",-erden, ob ,es sich um eine dem Tage des Beitrittes beginnen, wobei 
geringfügige Beschäftigung handelt oder nicht. I als Tag des Beitrittes jener Tag gilt, an dem 
Dies wird zur Folge haben, daß Personen, die Anmeldung zur Selbstversicherung beim 
die in mehreren an sich geringfügigen Be- Versicherungsträger einlangt. Die Endigungs­
schäftigungen tätig sind und die bisher, weil gründe entsprechen den Gründen, aus. denen 
das Gesamteinkommen aus diesen gering- die Weitervenlichcrung in der Krankenver­
fügigen Beschäftigungen den Betrag von sicherung' endet (§ 1fi Abs. 7 in der Fassung 
270 S monatlich über8chritten hat, dcr Pflicht- des Antrages). Der Antrag zur Sclbstver­
versicherung unterlegen sind, nicht mehr i sicherung "ist beim Träger der Krankenver­
pflichtversichert ,vären, obwohl sie auf Grund' sicherung einzubringen, der nach dem Wohn­
des Entgeltes aus den mehreren geringfügigen ort des Berechtigten für die Pflichtversicherten 
Beschäftigungen ihren gesamten J;..ebensunter- zuständig wäre. Selbstverständlich wird auch 
halt bestreiten. Es wird aber auch Personen, auf die sachliche Zuständigkeit, wie sie sich 
die der Voll versicherung nach § 4 unterliegen aus § 2G ergibt, Bedacht genommen werden 
und die nebenbei noch eine geringfügige müssen. . 
Beschäftigung ausüben, das Entgelt aus dieser In jenen Fällen, in denen bereit.s eine 
geringfügigen Beschäftigung sozialversiche- Pflichtversicherung III der Krankenver­
rungsrechtlich verlorengehen, das heißt, weder sicherung beRteht, wird auch für die 'Selbst­
die Bemessungsgrundlage fi,ir die Barfeistimgen ,versicherung der Träger der Pflichtversieherung 
aus der Krankenversieherung noch die Be- zuständig sein. 
messungsgrundlage für die Leistung' aus der Sehr breiten Raum in der Diskussion um dic 
Unfall- und Pensionsversicherung erhöhen. neue Form, der Selbstversicherung hat die 
Diese Auswirku,ng der Neufassung des § 5 Frage eingenommen, wer zur Durchführung 
Abs. 2 ist f'ozialpolitisch unbefriedigend. Es der Pensionsversicherung zuständig, sein soll. 
wurde daher ein \-\feg gesucht, die Betroffenen Die Antragsteller glauben, daß im Interesse 
vor diesen Nachteilen zu bewahren. . Die einer Verwaltungsvereinfachung lediglich die 

"Einführung einer Pflichtversicherung für Träger der Pensionsversicherung der Arbeiter 
solche Fälle schien nicht möglich, weil damit hiefür in Betracht kommen sollen.' Es werden 
für den Dienstgeber wieder die Notwendigkeit demnaeh Selbstversicherte, die mehrere gering­
verbunden gewesen wäre, in jedem Fall fügige Beschäftigungen in der Land- und 
einer geringfügigen Beschäftigung ein all- Forstwirtschaft ausüben, ihren Antrag zur 
fälliges Nebeneinkommen und dessen Höhe Selbstversicherung hei der nach ihrem Wohn­
festzustellen; aber auch jeder Dienstgeber sitz zuständigen Landwirtsch!1ftskranken­
eines Vollversicherten müßte sich davon über- kasse einbringen müssen; diese Kasse wird 
zcugen, ob der Dienstnehmer nicht aUenfalls die Krankenversicherung durchführen. Träger 
nebenbei noch eine geringfügig zu qualifi- der Pensionsversieherung wird die Land­
zierende Beschäftigung ausübt. und Forstwirtschaftliehe Sozialversichenmgs-
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anstalt sein. Personen, die auf Grund gering- ' Die Fälligkeit der Beiträge haben die 
fügiger Beschäftigungen im gewerblichen Be- Träger der Krankenversicherung in ihren 
reich zur Selbstversicherung berechtigt sind, Satzungen festzusetzen. Der Gesamtbeitrag 

,werden bei der für sie zuständigen Gebiets- ist vom Versicherten dem zuständigen Kran­
krankenkasse die Selbstversicherung zu be- kenversicherungsträger zu überweisen. Bei­
antragen haben. Träger der Pensiorisver- tragsschuldner sowohl hinsichtlich des Kran­
sicherung wird die Pensionsversicherungsan- ken- als auch des Pensionsversicherungs­
stalt der Arbeiter sein, und zwar auch dann, beitrages ist somit der Selbstversicherte. Er 
wenn es sich um die Tätigkeit eines Ange- soll jedoch das Recht haben, von jedem seiner 
stellten handelt. Nur in jenen Fällen, in denen Dienstgeber gegen Nachweis der bestehenden 
bereits eine Pflichtversicherung besteht, die Selbstversicherung die Hälfte des Beitrages 
die Zuständigkeit der Pensionsversicherungs- zn verlangen, der auf das von diesem Dienst­
anstalt der Angestellten oder die der Pensions- geber gezahlte Entgelt entfällt. Um Nach­
versicherungsanstalt des, österreichischen tragsforderungen für weit zurückliegende 
Bergbaues begründet, wird auch die Selbst- Zeiträume auszuschließen, und um damit 
versicherung von diesen Versicherungsträgern dem Dienstgeber Gewißheit über die Höhe 
besorgt werden müssen. Ein schon pflicht- der Belastung durch Sozialversicherungsbei­
versicherter Angestellter, der noch eine ge- träge zu verschaffcn, muß der Ersatzanspruch 
ringfügige Beschäftigung ausübt, wird daher, binnen zwei Monaten nach Zahlung des 
ungeachtet der Art der geringfügigen Be- Entgeltes, auf Grund dessen die Beteiligung 
schäftigung, auch von dem Entgelt aus dieser des Dienstgebers am Sozialversicherungs­
Beschäftigung einen Pensionsversicherungs- beitrag verlangt wird, geltend gemacht werden 
beitrag leisten müssen, wie er für die bei der (Art. I Z. 37lit. cl. 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
Versicherten fest.gesetzt. ist. Zu Art. I Z. 15 bis 17: 

Wie schon erwähnt., wird die Selbstver-
sicherung in Ansehung des Leistungsrechtes, §§ 22,26 und 28: 
aber auch des Rechtes zur Weiterversicherung 
die gleichen H,echtswirkungen haben wie eine 
Pflichtversicherung. 

Die Änderungen der Best.immungen über 
den Umfang der Versicherung machen auch 
einige Änderungen des Ersten Teiles, Ab­
schnitt Irr, 2. Unterabschnitt, über die Zu­
ständigkeit der Versicherungsträger notwen­
dig. 

Nach § 39 sind die Selbst.versicherten 
verpflichtet, die für ihr Versicherung be­
deutsamen Änderungen innen einer Woche 
dem für sie zuständigen K anken versicherungs-

Für die neu in die Pflichtversicherung ein­
träger zu melden. Die Meldungen wirken 

bezogenen selbständigen Winzer sollen die 
ap.ch für den Bereich der ensionsversicherung Landwirtschaftskrankenkassen die Kranken-
(Art. 1. Z. 20). h d hf h D' K k versic erung urc ü ren. . 16 ran enver-

Als Beitragsgrundlage gilt ein Betrag in der sicherung der Administrativrentner (Art. I 
Höhe des durchschnittlichen Einkommens des Z. 6 lit. a) soll die Versicherungsanstalt der 
VersichertEm aus den Beschäftigungen, die österreichischen Eisenbahnen besorgen. 
seine Berechtigung zur Versicherung begründen. 
Diese Bestimmung könnte bei Beginn der Größere 'Änderungen waren bezüglich der 
Selbstversicherung zu gewissen Schwierigkeiten. sachlichen Zuständigkeit der Land- und Forst­
führen, weil zu giesem Zeitpunkt, wenn der wirtschaftlichen Sozialversicherungsanstalt als 
Beginn der Versicherung I mit der Aufnahme Träger der Unfallversicherung erforderlich. 
von zwei oder mehreren: geringfügigen Be- Zunächst wurde wegen der besseren Über-
schäftigungen zURammenf111t, das Durch- sicht eine neue außere Form der Zusammen-
schnittseinkommen nicht immmcr bekannt stellung der Versichertengruppen,für die die 
sein wird. Hier wird jed ch die Bestimmung Land- und Forstwirtschaftliehe Sozialversi­
Abhilfe schaffen, daß di~ Beitragsgrundlage cherungsanstalt zu~tändigsein soll, gewählt. 
für den Kalendert.ag nichit' niedriger als 20 S Für die Durchführung der Unfallversicherung 
also monatlich nicht niedriger als 600 S sein der unter lit. a und b der Z. 2 des § 28 in der 
darf. Die Mindestbeitrag,grundlage in dieser beantragten Fassung genannten Personen war 
Höhe wurde in Anlehnu-?-g an § 44 Abs. 6 die Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
gewählt. Die in der Pfl~chtversicherung je- versicherungsanstalt schon bisher zuständig; 
weils bestehende Höchstpeitragsgrundlage in der lit. b scheinen' allerdings nun auch die 
darf auch in der Selb~tversicherung nach bisher nicht genannt gewesenen Versicherungs­
§ 19 a nicht überschritten ~erden (Art. I Z. 35 vertreter in den Verwaltungskörpern der Land­
lit~ a)., Der Beit.ragssatz für Selbstversicherte wirtschaftllehen Zuschußrentenversicherungs­
wird sich nach dem in Brtracht kommenden anstalt auf. Neu begründet wurde die Zu­
V ersicherungsz weig bestimmen (Art. I Z. 36li t. a) . ständigkeit der Land- und ForstwirtS'chaft-

I 
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lichen Sozialversicherunganstalt für Personen, i Die Verwirklichung des oben dargelegten 
die eine der im § 176 Abs. I Z. 2, 3, 4, 5 und· 7 Grundsatzes hat auch zu der Sonderregelung 
(in der Fassung des Antrages) genannten untEr lit. d für die Personen geführt, die eine 
Tätigkeiten. ausüben. Für diese Personen d3r im § 176 Abs. 1 Z. 7 (in der Fassung des 
bestanden bisher expressis verbis überhaupt Antrages) genannten Tätigkeiten ausüben. 
keine. Zuständigkeitsvorschriften beziehungs- Den freiwilligen Feuerwehren stellen sich in 
weise sind solche V orschriften notwendig den ländlichen Bezirken auch' Personen zur 
geworden, weil es sich um Personen handelt, Verfügung, die sowohl einen land- oder" forst­
die nach der geltenden Rechtslage in der wirtschaftlichen Betrieb als auch einen Ge­
Unfallversicherung teilversichert sind und erst werbebetrieb ausüben. Den Initiatoren: des 
auf Grund der beantragten Änderungen des Antrages schien es unbillig, die Leistungs­
Gesetzes im Wege des § 176 geschützt werden gewährung für alle diese Personen der Land­
sollen. Zur Erbringung der Leistungen der und Forstwirtschaftlichen Sozüilversicherungs­
Unfallversicherung für Personen, die eine der anstalt zu übertragen, zunial in solchen Fällen 
im § 176 Abs. 1 "Z. 2, 4, 5 und 7 genannten sehr häufig der Gewerbebetrieb die Haupt­
Tätigkeiten ausüben, wird die Land- und cinnahmsquelle bildet. Es wurde daher auf 
Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt die im Landwirtschaftliche'n Znschußrenten­
aber nur zuständig sein, wenn sie für diese versicherurigsgesetz beziehungsweise auf die 
Personen schon auf Grund einer selbständigen im Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver­
oder unselbständigen Tätigkeit die Unfall- sicherungsgesetz getroffene Abgrenzung zu­
versicherung durchzuführen' hat. rückgegriffen. Die Land- und Forstwirtsehaft-

Da zufolge der Generalklausel des § 28 liehe Sozialversicherungsanstalt soll die Lei­
Z. 1 jede Änderung der Z. 2 auch eine Än- stungen der Unfallversicherung für Selbstän­
derung der sachlichen Zuständigkeit der dige, die etwa als Angehörige einer freiwilligen 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt be- Feuerwehr einen Unfall erleiden, nur erbringen 
wirkt, kommt der gegenständlichen Neu- müssen, wenn diese Personen nicht gemäß 
fassung die Bedeutung einer neuen Abgren- § 3 Abs. 1 Z. 1 I.ZVG. von der ZuschußrenteIi­
zung der sachlichen Zuständigkeit zwischen versicherung ausgenommen sind. Da in dieser 
diesen beiden Ver,'ücherungsträgern zu. "Für Gesetzesbestimmung wieder auf das Gewflrb­
die Abgrenzung war allgemein die Über- liche Selbständigen-Pensionsversicherungs­
legung maßgebend, daß jeder der beiden gesetz Bezug genommen 'wird, ergibt sich für 

den in Rede stehenden Personenkreis die Versicherungsträger grundsätzlich die Lei-
stungen für jene Personen erbringen soll, die Abgrenzung der sachlichen Zuständigkeit prak-
der Riskengcmeinschaft angehören, für die der tisch aus § 3 Abs. I Z. 4 GSPVG. 

Versicherungsträger eingerichtet worden ist. Die neuen Abgrenzungsbestimmungen sind 
Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten) aus dem auch mit Vertretern der in Betracht kommen­
land- und forstwirtschaftlichen Bereich' sollen den Versicherungsträger eingehend beraten 
durch die Land- und Forstwirtschaftliche So- worden, so daß angenommen werden ·kann, 
zialversicherullgsanstalt, Arbeitsunfälle (Be- daß die beantragte Lösung allseits befriedigen 
rufskrankheiten) aus dem gewerblichen Be- wird. 
reich sollen durch die Allgemeine Unfall-
versicherungsanstalt entschädigt werden. Für 
die Abgrenzung soll aber nicht nur die Tätig­
keit, die den Unfallversicherungsschutz be­
gründet, sondern auch die Person, die den 
Arbeitsunfall. erleidet, und die sonst von ihr 
ausgeübte Tätigkeit in Betracht gezogen wer­
den. Wenn also ein gewerblicher Arbeiter 
bei der Hilfeleistung in einem dem bäuerlichen 
Bereich zuzurechnenden Unglücksfall, etwa 
bei dem Versuch der Bergung landwirtschaft­
licher Maschinen aus einem brennenden Wirt­
schaftsgebäude, verunglückt, wird zur Ent­
schädigung des Unfalles die Allgemeine Un­
fallversicherungsanstalt bestimmt sein. Wenn 
sich bei der gleichen Art der Tätigkeit der 
Arbeitsunfall in der Person eines Land­
arbeiters ereignet, wird die Land- und Forst­
wirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt die 
Leistungen der Unfallversicherung zu erbringen 
haben. 

Zu Art. I Z. 18 und 19: 

§§ 30 und 35: 

Die Zitierungsänderung im § 30 Abs. 3 
steht mit der Ergänzung des § 4 Abs. 3 durch 
eine neue Z. 9 (selbständige Winzer) im Zu­
sammenhang. Die Änderung des § 35 Abs. 2 
bewirkt, daß hinsichtlich der nach § 4 Abs. I 
Z. 3 und 4 Ptlichtversicherten der Träger 
der Einrichtung, in der die Ausbildung erfolgt, 
die Stellung des Dienstgebers hat und somit 
den gesamten Beitrag schuldet .. Die Neu­
fassung des § 35 Abs. 4 ist in der Änderung 
des § 3 Abs. 2 und überdies darin begründet, 
daß sich die derzeitige Textierung im Hin­
blick auf die zwischenstaatlichen Bindungen 
Österreichs und seine Mitgliedschaft zu inter­
nationalen Organisationen als zu eng er­
wiesen hat. 
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Zu Art. I Z. 21 bis 35: 

§§ 44, 47, 49, 51, 53, 54, 
67, 68, 73 und 74: 

fassung der Z. 12 hat ihren wesentlichen 
Grund darin, daß der Entgeltcharakter der 

58, 59, 60, 64, 66,. d Z·CC t L' t . Z In ieser Iuer genann en eIS ungen In u-
kunft nicht mehr davon abhängig sein soll, 

Die folgenden ErÜiuterungen beziehE(n sich ob sie einkommenstt(uerrechtlich zum Arbeits­
auf die Änderungen der Bestimmungen des lohn gehören. Diese Bindung wurde fallen­
I. und 2. Unterabschnittes des Abschnittes V gelassen, weil die einschlägigen einkommen­
über cThl Mittel der Sozialversicherung. Die steuerrechtlichen Vorschriften, die noch aus 
Änderungen stehen zum Teil mit bereits der Zeit der Besetzung Österreichs durch das 
besprochenen Änderungen im Zusammenhang, Deutsche Reich stammen, verfassungsrecht­
zuJ;ll Teil sollen Unklarheiten beseitigt be- lieh höchst bedenklich sind. Durch die Än­
ziehungsweise Bestimmungen aufgenommen derung im Eingang der Z. 12 soll der Aus­
werden, die die praktische Handhabung des legung begegnet werden, daß im Rahmen einer 
Gesetzes erleichtern. freien Station verabreichte Mahlzeiten nicht 

§ 44 Abs. 2 soll so geändert werden, daß der als Entgelt zu werten sind. Schließlich soll 
einen Beitragszeitraum bildende Kalender- der Katalog j!'lner Bezüge, die nicht als Entgelt 
monat unabhängig von seiner tatsächlichen gelten, um das Teilentgelt nach Art. II Abs. 2 
Dauer mit 30 Tagen gezählt wird.- Der Ver- des Bundesgesetzes BGBl. Nr.141j1952 er-

h E J • weitert werden.' waltungsgerichts of hat in seinem r ,enntms 
vom 15. Juli 1959, Zl. 385/195"8, nämlich aus- Nach § 51 Abs',2 in der geltenden Fassung 
gesprochen, daß auf Grund der geltenden können die Träger der Krankenversicherung 
Rechtslage nicht so vorgegangen werden darf, I den Beitragssatz für die der Pensionsver­
sondern jeder Kalendermonat nach den ge- I sicherung der, Arbeiter zugehörigen Dienst­
gebenen kalelldarischen Verhältnissen zu be-I nehmer sowie für die im Bereich der knapp­
rücksichtigen ist. Durch die vorgeschlagene schaftlichen Pensionsversicherung als Arbeiter 
Neufassung wird überdies die Übereinstimmung anzusehenden Personen mit höchstens 7'3 v. H., 
des § 44 Abs. 2 mit § 46 Abs. 3 und § 76 Abs. 3 für die übrigen Versichertl')n, also im wesent­
hergestellt. lichen für die der Pensionsversicherung der 

Angestellten zugehörigen Dienstnehmer, mit Bei der unter Z. 22vorgesehlagenen Neu-
höchstens 4'8 v. H. der Beitragsgrundlage 

fassung des § 47 muß die Regelung unter festsetzen. 
lit. c besonders hervorgehoben werden: 

Der niedrigere Beitrags'latz für die der 
Dienstnehmer, die ein öffentliches Mandat Pensionsversicherung der Angestellten zuge­

(zum Beispiel das eines Bürgermeisters) über- hörigen Dienstnenhmer hat darin seine Be­
nehmen, sind vielfach gezwungen, kürzer als gründung; daß die in Betracht kommenden 
bisher zuarbeiten oder eine geringer entlohnte Versicherten im Erkrankungsfall regelmäßig 
Beschäftigung anzunehmen, um die zur Aus- Entgeltansprüche im Umfang des § 8 Abs. 1 

. übung des Mandates erforderliche Zeit zu und 2 des Angestelltengesetzes gegen den· 
erübrigen. Infolge des geringeren Entgeltes, Dienstgeber haben. In der letzten Zeit mehren 
das sie verdienen, sinkt ihre Beitragsgrundlage, sich die Fälle, daß dureh die Landesgesetz­
und damit auch die Bemessungsgrundlage. gebung für die in der Hoheitsverwaltung der 
Um diesem Nachteil zu begegnen, soll in Länder selbst oder der Gemeinden beschäftig­
solchen Fällen für die Beitragsbemessung die ten Vertragsbediensteten die Entgeltsansprü­
Beitragsgrundlage vor Eintritt der. Minderung ehe im Erkrankungsfall in einem Ausmaß 
des Arbeitsverdienstes weiterhin maßgebend festgesetzt werden, das schon zu einem früheren 
sein. Die Differenz zwischen den Beiträgen, Zeitpunkt als dies auf Grund, der EIitgelt­
die auf Grund des tatsächliche erzielten Ent- ansprüche naeh dem Angestelltengesetz der 
geltes entrichtet werden müßten und den Fall wäre, eine Krankengeldleistung aus der 
Beiträgen, die auf Grund der fiktiven Bei- Krankenversicherung fällig werden läßt. So 
tragsgrundlage zu entrichten sind, hat der hat ein Salzburger Landesgeset:l den Gemeinde­
yersicherte selbst zutrag~n~(§ 53 ~bs: 4.~S.vG·1 vertrags bediensteten für die ersten drei Tage 
m der Fassung der Z. 20 ht ... b). DIe ubngen der Arbeitsunfähigkeit den vollen Entgelts­
im § 47 vorgenommenen Anderungen sind anspruch, vom vierten Tag der Arbeitsun­
im Hinblick auf die im § 11 Abs. 3 vorgesehene fähigkeit an jedoeh nur einen Anspruch im 
Regelung "über den Fortbestand der PHicht- Ausmaß VOll 49 V. H. des früheren Entgeltes 
-versicherung notwendig. ' eingeräumt. Obwohl die Bundesregierung· 

Der Änderung des § 49 Abs. 3 Z. 9 kommt gegen diesen Gesetzesbesehluß wegen' Ver­
keine meritorische Bedeutung zu. Es soll letzungder Bundesinteressen Einspl;uch yr­
lediglich die t,extliche Übereinstimmung mit hoben hat, wurde ein Beharrungsbesch~~ß 
§ ]52 in der Fassung der 6. Novelle, BGBL gefaßt, so daß diese beanstandeten· Bestün­
NI'. 87/1960, herbeige~ührt werden. Die Neu- mungen in Kraft getreten sind. Maßnahmen 
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dieser Art dürften im ganzen Bundesgebiet i notwendig erwiesen, weil immer häufiger eine 
beabsichtigt sein. Hiedurch wird die Gebarung I automatische Buchung stattfindet, bei der eine 
der Krankenversicherungsträger empfindlich I Rundung, zu der der Versicherungsträger bis­
belastet, zumal zu der früher einsetzenden her verpflichtet war, nicht durchgeführt wer­
Leistungspflicht noch der Entgang an Bei- den kann. 
trägen kommt. Um die Äquivalenz zwischen 
Beitrag und Leistung aufrechtzuerhalten, 
ist es daher notwendig, den Krankenkassen 
für Fälle der geschilderten Art die Möglichkeit 
zu geben, einen höheren Beitragssatz als dies 
gegenwärtig möglich ist, festzllsetzen. 

Eine Änderung, der Rechtslage wird durch 
die beantragte Fassung des § 53 Abs. 3 lit. c 
b\lzüglich der Bei'tragsschuldigkeit für die 
Dauer eines Karenzurlaubes bewirkt.Gegen­
wärtig schuldet auch die auf' solche Zeit­
räume entfallenden Beiträge der Dienstgeber 
(§ 58 Abs. 2). Nach § 60 Abs. 1 kann der 
Dienstgeber den auf den Versicherten ent­
fallenden Beitragsanteil bei der auf die Fällig­
keit des Beitrages nächstfolgenden Entgelt­
zahlung abziehen. Da ein Karenzurhiub fast 
immer im Interesse des Dienstnehmers ge­
legen ist, scheint die Belastung des Dienst­
gebers mit Sozialversicherungsbeiträgen für 
solche Zeiten nicht gerechtfertigt. 

Durch die vorgeschlagene :Fassung des § 59 
Abs. 3 sollen die administrativen Schwierig­
keiten, zu denen die gegenwärtige Fassung 
führt, beseitigt werden. 

Das im § 11 Abs. 3 lit. c in der Fassung 
des Antrages vorgesehene Weiterbest,ehen der 
Pflichtversicherung für die Dauer t;.iner Ab-, 
sonderung nach dem Epidemiegesetz 1950 be­
ziehungsweise nach dem Tierseuchengesetz 
macht auch eine entsprechende Anpassung 
im § 60 notwendig. Die Antragsteller sind 
allerdings der Meinung, daß die Frage der 
Vergütung für Verdienstentgang auf Grund 
einer Absonderung und damit im Zusammen­
hang die Frage der Tragung der Sozialver­
sicherungsbeiträge möglichst bald im Epidemie­
gesetz, und zwar in ähnlicher Weise geregelt 
werden sollte, wie dies im § 39 des Gebühren­
anspruchsgesetzes, BGBl. NI'. 2/1958, für 
die Gebühren der Schöffen usw. der Fall ist. 

Die. gegenwärtige Regelung des § 58 Abs. 1, Gegen den Sicherstellungsauftrag ist nach 
wonach durch die Satzung des Versicherungs- § 66 Z. 2 ASVG. das Rechtsmittel der Be­
trägers die Fälligkeit der Beiträge für bestimmte rufung gegeben. Diesem Rechtsmittel kommt 
Versicherte abweichend von der Regel fest- nach § 64 Abs. 1 AVG. 1950, BGBI. Nr. 172,' 
gesetzt werden kann, wenn für diese Ver- aufschiebende Wirkung zu, wodurch die Sicher. 
sicherten ein kürzerer als der normale B~i- stellung unter Umständen in Frage gestellt 
tragszeitraum bestimmt ist (§ 44 Abs. 2), hat I werden kann. Um diese, dem Zwecke der 

. si~~ ~n de: Pr~xis ~l~ zu. eng erwi.es~.n. Die Sicher stellung zuwiderlaufende Aufschiebung 
MoghchkeIt, dIe FalhgkClt der BCltrage ab- der Vollstreckbarkeit des Sieherstellungsauf­
weichend durch die Satzung auf das Ende trages auszuscl;ließen, soll nunmehr das Rechts­
des Beitragszeitraumes zu verlegen, soll daher mittel des Einspruches gegeben sein, dem 
nach dem Entwurf auch in den Fällen gegeben nach § 412 Abs. 2 ASVG. aufschiebende 
sein, in denen durch die Satzung ein längerer I Wirkung nicht zukommt. Bei der Neu­
als der normale Beitragszeitraum vorgesehen. fassung wurde auf die Änderung der Rechts­
wird. lage Bedacht genommen, die sich dadurch 

In Verfolgung der Überlegul)g, daß das Ver- ergeben hat, daß an die Stelle des Abgaben­
hältnis zwischen dem Auftraggeber und dem eihhebungsgesetzes 1951 die Bundesabgaben­
Heimarbeiter ähnlich dem zwischen Dienst-Iordnung getreten ist. Dies macht auqh eine 
geber und Dienstnehmer ist, sollen die Auf- entsprechende Änderung des § 64 Abs. 3 
traggeber durch § 58 Abs. 2 in der Fassung notwendig. 

der .. Z. 27. lit. ~ verl?fli.~htet wer~~n, fü~' die Durch die Neufassung des § 6R Abs. 3 ASVG. 
HeImarbelt~r dIe BCltr~ge zu~· Gal).ze ~lllZU- in Z. 33 soll eine gewisse administrative Ent­
z.ahlen. DIe den HelmarbClt~rn glelChge_ lastung der Versicherungsträger bewirkt wer­
stellten. Personen, denen - WIe .schon aus den. Nach der gegenwärtigen Rechtslage 
der GICl?hstellung hervorgeht - VIele Unter- verjähren auch grundbücherlieh sichergestellte 
n~hmere.lgens~h~~ten zukom~en, sollen .. aller- Beitragsforderungen nach zwei Jahren. Das 
dI~gS dIe Beitrage selbst elllzahlen mussen. bedeutet, daß die Versicherungsträger ge­
DIese Neuregelung ~acht .. a~ch den letzten zwungen sind, auch bei derart gesicherten For­
Satz des § 67 Abs. 3 uberflussIg (Art. I Z. 31). derungen den Verjährungsahlauf durch Voll-

Die Änderung des § 58 Abs. 4 durch Z. 27 streckungsmaßnahmen zu unterbrechen. Um 
lit. c bewirkt, daß es nunmehr dem Ver- den damit verbundenen Verwaltungsaufwand 
sicherungsträger überlassen bleibt, ob er von zu vermeiden, übernimmt der Entwurf die 
der Rundungsbestimmung Gebrauch machen I Regelung, die aus den gleichen ];jrwägungen 
will oder nicht. Die Änderung hat sich als heraus im Abgabeneinhebungsgesetz 1951 für. 
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die öffentlichen Abgaben vorgesehen war und, von Amts wegen eine Hinaufsetzung der 
die sich auch in der Bundesabgabenordnung ',Beitragsgrundlage entsprechend den geänder­
findet. 'ten wirtschaftlichen Verhältnissen, maximal 

Die im Art. I Z. 34 vorgeschlagenen Än- bis zur letzten Beitragsgrundlage, in der Pflicht­
derungen des § 73 stehen mit der Einbe- versichcrung zu verfügen. 
ziehung der sogenannten Administrativrentner Von einer Verpflichtung der Versicherungs­
aus der zusätzlichen Pensionsversicherung nach träger, die wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer 
den §§ 478 und 479 in die Krankenversicherung freiwillig Versicherten zu prüfen, wurde aus 
(siehe die Bemerkungen zu Ar.t. I Z. 6) im Zu- naheliegenden Gründen abgesehen. Ander-
sammenhang. seits werden die Versicherungsträger, wenn. 

);)ie Notwendigkeit der -textlichen Änderun- sie Kenntnis von einer Besserung der Ver­
gen im §.74 ASVG. (Zitierungsänderungen) er- hältnisse erlangen, von Amts wegen ein­
gibt sich ~us den Änderungen des § 8 Abs. 1 Z. 3 schreiten müssen. 
ASVG. 

Zu Art. I Z. 36 bis 41: 

§§ 76, 77, 78, 79, 80 und 84: 

Die Neufassung des § 77 Abs. 1 und des 
Abs. 2 erster Satz steht mit der Einführung 
der Selbstversicherung in der Kranken- und 
Pensions versicherung (§ 19 a) im Zusammen­
hang. Durch die Änderung des zweiten 

Die geltenden Bestimmungen über die Bei- Satzes wird die Möglichkeit eröffnet, Höher: 
tragsgrundlage für die in der Kranken- oder versicherungsbeiträge bis zu 6000 S jährlich 
Pensionsversicherung Weiterversicherten (§ 76 zu entrichten. Dadurch, daß auf einen Jahres­
Abs. 2 ASVG,) sind nach Meinung der Antrag- betrag übergegangen wird, wird die Zweifels­
stelleI' aus mehreren Gründen änderungs- frage beseitigt, ob der im Gesetz derzeit ge­
bedürftig. Die Bestimmung, daß der Ver- nannte Monatsbetrag (360 S) zwölfmal, drei­
sieherungsträger eine höhere als die nach z.ehnmal oder gar' vierzehn mal jährlich ent­
Abs. 1 in Betracht kommende Beitragsgrund- richtet werden darf. Außerdem wurde bei 
lage festsetzen kann, wenn die Beiträge in der Neufestsetzung des Jahresbetrages auch 
einem erheblichen Mißverhältnis zu den im die inzwischen erfolgte Erhöhung der Höchst-
Versicherungsfall z~ gewährenden Leistungen beitragsgrundlage in der Pilichtversicherung 
stehen, ist für den Bereich der Pensionsver-

. . h k' h . h berücksichtigt. 
SlC erung pra tISC mc t anwendbar, weil .' 
hier ein Mißverhältnis zwischen Beitrag und .Dw Än~er~ngen unter Z. 38.und 39 stehen 
kunftiger Leistung' im Zeitpunkt der Beitrags-I mIt der Emfugung des § 19 a 1m ,Zusammen-
entrichtung nicht festgestellt werden kann. hang. 

Bei der Neufassung des § 76 Abs. 2 ASVG. Bezüglich der Festsetzung des Beitrages' 
wurde die Möglichkeit für den Versicherten des Bundes zur Pensionsversicherung nach 
beibehalten, bei Verschlechterung seiner wirt" dem ASVG. mußte auch für das Jahr .1962 
schaftlichen Verhältnisse eine Herabsetzung der gleiche Weg beschritten werden wie für 
seiner Beitragsgrundlage in der Weiterver- das Jahr 1961. Es wurde versucht, den vor­
sicherung zu erwirken. Ebenso wurde auch _ aussichtlichen Abgang jener Versicherungs­
allerdings beschränkt auf den Bereich der träger, die schon im Jahre 1961 einen Bundes­
Krankenversicherung _ für den Versicherungs- beitrag erhalten haben, für das Jahr 1962 
träger die Möglichkeit belassen, die Beitrags- zu ermitteln. .Dieser Abgang soll. den drei 
grundlage, und zwar bis zur Höchstbeitrags- Ul~.ter lit. a, bund c genannten ~erslCherungs­
grundlage, zu erhöhen, wenn die Beiträge in, tragern vo~ Bu~~ al~. Bu~desbeItra? gegeben 
einem erheblichen Mißverhältnis zum Gesamt- w~rden. Ellle fur samth.~h8. ,versIcherungs­
einkommen und zu den im Versicherungsfall trager geltend.e Formel. fur. dIe Berech~un.g 
zu gewährenden Leistungen stehen. In der des ~unde:'lbeltrage~, WIe SIe von 1956 ~~s 
Pensionsversicherung wird eine Erhöhung der 1960 III WIrksaI~kelt stan~, konnte auch fu.r 
einmal herabgesetzten Beitragsgrundlage vor- d~s Jahr 1962 mcht entWICkelt we~den, weIl 
genommen werden müssen, wenn dies der Ver- dIe Koste~ der Rentenreform noch mcht genau 
sicherte unter Nachweis "einer Änderung" _ bekannt sllld. 
es kann sich selbstverständlich nur um eine Die Antragsteller hoffen, daß nach der 
Besserung handeln - seiner wirtschaftlichen vermutlich raschen Durchführung der zweiten 
Verhältnisse verlangt. Um Spekulationen zu Etappe der Rentenreformgeeignetes Zahlen­
verhindern, wird eine Erhöhung der Beitrags- material zur Verf~gung. stehen wi:d, um ab 
grundlage über das Ausmaß der letzten Bei- dem Jahre 1963 WIeder eme allgemem geltende 
tragsgrundlage in der Pilichtversieherung nicht Jt'ormel für den Beitrag des Bundes zu finden. 
möglich sein. Wird dem Versicherungsträger Vollständig neu gefaßt und gegenüber dem 
eine Besserung der wirtschaftlichen Verhält- geltenden Recht stark geändert wurde § 84 
nisse des Versicherten bekannt, so hat er. über den Unterstützungsfonds. Die geltenden 
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Vorschriften haben den Nachteil, daß nur jene einkommen über die Gleichbehandlung ein­
Versicherungsträger dem Unterstützungsfonds heimischer und ausländischer Arbeitnehmer 
Mittel zuweisen dürfen, die einen Gebarungs- bei Entschädigung aus Anlaß von Betriebs­
überschuß erzielen konnten. Nun gebaren unfällen (Übereinkommen Ni. 19), das für 
aber einige Versicherungsträger seit Jahren Österreich seit 29. September 1928 wirksam 
passiv. Die Mittel der bei diesen Versiche- ist, hier keine Anwendung finden soll. Dieser 
rung8trägern bestehenden Unterstützungsfonds, irrigen Ansicht hätte durch die Anführung 
die anläßlieh früherer Gebarungsüberschüsse auch des Übereinkommens Nr. 19 begegnet 
angesammelt wurden, haben daher stark ab- werden können. Dies hätte jedoch nur eine 
genommen und es ist abzusehen, wann man-· Wiederholung des schort im Abs. 3 Z. 1 ent­
gels eines Vermögens überhaupt keine Lei- haltenen Gesetzesbefehles bedeutet, daß das 
stungen aus dem Unterstützungsfonds mehr Ruhen nach Abs. 1 Z. 2 nicht eintritt, wenn 
erbracht werden können. Die Antragsteller dureh ein zwischenstaatliches Übereinkommen 
erkennen die Notwendigkeit der Unter- anderes hestimmt wird. Im Hinblick darauf 
stützungsfonds und sind der Auffassung, daß schien aber auch die Anführung der Flücht­
innerhalb der vorgeschlagenen Grenzen auch lingskonvention im Abs. 2 entbehrlich, ohne 
dann, wenn kein Gebarungsübcrschuß im ab- daß dadurch eine Änderung der Rechtslage 
gelaufe.nen Geschäftsjahr erzielt wurde, die eintritt. 
Möglichkeit der Dotierung der Unterstützungs- Im Abs. 3 _ soll die Z. 3 dahin geändert 
fonds bestehen soll. Hiebei wird unter Be- werden, daß die Träger der Unfall- und Pen­
dachtnahme auf die unterschiedlichen Auf-. .... . sionsversicherung jedem Versicherten, also 
gaben und dIe un~erschIedh_c~e !lohe de: Em- auch einem Ausländer, die Zustimmung zum 
nahmen an VerslCherungsbeltragen zWIschen I Auslandsaufenthalt erteilen können wodurch 
den .!r~gern der. Kranken~.ersicherung u~d bewirkt wird, daß das Ruhen 'des Leistungs­
den ubngen VerslCherungstragern unterschle- anspruches wegen des Auslandsaufenthaltes 
den. _ nicht eintritt. Die Notwendigkeit für diese 

Änderung hat sich daraus ergeben, daß nicht 
Zu Art. I Z. 42 und 43: selten österreichische weibliche Versicherte 

§§ 86 und 87: 

Die Ergänzung des § 86 Abs. 3 wird eine bei 
der praktischen Anwendung des Gesetzes auf­
getretene Härte bezüglich des Anfalles von 
·Waisenrenten fiir nachgebort;ne Kinder be­
seitigen. 

Die Zitierungsänderung im § 87 Abs. 3 
ASVG. stellt den Text des Stammgesetze3 
richtig. 

Zu Art. I Z. 44: 

§ 89: 

Im § 89 Abs. 1 ASVG. wurde zunächst 
durch die Zitierung des Jugendgerichtsgesetzes 
in Z. 1 eine einheitliche Auslegung des Be­
griffes "Bundesanstalt für Erziehungsbedürf­
tige" sichergestellt. 

Die Änderung im Abs. 2 steht damit 
im Zusammenhang, daß durch Anführung 
der Konvention über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBL Nr. "55/1955, die im Zuge 
der parlamentarischen Beratung des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes im Hin­
blick auf die im Jahre 1955 erfolgte Ratifizie­
rung dieser Konvention vorgenommen worden 
ist, der Eindruck entstanden ist, daß das 
von der allgemeinen Konferenz der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation des Völker­
bundes am 5. Juni 1925 angenommene Über"-

Ausländer heiraten und dann auch im Aus­
land ihren Aufenthalt nehmen. Die Leistung 
des Ausstattungs,beitrage(> (§ 268 ASVG.) 
beispielsweise muß in solchen Fällen· wegen 
des Auslandsaufenthaltes abgelehnt werden; 
auch die Zustimmung zum Auslandsaufenthalt 
kann nicht erteilt werden, weil die Versicherte 
durch die Eheschließung in der Regel die 
österreichische Staatsbürgerschaft verloren hat. 
Diese Regelung wird von den Betroffenen 
nicht verstanden. Nun wäre" es zwar mög­
lich gewesen, die Sonderfälle der oben ge­
schilderten Art vom Ruhensgrund nach 
Abs. 2 auszunehmen, die Regelung wäre je' 
doch sehr kompliziert ge·worden. ,Es schien 
daher z;yeckmäßiger - vor allem auch im 
Hinblick auf die in Gang befindliche Inte­
gration der europäischen Staaten - die 
Versicherungsträger zu ermächtigen, mcht 
nur Inländern, sondern auch Ausländern die 
Zustimmung zum Auslandsaufenthalt zu er­
teilen und damit das Ruhen der Leistungs. 
ansprüche auszuschließen. 

Zu Art. I Z. 45 bis 48: 

§§ 90, 90 a, 94 und 95: 

Die Ruhensbestimmungen, die schon durch 
die Aufhebung der §§ 91 bis 93 und die Än­
derungen der §§ 94 und 95 durch die 8. Novelle 
zum ASVG. Änderungen erfahren haben, 
sollen nunmehr neuerlich - wenn auch nicht 
so tiefgreifend wie in der letzten Novelle -
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geändert werden. Es handelt sich diesmal um 
Änderungen, die bei Behandlung der 8. No­
velle wegen der schwierigen Probleme, die 
die Rentenreform aufgeworfen hat, nicht 
mehr so eingehend diskutiert werden konnten, 
wie dies notwendig war. 

Allgemein ist zu sageri, daß sich die An­
tragsteller der von den Betroffenen geäußerten 
Forderung, die Ruhensbestimmungen über­
haupt zu beseitigen - wobei allerdings vor 
allem an die Ruhensbestimmungen des § 94 
ASVG. gedacht wird - nicht anschließen 
können. Wie der Verfassungsgerichtshof in 
seinem Erkenntnis, betreffend die Aufhebung 
des § 93 ASVG., ausgesprochen hat, sind 
Ruhensbestimmungen an sich nicht verfassung­
widrig. Die diesbezüglichen Argumente der 
Verfechter einer Aufhebung der Ruhensbe­
stimmungen gehen daher ins 0 Leere. Aber 
auch das Versicherungsprinzip wird durch die 
RUhensbestimmungen nicht verletzt, weil die 
derzeitigen Versicherungsbeiträge in Wirklich­
keit keine ve!,sicherungsmäßige Deckung der 
verlangten ungekürzten Leistungen dar­
stellen. 

Zu . den Änderungen wird im einzelnen 
folgendes bemerkt: 

§ 90 in der Fassung des Entwurfes beinhaltet 
zunächst die Klarstellullg, daß dem Bezug 
des Krankengeldes nicht nur die Gewährung 
von Anstaltspflege, sondern auch die Unter­
bringung des Versicherten i~ einem Erholungs­
oder Genesungsheim oder in einer Kuranstalt 
oder in einer Sonderheilanstalt auf Rechnung 
eines Krankenversicherungsträgers und der 
Ersatz der Verpflegskosten gleichsteht. \Veiters 
soll das Ruhen auch darin eintreten, Wenn der 
Rentenanspruch während der drei sogenannten 
Karenztage entsteht. Schließlich soll auch 
das Wiederaufleben einer Rente die gleichen 
Rechts,virkungen haben wie der Rentemtn­
fall. 

Nach der gegenwärtigen Regelung kann die 
Höchstdauer des Krankengeldanspruches als 
satzungsliläßige Mehrleistung auf 52 Wochen 
erweitert werden (§ ] 39 Abs. 2). DieB gilt 
zunächst, da gemäß. § 119 die Leistungen 
der Krankenversicherung auch gewährt werden, 
wenn es sich um die Folgen eines Arbeitsun­
falles handelt, auch für Versicherte, bei denen 
die Arbeitsunfähigkeit durch eincn Arbeits­
unfall verursacht wurde. Bei diesen Personen 
fällt aber gemäß § 204 Abs. 1 spätestens mit 
der 27 . Woche nach dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles in der Unfallversicherung (Ar­
beitsunfall) die Versehrtenrente an. Für den 
Zeitraum von der 27. bis zur 52. Woche würde 

Um delI Doppelbezug auszuschließen, be­
stimmen die Satzungen der Krankenversiche­
rungsträger , daß der Anspruch auf die er­
wähnte satzungsmäßige Mehrleistung in den 
Fällen nicht besteht. in denen die Arbeitsun­
fähigkeit· die :Folge >eines Arbeitsunfalles ist. 
Diese satzungs mäßige Regelung brachte den 
Versicherten den Nachteil, daß sie im Hin­
blick auf die Verkürzung der Anspruchsdauer 
auf Krankengeld von 52 Wochen auf 26 Wochen 
keine Ansprüche auf die Leistungen der 
Krankenversicherung in der 26. bis zur 52. Wo­
che geltend machen konnten, die ihnen im 
Fall eines längeren Krankengeldanspruches 
gemäß § 122. Abs. 2. Z. 1 zustünden. Um 
numnehr einerseits einen ungerechtfertigten 
Doppelbezug von Krankengeld und Versehrten­
rente zu vermeiden und anderseits d!ln mit 
der satzungsmäßigen Regelung verbundenen 
oben aufgezeigten Nachteil auszuschließen, 
wird als § 90 a eine Ruhensbestimmung 
beim Zusammentreffen von Krankcngeld und 
Versehrtenrente aufgenommen. 

Im Hinblick darauf, daß im Gewerblichen 
Selbständigen - Pensionsversicherungsgesetz, 
BGBL NI'. 292/1957, und im Landwirtschaft­
lichenZuschußrentenversicherungsgeset.z,BGBI. 
Nr. 293/1957, Ruhensbestimmungen nicht nur 
für ,den Fall des Zusammentreffens eines 
Rentenanspruches aus diesen Versicherungen 
mit Einkommen aus selbständiger Erwerbs­
tätigkeit, sond'ern auch für den Fall des ·Zu­
sammentreffens mit Entgelt aus einer un­
selbständigen Erwerbstätigkeit . vorgesehen 
sind (§ 42 GSPVG., § 40 LZVG.), erscheint 
es notwendig, a.uch im Allgemeinen Sozial­
versicherungsgeset.z einen Ruhenstat.bestand 
für den Fall des Zusammentreffens eines 
Rentenanspruches aus der Pensionsversiche­
rung nach dem Allgemeinen Sozial versicherungs­
gesetz mit einem Einkommen aus einer 
derzeit ausgeübten selbständigen Erwerbs­
tätigkeit, zu schaffen. D<tdurch wird auch 
den am; dem Gesichtspunkt des Gleichheits­
grundsat.zes bestehenden verfassungsrechtlichen 
Bedenken gegen § 94 ASVG. in der geltenden 
Fassung Rechnung get,ragen. Um ·Fehlschlüsse 
zu vermeiden, sei ausdrücklich betont, daß 
die AntragBteller den Grenzbetrag von 680 S, 
welcher der derzeitigen Höhe des RiehtsatzeB 
für Direktrentner entspricht, bewußt der be­
antragten Richtsatzerhöhullg nicht anpassen 
wollen. . 

Durch die Neufassung des bisherigen Abs. 3 
(Abs. 4 in der Fassung des Antrages) 
wird die textliche tJbereinstimmung mit § 90 
hergestellt. 

demnach einem Versehrten mangels einer ent- Die Änderungen des § 95 ASVG. stehen mit 
sprechenden Regelung sowohl das Kranken-I der Einführung des neuen Ruhenstatbestandes 
geld als auch die Versehrtenrente gebühren. des § 90 a im Zusammenhang. 

Zu 517 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 63 von 114

www.parlament.gv.at



65 

Zu Art. I Z. 49: 

§ 97: 

I er ,bracht worden ist. Der Gedanke, die An-

I 

wendung der Bestimmungen des § 101 unter 
Rücksichtnahme auf Familien-, Einkommens-

Die Änderungen des § 97 ASVG. 
im wesentlichen nur der Klarstellung. 

dienen und Vermögensverhältnis$e des Berechtigten 

Zu Art. I Z. 50: 

§ 98: 

in das Ermessen des Versicherungsträgers 
oder allenfalls des Bundesministeriurns für 
soziale Verwaltung zu stellen, wurde wegen 
dcr damit verbundenen Rechtsunsicherheit 

Aus der Überlegung, daß dem Hilflosen­
zuschuß (§ 105 a ASVG.) ein bestimmter 
Verwendungszweck zugedacht ist, vertreten 
die Antragsteller die Meinung, daß diese 
Leistung unübertragbar, unpfändbar und un­
verpfändbar sein soll. Dies wird dadurch 
erreicht, daß der Hilflosenzuschuß aus der 
Regelung der Abs. 1 und 2 herausgenommen 
Und dei' Sonderregelung nach Abs. 3 unter­
worfen "wird. 

Zu Art. I Z. 51: 

§ 100: 

Auch die hier vorgesehene Ergänzung dient 
lediglich der Klarstellung. Die Wirkung, die 
den im § 100 vorgesehenen Tatbeständen 
beim Anspruch auf eine laufende Leistung 
zukommt, soll auch in den Fällen des § 310 
ASVG. mit der Maßgabe eintreten, daß - vor , 
allem aus verwaltungstechnischen Gründen ~ 
die Rente samt Zuschüssen noch für den Monat 
gebührt, der dem Einlangen des Antrages ge­
mäß § 308 ASVG. folgt. 

Zu Art. I Z. 52 und Z. 58: 

§§ 101 und 107: 

verworfen. Es wurde vielmehr der Weg 
gewählt, in den Fällen, in denen es sich um 
eine Wiederaufnahme des Verfahrens zuun­
gunsten des Berechtigten handelt, ausschließ­
lich nach den Grundsätzen des § 69 AVG. 1950 
vorzugehen, der ohnehin nach § 357 ASVG. 
auch für das Verfahren in Verwaltungs- und 
in Leistungssachen vor den Versicherungs­
trägern gilt. Danach können in Rechtskraft 
erwachsene Bescheide durch ein amtswegiges 
'Viederaufnahmeverfahren ihrer Rechtskraft 
entkleidet werden, wenn 

a) der Bescheid durch Fälschung einer Ur-
kunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtlich strafbare Handlung herbei­
geführt oder sonstwie erschlichen worden 
ist oder 

b) neue Tatsachen oder Beweismittel heryor­
kommen, die im Verfahren ohne Ver­
schulden der Partei nicht geltend ge­
macht werden konnten und allein oder 
in Verbindung mit dem sonstigen Ergeb­
nis des Verfahrens voraussichtlich einen 
im Hauptinhalt des Spruches anders 
lautenden Bescheid herbeigeführt hätten 
oder 

c) der Bescheid gemäß § 38 AVG. von 
Vorfragen abhängig war und nachträg-

Die gegenwärtig geltende Fassung des § 101 lieh über eine solche Vorfrage von der 
Abs. 1 ASVG. weicht von dem im Allgemeinen hiefür zuständigen Behörde (Gericht) in 
Verwaltungsverfahrensgeset.z 1950, BGBL wesentlichen Punkten anders entschieden 
Nr. 172, betonten Grundsatz einer möglichst wurde. 
weit gezogenen \Vahrung der Rechtskraft Diese' Möglichkeit ist allerdings nur in den 
einmal ergangener Bescheide sowohl zugun- Fällen nach lit. a) ohne Beschränkung durch 
sten als auch zuungunsten des Leistungs- eine Frist gegeben, während in den Fällen nach 
berechtigten ab. Die Abweichung zugunsten lit. b) und lit. c) das Allgemeine Verwaltungs­
des Leistungsberechtigten fand sich im Sozial- verfahrensgeset.z 1950 die Wiederaufnahme 
verskherungsl'echt., das bis 1955 in Österreich des Verfahrens verbietet, wenn seit Erlassung 
gegolten hat, wenn auch nur als Kann-Be- des Bescheides drei Jahre verstrichen sind. 
stimmung, im § 1304 RVO. Die 'Abweichung Eine solche Beschränkung der reformatio in 
zuungunsten des Berechtigten war dem peius kommt auch der sozialpolitischen Ab­
Vor-ASVG.-Recht unbekannt. Eine Reihe von sicht entgegen, Dauerleist.ungen, die schon 
Fällen, die insbesondere durch das Wieder- seit langer Zeit erbracht wurden, nicht mehr 
aufrollen der Leistungsbemessung infolge der einzustellen, auch" wenn sich die Voraus-
8. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche- setzungen für ihre Gewährung als nicht ge­
l'ungsgesetz zutage getreten sind, gab Anl~ß geben herausstellen, .während Bescheide aus 
zu ,einer neuerlichen Überprüfung des RechtS-I jüngster Zeit wohl mit Recht beseitigt werden 
gehaltes des § 101 ASVG. Der" absolut.e sollen, wenn die Voraussetzung für die Lei­
Gesetzesbefehl, den gesetzlichen Zustand rück- stungsgewährung nicht gegeben ist.. Dagegen 
wirkend wieder herzustellen, führt insbesondere soll die Abkehr von dem allgemeinen Grund­
dann zu unbilligen Härten, wenn die Leistung satz der Rechtskraft. von Bescheiden dann 
an sich zu Unrecht, aber schon seit Jahrzehnten I weiterhin ohne Beschränkung möglich sein, 
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wenn es sich um eine mögliche Leistungs­
erhöhung oder überhaupt um die Riehtig­
steUung des ursprünglich ablehnenden Be­
scheides handelt. 

Dieser Gedanke wird durch die beantragte 
neue Fassung des § 101 verwirklicht, wobei 
der nicht mehr aufscheinende bisherige 
Abs.2· durch eine Erweiterung des § 107 
übernommen wird. 

Zu Art. I Z. 53 bis 55: 

Antragsteller hoffen, daß diese Regelung dazu 
beitragen wird, eine Wiederholung der Fälle 
eingangs geschilderter Art zu verhindern. 

Bezüglich der Änderung des § 104 Abs. 4 
ASVG. wird auf die Bemerkungen des Art. J 
Z. 27 lit. c verwiesen. . 

Zu Art. 1, Z. 56: 

§ 105: 

Die Ergänzung folgt aus der Einfügung .des 
Ruhenstatbestandes des § 90 a. 

§§ 102, 103 und 104: 'Zu Art. I Z. 57 und 59: 

Die geltende Fassung des § 102 Abs. 1 §§ 106 und 112: 
ASVG. birgt den Nachteil in sich, daß die Die Änderung des § 106 Abs. 1 erster Satz 
zweijährige Frist, innerhalb deren die Lei- Allgemeines Sozialversicherungsgesetz geht auf 
stungsansprüche aus der Krankenversicherung eine Anregung des Bnndesministeriums für 
geltend gemacht· werden müssen, in allen Justiz zurück. Durch die bisherige Fassung 
Fällen mit dem Entstehen des Anspruches zu dieser Gesetzesbestimmung war nicht ein­
laufen beginnt. Bei der praktischen Anwen- deutig geregelt, ob unmündige Minderjährige 
dung dos Gesetzes hat sich gezeigt, daß ein die Leistung R31bst in Empfang nehmen dürfen 
Verwaltungsverfahren zur Feststellung der oder ob deren gesetzliche Vertreter empfangs­
Versicherungspflicht oft Hinger als zwei Jahre berechtigt sind. Es erscheint nicht angezeigt, 

~~~~~lu:~~:ß V!~;ah~~~:t~~~~~n~~;~a~feen ~i:~ solchen Personen die Leistungen selbst aus-
zuzahlen. Es soll auch in diesen Fällen, so 

Diesem Nachteil soll durch Abs. 1 in der wie bei den Handlungsunfähigen, der gesetz-
Fassung des Antrages begegnet werden. liche Vertreter empfangsberechtigt sein. Die 
. Auch die zu § 103 Abs. 1 ASVG. vorge- Regelung des neu eingefügten zweiten Satzes 
schlagene Änderung geht auf praktische Er- des § 106 Abs. 1 steht im Zusammenhang 
fahrungen zurück. Die Aufrechnung soll - mit der Neuregelung im § 361 Abs. 2 dritter 
dies ist insbesondere im Zusammenhang mit Satz. In den Fällen, in denen die Leistungen 
derWanderversicherul).gsregelung des § 251 a der Krankenversicherung auch unmittelbar 
ASVG_ und den entsprechenden Regelungcn: vom Familienangehörigen beantragt wcrden 
im Gewerblichen Selbständigen-Pcnsionsver- können, soll dieser auch zur unmittelbaren 
sicherung:;gesetz und Landwirtschaftlichen Zu- Empfangnahme der Leistung berechtigt sein. 
schußrenten;ersicher.ungsgesetz notwendig J6e- Die Ergänzung des § 112 Abs. 1 - soweit 
wor~en - 1m .~e:elCh .der gesamten SOZIaI- sie nicht bereits. besprochen worden ist -
verSiCherung moghch sem. geht gleichfalls auf praktische Erfahrungen 

Während der nahezu sechsjährigen Gel- zurück und soll eine derzeit bestehende Lücke 
tungsdauer des Gesetzes haben sich einige des Gesetzes - für den gegenständlichen Fall 
Fälle ereignet, in denen die Leistungen der ist eine' Strafsanktion nicht yorgesehen­
Krankenversicherung, obwohl die Leistungs- schließen. 
pflicht beziehungsweise die Amlpruchsberech-
tigung dem Grunde nach feststanden, nicht Zu Art. II. 
bemessen und damit auch nicht ausbezahlt 
werden konnten, weil die Dienstgcber die Zu Z. 1: 
Ausstellung der hiemr notwendigen Unter- § 118: 
lagen abgelehnt beziehungsweise diese Unter­
lagen nicht, rechtzeitig ausgestellt haben. 
In solchen Fällen soll in Zukunft eine Bevor­
schussung der Leistungen möglich sein. Im 
Zusammenhang damit soll im § 361 Abs. 3 
der Antragsteller verpflichtet werden, eine 
Bescheinigung des Dienstgebers über die Dauer 
der Beschäftigung und über die Höhe des 
Entgelts beizubringen; der Dienstgeber wird 
zur Ausstellung dieser Bescheinigungen ver­
pflichtet.' Dienstgeber, die diese Unterlagen 
nicht oder nicht rechtzeitig ausstellen, sollen 
der Strafsanktion des § 111 unterliegen. Die 

Bei strenger Auslegung der derzeitigen 
Fassung dürft,e bei Gewährung der Hauspflege 
keine Ktankcnbehandlung (§§ 133 bis 137) 
gewährt werden. Da dies nicht beabsichtigt 
war, soll durch die nunmehrige Änderung 
eine eindeutige Rechtslage geschaffen werden. 

Zu Z. 2: 

§ 120: 

Nach der, derzeitigen Fassung des § 120 
Z. 3 ASVG. ist der Zeitpunkt des Eintrittes 
des VeI'sicherungsfalles der Mutterschaft für 
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den Fall nicht bestimmt, daß die Entbindung 
früher als sechs 'Vochen vor dem voraussicht­
lichen Entbindungstermin erfolgt. Durch die 
vorgesehene Ergänzung des § 120 Z. 3 ASVG. 
soll klargestellt werden, daß in derartigen 
Fällen - es wird sich in der Regel um Früh­
gcburten handeln - der Versicherungsfall 
als mit der Entbindung eingetreten gilt. 

Zu Z. 3: 

§ 121: 

Durch die Neufassung des § 121 Abs. 4 
wird der Katalog der Zeiten, die auf die Warte­
zeit für den Anspruch auf satzungsmäßige 
Mehrleistungen angerechnet werden, um die 
Zeiten eines Kranken- oderWochengeldbe­
zuges sowie um Zeiten der Anstaltspflege und der 
Unterbringung in einem Genesungs-, Er­
holungs- oder Kurheim oder einer Sonder­
heilanstalt auf Rechnung eines Versicherungs­
trägers erweitert. Hiedurch sollen Unbillig­
keiten vermieden werden, die sich bei der 
Anwendung der bisherigcn Regelung --des § 121 
Abs. 4 ergeben haben. Der letzte Satz dos neu 
gefaßteil § 121 Abs. 4 bedeutct eine konsc­
quente Fortführung des im § 16 Abs. 2 zum 
Durchbruch gekommenen Gedankens, daß 
auch bestimmte Familienangehörige die Kran­
kcnversicherung eincs aus der Pflichtver­
sichcrun gA usgcschiedenen frei willig fortsetzen 
können. Diesen Personen sollen auch die 
Versicherungszeiten, die von -dem aus der 
Pflichtversicherung Ausgeschiedenen zurück­
gelegt worden waren, für die Erfüllung der 
Wartezeit bei der Geltendmachung ihrer 
cigenen Leistungsansyrüche zugute kommen, 
so wie auch ihre Versicherungsberechtigung 
selbst in den vom frühercn Pflichtversicherten 
zurückgelegten Versicherungszeiten ihre 
Grundlage hat. 

67 

eingetreten ist, erscheint es bei der Unzahl 
der Fälle, in denen Versicherte die Leistungen 
der Krankenbehandlung (z. B. ärztliche Hilfe) 
unter Vorweis ihres Krankenscheines in An­
spruch nehmen, geradezu unmöglich, zu prüfen, 
ob es sich hiebei um einen regelwidrigen 
Körperzustand handelt, der -etwa schon vor 
dem Beginn der Versicherung eingetr.eten ist. 
Es bedürfte hiezu genauer Nachforschungen 
des Vertragsarztes, der sich dazu auch noch 
übel' den Zeitpunkt des Beginnes der Ver­
'sicherung vergewissern müßte. Im Hinblick 
auf diese Schwierigkeiten und in der Erwägung, 
daß im Rahmen einer Pflichtversicherung die 
Gefahr eines Mißbrauches seitens der Ver­
sichcrten nicht in einem solchen Maße gegeben 
ist, wie es ctwa im Rahmen einer Selb8tver­
sicherung möglich wäre, sollen nach der 
vorgesehenen Ergänzung de8 § 122 Abs. 1 
die Leistungsansprüche aus dem VersIcherungs­
fall der Krankheit auch in den Fällen einge­
räumt werden, in denen einc Krankheit im 
Zcitpunkt des Beginnes der Versicherung 
bereits bestanden hat. 

Zur Herbeiführung einer einheitlichen Praxis 
der . Krankcnversichen~ng8träger er8chien auch 
eine ausdrückliche gcsetzliche Regelung für 
die Fälle zweckmäßig, in denen der Ver­
sicherungsfall an einem auf das Ende der Ver­
sicherung unmittelbar folgenden arbeitsfreien 
Tag eintritt. Der Versicherte soll demnach für 
sich und seine Angehörigen Anspruch auf die 
Leistungen der Krankenversicherung haben, 
wenn der Versicherungsfall vor dem auf das 
Ende der Versicherung nächstfolgenden 
Arbeitstag eintritt. Hiebei ist besonders die 
Bedeutung des hier verwendeten Ausdruckes 
"Arbeitstag" hervorzuheben. Zum Unter­
schied von dem Begriff "Werktag", der ganz 
allgemein aUe Tage der Woche von Montag 
bis Samstag mit. Ausnahme der gesetzlichen 
Feiertage erfaßt, ist der Ausdruck "Arbeitstag" 
auf die für den einzelnen Versichcrten indi-
viduell geltende Arbeitszeityerteilung abge-

Zu Z. 4: stellt. Hat ein Versicherter im Schichtbetrieb 
etwa am Montag arbeitsfrei, so ist dieser 

§ 122: Tag für ihn kein Arbeitstag, sondern erst der 
Die Durchführung des § 122 Abs. 1 im Dienstag ist für ihn der nächstfolgcnde 

Sinne einer wörtlichen Auslegung, wonach Arbeitstag. Daß auch die Sonntage und ge­
ein Leistungsanspruch nur gegeben ist, wenn setzlichen Feiertage nicht zu dcn Arbeits­
der Versicherungsfall während der Versicherung tagen zählen, ergibt sich bei dieser Kon­
eingetreten ist, stößt hinsichtlich des Ver- struktion von selbst. Eine unmittelbare Auf­
sicherungsfalles der Krankheit in der Praxis einanderfolge von' individuell arbeitsfreien 
auf erhebliche Schwit;lrigkl'iten. Abgesehen Tagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 
davon, daß es in vielen Fällen nicht leicht ist, bewirkt, daß der Leistungsanspruch des Ver­
den Beginn eines regelwidrigen Körper- oder sicherten gegeben ist,wenn der Versicherungs­
Geisteszustandes, der die Krankenbehandlung fall nach dem Ende der Versicherung an einem 
notwendig macht, auf den Tag genau fest-dieser Tage eintritt. Daß der Versicherungs­
zustellen, was aber notwendig wäre, um zu schutz bei einem fortbestehenden Beschäfti­
prüfen, ob der Versicherungsfall tatsächlich gungsverhältnis auch an dazwischenliegenden 
erst nach dem Beginn der Versicherung Sonntagen, Feiertagen und sonstigen arbeits-
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freien Tagen gegeben ist, wird bereits durch 
die zu § 1I Abs. 1 vorgesehene Änderuna 

in eindeutiger Weise zum Ausdruck gebracht 
\? die diesbezüglichen Ausführungen zur 
Anderung des § 11 Abs. 1). 

Nach den vor dem Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz in Geltung gestandenen 
Rechtsvorschriften (§31I RVO.) galten Zeiten 
einer Arbeitsunfähigkeit als Mitgliedschafts­
zeiten, d. h. als Versicherungszeiten mit allen 
damit zusammenhängenden Rechten des Ver­
sicherten. Nach § 11 ASVG. endet hingegen 
die Pflichtversicherung grundsätzlich mit dem 
Ende des Beschäftigungs-" Lehr- oder Aus­
bildungsverhältnisses. Wenn daher eine noch 
bei aufrechtem Versicherungsverhältnis ein­
getretene Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
übel' das Ende der Versicherung andauert, 
und nach. Beendigung der Arbeitsunfähigkeit 
ein neuer Krankheitsfall eintritt, so kann es 
vorkommen, daß das Ende der Versicherung 
länger als drei Wochen vom Eintritt dieses 
Krankheitsfalles an zurückgerechnet liegt. In 
einem solchen Falle besteht entgegen dem 
früheren Recht kein 4-nspruch auf Leistung 
aus der . gesetzlichen Krankenversicherung. 
Diese Verschlechterung gegenüber dem frü­
heren Recht soll durch die Änderung des 
§ 122 Abs. 2 Z. 2 ASVG. beseitigt werden. 
Schwierigkeiten bereitete die derzeit geltende 
Fassung des § 122 Abs. 2 Z. 2 auch in den 
Fällen, in denen ein Versicherter aus seiner 
Hauptbeschäftigung ausscheidet, daneben aber 
noch eine zweite versicherungspflichtige Be­
schäftigung weiterführt, aus der ihm ein ver­
hältnismäßig geringes Entgelt zufließt, z. B. 
eine Tätigkeit als Hausbesorger. In einem 
solchen Fall könnte nach der gegenwärtig 
geltenden Regelung ein Leistungsanspruch 
nach § 122 Abs. 2 Z. 2 nicht entstehen weil 
der Betreffende infolge Fprtführung ~einer 
Hausbesorgertätigkeit nicht erwerbslos wäre. 
Er wäre vielmehr auf das niedrige Krankengeld 
angewiesen, das von der seinem Entgelt als 
Hausbesorger entsprechenden niedrigen Bei­
tragsgrundlage zu bemessen wäre. Nach der 
diesbezüglich vorgesehenen Ergänzung des 
§ 122 Abs. 2 Z. 2 sollen daher derartige weiter­
laufende Beschäftigungen, aus denen ein eine 
bestimmte Höhe nicht übersteigendes Entgelt 
erzielt wird, der Anwendung des § 122 Abs; 2 
Z. 2 nicht entgegenstehen. Der maßgebende 
Grenzbetrag des Entgeltes wurde mit 680 S 
monatlich in gleicher Höhe festgesetzt wie 
der derzeit geltende Richtsatz für die Aus­
gleichszulage in der Pensionsversicherung. Die 
in der vorliegenden Novelle vorgesehene Er­
höhung dieses Richtsatzes wurde bei der 
Festsetzung des Grenzbetrages im § 122 bewußt 
wegen des Fehlens eines unmittelbar zwin­
genden Zusammenhanges nicht berücksichtigt. 

Die Bestimmungen des § 122 Abs. 3 ASVG. 
haben sich insofern als zu eng erwiesen, als 
für den Fall, daß die Versicherte mehr als 
drei Wochen vor Eintritt des Versicherungs­
falles der Mutterschaft, sei es mit Zustimmung 
des Einigungsamtes oder sei es auf eigenen 
Wunsch, aus dem Beschäftigungsverhältnis 
ausscheidet, für die Zeit zwischen dem Aus­
scheiden aus der Versicherung und dem Be­
ginn des Wochengeldanspruches Leistungen 
aus der Krankenversicherung nicht gewährt 
werden können. In solchen Fällen sollen 
Leistungen aus dem . Versicherungsfall der 
Krankheit und des Todes über die dreiwöchige 
Schutzfrist des § 122 Abs. 2 Z. 2 hinaus bis 
zum Eintritt des V ersicher~ngsfalles gewährt 
werden. 

Zu Z. 5: 

§ 123: 

Nach § 123 Abs. 1 Z. 3 ASVG. besteht der­
zeit ein Anspruch auf die Leistungen der 
Krankenversicherung für Angehörige nur dann, 
wenn die ,Angehörigen nicht sonst einen gesetz­
lichen Anspruch auf Krankenbehandlung, z. B. 
nach dem Opferfürsorgegesetz, haben. Dies'e 
Bestimmung führt dazu, daß der Anspruch 
auf Krankenbehandlung, also auf Gewährung 
von ärztlicher Hilfe, Heilmitteln und der­
gleichen auf Grund einer anderen gesetzlichen 
Vorschrift alle Leistungen der Krankenver­
sicherung nach dem Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetz für Angehörige ausschließt. 
Insbesondere wird auch der Anspruch auf 
Familien- und Sterbegeld (§ 152 Abs. 1 be­
ziehungsweise § 169 Abs. 1) durch diese Rege­
lung ausgeschlossen. Dies führt zu unbilligen 
Härten, weil der Bestand eines Anspruches 
auf Krankenbehandlung allein es nicht recht­
fertigt, daß auch alle übrigen Leistungen 
der Krankenversicherung versagt werden. 
Diese Härte soll durch den Wegfall der Z. 3 
im Abs. 1 des § 123 und die Anfügung eines 
neuen Abs-. 4 an § 133 beseitigt werden, der 
bestimmen soll, daß für die in Rede stehenden 
Angehörigen lediglich der Anspruch auf die 
Leistungen der Krankenbehandlung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ausge­
schlossen ist. Alle anderen für Angehörige 
vorgesehenen Leistungen, wie Familiengeld, 
Sterbegeld, Leistungen im Falle der Mutter­
schaft, werden sohin in Zukunft für die in 
Betracht kommenden Angehörigen zu ge­
währen sein. 

Die Änderung im § 123 Abs. 2 Z. 4 ist ledig­
lich textlicher Natur und bezweckt die Er­
setzung des in der österreichischen Rechts­
ordnung nicht gebräuchlichen Ausdruckes 
"freiwillige Gerichtsbarkeit" durch den Begriff 
" Verfahren außer Streitsachen". 
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Kindesmutter gegeben sein, wenn das Kind 
mit ihr, was in der Mehrzahl der Fälle zu­
treffen wird, in Hausgemeinschaft lebt. Der 
Hausgemeinschaft wird die vorübergehende 
oder wegen schulmäßiger (beruflicher) Ausbil­
dung oder wegen Heilbehandlung erforderliche 
Abwesenheit gleichgestellt. Desgleichen wird 
dem Bestand der Hausgemeinschaft gleich­
gehalten, wenn sich das Kind auf Veranlassung 
eines Elternteiles und überwiegend auf seine 
Kosten in Pflege eines Dritten befindet. 

Die Neufassung des § 123 Abs. 6 (früher 
Abs. 5) bringt neben der rein textlichen Elimi­
nierung des ungebr~uchlichen Ausdruckes 
"Enkeltochter" eine Änderung insoweit, als 
für die Angehörigeneigenschaft der Mutter, 
Tochter, Enkelin oder Schwester von weib­
lichen Versicherten nicht mehr die Voraus­
setzung erforderlich sein soll, daß die Ver­
sicherte einen eigenen Haushalt führt. Diese 
Bestimmung bereitete in der Praxis zahlreiche 
Schwierigkeiten, da die Angehörigeneigenschaft 
oft nur von der Zufälligkeit abhängig war, 
ob die Angehörige oder die Versicherte Eigen­
tümer beziehungsweise Mieter der gemeinsamen 
Wohnung ist. Aber auch die bisher vorge­
sehenen weiteren Voraussetzungen, daß die 
Versicherte entweder in einer die Pflichtver­
sicherung begründenden Beschäftigung stehen 
oder den Hilflosenzuschuß aus der Pensions­
versicherung beziehen müsse, erwiesen sich 
als eine unbillige Beschränkung des Ange­
hörigenschutzes und wurden daher fallenge­
lassen. 

Durch die Neufassung des § 123 Abs. 3 zwei­
ter Satz sollen zunächst die Schwierigkeiten 
beseitigt werden, die sich bei der Ausdehnung 
der Angehörigeneigenschaft von Kindern über 
das 18. Lebensjahr hinaus in jenen Fällen er­
geben, in denen das Kind vor oder während 
der Schul- oder Berufsausbildung vorüber­
gehend 'eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
ausübt. Nach der bisherigen Rechtslage, die 
nur die Wahrung der Angehörigeneigenschaft 
über das 18. Lebensjahr hinaus kennt, ver­
liert das Kind durch eine solche versicherungs­
pflichtige Tätigkeit die Angehörigeneigenschaft 
für alle Zukunft und kann sie auch nicht 
wieder erwerben, wenn es nach Aufgabe der 
versicherungspflichtigen Beschäftigung die 
Schul- oder Berufsausbildung fortsetzt. Nach 
der Neufassung dieser Bestimmung tun solche 
vorü bergehende vcrsicherungspflichtige Be. 
schäftigungen während der Schul- oder Be­
rufsausbildung dem Bestand der Angehörigen­
eigenschaft während der anschließenden Schul­
oder Berufsausbildung biß zum Ende der­
selben keinen Abbruch. Eine weitere kleine 
Erleichterung ist in den als ausgesprochene 
Katastrophenfälle anzusehenden Fällen des 
§ 123 Abs. 3 Z. 2 vorgesehen. Nach der bis­
herigen Regelung konnte die Angehörigen­
eigenschaft von' Kindern, die sich wegcn 
körperlicher oder geist.iger Gebrechen nicht 
selbst erhalten können, über das 18. Lebens­
jahr hinaus nur gewahrt werden, wenn das 
Gebrechen vor der Vollendung des 18. Lebens­
jahres eingetreten ist. In Zukunft wird die 
Verlängerung der Angehörigeneigenschaft in 
solchen Fällen auch dann noch Platz greifen 
I d G b 

Zu Z. 6: 
{önncn, wenn as e rechen während einer 
allfälligen Schul- oder Berufsausbildung im § 124: 
Sinne des § 123 Abs. 3 Z. 1 eingetreten ist. Nach § 18 Abs. 1 Z. 1 können selbständige 

Die bisherige Regelung der Angehörigen-' Landwirte unter den im Gesetz näher um­
eigenschaft von Kindern führte in der Praxis schriebenen Voraussetzungen der Selbstver­
häufig in den Fällen zu Schwierigkeiten, in sicherung in der Krankenversicherung bei­
denen es sich um Kinder aus geschiedenen treten. Mit Zustimmung des selbständigen 
(aufgehobenen, für nicht erklärten) Ehen Landwirtes können auch die in seinem Betrie,b 
oder um uneheliche Kinder handelt und beide tätigen Familienangehörigen von diesem Recht 
Elternteile versichert sind. Die Prüfung der Gebrauch machcn. Es hat sich nun gezeigt, 
Angehörigeneigenschaft nach der Unterhalts- daß wohl eine beachtliche Zahl von Land­
berechtigung, wie sie im § 123 Abs. 2 in der wirten' der Selbstversicherung beigetreten ist, 
geltenden Fassung erforderlich ist, führt oft ein Großteil von ihnen aber die mittätigen 
zur Feststellung der Angehörigeneigenschaft Angehörigen, vor allem die Ehegattin, nicht 
gegenüber dem Elternteil, der vom Kind ge- der Selbstversicherung beitreten lassen. Dies 
trennt lebt, was häufig die Inanspruchnahme hat seinen Grund offenbar darin, daß es nach 

,der Leistungen erschwert oder zumindest ver- § 124 Abs. 1 den Versicherungsträgern unter­
zögert (Beschaffung des Krankenscheines vom sagt ist, in ihren Satzungen die Angehörigen­
getrennt lebenden Elternteil). Die Ange- eigenschaft der Ehegattin und der Kinder bis 
hörigeneigenschaft soll daher nach dem neu zum vollendeten 14. Lebensjahr auszuschließen 
eingefügten § 123 Abs. 4 bei Kindern aus ge- und die selbständigen Landwirte daher für 
schiedenen Ehen gegenüber dem Elternteil diese beiden Gruppen von .Angehörigen auf 
gegeben sein, mit dem das Kind in Hausge- Grund des § 123, ohne daß ein besonderer 
meinschaft lebt, bei unehelichen Kindern Beitrag entrichtet werden, muß, Leistungen 
soll die Angehörigeneigenschaft gegenüber der beanspruchen können. Dies hat bei einzelnen 
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Landwirtschaftskrankenkassen zu Aufwen­
dungen geführt, die aus dem Beitragsauf­
kommen der Selbstversicherten nicht mehr 
gedeckt werden können. Um einer weiteren 
Entwicklung in dieser Richtung vorzubeugen, 
soll nach der Neufassung des § 124 'Abs. 1 
letzter Satz in Hinkunft nur mehr für jene 
Angehörigen von Selbstversicherten ein Lei­
stungsanspruch auf Grund des § 123 bestehen, 
die nicht berechtigt sind, der Versicherung 
selbst beizutreten, also etwa für die Ehe­
gattin, die, ohne im Betrieb selbst mitzu­
arbeiten; lediglich den Haushalt führt und 
die Kinder betreut. Nur solche Ehegattinnen 
werden neben den Kindern, die das 14. Lebens­
jahr noch nicht vollendet haben, von der 
Angehörigeneigenschaft nicht ausgeschlossen 
sein. 

Die weitere Ergänzung des § 124 Abs. 1 
dahingehend, daß bei den nach § 18 Abs. 1 
Z. 4 und 5 Versicherten auf die Wartezeit die 
Zeiten anzurechnen sind, die der frühere Ehe­
gatte bis zur Auflösung der Ehe beziehungs­
weise der verstorbene Landwirt in der Selbst­
versicherung zurückgelegt hat, wird in An­
lehnung an die gleichartige Ergänzung im 
§ 121 Abs. 4 letzter Satz bezüglich der An­
rechnung von Zeiten auf die Wartezeit bei 
Weiterversicherten nach § 16 Abs. 2 vorge-
nommen. 

Die bisherige Fassung des § 124 Abs. 2 
hat zu Zweifel Anlaß gegeben, ob der Rentner 
oder ein Angehöriger des Rentners, wenn er 
in einer der im Abs. 2 angeführten Anstalten 
untergebracht ist, sämt.liche Leistungs­
ansprüche aus .der Krankenversicherung, so­
mit auch den Anspruch auf Sterbegeld, ver­
liert. Durch die Neufassung soll klargestellt 
werden, daß die Nichtgewährung von Lei­
stungen den Anspruch auf das Sterbegeld und 
den Anspruch auf Leistungen für Angehörige 
nicht berührt. 

Zu Z.7: 

§ 125: 

dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit in der gleichen Höhe auch 
für den Versicherungsfall des Todes gelten, 
wenn dieser während der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit eingetreten ist oder Sterbe­
geld gemäß § 169 Abs. 2 gebührt. 

Anläßlich der parlamentarischen Behand­
lung der Verordnung vom 16. Dezember 1959, 
BGBL Nr. 287, über die Einbeziehung weiterer 
Gruppen von Personen in die Krankenver­
sicherung wurde von Mitgliedern des Haupt­
ausschusses des Nationalrates die Anregung 
gebracht, das Leistungsrecht der nach §. 509 
als in die Krankenversicherung einbezogen 
geltenden Personen zu vereinheitlichen. Das 
Ausmaß der diesen Personen zustehenden 
Leistungsansprüche beruht derzeit noch auf 
den seinerzeitigen Erlässen des Bundesmini­
steriums für soziale Verwaltung, die auf 
Grund des § 363 a RVO. ergangen sind und 
in denen jeweils auch das Ausmaß der den 
einbezogenen Personen zustehenden Leistun­
gen geregelt wurde. Um die Grundlage für 
eine solche Vereinheitlichung zu schaffen, 
muß zunächst der Umfang der Leistungs­
ansprüche für die nach § 9 einbezogenen 
Personen, der derzeit im Zweiten Teil des ASVG. 
nicht ausdrücklich geregelt ist, festgelegt· 
werden. Die entsprechenden Ergänzungen 
sind diesbezüglich in den §§ 138 Abs. 2, 
163 Abs. 3 und 164 Abs. 2 vorgesehen. Die 
nach § 9 einbezogenen Personen sollen dem­
nach alle Sachleistungen der Krankenver­
sicherung, von den Geldleistungen jedoch nur 
das Sterbegeld erhalten. Maßgebend hiefür 
war die Erwägung, daß es sich bei den nach 
§ 9 einbezogenen Personen um solche handelt, 
die kein Entgelt beziehen und daher auch 
keiner den EntgeltausfaU im Krankheitsfall 
ersetzenden Geldleistung der Krankenversiche­
rung bedürfen. Sie werden sohin mit ihren 
Leistungsansprüchen etwa den in der Kran­
kenversicherung der Rentner versicherten Fer­
sonen gleichgestellt. Eine besondere Bestim­
mung erwies sich hinsichtlich der Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für das Sterbegeld 
im § 125 als notwendig. Da die im § 125 

Aus § 125 Abs. 1 in der geltenden Fassung Abs. I vorgesehene allgemeine Regel für die 
ergibt sich, daß im Versicherungsfall des Ermittlung der Bemessungsgrundla,ge für das 
Todes, wenn dieser während der Arbeits- Sterbegeld bei den in Rede stehenden Per­
unfähigkeit infolge Krankheit eingetreten ist, sonen mangels eines Arbeitsverdienstes nicht 
die Bemessungsgrundlage niedriger sein kann anwendbar ist,' wird durch eine Ergänzung 
als für das 'vorangegangene Krankengeld, des § 125 AbIS. 4 als Bemessungsgrundlage .. , 
weil das für Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit die Beitragsgrundlage bestimmt, die in der 
gebührende Entgelt, zum Beispiel gemäß, jeweiligen Verordnung, mit der diese Personen 
§ 8 Angestelltengesetz, unter das Ausmaß I in die Krankenversicherung einbezogen werden, 
des vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit festzusetzen ist. Diese Regel ist auch für 
bezogenen Entgl~1ts herabgesunken ist. Um die nach § 509 als einbezogen geltenden 
eine unbillige Verminderung des Sterbegeldes Personen anwendbar, da für alle diese Per­
zu vermeiden, soll in solchen Fällen die Be- sonen eine Beitragsgrundlage bereits fest­
messungsgrundlage für die Barleistungen aus gesetzt ist (vergleiche § 3 Abs. 1 der Verordnung 
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Fassung der Verordnung vom 12. November 
1958, BGBL Nr. 252}. 
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§ 131 Abs. 2 letzter Satz die Krankenordnung 
des Versicherungsträgers, die Erstattung von 
Kosten der Kranken behandlung auszuschließen, 
wenn der Versicherte in demselben Ver-

Zu Z. 8: 

§ 128: 

I sicherungsfall eineVertragseinrichtung in An­
I spruch nimmt. Die gleichen Erwä~ungen 
treffen aber auch zu, wenn der VersICherte 

Durch die Inanspruchnllhme eines vVahl- in deIlliselben Versicherungsfall einen Vertrags­
arztes und des für diesen Fall im § 131 Abs. I partner oder eine eigene Einrichtung des 
vorgesehenen KostencrO(atzes wird aus der Versicherungsträgers in Anspruch nimmt. Die 
Gewährung der ärztlichen Hilfe als Sach- Bestimmung wird dafür entsprechend ergänzt. 
leistung (§ 133 Abs. 2 und § 135 Abs. 1) 
keine Barleistung. Um diesen Grundsatz 
auch in den Fällen des § 128 Abs. 1 eindeutig Zu Z. 11: 
zum Ausdruck zu bringen, soll dicse Be- § 131 a: 

, stimmung entsprechend ergänzt werdcn. Es 
soH damit jeder Z.weifel ausgcschlosscn werden, 
daß die Erstattung von Kosten an Stelle 
von Sachleistungen bci mehrfacher Venliche­
rung - wie alle sonstigen Sachleistungen -
nur einmal in Anspruch genommen werden 
kann. In der geltenden Rechtslage tritt 
durch diese Neufassung keine Änderung ein. 

Zu Z.9: 

§ 130: 

In der geltenden Fassung des § 130 Abs. 3 
fehlt die Festsetzung einer Höchstgrenze für 
den vom Versicherungsträger an den Dienst­
geber zu leistenden Kostenersatz bei Heil­
behelfen. Als Höchstgrenze wird der Betrag 
vorgesehen, der dem Versicherungsträger bei 
Inanspruchnahme der Leistungen im Inland 
erwachsen wäre. 

Die Änderung im § 130 Abs. 4 stellt eine 
notwendige Anpassung an die durch die 
6. Novelle zum ASVG. geänderte Bestimmung 
des § 143 Abs. I Z. 3 dar. 

Zu Z. 10: 

§ 131: 

Die Neufassung des § 131 Abs. I letzter 
Sat.z bringt diese Bestimmung in Übereinstim­
mung mit § 342 AbR. 2, wonach die Vergütung 
der vcrtragsärzt,lichen Tätigkeit grundsätz­
lich nach Einzelleültungen zu vereinbaren ist, 
und Roll für den Fall des Zustandekommens 
solcher Vereinbarungen wie auch im Falle 
entsprecllender Vereinbarungen mit anderen 
Vcrtragspartnern die Grundlage dafür schaffen, 
daß der Venücherungsträger in Befolgung 
des § 131 Abs. 1 erster Satz' den Kosten­
ersatz bei Inanspruchnahme eines Wahlarzt.es 
oder einer' \Vahleinrichtung in der Höhe des 
Betrages gewähren kann, der von ihm bei 
Inanspruchnahme der entsprechenden Verc 

tragspartner aufzuwenden gewesen wäre. 
Um Mißbräuche bei der Inanspruchnahme 

der 'Vahlarzthilfe hintanzuhalten, ermächtigt 

Einer Anregung des Hauptverbandes der. 
österreichischen Sozialversicherungst.räger fol­
gend soll durch die neue Bestimmung des 
§ 131 a Vorsorge für den Kostcl1ers2.tz während 
eines. sogenannten vertragslosen Zustandes 
getroffen werden. Es wird sicflCrgestellt, daß 
in einem solchen Fall dem Versicherten, der 
dann keine Möglichkeit hat, einen Vertrags­
partner in Anspruch zu nehmen, eine ent­
sprechende Ersatzleistung in Geld erbracht 
wird. Die Höhe der Ersatzleistung soll sich 
nach dem Betrag hestimmen, der vor dem 
Eintritt des vertragslosen Zustandes' für die 
Erstattung von Kosten der Wahlarzthilfe 
nach § 131 zu leisten gewesen wäre. Der 
Versicherungsträger. soll jedoch die Möglich­
keit haben, durch die Satzung unter Berück­
sichtigung der im Gesetz umschriebenen, 
Schranken auch eine höhere Ersatzleistung 
festzusetzen. 

Zu Z. 12: 

§ 132: 

'Die derzeitige Fassung des § 132 ist nur 
auf Dienstnehmer unmittelbar anwe:p.dbar, 
nicht aber auch auf die nach § 4 Abs. 3 den 
Dienstnehmern gleichgestellten Personen und 
auch' nicht auf die gemäß § 18 in der Kranken­
versicherun<t selbstversicherten selbständig 
Erwerbstätigen, weil durch den Ausdruck 

Entgelt" nur das Arbeitseinkommen der 
~nselbständig Erwerbstätigen und nicht auch 
das der selbständig Erwerbstätigen erfaßt 
Wird. In der neuen Fassung des § 132 wird 
daher zunächst, um diesen Mangel zu be­
heben, das Wort "Entgelt" durch "Arbeits- _ 
verdienst" ersetzt. Darüber hinaus wird unter 
Bedachtnahme auf die besonderen Verhält­
nisse in der Land- und Forstwirtschaft für 
diesen Bereich eine Sonderregelung vorgesehen, 
nach der der Einheitswert des lanq(forst)wirt­
schaftlichen Betriebes beziehungsweise bei 
Betrieben, für die ein Einheitswert nicht fest­
gesetzt ist (zum Beispiel Imker, .Milchmeier, 
Gärtnereien), das Erwerbseinkommen des Ver-
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sicherten von der Satzung des Versicherungs­
trägers als maßgebendes Kriterium für die 
Anwendung des § 132 heranzuziehen ist. 

Zu Z.13: 

§ 133: 

Bezüglich dieser Ergänzung wird auf dic 
Ausführungen in der Begründung zu § 123 
A bs. 1 verwiesen. 

Zu Z. 14: 

§ 134: 

Nach dem vor dem ASVG. geltenden Recht 
behielt ein Versichcrter während der 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit die Mitglied­
schaft zur Krankenkasse. EI' hatte daher 
auch für eine Erkrankung, die während der 
Zeit der Mitgliedschaft eingetreten war,. An­
spruch auf die Leistungen. Mit der Auf­
lassung des Mitgliedschaftsbegriffes durch das 
ASVG. bildet das Ende der Versicherung 
nunmehr den Stichtag für die Anspruchs­
berechtigung auf Krankenbehandlung. Die 
Regelung des § 134 Abs. 2, wonach eine 
über das Ende der Krankenversicherung hinaus 
notwendig werdende Krankenbehandlung läng­
stens durch 26 Wochen nach diesem Zeit­
punkt zu gewähren ist, gilt daher nur, wenn 
die Krankheit vor dem Ende der Versicherung 
eingetreten ist. Um diesbezüglich den vor 
dem ASVG. bestehenden Leistungsumfang 
wieder zu erreichen, wird in der Neufassung 
des § 134 Abs. 2 die Weitergewährung der 
Krankenbehandlung übel' das Ende der Ver­
sicherung hinaus auch dann vorgesehen, wenn 
die Krankheit vor dem Ende des Anspruches 
a.uf eine der im § 122 Abs. 2 Z. 1 genannten 
Leistungen [Kranken(Wochen)geld, Anstalts­
pflege] eintritt. 

Zu Z.15: 

§ 135: 

Die im neu eingefügten Abs. 3 des § 1.35 
enthaltenen Bestimmungen waren bereits in 
dem durch die 4. Novelle zum ASVG. ein­
gefügten Abs. 3 des § 135 enthalten, wurden 
aber dann im Zuge der Aufhebung dieses 
Absatzes anläßlich der Beseitigung der Kran­
kenseheingebühr in der 6. Novelle zum ASVG. 
wieder eliminiert. Da jedoch die seit jeher 
bestehende Einrichtung des Krankenscheines 
an sich durch den Wegfa.ll der Krankenschein­
gebühr nicht berührt wird und auch die 
Vereinheitlichung der Kran:kenscheinformulare 
durch vom Hauptverband aufzulegende Vor­
drucke erstreHenswert ist, ist die diesbezüg­
liche Regelung wieaer in das Gesetz aufzu­
nehmen. 

Zu Z.16: 

§ 138: 

Wie schon in der Begründung zur Er-' 
gänzung des § 125 Abtl. 4 ausgeführt ,vurde, 
soll auch der Umfang der Lcistungsansprüche 
aus der Krankenversicherung für die gcm,äß 
§ 9 durch Verordnung in diese Vcrsicherung 
einbezogenen Personen gesetzlich geregelt wer­
den, wobei das Leistungsniveau für diese 
Personen an das der Krankenversicherung 
dcr Rentner angepaßt werden sollte. Dem­
entsprechend sind die gemäß § 9 einbezogenen 
Personen in gleicher Weise wie die Ver­
sicherten in der Krankenversicherung der 
Rentner im § 138 Abs. :2 vom Anspruch 
auf Krankengeld auszuschließen. Dies er­
scheint aus der schon in der Begründung 
zur Ergänzung des § 125 Abs. 4 aufgezeigten 
Erwägung gerechtfertigt, daß es sich hier 
um Personen handelt, die kein Entgelt be­
ziehen, so daß im Erkrankungsfall eine Ersatz­
leistung fur das entfallende En·tgelt nicht 
erforderlich ist. 

Zu Z. 17: 

§ 139: 

Die zu § 139 Abi:'. 3 und 4 vorgesehene 
Änderung bedeutet die Legalisierung der schon 
jetzt geübten Pra,xis der Krankenven;icherungs­
träger, wonach in den im § 139 Abs. 3 ge­
regelten :Fällen der zweite Krankheitsfall eine 
Portsetzung des ersten Krankheitsfalles ist. 
Dadurch wird erreicht, daß der Versicherte 
im Palle der zweiten Erkrankung das Kranken­
geld schon vom ersten Tag der Arbeits­
unfähigkeit an erhält und nicht neuerlich 
die im § 138 Abs. 1 vorgesehenen drei Karenz­
tage auf sich nehmen muß. Die vorgeschlagene 
Regelung würde jedoch bei Beibehaltung 
der derzeitigen ]?rist von vier Monaten zu 
einer unterschiedlichen Behandlung zwischen 
jenen führen, die nach der ersten Krankheit 
versucht haben, zu arbeiten' und jenen, die 
mit der Versicherungsleistung b3reits aus­
gesteuert waren. Der unterschiedlichen Be­
handlung kann nur dadurch begegnet werden, 
daß die Prist von vier Monaten gekürzt 
wird. Perner erweist es sich als erforderlich, 
eine Regelung aufzunehmen,. wie zu ver c 

fahren ist, wenn der Versicherte die zwischeil­
durch erforderliche Krankenversicherungszeit 
von 13 Wochen beziehungsweise 52 Wochen 
zum Teil in einer den Anspruch auf Kranken­
geld eröffnenden Krankenversicherung und 
zum Teil in einer sonstigen Krankenver­
sicherung zurückgelegt hat. In diesem ]i'all 
ist eine Mischung dieser Zeiten möglich, 
wobei hinsichtlich der Wertigk.eit die Zeit 
einer den Anspruch auf Krankengeld er-
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öffnenden Kranke'nversicherung dem vierfachen daß bei Einweisung in solche Anstalten die 
Wert der Zeit einer· sonstigen Krankenver- Krankenversicherungsträger die Verpflegs-

. sicherung entspricht. kosten zu übernehmen haben. Um eine solche 
Die im Abs. 5 (früher Abs. 4) des § 139 Verschiebung der Leistungspflicht zu Lasten 

vorgenommene Ergänzung steht im Zusam- der Krankenversicherungsträger auszu­
menhang mit der neu eingefügten Bestimmung schließe~, soll im neu ein~ef~gte~ Abs. 4 des 
des § 90 a, die für den Fall des Zusammen- § 144 eme Abgrenzung hmslChthch der von 

. treffens eines Anspruches auf Versehrtenrente I den Krankenversicherungsträgern als Pflicht­
mit einem Anspruch auf Krankengeld das leistung zu übernehmenden AnstaUspflege ge­
Ruhen der Versehrtenrente für die weitere troffen werden. 
Dauer des. Krankengeldanspruches mit dem 
Betrag des Krankengeldes anordnet. Dem­
entsprechend wird im § 139 Abs. 5 bestimmt, 
daß die Dauer des Anspruches auf Kranken­

Zu Z. 21: 

§ 146: 

geld durch das Entstehen eines Anspruches Die Neufassung des § 146 Abs. 2 ergibt 
auf Versehrtenrente ami del··Unfa.llversicherung sich ausßen im § 139 Abs. 3 und 4 vorgenom-
nicht berührt wird. I menen Anderungen. 

Zu Z. 18: I Zu Z. 22: 

§ 140: § 147: 

Die Neufassung eies § 140 hat meritorisch 
keine Änderung der Rechtslage zum Inhalt. 
Sie wird lediglich durch eine Zitierungs­
änderung 'in Z. 1 und eine stilistische Anderung 
der Ausdrucksweise in Z. 3 erforderlich. 

Zu Z.19: 

§ 143: 

§ 147 Abs. 2 mußte im Hinblick auf die 
Neufassung des § 139 Abs. 3 geändert werQ.en. 
Die Regelung des neuen § 139 Abs. 4 wurde 
in etwas modifizierter Form in den § 147 
Abs. 2 übernommen, indem für das Entstehen 
eines neuen Anspruches auf Anstaltspflege 
für Angehörige nach Erschöpfung der Höchst­
dauer der Pflege die Zurücklegung einer 
Versicherungszeit von einheitlich 52 Wochen 

Dic Änderung im § 143 Abs. 1 Z. 2 ist durch den Versicherten erforderlich ist. Diese 
lediglich textlicher Art. besondere Regelung erscheint im Hinblick 

Die Änderung des § 143 Abs. 3 soll be- darauf, daß einerseits die Gewährung der 
wirken, daß in Hinkunft von einer gesetz- Anstaltspfiege für Angehörige lediglich eine 
lichen Interessenvertretung der Dienstnehmer satzungsmäßige Mehrleistung ist und daß 
gewährte Erholungsaufenthalte E(in Ruhen des anderseits an die Gesundheit des· Angehörigen, 
Krankengeldanspruches nicht mehr zur Folge der nicht im Erwerbsleben steht, nicht solche 
haben werden. Anforderungen gestellt werden wie an die 

Durch die neu eingefügte Bestimmung des Gesundheit des Pfiichtversicherten, vertret­
Abs. 4 im § 143 wird sichergestellt, daß beim I bar. 
Bestand mehrfacher Ver~icherungen der Kran-
kellgeldanspruch nur aus jener Versicherung Zu Z. 23: 
ruht, der ein Beschäftigungsverhältnis zu- § 148: 
grunueliegt, aus dem der Versicherte Anspruch 
auf Fortbezug von mindestens 50 v.H. der 
vollen Geld- und Sachbezüge hat. Dadurch 
wird eine Härte des geltenden Rechtes, das 
in solchen Fällen den Krankengeldanspruch 
aus sämtlichen Versicherungen ruhen ließ, 
beseitigt. -

Zu Z.20: 

§ 144: 

§ 2 des Krankenanstaltengeseties, BGBL 
Nr. 1/1957, das nach dem Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz in Kraft getreten ist, 
bietet den Rechtsträgern ;von Heilstätten 
und KrankenanstaJten die Möglichkeit, die 
Heilstätten in Krankenanstalten umzuwan­
deln. Diese Umwandlung hat zur Folge, 

Die Umstellung der Z. 5 und 6 im § 148 
soll die Absicht des Gesetzgebers hinsichtlich 
der Kostentragung bei Unterbringung der 
Versicherten und ihrer Angehörigen in Heil­
und Pflege anstalten für Nerven- und Geistes­
kranke noch deutlicher aJs bisher zum Aus-
druck briIigen, um den in der Angelegenheit 
aufgetretenen Streitigkeiten zwischen Ver­
sicherungsträgern und Fürsorgeträgern den 
Boden zu entziehen. Wie in den Erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage des 
ASVG. (599 der Beilagen zu den stenogra­
phisehen Protokollen des Nationalrates 
VII. GP.) zu § 148 Z. 6 ausgeführt wird, 
übernimmt die Bestimmung des § 148 Z. 6 
(neu Z. 5) den yor dem Inkrafttreten des ASVG. 
in Erlässen festgelegten Grundsatz der Kosten-
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teilunü" zwischen den Trägern der geset7-- I tragung bei Unterbringung in lIeil- ~nd Pflege­
lichen"'Krankenversicherung und den Fürsorge- anstalten für Nerven- und GeIsteskranke 
verbänden. Diese Kostenteilung war, wie in stehen. 
den Erläuternden Bemerkungen weiter aus-
geführt wird, als - Lastenausgleich zwischen Zu Z. 24: 
den beiden genannten Kostenträgern gedacht, § 151: 

um die sonst in jedem einzelnen Fall not- Die Neufassung des § 151· gibt, abgesehen 
wendige schwierige Untersuchung der Frage von textlichen Änderungen, dem Versiche­
zu ersparen, ob die in der Regel durch einen rungsträger die Möglichkeit, die Hauspflege 
Amtsarzt angeordnete Unterbringung eines nicht nur, wie nach der gegenwärtigen Fassung, 
Geisteskranken in einer Heil- und Pflege- durch Beistellung von Pflegepersonen, sondern 
anstalt für. Nerven- und Geisteskranke im auch durch Leistung von Zuschüssen zu 
Interesse des Kranken oder aus sicherheits- den Kosten für eine Pftegeperson zu ge­
polizeilichen Gründen erfolgte. Dies bedeutete, währen. 
daß jeder der beiden Kostenträger die für 
die Unterbringung in einer derartigen Anstalt 5 
auflaufenden Kosten endgültig je zur Hälfte Zu Z. 2 : 
zu tragen hatte. Dieser Absicht entspricht § 152: 
auch § 148 Z. 5 (neu Z. 6), wonach die Rechts- Nach § 143 Abs. 1 Z. 2 ruht der Anspruch 
träger der öffentlichen Krankenanstalten - zu auf Krankengeld u. a. solange, als 
denen gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Krankenanstalten- der Versicherte auf Rechnung· eines Ver­
gesetz, BGBL Nr. 1/1957, auch die .Heil- sicherungs trägers Anstaltspflege erhält. Der 
und Pflegeanstalten für NeI;ven- und Gelstes- Lebensunterhalt seiner Angehörigen wird durch 
kranke zählen - gegenüber dem eingewiesenen das Familiengeld sichergestellt, das ll}indestens 
Erkrankten und den für ihn unterhalts-. in der Höhe des halben Krankengeldes ge­
pflichtigen Personen keinen Anspruch auf währt werden muß. Anspruch auf Familien­
Ersatz der Verpf!egskosten für die Dauer geld hat allerdings nur. jener V~rsieherte, .~~m 
der vom Versicherungsträger gewährten An- die Ansprnchsberechtlgung fur Angehorlge 
staltspflege haben. Ungeachtet dieser Vor- gemäß § 123 zusteht. Nach dieser Bestim­
schriften und der aus den Erläuternden mung ist die Angehörigeneigenschaft ~?~er 
Bemerkungen zum ASVG. feststellbaren Ab- anderem davon abhängig, daß der Angehol'lge 
sicht des Gesetzgebers machten sich die nicht selbst gesetzlich krankenvcrsiehert ist 
Fürsorgeträger die Praxis zu eigen, die durch oder für ihn seitens einer Krankenfürsorge­
den Versicherungsträger nicht gedeckte Hälfte einrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienst­
der Verpflegskosten beim Versicherten einzu- gebers Krankenfürsorge v?rgese.he~ ist. I?iese 
treiben, der 'sich seinerseits wieder an den Bestimmungen haben zu Harten 1ll Jenen Fallen 
Versicherungsträger wandte, demgegenüber er geführt, wo der Angehörig~ zwar .auf ?,rund 
Anspruch auf Gewährung der Anstaltspflege eigener Beschäftigung versIchert 1st, Je~och 
als Sachleistung hatte, so daß der Versiche- wegen geringer Höhe des Entgcltes aus dIeser 
rungsträger letzten Endes auch in den Fällen Beschäftigung überwiegend vom Versicherten 
der Unterbringung in Heil- und Pflegean- erhalten wird. Dies ist etwa dann der Fall, 
stalten für Nerven- und Geisteskranke die wenn die Ehegattin des Versicherten auf Grund 
vollen Verpflegskosten zu tragen hätte. Die ihrer Beschäftigung als Hausbesorgerin zwar 
Judikatur der Gerichte war, weil vom Obersten der gesetzlichen Krankenversicherung unter­
Gerichtshof und vom Verwaltungsgerichtshof liegt, ihr Entgelt aus dieser Tätigkeit aber 
eine verschiedene Rechtsauffassung vertreten nicht ausreicht, um ihren Lebensuntcrhalt 
wurde, unterschiedlich. Um die schon seiner- bestreiten zu können. Dics trifft auch bei 
zeit boi Schaffung des ASVG. bestandene Lehrlingen zu, deren Lehrlingsentschädigung 
Absicht, daß die Rechtsträger der Kranken- für die Bestreitung der Bedürfnisse des täg­
anstalten gegenüber dem Erkrankten und lichen Lebens nicht ausreicht, ebenso bei 
den für ihn unterhaltspflichtigen- Personen Angehörigen, die freiwillig kranken:e~sich~rt 
auch dann keinen Anspruch auf Ersatz der sind. Nach der Neufassung des § 152 ISt eme 
V crpflegskostcn haben, w9nn sich der Er- anderweitige Krankenversicherung des Fami­
kranktc in einer Heil- und Pflege anstalt für lienangehörigen für den Anspruch auf ]'amilien­
Nerven- und Geisteskranke befindet, noch geld ohne' Bedeutung. Amlsc~l~ggebend soll 
deutlicher als bisher hervorzuheben, soll die vielmehr sein, ob der Angehol'lge aus selb" 
allgemein geltende Regelung über die Be- ständiger. oder unselbständiger Erwcr.bstätig­
schränkung des Kostenersatzanspruchcs gegen- keit, aus einem Lehr- oder AusbIldungs­
über dem Erknmkten (seinen Angehörigen) verhältnis oder auf Grund von Rentenan­
auch in der Reihenfolge der Ziff~rnbezeichnungsprüchen aus der Unfall- oder Pensi.ons­
im § 148 nach der Regelung über die Kosten- versicherung selbst ein Einkommen beZIeht. 

Zu 517 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 73 von 114

www.parlament.gv.at



75 

Überschreitet diese:,; Einkommen den Betrag I Müttern nach Frühgeburten unabhängig davon, 
von 680 S, so entfällt der Anspruch auf Fa- ob sie ihr Kind stillen, Anspruch auf Wochen­
miliengeld .. Bezüglich der Festsetzung des geld durch zwölf Wochen nach der Entbindung 
Grenzbetrage:,; von 680 S wird auf die Aus- zusteht. Die bisherige Regelung, wonach 
führungen bei der Festsetzung eines Betrages dieser .W ochengeldanspruch nur dann be­
in gleicher Höhe im § 122 Abs .• 2 Z. 2, die auch standen hat, wenn die Mutter ihr Kind selbst 
hier entsprechend gelten, verwiesen. Der gestillt hat, erwies sich als ungerechtfertigt, 
Inhalt der Abs. 2 bis 5 der Neufassung des' weil besonders nach Frühgeburten die Mutter 
§ 152 wurde im ",-esentliehen unverändert oft nicht in der Lage ist, ihr Kind selbst zu 
aus der bisherigen Regelung übernommen. stillen. 

Zu Z. 26: 

§ 153: 

Für den neu angefügten Abs. 4 im § 153 
waren die gleichen Erwägungen maßgebend, 
wie sie als Begründung für den neu ange­
fügten Abs.3 im § 135 dargelegt wurden. 

Zu Z. 27: 

§ 161: 

Nach dem .geltenden Wortlaut des § 161 
Abs. I müßte der Versicherungsträger zu­
nächst prüfen, ob eine Hausentbindung an­
gezeigt erscheint. Erst wenn diese Prüfung 
negativ verläuft, dürfte er Pflege in einer 
Krankenanstalt (in einem Entbindungsheim) 
gewähren. Diese Regelung entspricht jedoch 
nicht der heute allgemein erhobenen medi­
zinischen Forderung, im Interesse der Gesund­
heit von Mutter und Kind dje Entbindung 
in der Krankenanstalt beziehungsweIse im 
Entbindungsheim zu fördern. In der neuen 
Fassung des § 161 erster Satz erster Halbsatz 
wird nur mehr· der Fall der Entbindung in 
einer Krankenanstalt (in einem Entbindungs­
heim) geregelt. Für den Fall der Hausent­
bindung muß eine besondere Regelung nicht 
getroffen werden, weil schon durch die bis­
herigen Bestimmungen (§§ 159 und 160) 
der Umfang und das Ausmaß der bei 'der 
Hausentbindung zu erbringenden Leistungen 
(Hebammenbeistand, erforderlichenfalls ärzt­
licher Beistand, Heilmittel und Heilbehelfe) 
gesetzlich festgelegt sind. Der Inhalt des 
neugefaßten Abs. 2 des § 161 entspricht dem 
bisherigen nunmehr wegfallenden Abs. 3 des 
§ 161. 

Zu Z. 28: 

§ 162: 

Die Bestimmungen des § 162 über das 
W oehengeld erwiesen sich in mehreren Punkten 
als änderungsbedürftig. Zunächst wird durch 
die Neufassung des § 162 Abs. 1 sichergestellt, 
daß sich die Dauer des Anspruches auf Wochen­
geld mit der Dauei' des Beschäftigungsverbotes 
vor und nach der Entbindung nach dem 
:Nlutterschutzgesetz, BGBL Nr. 76/1957, deckt.. 
Weiters wird Vorsorge getroffen, daß den 

Durch die Neuformulierung des § 162 
Abs. 3 wird im Zusammenhang mit der 
Änderung im § 162 Abs. 4 (früher Abs, 3) 
zunächst einer Anregung Rechnung getragen, 
die nach § 4 Abs. 3 den Dienstnehmern gleich­
gestellten weiblichen Pfiiehtversieherten nicht· 
vom Anspruch auf Wochengeld auszuschließen. 
Der im § 162 Abs. 3 Z. 3 in der der",eit geltenden 
]'assung vorgesehene Ausschluß dieser Gruppe 
von Pflicht versicherten, zu denen auch die 
selbständigen Hebammen gehören, vom 
Wochengeldanspruch ist nicht weiter ver­
tretbar, weil die Beiträge dieser Gruppe von 
Versicherten gleich hoch sind, wie die aller 
übrigen Pfiichtversicherten. Die gleichen Er­
wägungen gelten auch für die naeh § 8 Abs. I 
Z. 4 teilversicherten bildenden Künstler. Be­
züglich der Höhe des Wochengeldes für diese 
Versichertengruppen wird auf die Höhe des 
täglichen Krankengeldes zurückgegriffen, weil 
das Wochengeld, ebenso '."ie das Krankengeld, 
einen Ersatz für den im. Zusammenhang 
mit der Entbindung stehenden Verlust des 
Arbeitsverdienstes darstellt. Die für die sonsti­
gen weiblichen Versicherten geltende Bemes­
sungsgrundlage für das Wochengeld (durch­
schnittlicher Arbeitsverdienst . der letzten 
13 Wochen, vermindert um die gesetzlichen 
Abzüge) führte in den Fällen zu Härten, 
in denen bei einer Versicherten etwa der 
Übergang von der Lehrlingsentschädigung 
auf den Gehilfenlohn in den Zeitraum der 
letzten 13 Wochen fiel, da in diesem Fall 
auch noch die niedrige Lehrlingsentschädigung 
bei der Durchschnittsbildung herangezogen 
werden mußte. Um auch in ,,;olchen Fällen 
eine de'n tatsächlichen Verdienstverhältnissen 
entsprechende Bemessungsgrundlage für das 
Wochengeld sicherzustellen, enthält die Neu­
fassung des § 162 Ab;;. 3 auch die Vorschrift, 
daß, wenn es für die Versicherte günstiger 
ist, in solchen Fällen der Durchschnitts­
bildung der im letzten Beitragszeitraum ge­
bührende Arbeitsverdienst zugrunde zu legen 
ist. Bedürfnissen der Praxis, denen im Sinne 
einer weitgehenden Verwaltungsvereinfachung 
Rechnung get.ragen wurde, entspricht die, 
Sonderregelung, daß bei Versichert.en, deren 
Arbeitsverdienst nach Kalendermonaten be­
messen oder abgerechnet wird, für die Durch­
schnittsbildung der in de~l letzten drei KaIen-
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dermonaten gebührende Arbeitsverdienst I beim Krankengeld soll auch der Anspruch auf 
heranzuziehen ist. Schließlich wird in An- Wochengeld nur zur Hälfte ruhen, wenn die 
lehnung an § 14 des Mutterschutzgesetzes, Versicherte auf Grund gesetzlicher oder vertrag­
BGBl. Nr. 76(1957, Vorsorge getroffen, daß licher Bestimmungen Anspruch auf Fortbezug 
Zeiten der Krankheit oder der vorübergehen- von 50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezuge 
den Kurzarbeit sowie Zeiten, während deren, hat. Hat sie An~ruch auf Fortbezug von mehr 
die nach § 32 Epidemiegesetz 1950, BGBL !:J;ls 50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge, 
NI'. 186, gebührende Vergütung für Ver- so ruht, wie bisher, das \Vochengeld zur Gänze. 
dienstentgang auf Grund einer Absonderung 
bezogen wurde, bei Ermittlung des Arbeits­
verdienstes der letzten 13 Wochen außer 
Betracht bleiben sollen, um zu verhindern, 
daß das Wochengeld dadurch eine nicht 
zu rechtfertigende Herabsetzung erfährt. 

-Zu Z. 29: 

§ 163: 

Die Änderung im § 163 Abs. 1 ist lediglich 
textlicher Na,tur. Hinsichtlich der Erweiterung 
im § 163 Abs. 3 ,,-ird auf die Ausführungen 
der Begründung zu § 125 Abil. 4 hinge­
wieilen. 

Zu Z. 30: 

§ 164: 

Durch die Neufassung des § 164 Abs. 1 Z. 2 
und 3 wird der Entbindungsbeitrag in ver­
schiedener Höhe festgesetzt, je nachdenlob es 
sich um sonstige ,veibliche Versicher'te mit 
Ausnahme der Selbstversicherten (Abs. 1 Z. 2) 
oder um Angehörige und Selbstversicherte 
(Abs. 1 Z. 3) handelt. Damit sollen insbesondere 
die Satzungen der Krankenversicherungsträger, 
die für sonstige weibliche Versicherte und für 
Angehörige einen verschieden hohen Ent­
bindungs beitrag vorsehen, eine eindeutige ge­
setzliche Stütze erhalten. Hinsichtlich der 
Ergänzung im § 164 Abs. 2 wird auf die Aus­
führungen der Begründung zu § 125 Abs. 4 
verwiesen. 

Zu Z. 31: 

§ 166: 

Durch die Ergänzung des § 166·Abs. 1 Z. I 
soll eine der gegenwärtigen Fassung dieser 
Bestimmung innewohnende Unhilligkeit be­
seitigt werden, die darin besteht, daß der 
Anspruch auf Wochengeld bei Anstaltspflege 
ohne Rücksicht auf seine Höhe zur Gänze ruht. 
Dies wirkt sich insbesondere bei höheren 
Wochengeldansprüchen zum Nachteil der Ver-

Zu Z. 32:, 

§ 169: 

Die Änderung im § 169 ist lediglich textlicher 
Natur. 

Zu Z. 33: 

§ 170: 

Die Neufassung des § 170 hat sich deshalb 
als notwendig erwIesen, weil die bisherige 
Regelung es offenließ, wem das Sterbegeld 
gebührt, wenn die Kosten der Bestattung zur 
Gänze auf Grund gesetzlicher, satzungsmäßiger 
oder vertraglicher Verpflichtung bestritten 
wurde~l. Diese Lücke wird durch die nun­
mehrige Fassung beseitigt. :Ferner wird zur 
KlarsteIlung der Kreis der bezugsberechtigten 
Kinder dahin näher umschrieben, daß es sich 
hiebei um die leiblichen und die Wahlkinder 
handelt. 

Zu Z. 34: 

§ 171: 

Die Änderung der Zitierung ,,(§ 125 Abs. 1)" 
auf ,,(§ 125)" im Abs. 1 erster Satz bewirkt, 
daß auch allfällige Sonderzahlungen bei der 
Bemessung des Sterbegeldes zu berücksichtigen 
sind. Durch die Änderung des § 171 Abs. 2 
zweiter Halbsatz wird klargestellt, daß nicht 
auch ein auf Grund freiwilliger Versicherung des 
Angehörigen gebührendes Sterbegeld, sondern 
nur ein Sterbegeld aus der Pflichtversicherung 
des Angehörigen bei der Kürzung des Familien­
sterbegeldes zu berücksichtigen ist. Schließlich 
soll durch die Änderungen im § 171 Abs. 3 
und 5 in der Krankenversicherung der Rentner 
das Sterbegeld in den Fällen des Bezuges 
einer Ausgleichszulage dadurch erhöht werden, 
daß bei der Ermittlung des Sterbegeldes neben 
dem Betrag der monatlichen Rente auch die 
Ausgleichszulage mitzuberücksichtigen ist. 

Zu Artikel III. 
sicherten aus. Nach der Ergänzung soll das Zu Z. 1: 
Ruhen des Wochengeldanspruches bei Anst.alts-' 
pflege nur in der Höhe des dem' Versicherungs- § 172: 

,träger daraus erwachsenden Aufwandes eiri- Die "Rehabilitation" ist in der sozialen 
treten. Die Neufassung des § 166 Abs. I Z. 2 Sicherheit ein fester Begriff geworden, dessen 
soll diese Bestimmung an die seit dei' 6. Novelle sich die Praxis seit langer Zeit bedient. Nun­
zum ASVG. in Geltung stehende Regelung mehr soll dieser Begriff in der lJnfallversiche­
des § 143 Abs. 1 Z. 3 anpassen. Ebenso wie rung auch im Gesetzest.ext, und zwar im § 172 
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ASVG., Aufnahme finden. Maßnahmen der 'I hatte das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
"Rehabilitation" bilden außer der Unfall heil- . in der Fassung des Stammgesetzes eine Teil­
behandlung die Berufsfürsorge (§ 198), die I versicherung in der Unfallversicherung im § 8 
berufliche Ausbildung (§ 199), die Hilfe zur Abs. 1 Z. 3lit. d vorgesehen, wobei die Beiträge 
Erlangung einer Arbeitsstelle (§ 200) und die für diese Teilversicherung von der Körper­
Versorgung mit Körperersatzstücken, ortho- schaft zu tragen gewesen wären, der der Ver­
pädisc4en Behelfen und anderen Hilfsmitteln I sicherte in . diesel' die Pflichtversicherung be­
(§ 202). gründenden Tätigkeit angehört. Eine solche 

Zu Z. 2: 

§ 176: 

N ach der bisherigen Fassung des § 176 
Abs. 1 Z. 2 würde nur eine Lebensrettung oder 
der Versuch einer solchen Rettung unter Ver­
sicherungsschutz stehen. In gleicher Weise 
schutzbedürftig erscheinen aber auch Personen, 
die bei der Herbeiholung eines Arztes oder einer 
Hebamme zu einer dringenden Hilfeleistung 
verunglücken, wobei nicht näher erwähnt zu 
werden braucht, daß es sich dabei um Hilfe­
leistungen handeln muß, die in den beruflichen 
Aufgabenbereich dieser Personen fallen. Die 
Aufzählung der unfallgeschützten Tätigkeiten 
im § 176 Abs. 1 Z. 2 wurde daher um diese 
Fälle erweitert. 

Da der Besuch eines beruflichen Schulungs­
(Fortbildungs)kurses, wenn er die Einsatz­
fähigkeit des Versicherten in seinem Beschäfti­
gungsverhältnis fördert, mit diesem in engem 
Zusammenhang steht, sollen Unfälle beim 
Besuch derartiger Kurse den Arbeitsunfällen 
gleichgestellt werden(§ 176 Abs. I Z. 5). 

Die neu eingefügte Z. 6 im § 176 Abs. I regelt 
den Versicherungsschutz von Personen bei 
einer Tätigkeit, wie sie sonst ein nach "§ 4 
Versicherter ausübt, auch wenn dies nur vor­
übergehend geschieht. Nach der bisherigen 
Rechtslage sind diese Personen in eine Teil­
versicherung in der Unfallversicherung einbe­
zogen (§ 8 Abs. I Z. 3 lit. e). Für sie ist auch 
eine Beitragsregelung vorgesehen (§ 74 Abs. 2). 
Da derartige Versicherungsverhältnisse dem 
Unfallversicherungsträger nach den Er­
fahrungen der Praxis stets nur in den Fällen 
bekannt werden, in denen sich einArbeitsunfall 
ereignet, erwies sich dieseRegelung als undurch­
führbar. Es soll daher die bisher bestandene 
Teilversicherung dieser Personengruppe auf­
gelassen und der Versicherungsschutz der wie 
Versicherte tätig werdenden Personen dadurch 
bewirkt werden, daß Unfälle, die dieser Per­
sonengruppe zustoßen, im § 176. Abs. 1 Z. 6 
den Arbeitsunfällen gleichgestellt werden, wobei 
die Leistungen der Unfallversicherung auch 
dann gewährt werden sollen, wenn die tätig 
werdenden Personen nicht unfallversichert 
sind (§ 176 Abs. 2). 

Neu eingefügt wurde auch die Z. 7 im § 176 
Abs. 1. Für den hier genannten Personenkreis 

Beitragspflicht wurde im Hinblick auf den 
gemeinnützigen Zweck der in Betracht kom­
menden Institutionen als ungerechtfertigt 
empfunden. Durch die Einreihung der von den 
Angehörigen dieser Institutionen auszuübenden 
Tätigkeiten in den Kreis d~r unfallgeschützten 
Tätigkeiten soll nunmehr das Versicherungs­
risiko dieser Tätigkeiten auf die Gesamtheit der 
Unfallversicherten beziehungsweise ihrer Dienst· 
geber übertragen werden, ohne daß hiefür beson. 
dere Unfallversicherungsbeiträge eingehoben 
werden. Dies erscheint deshalb auch verfassungs­
rechtlich unbedenklich; weil nahezu alle Per­
sonen, die in derartigen Institutionen tätig 
sind, auf Grund ihrer Erwerbstätigkeit der 
Unfallversicherung unterliegen, sodaß nicht 
davon gesprochen werden kann, daß durch 
diese Regelung etwa ein Personenkreis in den 
Genuß von Versicherungsleistungen gelangt, für 
den keine Versicherungsbeiträge entrichtet 
werden. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, 
die die Abgrenzung des Unfallversicherungs­
schutzes nach der derzeitigen Fassung des § 8 
Abs. I Z. 3 lit. d in der Rechtsprechung 
bereitete, wurden die Tätigkeiten, die den Un­
fallversicherungsschutz nach sich ziehen sollen, 
im Gesetz genau beschrieben. In Betracht werden 
nur Unfälle kommen, die sich bei der Aus­
bildung, bei den Übungen und beim Einsatz. 
fall ereignen .. Soweit es sich \Im freiwillige 
Helfer dieser Organisationen handelt, kommen 
naturgemäß nur Unfälle im Einsatzfall in 
Betracht. 

Zu Z. 3: 

§ 180: 

Die im § 180 Abs. 2 bisher enthaltene 
Altersgrenze des 21.· Lebensjahres für die 
Anwendbarkeit der hier vorgesehenen be­
sonderen Bemessungsbestimmungen erwies sich 
in der Praxis als zu niedrig. Sie soll daher auf 
30 Jahre erhöht werden. 

Zu Z. 4 und 5: 

§§ 181 und 181 a: 

Durch die vorliegende Novelle werden ver­
schiedene Änderungen hinsichtlich des Kreises 
der in der Unfallversicherung Teilversicherten 
sowie hinsichtlich des Beitragsrechtes dieser 
Pers(Jnen vorgenoPlmen (siehe die Änderungen 
zu § 8 Abs. I Z. 3, § 74 und § 176). Dement-
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sprechend sind auch im § 181 und im neu einge-I Schwierigkeiten stößt. Nach der Neufassung 
fügten § 181 a die Bestimmungen über die des zweiten Satzes im § 192 soll es nunmehr 
Bemessungsgrundlagen für diese Personen an- der Satzung des einzelnen Versicherungsträgers 
zupassen. Im neu angefügten Abs. 5 des § 181 überlassen werden, die Voraussetzungen für die 
wird zur Vermeidung von Zweifeln der sich Vorverlegung des Leistungsbeginnes hinsieht­
schon derzeit aus § 178 Abs. 1 ASVG. er- lieh der Heilbehandlung entsprechend den 
gebende Grundsatz, daß bei der Ermittlung [BedürfnisSendeSjeWeilS in Betracht kommenden 
der Bemessungsgrundlage nach den §§ 179 Versichertenkreises festzusetzen. 
bis 182 alle Dienstverhältnisse, Erwerbs- " 
tätigkeiten und sonstigen Tätigkeiten, sofern Zu Z. 9: 
sie in die Unfallversicherung einbezogen sind, § 195: 
zu berücksichtigen sind, hinsichtlich der im 
§ 181 Abs. 1 bis 4 geregelten Bemessungs­
grundlagen noch besonders hervorgehoben. 

Zu Z. 6: 

Im Zusammenhang mit der Änderung der 
Vorschriften über das Ruhen des Kranken­
geldes bei Fortbezug 'des Entgelts im § 143 
Abs. 1 Z. 3 und der entsprechenden Vor-' 

I schriften des § 152 über das Familiengeld 
§ 182: I in der Krankenversicherung durch die 6. No-

Die hier vorgesehene Zitierungsänderung I velle BGBL ~r. 87/1960, mußt~ die Bestim­
ist im Hinblick auf die Einfügung des § 181 a mu~g de~ .§ 190 entsprechend a~geJ?aßt werden. 
erforderlich. ') I GI61ChzeItig soll ebenso WIe m der Pen-

Zu Z. 7: 

§ 184: 

Im Hinblick auf die Aufhebung des Handels­
kammer - Altersunterstützungsgesetzes durch 
~ 202 Abs. 1 des Gewerblichen Selbstän~ 
digen-Pensionsversicherungsgesetzes kann bei 
der Abfindung von Versehrtenrenten die derzeit 
im § 184 Abs. 2 zweiter Satz ASVG. vorge­

siol1sversicherung (§ 302) - das Taggeld 
von 4 Sauf 5 S erhöht und damit auf jenes 
Ausmaß gebracht werden, in dcm es in der 
Krankenversicherung auf Grund satzungs­
mäßiger Vorschriften von der überwiegenden 
Zahl der Gebietskrankenkassen geleistet wird. 

Zu Z. 10: 

§ 207: 

Die Änderung im § 207 Abs. 2 Z. 3 ist ledig-
schriebene Anhörung der Landeskammer der lich ctextlicher Natur und bezweckt die Er­
gewerblichen Wirtschaft entfallen. Weiters 
soll klargestellt werden, daß sich die Abfindung setzung des in der ööterreichischen Rechts-
der Versehrtenrente nicht auch auf die zu ordnung nicht gebräuchlichen Ausdruckes "frei-

willige Gerichtsbarkeit" durch den Begriff 
dieser Rente gebührenden Kinder- und Hilf- V f h ß St 't h " 
losenzuschüsse erstreckt, die sohin auch im " ~r aren au er 1'61 sac en . 
Falle der Abfindung einer Versehrtenrente Die gegenwärtige Regelung des Kinderzu­
weiterhin allmonatlich gesondert flüssiggemacht I schusses zu Versehrtenrenten aus der Unfall­
werden. versicherung enthält Sonderbestimmungen für 

I 
das Kind einer weiblichen Versehrten einer-

Zu Z. 8: seits und für das Kind, dessen Eltern beide 

§ 192: 
Anspruch auf Versehrtenrente haben (§ 207 
Abs. 3 und 5). Diese Bestimmungen, die aus 

Nach der geltenden Regelung des § 192 dem früher geltenden Reichsrecht (§ 559 b 
zweiter Satz ist die der Satzung des Unfall- Abs. 4 und § 592 RVO.) in das Allgemeine 
versicherungsträgers eröffnete Möglichkeit, bei I Sozialversicherungsgesetz übernommen wur­
den selbständig Erwerbstätigen und ihren den, führen zu einer unterschiedlichen Be­
mitversicherten Angehörigen schon. früher als handlung ein und desselben Kindes im Bereich 
vom Beginn des dritten Monates nach dem der Unfallversicherung und Pensionsver­
Eintritt des Versicherungsfalles an die Leistun- sicherung, da die letztgenannte Versicherung 
gen der Heilbehandlung zu gewähren, an die derartige Sonderbestimrnungen nicht kennt. 
Voraussetzung geknüpft, daß die Anzeige des Eine Angleichung der Rechtslage in beiden 
Arbeitsunfalles oder der Berufskrankheit bin- Versicherungen durch Aufhebung dieser Son­
nen 14 Tagen nach dem Eintritt des Ver- derbe stimmungen in der Unfallversicherung 
sicherungsfalles beim Träger der Unfallver- erschien daher angezeigt, zumal es sieh um 
sicherung einlangt. Diese Regelung hat sich Bestimmungen handelt, die nur in verhält­
im Bereich der Unfallversicherung der selb- nismäßig seltenen Fällen zur Anwendung 
ständigen Landwirte als nieht zweckmäßig gelangen. Eine kleine Erleichterung wurde 
erwiesen, weil hier im· Hinblick auf die be- I auch in den Fällen vorgesehen, in denen ein 
s~nde~en Verhältnisse dieses Berufsstandes I Kind wegen geistiger oder . körperlicher Ge­
dIe Emhaltung der 14 tägigen Frist oft auf i brechen dauernd außerstande ist, sich selbst 
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den Unterhalt zu verschaffen. Während bisher 
der Kinderzuschuß in solchen Fällen über 
das 18. Lebensjahr hinaus nur gewährt 
werden konnte, wenn das Gebrechen vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres eingetreten 
ist, wird dies in Hinkunft auch noch dann möglich 
sein, wenn das Gebrechen während einer 
regelmäßigen Schul- oder Berufsausbildung, 
längstens bis zur Vollendung des, 24. Lebens­
jahres eingetreten ist. 

Zu Z. 11: 

§ 208: 

79 

Fällen zu kurz ist, um die finanziellen Nach­
teile, die durch den erzwungenen Arbeits­
platzwechsel eintreten, zu beheben. Die Höchst­
dauer , während der Übergangsrente gewährt 
werden kann, wird daher auf zwei Jahre 
erstreckt. Analog hiezu soll auch der Höchst­
betrag des Übergangsgeldes von einer halben 
Jahresvollrente auf eine ganze Jahresvoll­
rente erhöht werden. Die Auswirkungen der 
neuen' Bestimmungen werden lediglich.bei 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
fühlbar werden und höchstem; 100.000 S 
betragen. 

Die Neufassung des § 208 steht im Zusam- .Zu Z. 14: 
menhang mit dem neu eingefügten § 90 a. 
In gleicher Weise wie beim Zusammentreffen § 212: 
des Bezuges von Krankengeld mit dem An- Nach der vorgesehenen neuen Fassung 
spruch auf Versehrtenrente soll auch in den des § 212 ASVG. soll die Gewährung von 
Fällen des § 208 die Versehrtenrente in dem Versehrtengeld auch in den Fällen ermöglicht 
vor Beginn der Anstaltspflege gewährten werden, in denen die Minderung der Erwcrbs­
Ausmaß vom Ruhen nicht erfaßt werden. fähigkeit im rentenberechtigenden Grad nicht 
Da die Unfallversicherungsträger, wenn es über drei Monate nach dem Eintritt des Ver­
sieh um eine vom Krankenversicherungsträger sicherungsfalles hinaus andauert. Die vor 
gewährte Anstaltspflege handelt, regelmäßig dem Inkrafttreten des Allgemeinen Sozial­
erst nach geraumer Zeit von' einem Anstalts- versicherungsgesetzes in Geltung gestandenen 
aufenthalt des versehrten Rentenempfängers Bestimmungen gaben die Möglichkeit, in 
Kenntnis erhalten, wären sie nicht in der solchen Fällen kurz andauernder unfallbe­
Lage, sofmt mit Beginn der Anstaltspflege dingtel' Arbeitsunfähigkeit Krankengeld aus 
die Versehrtenrente ruhend zu stellen. Soweit der Unfallversicherung zu gewähren. Durch 
aber bedingt durch die Verschlechterung dIe Aufhebung dieser Vorschriften ist eine 
der Unfallsfolgen, die den Anstaltsaufenthalt Gesetzeslüeke entsbnden, für deren Schließung 
notwendig machte, auch eine Erhöhung der ein Bedürfnis besteht. Von Bedeutung ist 
Minderung der Erwerbsfähigkeit und damit die Regelung hauptf!ächlich für in der Unfall­
eine Erhöhung der Versehrtenrente eintritt, versicherung Teilversicherte, insbesondere für 
soll dieRer Differenzbetrag z"ischen der vor selbständig ErwerbRtätige oder deren im Be­
dem Beginn der Anstaltspflege gewährten trieb beschäftigte Kindet (§ 8 Abs. 1 Z. 2 
Versehrtenrente und der auf Grund der Ver-I und 3 ASVG.). . 
schlechterung der Unfallsfolgen an sich ge- , Dio finanzielle AUiolwirkullO' dieser Bestim­
büh~enden höheren Versehrtenrente ab dem I mung ist ziffernmäßig im '" vo~hinein nieht 
Begmn der Anstaltspflege ruhen. abschätzbar, "ird aber Dur geringfügig win. 

Zu Z. 12: 

§ 210: 
Zu Z. 15: 

§ 214: 
In Hinkunft sollen nicht nur Schädigungen d ß 

nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz,. In Ber~.cksichtigung d:s Umstal:des, Va 
sondern auch na,ch dem Opferfürsorgegesetz an- d.le Überfuhrung des LelChna~s emes er­
erkannte Schädigungen bei der Feststellung; SICherten, .dessen Tod durch. e111en Arbeits­
der Gesamtminderung der' Erwerbsfähigkeit I u~fall (:Cln;. B.erufsk~ankhClt), v:rursacht 
im Falle der Entschädigungen aus mehreren wurde, fur me Hmterbhebenen cftm",ls große 
Versicherungsfällen gemäß § 210 ASVG. be- finanzielle Schwierigkeiten zur Folge hat, 
rücksichtigt wcrden. Eine Schätzung des wur~c als fre~:willige LeiRtung. des Unfall­
Mehraufwandes, der wegen der seit Kriegs- verslCherung~tragers .. unter g~wlSsen V Ol'aUH­
ende vcrgangencn Zeitdauer vermutlich sehr setzunge~ dl~. Gcwahrung emes Zuschusses 
gering ist, ist nicht durehführbar. zu dcn Überfuhrungskosten vorgesehen .. 

Zu Z. 13: 

§ 211: 

Die Praxis hat gezeigt, daß die bisherige 
Höchstdauer für die Gewährung der Über­
gangsrente gemäß § 211 ASVG. in vielen 

Zu Z. 16: 

§ 218: 

Aus den gleichen Gründen der Angleichung 
zwischen Unfallversichcrungs- und Pensions­
v'crsicherungsrecht, die für die Aufhebung 

o 
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der Abs. 3 und 5 im § 207 maßgebend waren, Zu Z. 4: 
wurden auch im § 218 die Abs. 2 und 4 aufge-
hoben. § 226: 

Zu Z. 17: 

§ 219: 

Die Änderung im § 219 Abs. 1 ist lediglich 
textlicher Natur. 

Zu Artikel IV. 

Zu Z. 1 und 2: 

§§ 221 und 222: 

Die Erweiterung des LeistungskataloD'es 
. 0 
1st wegen der Aufnahme des § 300 a, der die 
Gewährung von Leistungen der beruflichen 
Ausbildung auch in der Pensionsversicherung 
ermöglicht, notwendig. Aus diesem Grunde 
mußte auch § 222 Abs. 3 ergänzt werden. 

Zu Z. 3: 

§ 225: 

Die bisherige Fassung des § 225 Abs. 1 
Z. 1 gab zu Zweifel Anlaß, ob unter dem ver­
wendeten Begriff "Dienstnehmer" auch die 
übrigen, nach § 4 Abs. 1 versicherungspflich­
tigen Personen zu verstehen sind. Außerdem 
waren durch die Zitierung nicht die im § 8 
Abs. 1 Z. 2 genannten, als Dienstnehmer 
im Betrieb der Eltern beschäftigten Kinder, 
Enkel usw. erfaBt. Diese Unzulänglichkeiten 
des bisherigen Gesetzestextes sollen durch 
die Neufassung beseitigt werden. Der ver­
schiedentlich vertretenen Auffassung, daß auch 
für einzelne Gruppen, der im ,§ 4 
Abs. 3 genannten, den Dienstnehmern gleich­
gestellten selbständig Erwerbstätigen die Re­
gelung des § 225 Abs. I Z. 1 zu gelten habe, 
konnte nicht beigepHicl}tet werden. Für diese 
selbständig Erwerbstätigen war schon in der 
bisherigen Fassung des § 225 Abs. -1 die Re­
gelung der Z. 2 vorgesehen. Durch die vor­
geschlagene Neufassung auch dieser _ Ziffer 
wird dies nunmehr in unmißverständlicher 
Weise zum Ausdruck gebracht. 

Z. 4 wurde insofern ergänzt, als auch durch 
die Rückzahlung von Beiträgen, die dem 
Dienstnehmer anläßIich seiner Aufnahme in 
das pensionsversicherungsfreie Dienstverhält­
nis für nicht für den Ruhe(Versorgungs)genuß 
angerechnete Versicherungs zeiten vom Ver" 
sicherungsträger erstattet worden sind, PHicht­
beitragszeiten entstehen ·sollen. 0 

Die Neufassung des § 225 Abs. 4 hat lediglich 
eine Anpassung an die geänderten Formulie­
rungen des Abs. 1 zum Inhalt. 

Die Regelung des § 226 Abs. I in der bis­
herigen Fassung ist insofern unvollständig, 
als lediglich auf die Zeiten Bedacht genommen 
wird, die als Beitragszeiten nach den am 
31. Dezember 1955 in Geltung gestandenen 
Vorschriften anerkannt waren. Darüber hinaus 
ordnet aber § 313 des ASVG.,. also eines am 
31. Dezember 1955 noch nicht in Geltung ge­
standenen Gesetzes, an" daß die in den Über­
weisungsbeträgen nach '§ 311 bcrücksi9htigten 
Monate als Beitragsmonate im Sinne dieses 
Bundesgesetzes gelten. Es war daher not­
wend!~, die gemäß § 313 durch die Leist~ng 
des Uberweisungsbetrages (Rückzahlung der 
erstatteten Beiträge) entstehenden Beitrags­
zeiten aus der Zeit vor dem 1. Jänner 1956 
in -den § 226 ausdrücklich aufzunehmen 
(Abs. 2). 

Die Änderung dcs bisherigen Wortlautes 
des Abs. 2 (neu: Abs. 3) erschien aus folgenden 
Gründen notwendig: 

Nach den Bestimmungen des § 1442 RVO. 
waren PHichtbeiträge und freiwillige Beiträge 
nur wirksam, wenn sie nach Ablauf von zwci 
Jahren nach Schluß des Kalenderjahres, für 
das sie gelten sollen, entrichtet worden sind. 
Über diese Zeit hinaus hatte der Versicherungs­
träger die Nachentrichtung von Pflichtbei­
beiträgen binnen weiteren zwei Jahren zuzu­
lassen, wenn sie ohne Verschulden des Ver­
sicherten nicht rechtzeitig entrichtet worden 
sind. In Fällen besonderer Härte konnte das 
Reichsversicherungsamt die Nachentrichtung 
auch nach Ablauf der genannten :Fristen zu­
lassen und hiefür eine Frist bestimmen. Von 
dieser Ermächtigung wurde auch nach dem 
April 1945 Gebrauch gemacht und vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung über 
Antrag die Zustimmung zur N achcntrichtung 
von Beiträgen erteil~. 

Mit 1. April 1952 traten an die Stelle des 
bisherigen § 1442 RVO. die Bestimmungen des 
§ 9 Ahs. 2 und des § 13 des 1. Sozlalversiche­
rungs-Neuregelungsgesetzes, 1. SV.-NG. Nach 
§ 9 Abs. 2 des 1. SV.-NG. konnten für cine VOl' 

dem 1. April 1952 gelegene Zeit Beitragszeiten 
noch insoweit erworben werden, als dies nach 
den für die betreffende Zeit in Geltung ge-­
standenen oder nachträglich für diese Zeit 
getroffenen Bestimmungen (mit, Ausnahme der 
Bestimmungen über die Hemmung der Ver­
jährung) möglich gewesen wäre. Nach § 13 des 
1. SV.-NG. waren Beitragszahlungen, die nach 
Eintritt des Versicherungsfalles für frühere 
Beitragsperioden als die letzte dem Versiche­
rungsfall vorangegangene geleistet worden 
sind, unwirksam. Auch in der Zeit, während 
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,diese Bestimmungen des 1. SV.-NG. gegolten 
haben, hat das Bundesministerium für soziale 
Ven,,'altung die Nachentrichtung von Beiträgen 
bewilligt. 

Nach der Bestimmung des § 226 Abs. 2 in 
der geltenden Fassung können nach dem 
.31. Dezember 1955 für eine vorher gelegene 
Zeit Beitragszeiten noch insoweit erworben 
werden, als für diese Zeit nach den für sie in 
,Geltung gestandenen oder llltC)hträglich für sie 
getroffenen Bestimmungen·· Beiträge zu ent­
richten gewesen wären oder hätten entrichtet 
werden können und eine wirksame Entrich­
tungsolcherBeiträge bei entsprechender Anwen­
dung der Bestimmungen des ASVG. noch zu­
lässig ist. Durch diese Bestimmung wurde es er­
möglicht, Zeiten, für die seinerzeit Beiträge zu 
,entrichten gewesen wären oder entrichtet hätten 
werden können, aber nicht entrichtet wurden, 
durch,Nachentrichtung von Beiträgen in echte 
Beitragszeiten umzuwandeln. Die Anwendung 
dieser Bestimmung setzte daher den Nachweis 
der Pflicht· beziehungsweise der Berechtigung 
zur Beitragsentrichtung vor dem 1. Jänner 1956 
voraus. Sobald dieser Nachweis erbracht war, 
wurde die Bewilligung zur Nachentrichtung 
von Beiträgen für solche Zeiten vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung in Fällen 
besonderer Härte erteilt. Da der Verwaltungs­
geriehtshofmit den Erkenntnissen vom 27. Jän­
ner 1960, Zl. 847/59 und Zl. 1.5,36/59, die 
Kompetenz des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung zur Ijjntscheidung nach § 226 Abs. 2 
verneint hat, war es notwendig, ,diese Bestim­
mungen abzuändern urid die Kompetenz des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
ausdrücklich zu normieren. Bei dieser Gelegen­
heit wurde auch um für die Vollziehung 
·dieser Bestimmung eine Richtlinie zu geben, 
der Begriff der "besonderen Härte" näher um­
schrieben. Um eine gleiche Praxis auch für die 
Bewilligung der Beitragsnachentrichtung für 
Zeiten nach dem 31. Dezember 1955 zu er­
reichen, wurde § 225 Abs. 3 der in Rede 
stehenden Bestimmung textlich angepaßt. 

Die Ergänzung des § 226 Abs. 3 (neu: Abs. 4) 
soll eine nach der bisherigen Rechtslage be­
stehende Unbilligkeit beseitigen. Gemäß § 229 
Z. 3 lit. b in der derzeitigen Fassung gelten 
Zeiten der Beschäftigung als Arbeiter, die in 
einem im Gebiete der Republik Österreich 
gelegenen Betrieb seit dem Jahre 1924 bis zu 
der spätestens am 31. Dezember 1955 erfolgten 
Einbeziehung der Dienstnehmer dieses Be­
triebes in die knappschaftliehe Rentenver­
sicherung zurückgelegt word,en sind, als Ersatz­
zeiten in der knappschaftlichen Pensions ver­
sicherung. Der durch diese Bestimmung erfaßte 
Zeitraum umfaßt daher die Zeit von, 1924 bis 
31. Dezember 1938, in der im Gebiet der 
Republik Österreich keine I:p.validenversiche-
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rung der Arbeiter bestand und daher auch 
keine Beiträge entrichtet wurden, und die Zeit 
ab 1. Jänner 1939, in der eine solche Invaliden­
versicherung bestand und zu dieser auch 
Beiträge entrichtet wurden. Soweit es sich um 
Dienstnehmer von Betrieben handelt, die erst 
im Laufe dieser Zeit bis spätestens 31. Dezem­
ber 1955 zu knappschaftlichen Betrieben 
erklärt wurden (z. B. einzelne Betriebe der 
Talkum- und Magnesitgewinnung), werden also 
sowohl die Zeiten ohne Beitragsentrichtung 
(bis 1938) als auch die Zeiten mit' Beitrags­
entrichtung (ab 1939) gleich, nämlich als 
Ersatzzeiten, berücksichtigt. Um nun die 
Berücksichtigung der zurückgelegten Zeiten 
in ihrer richtigen Wertigkeit, nämlich Beitrags­
zeiten als Beitragszeiten und 'Zeiten ohne 
Beitragsleistung als Ersatzzeiten' zu ermög­
lichen, wurden die in Betracht kommenden 
Zeiten geteilt in solche bis 1938, die ohne 
Beitragsentrichtung zurückgelegt wurden, und· 
in solche seit 1. Jänner 1939, für die Beiträge 
entrichtet wurden. Die erstgenannten bleiben 
auch nach der Neufassung des § 229 Abs. 1 
Z. 3 lit. b - so wie bisher - Ersatzzeiten, die 
zweitgenannten werden durch die. Ergänzung 
des § 226. Abs. 3 als Beitragszeitcn erklärt. 

Zu Z. 5: 

§ 227: 

Nach der gegenwärtigen Fassung des § 227 
Z. 1 sollen als Ersatzzeiten auch Zeiten berück­
sichtigt werden, die nach dem Inkrafttreten 
des ASVG. liegen und in Schulen zurückgelegt 
wurden, die im Gebiete der ehemaligen öster­
reichisch-ungarischen Monarchie liegen. Es 
fehlt jede Begründung dafür, für nach dem 
31. Dezember 1955 gelegene . Zeiten noch das 
Gebiet der ehemaligen österreichisch-ungari­
sehen Monarchie·· zu berücksichtigen. Diese 
Bestimmung könnte nur solchen Personen 
zugute kommen, die nach dem 31. Dezember 
1955 nach Österr.eich gekommen sind und nach 
dem genannten Zeitpunkt gelegene Zeiten 
des Besuches einer Schule im Gebiete der 
ehemaligen österreichisch-ungarischen Mon­
archie nachweisen können. Bedeutung erlangt. 
die Bedachtnahme auf das Gebiet der ehemali­
gen österreichisch-ungarischen Monarchie erst 
durch die Bestimmung des § 228 Abs. 1 Z. 3, 
durch die auch vor dem Inkrafttreten des 
ASVG. gelegene ,Zeiten der genannten Art 
als Ersatzzeiten anerkannt werden. Um dieser 
Sachlage auch in der Fassung des Gesetzes 
Rechnung zu tragen, wurde der Verweis auf 
das Gebiet der ehemaligen österreichisch-unga­
rischen Monarchie im § 227 Z. 1 gestrichen und 
dafür die Z. 3 des § 228 Abs. 1 entsprechend 
ergänzt. 

6 
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:Bei den im § 227 Z. 1 in der bisherigen 
Fassung aufgezählten Schulen mit Ausnahme 
der Mittel- und Hochschulen handelt es sich 
durchwegs um Berufs- oder Fachschulen. Um 
den Gesetzestext zu vereinfachen und um 
allfälligen Zweifeln beim Auftreten von in 
der bisherigen Aufzählurig nicht genannten 
Schultypen zu begegnen, werden in der vorge­
schlagenen Neufassung an Stell\") namentlich 
aufgezählter Schultypen alle Berufs(Fach)­
schulen erfaßt. Dadurch erscheint auch eine 
Unstimmigkeit beseitigt, die sich in der bis­
herigen Fassung des § 227 Z. 1 hinsichtlich der 
ausdrücklich angeführten Krall'kenpflege­
schulen ergab. Da die Krankenpflegeschülerin­
nen und auch die Hebammenschülerinnen 
gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 der Vollversicherung 
unterliegen, zählen die von diesen Personen 
zurückgelegten Zeiten des Besuches einer 
Krankenpflege(Hebammen)schule als Beitrags­
zeiten. Es war daher nicht erforderlich, die 
Zeiten d~s Besuches einer Krankenpflegeschule 
im § 227 Z. 1 als Ersatzzeiten zu werten. Durch 
die Neufassung wird aber nicht ausgeschlossen, 
daß der Besuch einer Krankenpflegeschule 
oder einer Hebammenschule, dieja auch Berufs­
schulen sind, in der Zeit vor dem Inkrafttreten 
des ASVG. und auch im Gebiete der ehemaligen 
österreichisch-ungarischtm Monarchie als Er­
satzzeit gemäß § 228 Abs. 1 Z. 3 anerkannt 
wird. Durch die Neufassung der Z. 2 werden 
die Zeiten der Zivilinternierung auch in den 
Fällen als Ersatzzeiten anzurechnen sein, in 
denen die Zivilinternierung schon vor Ausbruch 
des zweiten Weltkrieges aus Gründen, die mit 
dem zweiten Weltkrieg im Zusammenhang 

, stehen, verfügt worden ist. 

Zu Z. 6: 

§ 228: 

Nach den bisherigen Bestimmungen konnte 
eine im § 228 Abs. 1 Z. 1 näher bezeichnete 
Dienstleistung nur dann als Ersatzzeit berück­
sichtigt werden, wenn eine Beitrags- oder 
Ersatzzeit dem Beginn dieser Dienstleistung 
nicht mehr als drei Jahre vorangegangen ist. 
Nunmehr soll eine solche Dienstleistung auch 
dann als Ersatzzeit berücksichtigt werden, 
wenn innerhalb von drei Jahren nach deren 
Ende eine Beitrags- oder Ersatzzeit folgt. 

Die Neufassung des § 228 Abs. 2 letzter Satz 
steht mit der Änderung des § 227 Z. 2 im Zu­
sammenhang und bewirkt, daß die dort hin­
sichtlich des zweiten Weltkrieges getroffene 
Regelung auch für den ersten Weltkrieg gil~. 

Zu Z. 7: 

§ 229: 

bedürftig. Einerseits waren in ihm Bestim­
mungen über die Erfüllung der Wartezeit und 
über die Bemessung der Leistungen vermischt 
und anderseits führte seine Z. 2 zu einer 
Benachteiligung der der Pensionsversieherung 
der Angestellten zugehörigen Versicherten, da 
diese trotz Anwendbarerklärung der Z. 1 nicht 
der Begünstigung der Z. 1 hinsichtlich der 
Bemessung der Leistung teilhaftig werden 
konnten. Bezüglich der Neufassung des Abs. 1 
Z. 3 lit. b wird auf die Erläuternden Bemer­
kungen zur neu eingefügten Z. 4 des § 226 Abs. 3 
(Art. IV Z. 4) verwiesen. Zur Vermeidung 
von Zweifeln wird darauf hingewiesen, daß nur 
Beschäftigungszeiten bis Ende 1938 in Betracht 
kommen. Die Einbeziehung des Betriebes in 
die knappschaftliehe Rentenversicherung kann 
jedoch bis Ende '1955 erfolgt sein. 

Durch die Einfügung des Abs. 4 soll erreicht 
werden, daß die Pauschalanrechnung auch auf 
jene VerSIcherten angewendet wird, die zwar 
keine Ersatzzeiten im Sinne des Abs. 1 des 
§ 229, wohl aber Beitragszeiten in der Pensions­
versicherung der Angestellten nachweisen 
können. 

Nach der Regelung des Abs. 5 sollen bei der 
Leistung die Zeiten nach Abs. 1 Z. 3 mit ihrer 
vollen Dauer und jene Zeiten, die weder als 
Beitrags- noch als Ersatzzeiten gelten, nach der 
Pauschalanrechnung berücksichtigt werden. 

Zu Z. 8: 

§ 230: 

Wie sich' in der Pra;xis gezeigt hat, ergeben 
sich mitunter Fälle, in denen Dienstnehmer 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienstver­
hältnis auf Grund arbeitsgerichtlicher Ent­
scheidung noch Entgeltzahlungen erhalten. 
Wenn es sich hiebei um Nachzahlungen für 
Zeiten handelt, die für die Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage in Betracht kommen, 
kann bei der derzeitigen Fassung des § 230 
Abs. 2 der Fall eintreten, daß von der im Falle 
des Obsiegens beim Arbeitsgericht zugesproche­
nen Entgeltnachzahlung Beiträge nicht mehr 
wirksam entrichtet werden' können und dem 
Versicherten für die Leistung aus dem bereits 
eingetretenen Versicherungsfall nicht mehr 
nützen. Durch die Neufassung des § 230 
Abs. 2 soll ermöglicht werden, daß auch von 
solchen arbeitsgerichtlieh zugesprochenen Ent­
geltnachzahlungen die Beiträge noch wirksam 
entrichtet werden können. 

Zu Z. 9: 

§ 231: 

Durch Art. II Z. 6 der 3. Novelle zum Allge-
meinen . Sozialversicherungsgesetz, BGBL 

Der § 229 in der bisherigen Fassung erwies NI'. 294/1957, wurden die Bestimmungen des 
sich in zweifacher Hinsicht als abänderungs-' Abschnittes VIII des Vierten Teiles über das 
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Ausscheiden aus der Pensionsversicherung aus 
Anlaß der Aufnahme einer selbständigen Er.­
werbstätigkeit (§ 314) aufgehoben. Damit hat 
auch die Bezugnahme auf diese Bestimmungen 
im § 231 ihre Bedeutung 'verloren und ist daher 
zu streichen. 

Wenn ein Dienstnehmer ohne Anspruch auf 
einen laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis ausscheidet, hat der Dienstgeber gemäß 
§ 311 für jeden im pensiQnsversicherungRfreien 
Dienstverhältnis zugebrachten Monat, soweit 
der Dienstnehmer nicht gegen Karenz der 
Gebühren beurlaubt war, einen Überweisungs­
betrag zu leisten. Wenn der Karenzurlaub mit 
einem Monatsersten beginnt beziehungsweise 
mit einem Monatsletzten endet, bereitet die 
Feststellung des Ausmaßes des Überweisungs­
betrages keine Schwierigkeit. Es kommt aber 
wiederholt vor, daß die Karenzierung im Ver­
laufe eines Monates beginnt beziehungsweise 
endet. Bisher fehlte eine Bestimmung, die fest­
legte, wie in diesen Fällen die Anzahl der 
Monate, die für die Berechnung des Über­
weisungsbetrages heranzuziehen- sind, zu be­
stimmen wäre. Diesem Mangel soll dadurch 
abgeholfen werden, daß die Zählmethode des 
§ 231 auch für die Ermittlung der in einem 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
zugebrachten Monate, für die der Über­
weisungsbetrag nach § 311 zu leisten ist, ange­
wendet werden soll .. Wenn auch für den Über­
weisungsbetrag nach§ 311 nicht "Versiche­
rungsmönate", sondern - wie ausgeführt -
"im pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis zugebrachte Monate" festzustellen 
sind, wird eine sinngemäße Anwendung des 
§ 231 die bisher bestandenen Schwierigkeiten 
beseitigen. 

Zu Z. 10: 

§ 232: 

Die im § 232 vorgenommenen Zitierungs­
änderungen finden ihre Begründung in der 
Anpassung an die im § 229 vorgesehenen 
Änderungen und Ergänzungen. Die Er­
gänzung des Abs. 3 lit. c steht mit der Ände­
rung im § 228 Abs. 1 Z. 1 im Zusammenhang. 
In jenen Fällen, in denen der Wehrdienstzeit 
eine Versicherungszeit sowohl vorangeht als 
auch nachfolgt, wird -sich.die Zuweisung nach 
der vorangehenden Versicherungszeit zu richten 
haben. 

Zu Z. 11: 

§ 234: 

Bisher galten die Zeiten des Krankengeld­
. {Wochengeld)bezuges als neutrale Zeiten. 

83 

Gemäß § 143 Abs. 1 Z. 2 (§ 166 Abs. 1 Z.l) 
ruht der Anspruch auf Krankengeld (Wochen­
geld), solange der Versicherte auf Rechnupg 
eines Versicherungsträgers Anstaltspflege er· 
hält oder-auf Rechnung eines Versicherungs­
trägers in einem Genesungs-, Erholungs- oder 
Kurheim oder einer Sonderheilanstalt unter­
gebracht ist oder Anspruch auf Ersatz der 
Verpflegskosten einem Versicherungsträger 
gegenüber hat. Eine solche Unterbringung 
tritt damit eigentlich nur an Stelle des Nanken­
geldes (Wochengeldes). Damit besteht nicht 
in der Person des Versicherten, sondern nur 
in der Form der Leistung ein Unterschied. 
Es werden daher nunmehr die Zeiten des 
Aufenthaltes in den oben bezeichneten An­
stalten den Zeiten des Krankengeld(W ochen· 
geld)bezuges gleichgestellt und ebenfalls als 
neutrale Zgiten behandelt. 

Weiters sollen auch die 2;eiten eines Mutter­
schaftsurlaubes gegen Karenz der Bezüge 
neutralisiert werden .. 

Bezüglich der Änderung im Abs. 2 wird 
auf die Erläuterungen Zu § 236 Abs. 3 ver­
wiesen. 

Zu Z. 12: 

§ 235: 

Durch die Erweiterung des § 235 Abs. 3 
sollen die Versicherten unter 21 Jahren 
besonders geschützt werden. Für sie tritt 
an Stelle der Wartezeit von 60 Versiche­
rungsmonaten das Erfordernis des Vorliegens 
von mindestens sechs Versicherimgsmonaten. 

Zu Z. 13: 

§ 236: 

Die Verweisung auf § 276 Abs.3> ist erfor­
derlich, weil sonst die in dieser Bestimmung 
enthaltene Begünstigung für die in der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung Versicherten 
annulliert worden wäre. 

Nach der derzeit geltenden Fassung des 
§ 236 Abs. 3 sollten im Verordnungswege 
nur die Arbeiten bestimmt werden, die den 
wesentlich bergmännischen nach Schwere und 
Gefahr gleichzuhalten sind. Eine solche Ver- _ 
ordnung ist bisher nicht erlassen worden. 
Abgesehen davon, daß sich gegen eine Ver­
ordnungsermächtigung in diesem Umfange 
verfassungsrechtliche Bedenken ergeben haben, 
erweist es sich aus zwei Beweggrüriden als 
zweckmäßig, sowohl für die wesentlich berg­
männischen Arbeiten als auch für die ihnen 
gleichgestellten Arbeiten das System der taxati­
ven Aufzählung anzuwenden, wie dies nunmehr 
im § 236 Abs. 3 beziehungsweise der dazugehöri­
gen Anlage 9 vorgesehen wird. Vor allem kann 
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damit die Verwaltungsübung und die 
praxis bei der Leistungsgewährung 
lieh ausgerichtet werden. 

Spruch- Ausschaltung der neutralen Monate zu zwei 
einheit- Dritteln niit Versicherungsmonaten gedeckt 

ist. 
-Da ferner die in Betracht kommenden 

Tätigkeiten gemäß § 236 Abs. 2 und 3 nicht 
nur für die Wartezeit bei der Knappschafts­
rente und beim Knappschaftssold und im 
Zusammenhang mit der letztgenannten Lei­
stung auch beim Bergmannstreuegeld (§ 281 
Abs. 1), sondern auch für den Anspruch 
und das Ausmaß des Leistungszuschlages 
zur Knappschaftsrente, Knappschaftsalters­
und Knappschaftsvollrente gemäß §§ 284 
Abs. 1 und 6 und 285 Abs. 1 und 6 von Be­
lang sind, bietet eine vollständige Aufzählung 
aller in Betracht kommenden Tätigkeiten 
den Versicherter! über ihre Anspruchsberech­
tigung besser Aufschluß, als dies eine Defi­
nition der wesentlich be~gmänniscImn Arbeiten 
neben einer Aufzählung der dem Umfange 
nach weitaus geringeren Anzahl der ihnen 
gleichgestellten Arbeiten vermag. Es liegt 
in der Natur der Sache, daß es sich bei letzteren 
Arbeiten aurh nur um solche Tätigkeiten 
handeln kann, die für die Gewinnung und För­
derung der Bodenschätze typisch sind und, 
soweit es auf die Umweltsbedingungen des 
Arbeitsplatzes und die physische Inanspruch­
nahme des Versicherten ankommt, zu den 
ei~entl.i.eh bergmännischen Tätigkeiten zählen. 
Eme Anderung wurde auch insofern vorge­
nommen, als die kurzfristige, aus betrieb­
lichC1~ Gründen. bedingte Ausübung einer 
sonstrgen Tätigkeit sowie die Freistellung 
als Betriebsrat die Verrichtung wesentlich 
bergmännischer oder ihnen gleichgestellter 
Arbeiten nicht unterbricht, ·solange der Ver­
sicherte nicht an sich dienstunfähig wird. 
Das Bestehen der Dienstfähigkeit w-ird vom 
Versicherungsträger durch periodische Kon­
trolluntersuchungen zu prüfen sein. -Die Auf­
zählung in der Anlage 9 entspricht dem der­
zeitigen Stand der Abbau-, Förderungs- und 
Sicherullgsmethoden bei den bereits erschlos­
senen Vorkommen von Bodenschätzen. 

Zu Z. 14: 

-§ 237: 

. Die Bestimmung des§ 237 über die Drittel­
deekung war Gegenstand eingehender Bera­
tungen. Dem Verlangen nach Beseitigung 
des Erfordernisses der Dritteldeekung konnten 
sich die Antragsteller aus verschiedenen Über­
legungen nicht anschließen. Es soll jedoch 
eine Milderung der Rechtslage dadurch ein­
treten, daß das Erfordernis der Dritteldeckung 
entfällt, wenn die Zeit vom 1. Jänner 1939 
oder vom späteren erstmaligen Eintritt in 
die Versicherung an bis zum Stichtag nach 

Zu Z. 15: 

§ 238: 

Gemäß § 238 Abs. 2 in der bisherigen 
~~assung kommen, für die ErI.9-ittlung der 
Bemessungszeit die letzten 60 anrechenharen 
Versicherungsmonate aus allen Zweigen der 
Pensionsversicherungv vor dem Bemessungs­
zeitpunkt in Betracht, die nicht zwischen 
dem 1. Jänner 1947 und dem 30. September 
1950 liegen. Der zwischen diesen beiden 
Zeitpunkten gelegene Zeitraum bleibt, wie 
in den Erläuternden Bemerkungen der Re­
gierungsvorlage zum Allgemeinen Sozi al ver­
sicherungsgesetz zu § 238 Abs.2 ausgeführt 
wird, außer Betracht, weil in dieser Zeit 
die Höchstgrenze der Beitragsgrundlage nicht 
entsprechend den geänderten Lohn- und Preis­
verhältnissen festgesetzt war, daher gegen­
über der Zeit vorher und nachher eine Unter­
versicherung vorlag. Bei Leistungen aus 
der Pensionsversicherung, bei deren Bemessung 
auf Grund zwischenstaatlicher Übereinkommen 
auch in einer fremdstaatlichen Versicherung 
zurückgelegte Versicherungszeiten zu berück­
sichtigen sind, kann es vorkommen, daß die aus 
der österreichischen Pensionsversicherung be­
ziehungsweiseausder nach dem Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetz geregelten Pensionsver­
sicherung zu erbringende Teilleistung aus­
schließlich auf Versicherungszeiten beruht, 
die zwischen dem 1. Jänner 1947 und dem 
30. September 1950 liegen. Für diese Sonder­
fälle sollen auf Grund der Neufassung des 
§ 238 Abs. 2 auch Zeiten zwischen dem 1. Jän­
ner 1947 und dem 30. September 1950 Be­
rücksichtigung finden. Diese Ausnahme soll 
jedoch nur· dann Platz greifen, wenn die in 
Betracht kommenden· Versicherungsmonate 
ausschließlich in den Zeitraum vom 1. Jänner 
1947 bis 30. September 1950 fallen. 

Die weitere Änderung liegt darin, daß nach 
der beantragten Fassung Monate der frei­
willigen Versicherung, die Zeiten der im An­
trag 'näher beschriebenen Art enthalten, bei 
der Feststellung der letzten 60 anrechen­
baren Versicherungsmonate außer Betracht 
bleiben; dies allerdings nur dann, wenn es 
für den Versicherten günstiger ist. Es wird 
also im konkreten Falle zu prüfen sein, ob 
die· aufgewerteten Beitragsgrundlagen solcher 
Zeiten der freiwilligen Versicherung höher 
sind· als die aufgewerteten Beitragsgrund­
lagen jener Versicherungszeiten, die wegen 
des Wegfalles der Zeiten der freiwilligen 
Versicherung zur Auffüllung der 60 anrechen­
baren Versicherungsmonate (Bemessungs-
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zeit) heranzuziehen sind. In der Regel wird 
es sich bei solchen Zeiten freiwilliger Ver­
sicherung, was das Anwartschaftsrecht be­
trifft, um an sich unnötige Beitragsleistungen 
handeln, da ein Verlust von Anwartschaften 
infolge der sonst gegebenen Neutralisierung 
dieser Zeiten nicht eintreten kann. 

Versicherungsmonate, die derartige Zeiten 
neben Zeiten der Pfiichtversicherung oder 
Ersatzzeiten enthalten, sind nach dem An­
trag - entgegen der bisherigen Rechtslage -
zur Bildung der Bemessungszeit heranzu­
ziehen. Die Beitragsgrundlage für Monate 
dieser Art wird im § 244 Abs. 5 (Art. IV 
Z. 19) geregelt. 

Zu Z. 16: 

§ 241: 

85 

auch in solchen Fällen zu einer den tatsäch­
lichen Verhältnissen möglichst entsprechenden 
Bemessungsgrundlage zu kommen, wird die 
Beitragsgrundlage für einen solchen Beitrags­
monat mit dem 30fachen der durchschnitt­
lichen täglichen Beitragsgrundlage aus der 
in diesem Monat vorhandenen Versicherungs­
zeit festgesetzt. 

Zu Z.20: 

§ 245: 

Die Neufassung des Abs. 1 zweiter Satz 
steht im Zusammenhang mit der Einführung 
der Sonderbestimmung über Rehabilitation. 

Die Ergänzung im Abs. 3 enthält eine 
Regelung für den Fall, daß in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag keine anrechen­
baren Versicherungs monate vorhanden sind. 

Hier mußte auf die Versicherten unter .. 
21 J h R" k . ht d Die Anderung im Abs. 4 ist lediglich stili-

aren uc SIC genommen wer en, stischer Natur. 
die die Wartezeit von 60 Monaten für eine, .. 
Leistung aus dem Versicherungsfall der ge- ._ In d~r bI~hengen Fas~~~g ~es § 245 ~bs. 6 
minderten Arbeitsfähigkeit od rad u bel' dIe LelstungszugehongkClt der VerslCher-

e us em f . L' d G dh' f 
Versicherungsfall des Todes nicht zu erfüllen ten u~ elstungen er esuh Clts ürsorge 
brauchen fehlt eme Regelung für d6n Fall, daß der 

. Versicherte keine ununterbrocr-ene sechsmona-
Zu Z. 17: tige Versicherungszeit aufweisen kann. Im 

Zuge der Beseitigung dieser Gesetzeslücke 
§ 242: wurde in der Neufassung des Abs. 6 die 

Die Zitierungsänderungen in lit. a und b Leistungszugehörigkeit für Leistungen der Ge­
dienen lediglich der Bereinigung eines redak- sundheitsfürsorge in allen Fällen auf den 
tionellen Versehens. Versicherungsträger abgestellt, bei dem der 

Versicherte zuletzt versichert war. Dies in 

Zu Z. 18: 

§ 243: 

Als Beitragsgrundlage für jene ~eitrags­
zeiten, die durch die Leistung des Uberwei­
sungsbetrages nach § 311 entstehen, soll nach 
der neu eingefügten lit. f im Abs. 1 Z. 2 das 
Entgelt, auf das der Dienstnehmer vor seinem 
Ausscheiden jeweils Anspruch hatte, gelten. 

Die Zitierungsänderung im Abs. 1 Z. 3 
steht im Zusammenhang mit der Neufassung 
des § 229. 

der Erwägung, daß auch eine seehsmonatige 
Versicherungszeit bei einem bestimmten Pen­
sionsversicherungsträger, wie sie in der bis­
herigen Fassung des Abs. 6 vorgesehen war, 
noch keinen Rückschluß darauf erlaubt, daß 
der Versicherte· diesem Pensionsversicherungs­
träger auch für den seinerzeit anfallenden 
Rentenanspruch leistungs zugehörig sein wird, 
weil gemäß § 245 Abs. 3 für diesen Fall der 
gesamte Versicherungsverlauf in den letzten 
15 Jahren vor dem Stichtag zur Beurteilung 
heranzuziehen ist. 

Die Neufassung der Z. 4 steht im Zusammen-
hang mit der Änderung in § 228 Abs. 1 Z. 1. Zu Z. 21: 

§ 248: 
Zu Z. 19: 

§ 244: 

Zu dieser Änderung wird auf die Ausfüh­
rungen zu Art. IV Z. 15 verwiesen. 

Beitragsmonate der Pfiichtversicherung, in 
denen auch Krankengeld oder Arbeitslosen­
geld gebührt hat, oder Karenzurlaub nach 
dem Mutterschutzgesetz gewährt wurde, wer­
den gemäß § 238 weder bei der Ermittlung 
der Bemessungszeit noch bei der Feststellung 
der B!'Imessungsgrundlage ausgeschaltet. Um 

Die Beiträge, die für Zeiten der Emigration 
geleistet worden sind, sollen ebenfalls _ die 
durch die 8. Novelle verfügte allgemeine 
Erhöhung der Beitragsgrundlagen mitmachen 
und werden daher mit dem für das Jahr 1954 
geltenden Faktor der Anlage 5 aufgewertet. 

Zu Z.22: 

§ 250: 

Dis bisher im Gesetz verwendete Bezeich­
nung dieses Pensionsinstitutes stimmt nicht 
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mit der satzungsmäßigen Bezeichnung dieses 
Pensionsinstitutes und auch nicht mit der 
Eintragung des Unternehmens der Linzer 
Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesell­
schaft im Handelsregister überein. Es war 
daher eine J!.ichtigstellung vorzunehmen, der 
im Hinblick darauf, daß die Bezeichnung 
des Pensionsinstitutes "Pensionsinstitut der 
Linzer Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktien­
gesellschaft" schon in der Satzung des In­
stitutes verankert ist, nur formaler Charakter 
zukommt. 

Zu Z.23: 

§ 251: 

Die Zitierungsänderung steht mit der Neu­
fass'ung des § 238 durch Art. IV Z. 15 im 
Zusammenhang. 

als solche zu behandeln, wenn sie wegen 
geistiger oder körperlicher Gebrechen, die 
zwischen ihrem 18. und 24. Lebensjahr ein­
getreten sind, weiterhin außerstande sind, 
sich selbst zu erhalten. Gleichartige Änderun­
gen wurden auch in den entsprechenden 
§§ 123 Abs. 3 und 207 Abs. 4 für den Bereich 
der Kranken- und Unfallversicherung vorge­
nommen. 

Zu Z.26: 

§ 255: 

Nach den derzeit" geltenden Vorschriften 
des ASVG. erhält der Arbeiter die Leistung 
aus dem Versicher;ungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit unter anderen Voraussetzun­
gen als der Angestellte. Der Arbeiter muß 
zur Erlangung einer solchen Leistung "Invali-

Zu Z. 24: dität" , der Angestellte "Berufsunfähigkeit" 
§ 251 a: nachweisen. ' 

Bei den Beratungen des Initiativantrages Eine Reformierung des Begriffes Berufs-
waren alle Beteiligten der Auffassung, daß unfä~igkeit . hat sich. bisher ni.cht als not­
möglichst bald'die Bestimmungen des § 251 a w:end~g erWIesen. DIe allgemeI~e Tendenz, 
über die sogenannte Wanderversicherung und dIe ~lCh auf G~und der Ent~cheld~ngen der 
auch die entspFechenden Bestimmungen im VerslCherungstrage.r, der S~hIedsge~lChte u~d 
GSPVG., LZVG. und im Notarversicherungs-I des. Obe~l~ndesgerIchtes .WIen abzelChnet,.1St 
ge.setz . dri~gend .. einer Ä~derung bedürfen. sozIalpolItIsch .unbeden~ch, so.daß .wohl n~cht 
DIe mIt dIeser 4nderung 1m Zusammenhang sobald .NovellIerungswu~.sche m dIeser RlCh­
stehenden Probleme sind jedoch außerordent- tung hm laut werden durften. 
lieh schwierig. Dazu kommt, daß auch Fragen Der Begriff Berufsunfähigkeit in der Pen­
finanzieller Bedeutung eine Rolle spielen. sionsversicherung der Angestellten ist eng 
Eine Änderung der W anderversicherungs be- mit der spezifischen Tätigkeit des Ange­
stimmungen wird schon seit einiger Zeit stellten verbunlien. Wenn auch für eine 
zwischen den beteiligten Versicherungsträgern Leistung wegen Berufsunfähigkeit vorausge­
erörtert. Es war aber nicht möglich, bis setzt werden muß, daß der Grund für die 

. zum Zeitpunkt des Einbringens dieses An- Unfähigkeit, den Beruf auszuüben, in der 
trages eine Neuregelung zu erarbeiten. Um körperlichen oder geistigen Verfassung des 
wenigstens in einigen anhängigen Leistungs- Angestellten liegt, so ist nicht schlechthin 
fällen die Durchführung des Rentenverfahrens für die Berentung der Umstand maßgebend, 
zu ermöglichen, soll Z. 9 des Abs. 3 ersatzlos daß der Angestellte nicht mehr in der Lage 
aufgehoben werden. Im übrigen werden die ist, ein bestimll,ltes Mindestentgelt zu ver­
Beratungen über eine Neuregelung fortgesetzt dienen. Dieses Unvermögen, ein bestimmtes 
und unverzüglich nach deren Abschluß eine Mindestentgelt zu verdienen, braucht nur 
entsprechende Änderung beantragt werden. in seinem bisher ausgeübten Beruf beziehungs-

Zu Z. ~5: 
§ 252: 

Die Änderung im Abs. 1 Z. 3 setzt an 
Stelle des bisherigen - aus der deutschen 
Terminologie stammenden - Ausdruckes "frei­
willige Gerichtsbarkeit" den der österreichi­
schen Gesetzest"erminologie entsprechenden 
Ausdruck "Verfahren außer Streitsachen". 

Die Bestimmungen des Abs. 2 Z. _2 er­
möglichen es nunmehr, auch jene Personen, 
die über das 18. Lebensjahr hinaus wegen 
Schul- oder Berufsausbildung als "Kinder" 
gelten, auch über das 24. Lebensjahr hinaus 

weise diesem ähnlichen Beruf zu bestehen. 
Die enge Bindung an den bisherigen Beruf 
läßt es auch nur zu, daß der Angestellte 
auf solche andere Berufe verwiesen werden 
kann, die eine ähnliche Ausbildung und gleich­
wertige Kenntnisse und Fähigkeiten verlan­
gen. Eine Verweisung auf artfremde Berufe 
ist nicht möglich. Dies zeigt sehr deutlich, 
daß die Pensionsversicherung der Angestell­
ten, was die Leistung aus dem Versicherungs­
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit anlangt, 
eine echte Berufsversicherung ist. 

Wesentlich anders sieht es derzeit in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter aus. Der 
Begriff der Invalidität ist nicht so sehr auf 
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das Unvermögen, die bisherIge Tätigkeit aus- lich der Anspruchsvoraussetzungen auf eme 
zuüben, sondern vielmehr auf die Tatsache Rente aus dem Versicherungsfall der ge­
abgestellt, daß der Versicherte nicht mehr minderten Arbeitsfähigkeit den Angestellten 
imstande ist, die Hälfte dessen zu erwerben, gleichgestellt werden. Es konnte aber nicht 
was eine körperlich und geistig gesunde Person übersehen werden, daß auch sehr viele an­
mit ähnlicher Ausbildung zu erzielen vermag. gelern'te Arbeiter heute über .Kenntnisse und 
Die Bindung an den bisherigen Beruf ist Fähigkeiten verfügcn, die sie dem gelernten 
viel lockerer als bei den Angestellten. Die Arbeiter praktisch gleichstellen. Die große 
Möglichkeiten, den Arbeiter auf eine ander-e Schwierigkeit bei der Neuformulierung des 
Beschäftigung zu verweisen, sind bedeutend I Begriffes "Invalidität" hat sich aus der Frage 
größer. Die Entscheidungen der Versicherungs- ergeben, für welche Kategorien der angelernten 
träger und der Schiedsgerichte beweisen dies Arbeiter gleichfalls der "Berufsunfähigkeits"­
immer wieder. Begriff maßgebend sein soll. Es lag daher 

Dieser Unterschied zwischen der Pensions- nahe, den Begriff "angelernter Beruf" im 
versicherung der Angestellten und der Pen- Gesetz selbst zu definieren. Nur dann, wenn 
sionsversicherung der Arbeiter in bezug auf der Versicherte eine Tätigkeit ausübt, für 
die Begriffe "Berufsunfähigkeit" und "Invali- die qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten 
dität" ist der letzte wesentliche Unterschied durch praktische Arbeit erworben werden 
der zwischen den beiden Versicherungen über~ I müssen, und diese Kenntnisse oder Fähig­
haupt noch besteht. Auf Grund der Ent- keiten jenen in einem erlernten Beruf gleich­
wicklung der letzten Jahre ist es gerecht- zuhalten sind, soll ein angelernter Beruf als 
fertigt, diesen Unterschied abzubauen. I gegeben angenommen werden. Die Prüfung, 

. .. . . ob diese Voraussetzung'im vorliegen, wird 
Es mag rIChtIg Flem, daß vor eImgen Jahr- k' S h . . k't b 't . h . ... .. eIne c wrerIg Cl en ereI en, wenn es SlC 

. zehnten dI~ TätIgkeI~ emes ArbeIters, a~ch um einc Tätigkeit handelt, die ein Versicherter 
wenn es sICh um emen gelernten ArbeIter in einem üblicherweise erlernten Beruf ausübt 
?ehandelt ~at" eine rein manuelle ge:vesen ohne daß er tatsächlich den Beruf erlernt 
Ist und em Berufswechsel daher leIChter h t b . a. Dies wird beispielsweise el einem 
vorgenommen werden konnte als bei einem Metalldreher der Fall sein, der' die::;en Beruf 
Angestellten. Die technische und wirtschaft- ausübt, ohne den Beruf eines Drehers erlcrnt 
liehe Weiterentwicklung hat aber in den zu haben. In solchen Fällen soll es für die 
letzten Jahren dazu beigetragen, daß der Anspruchsberechtigung auf eine Leistung aus 
gelernte Arbeiter heute über eine Ausbildung dem Versicherungsfall der geminderten Ar-
verfügt, die ihn kaum mehr von dem Ange- b f h' k I . h l' . b d' K 
stellten unterscheidet. Aus dem rein manuell eits ä Ig eit g eIC gü tIg sem, 0 Ie ennt-

nisse oder :Fähigkeiten durch die Absolvierung 
tätigen Arbeiter ist ein fachlich gebildeter eines Lehryerhältnisses oder durch praktische 
und technisch geschulter Arbeiter geworden, Arbeit erworben wurden. Handelt es sich 
der sich, um sich in einem Beruf behaupten um Fähigkeiten, für die eine Ausbildung in 
zu können, Kenntnisse und Fähigkeiten er- Form eines Lehrverhältnisses überhaupt nicht 
werben muß, die bei einer durch Krankheit vorgesehen ist, zum Beispiel für die Tätigkeit 
erzwungenen Aufgabe des Berufes nicht un- als Kraftfahrer,' wird die Feststellung not­
beachtet 'bleiben dürfen. Die Bindung des wendig sein, daß eine solche Tätigkeit nach 
gelernten Arbeiters an seinen Beruf ist heute den für sie in Betracht kommenden Voraus­
kaum mehr weniger eng als die Bindung 
des Angestellten an seinen Beruf. Es lag 
daher nahe, daß die Vertreter der Arbeit­
nehmer wiederholt und sehr, nachdrücklich 
die Beseitigung des - wie schon erwähnt -
einzigen wesentlichen Unterschiedes zwischen 
der Pensionsversicherung der Arbeiter und 
der Pensionsversicherung der Angestellten ver­
langt haben. 

Die Änderung des Begriffes der Invalidität 
ist von den Antragstellern sehr lange und 
sehr eingehend erörtert worden, hat doch 
eine solche Änderung nicht nur im Bereiche 
<leI' Sozialversicherung Auswirkungen, sondern 
. auch arbeitsmarktpolitische Bedeutung. 

Nach dem vorher Gesagten war es geradezu 
selbstverständlich, daß Arbeiter, die einen 
erlernten Beruf ausüben (Lehrberuf), bezüg-

setzungen im allgemeInen eine ähnliche Summe 
besonderer Kenntnisse oder Fähigkeiten er­
fordert wie die Tätigkeit in einem erlernten 
Beruf. Es wird sich nicht um den ,Vergleich 
mit einem konkreten erlernten Beruf handeln 
dürfen. Für einen "Berufs"kiaftfahrer wird 
in Ansehung der von ihm geforde~ten Kennt­
nisse, beispielsweise der Verkehrsvorschriften, 
und der besonderen Fähigkeiten, ein Kraft­
fahrzeug zu lenken, die Frage, ob er sich 
"qualifizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten" 
erworben hat, "welche jenen in einem er­
lernten Beruf gleichzuhalten sind", jedenfalls 
zu bejahen sein . 

Der neue Invaliditätsbegriff wird allerdings 
für die in erlernten (angelernten) Berufen 
tätigen Versicherten nur dann gelten, wenn 
diese Berufe überwiegend ausgeübt worden 

c 
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sind. Was unter "überwiegend ausgeübt" 
zu verstehen ist, wird im zweiten Satz des 
Abs. 2 definiert. Für Versicherte, die nicht 
überwiegend in erlernten (angelernten) Berufen 
im Sinne des Abs. 1 und 2 tätig waren, wird 
der bisherige. Invaliditätsbegriff auch in 
Zukunft gelten, wobei jedoch bei der Prüfung 
der sogenannten Verweisungsberufe zu be­
achten sein wird, daß es sich um eine Tätig­
keit handelt, die auf dem Arbeitsmarkt noch 
bewertet wird. 

Im Zusammenhang mit der Neufassung 
des § 255 war auch eine entsprechende text­

'liche Anpassung der §§ 273 und 278' not­
wendig. 

Zu Z.27: 

§ 256: 

Bei der Änderung im § 256 letzter Satz 
handelt es sich um eine terminologische 
Richtigstellung. Die Klage an das Schieds­
gericht, die unter dem gegenwärtig an dieser 
Gesetzesstelle verwendeten Ausdruck "Rechts­
mittel" verstanden werden soll, ist kein 
Rechtsmittel im Sinne der Zivilprozeßordnung. 

Zu Z.28: 

§ 258: 

Hat ein Rentner eine Ehe geschlossen, 
so gebührt seiner Gattin nach den bisherigen 
Bestimmungen nach seinem Tode unter ande­
rem nur dann die Witwenrente, wenn die 
Ehe mindestens drei Jahre gedauert und 
der Altersunterschied nicht mehr als zehn 
Jahre betragen hat. Nach den neuen Be­
stimmungen soll die Witwenrente bereits 
dann gebühren, wenn der Altersunterschied 
nicht mehr als 15 Jahre beträgt. 

Zu Z.29: 

§ 261: 

Durch die Neufassung des Abs. 4 wird 
die Regelung hinsichtlich des Zuschlages zum 
Grundbetrag auch auf Altersrenten ausgedehnt. 
In Betracht kommen Altersrenten mit einer 
Versicherungszeit von 15 bis zu ungefähr 
24 Jahren, wobei die Fälle häufiger sein 
werden, die mehr zur Ober- als zur Unter­
grenze neigen. Die Bemessung des Zuschlages 
"bis zu 10 v. H." der maßgebenden Be­
messungsgrundlage gegenüber dem "Zuschlag 
von 10 v. H." entspricht der Absicht des 
Gesetzgebers, die allerdings im Text des 
Stammgesetzes nicht zweifelsfrei zum Aus­
druck kam. Die tatsächliche Absicht des 
Gesetzgebers geht aus den Erläuternden Be­
merkungen zum Stammgesetz hervor. Auch 
die Praxis der Versicherungsträger entspricht 
der Absicht des Gesetzgebers, so daß diese 

textliche Änderung keine Änderung der Praxis: 
der Versicherungsträger nach sich ziehen wird .. 
Zur Vermeidung von Zweifeln wird schließ-· 
lieh noch zum Ausdruck gebracht, daß dieser 
Zuschlag als Bestandteil des Grundbetrages 
anzusehen ist. 

Zu Z. 30: 

§ 264: 

Durch die Neufassung des zweiten Satzes 
des Abs. 1 soll erreicht werden, daß der an 
dieser Stelle vorgesehene Mindestbetrag der 
Witwenrente .(25 v. H. der Bemessungsgrund­
lage) auch der Witwe zugute kommt, die eilL 
.nachgeborenes waisenrentenberechtigtes Kind 
hat. 

Zu Z. 31: 

§ 268: 

Durch die Anfügung des letzten Satzes, 
an Abs. 1 soll verhindert werden, daß ein Aus­
stattungsbeitrag für Zeiten geleistet werden 
muß, welche bereits bei der Feststellung des. 
Bestandes eines Leistungsanspruches berück­
sichtigt worden sind. 

Zu Z. 32: 

§ 269: 

Neu aufgenommen wurde in Abs. 1 Z. 2 
die Witwe, die im Hinblick auf die Bestim­
mungen des § 258 Abs. 2 keinen Anspruch 
auf Witwenrente hat. Diese Personen, die 
bisher aus der Pensionsversicherung des ver­
storbenen Ehegatten überhaupt keinen Lei­
stungsanspruch hatten, erhalten nunmehr bei 
Erfüllung der im § 269 Abs.·1 Z. 2 festgelegten 
Voraussetzungen einen Anspruch auf Ab­
findung. 

Von der Voraussetzung, daß die Anspruchs­
berechtigten erwerbsunfähig sein und aus­
schließlich von dem Verstorbenen erhalten 
werden mußten, wurde abgegangen; der An­
spruch auf Abfindung soll bereits gegeben 
sein, wenn sie unversorgt und überwiegend. 
vom Verstorbenen erhalten worden sind. 

Zu Z. 33: 

§ 273: 

In der bisherigen' Fassung des § 273 wurde. 
bei der Umschreibung der in Betracht kom­
menden Vergleichsperson diese unzutreffender­
weise als körperlich oder geistig gesunder 
Versicherter bezeichnet. Als Vergleichsperson 
kann jedoch nur ein körperlich und geistig 
gesunder Versicherter in Betracht konimen. 
Weiters wurde die textliche Übereinstimmung 
mit § 255 in der Fassung des Antrages her_ 
gestellt. 
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Zu Z. 34: 

§ 275: 

Nach der derzeit geltenden Fassung des 

untersuchungen zu prüfen seIn. 
und gleichgestellten Tätigkeiten 
Anlage 10. verzeichnet. 

Alle Hauer­
sind in der' 

§ 275 Abs. 2 letzter Satz würde der Knapp- Zu Z. 37: 
'schaftssold auch bei Anfall einer vorzeitigen § 284: 
Knappschaftsaltersrente wegfallen. Diese Kon­
sequenz sollte jedoch vermieden werden und 
der Knappschaftssold erst mit Erreichung des 
Anfallsalters für eine sonstige Altersrente weg­
fallen. In der Neufassung wird daher für die 
Dauer des Bestandes eines Anspruches auf vor­
zeitige Knappschaftsaltersrente bei Arbeits­
losigkeit der Anspruch auf Knappschaftssold 
ruhend gestellt, er fällt erst dann weg, wenn 
die vorzeitige Altersrente über das 65. (60.) Le­
bensjahr hinaus gewährt wird oder - wie bis­
her - ein Anspruch auf eine sonstige Alters­
rente anfällt. 

Zu Z. 35: 

§ 278: 

Auch § 278 mußte im Hinblick auf die Neu­
fassung des § 255 textlich an ge paßt werden. 

Zu Z. 36: 

§ 281: 
Die Neufassung des Abs. 1 läuft auf die 

Klarstellung hinaus, daß der Anfall des Knapp­
schaftssoldes-der eine Leistung aus dem Ver­
sicherungsfall des Alters ist - nicht auch den 
Anspruch auf Bergmannstreuegeld bewirkt. 

Das Ausmaß des Knappschaftssoldes ist im 
§ 283 geregelt. Er mußte daher bei der Rege­
lung des Ausmaßes der Leistungen aus den 
Versicherungsfällen des Alters im § 284 Abs. I 
ausgenommen werden. 

Die Ausführungen in den Erläuternden Be­
merkungen zu den Änderungen im § 261 gelten 
entsprechend auch für die Änderungen im 
§ 284 Abs. 4. Hinsichtlich der Änderungen des 
ersten Satzes des Abs. 6 wird auf die Aus­
führungen in den Erläuternden Bemerkungen 
zu § 236 Abs. 3 verwiesen. 

Zu Z. 38: 

§ 285: 

Aus den bereits zur Änderung des § 261 
Abs. 4 dargelegten Gründen wurde auch die 
Bestimmung des § 285 Abs. 4 in entsprechender 
Weise neu gefaßt. Im Gegensatz zu den ent­
sprechenden Änderungen bei den §§ 261 Abs. 4 
und 284 Abs. 4, die auch eine Erweiterung des, 
Anwendungsbereiches dieser Bestimmungen 
auf Altersrenten zum Inhalt haben, kommt 
eine solche Erweiterung des Anwendungs­
bereiches bei den im § 285 geregelten Knapp­
schaftswnten begrifflich nicht in Betracht. 

Zu Z. 39: 

§ 288: 

D~e Änderung des Ausdruckes im § 288: 
Ahs. 1 ist durch die gleichartige Änderung 
im § 281 Abs. 3 bedingt. 

Aus den bereits zu Art. IV. Z. 13 (§ 236 
Abs. 3) angegebenen Gründen sollen auch 
Hauertätigkeiten, die den Anspruch auf das 
Bergmannstreuegeld einräumen, und die ihnen 
gleichgestellten Tätigkeiten taxativ aufgezählt 
werden, wozu die Anlage 10 vorgesehen ist. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß das ASVG. 
im Vergleich zu den vorher in Geltung ge- Zu Z. 40: 
standenen Bestimmungen über das Berg-. § 289: 
mannstr~uegeld nur dessen Ausmaß und die Durch die Neufassung der Z. 2 des § 289 
erforderhchen Anspruchsvoraussetzungen, soll in gleicher Weise wie durch die Neuf 'ng 
nicht aber de.~ Kreis der anspruchs berechtigten des § 264 Abs. 1 zweiter Satz erreicht w::~en, 
Pers~nen geander: hat. Ausgeh~nd von der daß der an dieser Stelle vorgesehene Mindest­
ArbeIt des Ge:vmnu?gshauers I~. Gr~be.n- betrag der Witwenrente (28 v. H. der Be­
abbau ~ls der .eIgentl.Ichen Ha~e~tat~gkelt Ist messungsgrundlage) auch der 'Witwe zugute 
nach Wie vo~ ell~e ReIhe von T~tlgk~Iten f~st- kommt, die ein nachgeborenes waisenrenten­
zustellen, die ~Ie Mer~male .. fur dIe Glelch- berechtigtes Kind hat. Im übrigen wird auf 
~tellung aufweISen. Eme An.derung :vu~de die Ausführungen 7.U Art. IV Z. 30 verwiesen .. 
msofern vorgenommen, als die kurzfrIstIge, 
aus betrieblichen Gründen bedingte Ausübung Zu Z. 41: 
einer sonstigen Tätigkeit sowie die Freistellung §! 292 : 
als. Betriebsrat die Verrichtung der Hauer- I 

tätigkeit oder ihr gleichgestellten Tätigkeiten I Nach den Erläuternden Bemerkungen zum 
nicht unterbricht, solange der Versicherte A:bschnitt V (§§ 292 bis 299) in der Fassung 
nicht an sich dienstunfähig wird. Das Be- dbs Stammgesetzes ist die Ausgleichszulage, 
stehen, der Dienstfähigkeit wird vom Ver- s9weit nichts besondercs bestimmt ist, als­
sicherungsträger durch periodische Kontroll-I B,estandteil der Rente anzusehen. Die Aus-

! 
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gleichszulage ist also grundsatzlich als Lei-/22 Millionen' Schilling geschätzt; für diesen 
stu.ng aus der Sozialversi~herung k~nstruiert. Aufwand ist budgetmäßig vorgesorgt. 
BeI "der Fe.stste.llung, ob ~me Ausgle~chs~ula~e I Durch Z. 41 lit. e soll der Abs. 3 des 
gebuhrt, smd Jedocl1 weItgehend dIe fur dIe § 292 über die Höhe der Richtsätze neuerlich 
Gewährung einer Fürsorgeunterstützung maß- abgeändert werden. Es ist in Aussicht ge­
gebenden Grundsätze anzuwenden. Einer nommen, den Richtsatz für Rentenberechtigte' 
dieser Grundsätze ,?esagt, daß Leis.tun~en n,ur aus eigener Pensionsversicherung, für Renten­
an Personen gewahrt werden, dIe sICh 1m berechtigte auf Witwen(Witwer)rente und für 
Inland .au~.halten. ~ieser Grundsatz .wird Rentenberechtigte auf Waisenrente nach Voll­
durch dIe Ande~ung 1m A~s, 1 (Z. 41 h~. a) endung des 24. Lebensjahres (wenn beide 
nunmehr auch fur den BereICh des Ausglelchs- Elternteile verstorben sind) von derzeit 680 S 
zulagenrechtes ausdrücklich ausgesprochen, ab L Jänner 1962 auf 720 S und ab 1. Juli 1962 

Eini e Änderun n sind' Ab 2 d' § 292 auf 750 S zu erhöhen. Diese Erhöhung trägt 
g ge 1m s. es 'd 't d I t t R' ht t h "h (I N der jene Leistungen aufzählt, die bei der Fest- er seI er e zen. IC sa zer 0 un~ . 0-

stellung des Gesamteinkomm uß B _ I vember 1960) emgetretenen Veranderung 
ens aer e d P , . Rh d b "k' ht' t 

tracht zu bleiben haben, vorgenommen worden, I e~ reIsn,Iveaus ,ec nung un, eru,c SIC Ig 
Nach der geltenden Fassung der lit. c bleiben weIter~ dIe Tats~che, daß dIe BeZIeher von 
die Kinderzuschüsse sowie die Rentensonder- Ausgl~lChszula,ge m der Regel auch auf Grund 
zahlungen "nach diesem Bundesgesetz" außer des WlI'ks~mwerd~ns der 2, EtaPJ?e der R~,nten­
Betracht, Das bedeutet, daß Kinderzuschüsse ;eform mI~ I, J anner 1962 keme Erhohun,g 
etwa aus der Pensionsversicherung nach dem Ih~er ~ezug~, er~ahren werden,. Auch ~~e 
GSPVG. 'und Rentensonderzahlungen nach Rlchtsatz,e fur emfach VerwaIste und fur 
dem GSPVG bei Beziehern einer Rent Doppelwaisen unter dem 24, Lebensjahr wer­
nach dem ASVG als E' k lt eden - wie aus dem Antrag ersichtlich - er-

, m ommen ge en, h"h D A f d {', d' b 'd R' ht t 
die gleichen Leistungen nach dem ASVG, 0 t, er ~ wa:n ur Ie· eI en 1C s~~-
jedoch nicht zum Gesamteink mmen zähl n erhöhungen WIrd 1m Jahre 1962 rund 185 MIllI­
Die vorgeschlagene Fassung z~elt darauf :b: onen ~chmi~g betragen. F~~ diesen Mehrauf­
die Kinderzuschüsse und die Rentensonder- wand 1st gleIchfalls budgetar vorgesorgt. 
zahlungen aus der Sozialversicherung schlecht- Dcr Zuschlag für die Ehegattin, der zur 
hin nicht auf das Gesamteinkommen anzu-j Zeit 320 S beträgt, und der Zuschlag für jedes 
rechnen. ' , Kind (100 S) soll unverändert bleiben, Die 

" . . . Änderung des § 292 Abs, 3 wurde auch dazu 
. DIe m ht: g de~ Abs. 2 genannten LeI,stungen 'benützt, um klarzustellen, daß für die Aus-

smd um emmalIge Unterstützungen der ge- 1 d B 'ff" K' d" d . d P 
1', , egung es cgnes" In er In er en-

setz Ichen beruflIchen Vertretung an Ihre, , h 11' It - d K' d . . . . SlOnsverslC erung a gemeIn ge en e III er-
MItglIeder SOWIe um Betl'lebsratsunterstüt- b 'ff' , h § 252 'bt ß ' . , , , egn, WIe er SIC aus ergl , ma -
zungen erWeItert worden. Es handelt SICh hIer b d' t 
um Leistungen, die den Gewerkschaftsu).1ter. ge en" IS . , , . 
stützungen sehr nahe kommen, so daß es un- "Erganzend ~Ird bemer~t, d~ß SIch dIe Er. 
verständlich wäre warum nicht auch sie vo 1 hohung des Rlchtsatzes fur DIrektrentner auf 
der Anrechnung' ausgenommen sind, Ein~ die in sonstigen "Besti~lmunge~ de~ Gese~~es 
Erweiterung erfährt der Katalog des § 292 enthaltenen Betrage, dIe der bishel'lg~n Hohe 
Abs. 2 durch die lit. 1. Schon seit langer Zeit d~s Richtsatzes ents~roch~~ haben, mcht a~s­
vertritt die Zentralorganisation der Kriegs- WIrken soll. Es wlI'd ,SICh daher ,der 1m 
opferverbände die Forderung, die Grundrenten § ,.253 gena~nt~ Betr~g von ?80 S ,?-Icht er­
nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz, die hohen. Im ubngen WIrd auf dIe ~usfuhrungen 
nach Auffassung dieser Organisation kein Ein- zu den §§ 94, 122 und 152 verWIesen, 
kommen, sondern eine Entschädigung dar- Die Neufassung des ersten Satzes des Abs. 6 
stellen, bei der Feststellung, ob und in welchem (Z, 41 lit. f) läuft darauf hinaus, eine bei allen 
Ausmaß eine Ausgleichszulage gebührt, außerPerisionsversicherungsträgern bestehende Pra­
Betracht zu lassen. Die Antragsteller sind xis auch im Geseti zweifelsfrei zu verankern. 
der Meinung, daß diesem Begehren der Zentral-
organisation zumindest teilweise Rechnung, Zu Z. 42 und 43: 
getragen werden sollte. Es ist daher in AlJs-
sicht genommen, ab 1. Jänner 1962 ein Drittel §§ 292 a und 296: 
der Grundrenten nach dem Kriegsopferversor- Im § 292 a Abs. 2 hat 'der Gesetzgeber be-
gungsgesetz 1957 auf das Gesamteinkommen stimmt, mit welchem Betrag Unterhalts. 
nicht anzurechnen. Die gleiche Regelung verpflichtungen im Bereiche' des Ausgleichs. 
soll auch bezüglich der Grundrenten nach dem zulagenrechtes zu berücksichtigen sind. 
Qpferfürsorgegesetz gelten. Der Jahresauf- § 292 a ist durch die 1. Novelle zum ASVG., 
wand für diese Maßnahmen wird auf rund BGBL NI'. 266/1956, in das Gesetz eingefügt 
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worden. Die Ansätze, die aus dem Jahre 19561 ruflichen Ausbildung werden neben den Ver­
stammen, sind durch die Lohn- und Gehalts- sicherten auch den Beziehern einer Rente aus 
entwicklung einerseits, aber auch durch die einem Versicherungsfall der geminderten Ar­
Entwicklung, die die Richtsätze seither er- beitsfähigkeit gewährt werden können. Für -
fahren haben, überholt. Sie werden nunmehr die Bezieher einer Altersrente kommen Maß­
den gegenwärtigen Verhältnissen angepaßt. nahmen der beruflichen Ausbildung begrifflich 

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit nicht in Betracht. Als Richtschnur für die 
wird im § 296 -'- also inJ.lerhalb des Aus- praktische Durchführung der Rehabilitation 
gleichszulagenrechtes selbst - gesagt, ab sollen die Bestimmungen über die berufliche 
wann die Ausgleichszulage gebührt und wann Ausbildung, die Hilfe zur Erlangung einer 
der Anspruch auf eine Ausgleichszulage endet. Arbeitsstelle, das Zusammenwirken mit den 
Sie gebührt grundsätzlich ab dem Tag, an Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern sowie 
dem die Voraussetzungen für den Anspruch die Versorgung mit Körperersatzstücken, ortho­
erfüllt sind. Wird die Ausgleichszulage erst pädischen Behelfen und anderen Hilfsmitteln 
zu einem späteren Zeitpunkt beantragt, so aus der Unfallversicherung dienen. 
soll sie noch für drei, Monate im nachhinein 

gbewähdrt wferd~n. DFielsle BErgänzung hat ins- Zu Z.46: 
, eson 'ere ür Jene ä e edeutung, in denen 
auf Grund sonstiger Änderungen der Renten,- § 301: 
akt neu bearbeitet und bei diesem Anlaß Durch die Anderung soll erreicht werden, 
das Bestehen eine~ Ausgleichszulagenanspru- daß auch dann ein Heilverfahren gewährt 
ches festgestellt wird. In all diesen Fällen werden kann, wenn dadurch eine drohende 
kann die Ausgleichszulage, wenn zutage Hilflosigkeit abgewendet oder eine schon 
tritt, daß der Ausgleichszulagenanspruch schon bestehende behoben werden kann. 
seit Jahren besteht, nur ex nunc gewährt Die Einführung des Begriffes "Sonderheil­
werden. In Hinkunft soll die finanzielle Besser- anstalt" paßt den Gesetzestext der Termino-
steIlung wenigstens für ein Vierteljahr zurück logie des Krankenanstaltengesetzes an. 
erfolgen können. 

Zu Z. 44 und 45: Zu Z. 47: 

§ 300 a: § 302: 

Wie schon aus der Erläuterung des Lei- Nach Abs. 1 kann nunmehr auch <las Tag­
stungskataloges (§ 221 in der Fassung des geld dem Versicherten gewährt werden, der 
Art. IV Z. 1) hervorgeht, sollen die Pensions- keinen Anspruch auf Familiengeld hat. Die 
versicherungsträger neben den Leistungen der im Abs. 2 aufgenommene Bestimmung, wonach 
Gesundheitsfürsorge nach Abschnitt VI des auch in den Fällen, in denen das aus der 
Vierten Teiles auch Maßnahmen der Rehabili- Krankenversicherung gebührende Familien­
tation durchführen können. Die Gewährung geld niedriger ist als 10 S täglich, ein Familien­
einer beruflichen Ausbildung wird zweifellos' geld von 10 S gewährt wird; war notwendig, 
in vielen Fällen geeignet sein, eine sonst not_um denjenigen, der nur Anspruch auf ein 
wendige Berentung zu vermeiden oder zu- geringes Familiengeld aus der Krankenver­
mindest hinauszuschieben. Überall dort, sicherung hat, nicht schlechter zu stellen, als 
wo die Aussicht besteht, die Arbeitsfähigkeit denjenigen,. der überhaupt keinen Anspruch 
von Versicherten durch eine berufliche A us- auf Familiengeld hat. Schließlich wurde das 
bildung - vor allem wird hier die Umschulung Ausmaß des Taggeldes von 4 Sauf 5 S erhöht 
in Betracht kommen - zu erhalten, wieder- und damit dem Ausmaß des Taggeldes ange­
'herzustellen oder zu verbessern, wird ein paßt, wie es im Bundesdurchschnitt von den 
Rehabilitationsverrahren eingeleitet werden Trägern der Krankenversicherung gewährt 
können. Allerdings wird ein Rehabilitations- wird. 
verfahren niemals für sich allein, sondern nur 
im Zusammenhang mit einem Heilverfahren 
veranlaßt werden können. Dies entspricJ:tt wohl 
auch den' praktischen Erfordernissen, weil die 
berufliche Umschulung das letzte Mittel sein 
soll, um dem Versicherten die Teilnahme am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Primär soll wohi 
immer versucht werden, im Rahmen eines Heil­
verfahrens die Arbeitskraft so weit wieder­
herzustellen, daß der Versicherte in seinem 

- Beruf verbleiben kann. Leistungen der be-

Zu Z. 48: 

§ 303: 

Durch die Neufassung dieser Bestimmung wird 
bewirkt, daß in Fällen, in denen ein Renten-' 
berechtigter auf Grund einer neben dem Renten­
bezug ausgeü bten Beschäftigung in der Pensions­
versicherung pflichtversichert ist, für die Dauer 
einer beruflichen Ausbildung oder einer Heilbe­
handlung nach § 301 die Rente gemäß § 94 
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in der früheren Höhe ruhend bleibt, aber 
daneben das Familiengeld nach § 302 gewährt 
wird. 

Zu Z. 49: 

§ 305: 

Durch die in Aussicht genommene Ergänzung 
des . § 305 soll dem Versicherungsträger die 
Möglichkeit gegeben werden, auch dann mit 
einer gänzlichen oder teil weisen Versagung 
der Rente vorzugehen, wenn der Versicherte 
oder Rentner, dem ein Heilverfahren gewährt 
wird, durch sein disziplinloses Verhalten den 
Zweck des Heilverfahrens gefährdet oder 
vereitelt. In der Praxis haben sich wiederholt 
Fälle ergeben, in denen solche Personen durch 
Exzesse in alkoholisiertem Zustand oder durch 
sonstige Verstöße gegen die Heimordnung die 
Anstaltsleitung vor die Notwendigkeit stellten, 
das Heilverfahren vorzeitig abzubrechen. In 
solchen Fällen scheiterte jeder neuerliche Ver­
such des Versicherungsträgers, bei einer solchen 
Person das Heilverfahren durchzuführen, weil 
immer wieder die Entfernung dieser Person aus 
der Heilstätte aus den oben genannten Gründen 
notwendig wurde. Da die Angehörigen des 
Versicherten (Rentners) in den aufgezeigten 
Fällen an dessen Verhalten nicht schuld­
tragend sein werden, ist es gerechtfertigt, 
ihnen eigene Leistungsansprüche in beschränk­
ter Höhe zuzubilligen, wie dies bereits in 
ähnlicher Form in den §§ 88 Abs. 2, 89 Abs. 4 
und 142 Abs. 2 ASVG. vorgesehen ist'. Hin­
gegen wurde davon abgesehen, die Rente bei 
Aufhören des ordnungswidrigen Verhaltens 
rückwirkend nachzuzahlen. Eine solche Lösung 
würde eine völlige Neuerung darstellen und ist 
beispielsweise auch bei der ähnlichen Regelung 
des § 143 Abs, 5 Z. 3 ASVG. (Ruhen des 
Krankengeldes bei wiederholtel' Verletzung von 
Bestimmungen der Krankenordnung oder von 
Anordnungen des behandelnden Arztes) nicht 
vorgesehen. Eine rückwirkende Nachzahlung 
würde auch deshalb zu Schwierigkeiten führen, 
weil den schuldlosen Angehörigen für diese 
Zeit eigene Leistungsansprüche eingeräumt 
werden sollen. Schließlich darf nicht übersehen 
werden, daß die Möglichkeit, die Rente ganz 
oder nur teilweise zu versagen, ohnehin zuläßt, 
auf die Schwere des Verstoßes Rücksicht zu 
nehmen. 

Zu Z. 50: 

§ 308: 

Die Worte "und keinen Ruhegenuß aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis bezog" haben insofern zu Schwierig­
keiten in der Auslegung geführt, als die Mei-

nungen geteilt waren, ob sich dieser Aus­
druck nur auf die im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis oder auch auf die im privat­
rechtlichen Dienstverhältnis zugebrachten 
Zeiten zu beziehen hätte. Um jeden Zweifel 
zu beseitigen, wurden die umstrittenen Worte 
im Zusammenhang mit einem privatrechtlichen . 
Dienstverhältnis wiederholt. Damit -ist eine 
unterschiedliche Behandlung ausgeschlossen. 
Nach dieser Neufassung ist der Dienstgeber 
verpflichtet, wenn er einen Überweisungsbetrag­
überhaupt erhalten will, die Beitra,gsmonat~, 
die in einem öffentlich-rechtlichen oder pn­
vatrechtlichen Dienstverhältnis erworben wor­
den sind und während deren der Versicherte 
keinen RUhegenuß aus einem pensionsver-­
sicherungsfreien Dienstverhältnis bezogen hat, 
anzurechnen. Wurde während einer solchen: 
Beitragszeit ein Ruhegepuß aus einem solchen 
Dienstverhältnis bezogen, braucht diese Zeit 
vom Dienstgeber nach den Vorschriften des­
§ 308 nicht angerechnet zu werden und trotz-. 
dem wird für die übrige, sonst anrechenbare 
Versicherungszeit ein Überweisungsbetrag ge­
leistet. Rechnet ein Dienstgeber Beitrags­
zeiten, während deren ein Ruhegenuß bezogen 
worden ist, aber an, werden diese Zeiten natür­
lich im Überweisungsbetrag berücksichtigt. 

Als Bemessungsgrundlage für die Ermitt~ 
lung des Überweisungsbetrages soll § 238 mit 
der Maßgabe angewendet werden, daß nur 
solche Versicherungszeiten zu berücksichtigen 
sind, für die auch tatsächlich ein Überweisungs­
betrag geleistet wird. Eine Beeinflussung der 
Bemessungsgrundlage durch nicht im. Ruhe­
(Versorgungs)genuß berücksichtigte Versiche­
rungszeiten wird damit hintangehalten. 

Zu Z. 51: 

§ 310: 

Mit der Leistung des Überweisungsbetrages 
nach § 308 soll der Versicherte zur Gänze 
aus der Versicherung ausscheiden. Dies wird 
dadurch erreicht, daß ein Überweisungsbetrag 
an den Dienstgeber zu leisten ist und für nicht, 
angerechnete Beitragszeiten .die Beiträge dem 
Versicherten erstattet werden. Durch den 
Wortlaut des § 310 in der derzeit geltenden 
Fassung war es nicht möglich, nach Leistung 
des Überweisungsbetrages irgendwelche An­
sprüche oder Berechtigungen in Hinkunft 
geltend zu machen. Nicht vorgesor~t war 
allerdino-s für jene Fälle, in denen bereIts vor 
der Auf~ahme in ein pensionsversicherungsfreies 
Dienstverhältnis eine Leistung aus der Pen­
sionsversicherung gewährt wurde. Durch die 
Ergänzung des § 100 Abs. 1 wurde nun 
bestimmt, daß der Anspruch auf eine laufende 
Leistung ohne weiteres Verfahren erlischt, 
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wenn der Überweisungsbetrag nach § 308 be­
zahlt wird. Auf diesen Erlöschungsgrund wird 
im § 310 Bedacht genommen, wobei im übrigen 
der bisherige Wortlaut übernommen wird. Prak­
tisch wird sich diese neue Bestimmung ·so aus­
wirken, daß sich der Versicherte, der in ein 
pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis 
aufgenommen werden soll und bereits eine 
laufende Leistung aus der Pensionsversiche­
rung bezieht, entscheiden wird müssen, ob er 
die Leistung aus der Ponsionsversicherung 
weiter beziehen und nur die tatsächlich im 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis 
zugebrachten Zeiten für den Ruhe(Versorgungs) 
genuß angerechnet erhalten will oder ob er 
auf die Leistung aus der Pensionsversicherung 
verzichten will, wobei ihm dann die dieser 
Leistung zugrunde liegenden Versicherungs­
zeiten für den Ruhe(Versorgungs)genuß an­
gerechnet werden können. Sollte der Ver­
sicherte auf die laufende Leistung aus der 
Pensions versicherung nicht verzichten wollen, 
hat er auch die Möglichkeit, durch freiwillige 
Versicherung die Leistung aus dem nächsten 
Versicherungsütll zu erhöhen. 

93 

der bezeichneten Art wird daher gemäß der 
Neufassung des Abs .. 1 ebenfalls ein Über­
weisungs betrag nicht zu leisten sein. 

Bisher war der Dienstgeber von der Leistung 
des Überweisungsbetrages befreit, wenn "ver­
sorgungsberechtigte Hinterbliebene" nicht vor­
handen waren. Diese Formulierung ließ die 
Frage offen, ob die Versorgungsberechtigung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz oder nach den pensionsrechtlichen Vor­
schriften des Dienstgebers gegeben sein müßte. 
Diese Frage wird nunmehr eindeutig dahin­
gehend geklärt,' daß die Versorgungs berechti­
gung nach den pensionsrechtlichen Bestimmun­
gen des Dienstgebers gegeben sein muß. 

Wird nach dem Ausscheiden eines Dienst­
nehmers ein widerruflicher oder befristeter· 
außcrordehtlicher Ruhe(Versorgungs)genuß 
in der Höhe eines normalmäßigen Ruhe­
(Versorgungs )genusscs gewährt, soll der Über­
weisungsbetrag erst nach Wegfall des Ruhe­
(Versorgungs)genusses geleistet werden. 

Zeiten, die ein Arbeiter vor dem 1. Jänner 
1939 in einem pragmatischen DienstvCI'hältnis 
zugebracht hat, konnten bisher in einem 

. 5 Überweisungs betrag nach § 311 nicht berück-Zu Z. 2: ' 
sichtigt werden, weil es sich bei diesen Zeiten 

§ 311: wegen des Fehlens der Pensionsversicherungs-
Die Durchführung des § 311 ASVG. be- pflicht für Arbeiter überhaupt um keine pen­

gegnete in der Praxis verschiedentlich Schwie- sions(renten)versicherungsfreien, Zeiten ge­
rigkeiten, da die bisherige Fassung dieser handelt hat. Diesem Mangel soll nun dadurch 
Bestimmung auf die Besonderheiten des abgeholfen werden,· daß Dienstzeiten eines 
Dienstrechtes nicht in ausreichendem Maße Arbeiters, während deren dem Arbeiter Lei­
Bedacht nahm. Die vorgesehenen Änderungen stungen des Dienstgebers zugesichert waren, 
und Ergänzungen des -§ 311 sollen diesem die den gesetzlichen Leistungen der Sozial­
Umstand Rechnung tragen., versicherung gleichwertig gewesen sind, wie 

Die Regelung des Abs. 1 erfährt eine Er- pensionsversicherungsfreie Zeiten behandelt 
gänzung hinsichtlich der außerordentlichen und daher im Überweisungsbetrag nach § 311 
Ruhe(Versorgungs)genüsse. Gemäß § 311 Abs.l berücksichtigt werden sollen. Eine weitere 
erster Satz in der bisherigen Fassung ist ein Ergänzung erfolgte noch durch die den dienst­
Überweisungsbetrag nicht zu leisten, wenn rechtlichen Verhältnissen Rechnung tragende 
dem Bediensteten beim Ausscheiden aus dem Bestimmung hinsichtlich der Beudaubung 
pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis gegen Entfall der Gebühren und hinsichtlich 
ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- der Kürzungen des Entgeltes aus Anlaß einer 
(Versorgungs)genuß erwachseri ist. Die Fälle, Suspendierung. 
in denen einem Bediensteten beim Ausscheiden . Bei der Leistung des Überweisungs betrages 
ein Anspruch auf einen außerordentlichen nach § 311 an den Versicherungsträger zurück­
Ruhe(Versorgungs)genuß zuerkannt wurde, zuzahlende Überweisungsbeträge nach § 308, 
waren hiedureh nicht erfaßt. In solcheri Fällen die der Dienstgeber anläßlich der Aufnahme 
war dennoch der Überweisungsbetrag zu erhalten hat, sind mit den Faktoren der Anlage 5 
leisten. Diese Regelung erscheint in solchen (entsprechend dem Jahr der Aufnahme) auf­
Fällen unzweckmäßig, in denen der außer- zuwerten.· 
ordentliche Ruhe(Versorgungs)genuß unwider- Freiwillige Beiträge, die ein Dienstgeber 
ruflich und in der Höhe des normalmäßigen für einen bei ihm beschäftigten, in der Pen­
Ruhe(Versorgungs )genusses gewährt wird, da sionsversicherungversicherungsfreien Dienst­
sich ein solcher Ruhe(Versorgungs)genuß außer nehmer geleistet hat, sollen auf den Über­
im Grunde seines Entstehens .durch nichts von weisungsbetrag, der vom Dienstgeber beim 
einem normalmäßigen Ruhe(Versorgungs )genuß Ausscheiden des Dienstnehmers an den Pen­
unterscheidet. Im Falle der Gewährung eines I sionsversicherungsträger zu leisten ist, ange­
.außerordentlichen RuhetVersorgungs)genusses rechnet werden. 
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ZuZ. 53: 

§ 313: 

--- ----------------

die Aufwendungen für Anstaltspflege bei der 
durch einen Arbeitsunfall verursacht,en Krank­
heit öder bei einer Berufskra.nkheit ab dem 

Im § 313 wurde der Begriff Beitragsmonate ersten Tag der 27., Woche na:ch dem Ar,beits­
durch den Begriff Versicherungs monate ersetzt, ! unfall beziehungsweise nach dem Beginn der 
wcil im Sinne des § 3ll .. Abs. 5 zweiter Satz Berufskra.nkheit abgegolten. Es handelt sich 
durch die Leistung des Uberweisungsbetrages hiebei um die Zeit, für die der Krankenver­
auch Ersatzzeiten ent8tehen können. sicherungsträger bis zur Ausschöpfung der 

Zu, Art. V. 

Zu Z. 1: 

§ 317: 

Höchstanspruchsdauer von 52 Wochen die 
Leistung des Krankengeldes beziehungsweise 
die Leistung der Anstaltspflege zu erbringen 
hat und für die gemäß dem neu eingefügten 
§ 90 a der Anspruch auf Versehrtenrente ruht. , 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat in Es wäre unbillig, mit diesen durch die Neu­
seinem Bericht zur Regierungsvorlage des i regelung des § 90 averursachten Aufwen-" 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (613' dungen aus der Krankenversicherung, denen 
-der Beilagen zu den stenographischen Proto- eine entsprechende Verminderung der Be­
kollen des Nationalrates vn. GP" zu den lastung der Allgemeinen Unfallversicherungs­
§§ 315 bis 319) der Auffassung Ausdruck anstalt gegenübersteht, den Kranke.nversiche­
verliehen, daß unter dem in den §§ 317 Abs. 1;' rungsträger endgültig zu belasten~ während 
320, 328 und 332 Abs. 4 ASVG. verwendeten sich für die Allgemeine Unfallversicherungs­
Begriff des gebührenden Krankengeldes nach anstalt daraus Ersparnisse ergeben. Durch den 
§ 141 ASVG. lediglich das im § 141 Abs. 1 1 neu eingefügten § 319 c soll daher vorgesorgt 
vorgesehene Normalkrankengeld zu verfItehen I' werden, daß diese Aufwendungen des Kranken­
sei, während die auf mehr oder weniger per- versicherungsträgers ab dem ersten Tag der 
sönliche Umstände zurückgehenden Erhöhun-/27. Woche nach dem Arbeitsunfall von der 
gen des Krl;tnkengeldes nach § 141 Abs. 2 und 3 Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt unab­
außer Betracht zu lassen seien. Zur Ver- hängig von der Leistung des' besonderen 
meidung von Auslegungsschwierigkeiten wird Pauschbetrages ersetzt werden. 
dies nunmehr an den in Betracht kommenden 
Gesetzesstellerr (§§ 317 Abs. 1, 320 und 328) Zu Z. 4: 
auch ini Gesetzestext in eindeutiger Weise zum § 320: 
Ausdruck gebracht. ' I 

Fer~er wurde, um die Anwendbarkeit der :Auf ~ie A~sführungen zu Art V Z. 1 (§ 317) 
Ersatzregelung des § 317 Abs. 1 auch für die WIrd hmgewlesen. 
Versicherten sicherzustellen, die keinen An-' Zu Z 5' 
spruch auf Krankengeld haben, eine ent-: .. 
sprechende Ergänzung dahingehend aufge-! § 320 b: 
nommen, .daß, sofern ein Anspruc~ auf ~ran- I Da in den vorangehenden Unterab­
kengeld mcht besteht, als Ersatz fur geleIstete' schnitten des Abschnittes I des Fünften Teiles 
Anstaltspflege ein Betrag in der Höhe der Auf- des ASVG. einzelne Ersatzansprüche der Ver­
~eridungen für diese Anstaltspflege zu leisten sicherungsträger untereinander in materiell-. 
1st. rechtlicher Hinsicht geregelt werden, soll in 

Der derzeit im § 317 Abs. 5 ASVG. verwen- dem neu eingefügten 3. Unterabschnitt aus 
dete Ausdruck "Monatsgeldes" beruht auf Gründen der Rechtssicherheit eine Frist für 
einem Redaktionsversehen bei der Erstellung die Geltendmachung sonstiger Ersatzansprüche 
des Gesetzestextes des Stammgesetzes. Der f der Versicherungsträger eingeführt werden, 
Ausdruck soll richtig "Monatsentgeltes" lauten. nach deren ungenütztem Ablauf der Ersatz-

Zu Z. 2 und 3: 

§§ 319a und 319c:' 

Nach der gegenwärtigen Regelung der Er­
satzansprüche zwischen der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt und den Krankenver­
sicherungsträgern (§ 319 a) wären mit der 
Leistung des besonderen Pauschbetrages von 
80 Millionen Schilling durch die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt auch 'die Auf­
wendungen für die wiederkehrenden Geld­
leistungen aus der Krankenversicherung sowie 

,anspruch verlor:en sein soll. 

Zu Z.'6: 

§ 324: 

Die derzeitige Fassung des § 324 Abs. 3 
ASVG. bildete in mehrfacher Hinsicht Anlaß 
zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Versicherungsträgern und den Fürsorgeträgern. 
Zunächst ist der dort verwendete Ausdruck 
"geschlossene Anstalt" dem Fürsorgerecht 
fremd; die Feststellung des Begriffsinhaltes 
dieses Ausdruckes bewirkte daher Schwierig-
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Zu Z. 8: 

§ 330: 

95 

keiten. Da im KIammerausdruck "Alters-, 
Siechenheim und ähnliche Einrichtungen" der 
Kreis der Anstalten, die für die Regelung des 
§ 324 Abs. 3 in Betracht zu ziehen sind, hin- Um das Verfahren zur Befriedigung der 
länglich umschrieben wird, kann auf die Ver- EI'satzam,prüche der Fürsorgeträger ,zu er­
wendung des Ausdruckes "geschlossene I leichtern und damit die Flüssigmachung der 
Anstalt" überhaupt verzichtet werden. nach Abzug der Ersatzbeträge verbleibenden 
Darüber hinaus wird der Kreis der in Betracht Spitzenrente an dep. Rentenempfänger zu 
kommenden Anstalten durch die Anführung beschleunigen, wurde hinsichtlich der Frist 
weiterer Anstaltstypen noch näher präzisiert. für die Geltendmachung der Ersatzansprüche 

Die nähere Abgrenzung der von der LeO'al- durc~. die Fürsorgeträger (§ 330 Abs. 2 Z. 2) 
zession erfaßten Rentenleistung dahingehe~d, eine Anderung vorgenommen. Die zweimona­
daß der Hilflosenzuschuß und die Kinderzu- tige Frist für die Geltendmachung des Ersatz­
schüsse ausgenommen sind, bedeutet keine anspruches durch die Fürsorgeträger soll 
Änderung der bisherigen Rechtslage, ,da die nicht - wie derzeit - mit dem Ablauf der 
zu § 324 ASVG. ergangene Rechtsprechung Fürsorgeleistung,. sondern mit der Benach-' 
auch schon bisher den Hilflosenzuschuß vom richtigung durch den Versicherungsträger über 
Anspruchsübergang ausgenommen hat. Die den Anfall der Geldleistung aus der Sozial­
Ausnahme der Kinderzuschüsse ergibt sich versicherung zu laufen beginnen. 
aus der besonderen Zweckbestimmung dieses 
Leistungsteiles . 

Ergibt sich bei einem Rentenberechtigten 
die Notwendigkeit einer Kral1kenanstaltspfiege 

Zu Z. 9: 

§ 332: 

in einer den Leistungsanspruch aus der Die gegenwärtige Fassung des § 332 Allge­
Krankenversicherung der Rentner überstei- meines Sozialversicherungsgesetz konnte zu 
genden Dauer und übernimmt der Fürsorge- Zweifeln Anlaß geben, ob die Legalzession auf 
träger die Kosten der weiteren Anstaltspfiege, I den Versicherungsträger auch bei einer Schädi­
so steht ihm nach der derzeitigen Rechtslage I gung eines Angehörigen (§ 123 ASVG.) statt­
kein Ersatzanspruch aus der Rentenleistung findet. Eine entsprechende Ergänzung des 
zu. Ein solcher erwächst ihm erst dann, wenn § 332 Abs. 1 und 2, die dies eindeutig zum 
z. B. im Einzelfall an die Stelle der Kranken- Ausdruck bringt, erscheint daher geboten. 
anstaltspfiege die Asylierung und Unterbrin- Der Dienstnehmer kann nach der gegen­
gung in einem Altersheim tritt. Den Wünschen wärtigen Rechtslage in allen Fällen zum 
der Fürsorgeträger , die eine Ausdehnung der Schadenersatz herangezogen werden, in denen 
im § 324 Abs. 3 vorgesehenen Legalzession auch der ,Gesehädigte gegen ihn einen gesetzlichen 
auf die Zeiten beantragen, in denen ein Anspruch auf Schadenersatz geltend machen 
Rentenberechtigter nach Erschöpfung seines kann; das bedeutet, daß der Dienstnehmer 
Leistungsanspruches aus der Krankenversiche- auch dann regreßpfiichtig ist, wenn er den 
rung der Rentner auf Kosten des Fürsorge- Arbeitsunfall oder .die Berufskrankheit durch 
trägers weiter in einer Krankenanstalt ver- leichte Fahrlässigkeit verursacht hat. Durch 
pflegt wird, konnte die Berechtigung nicht die Neueinführung des § 332 Abs. 5 soll der 
ab~esprochen werden. Eine entsprechende Er- Dienstnehmer, der einen Arbeitsunfall oder­
gänzung wurde daher im § 324 Abs. 3 aufge- eine Berufskrankheit verursacht, grundsätzlich , 
nommen. Da sich schließlich herausgestellt nur mehr bei Vorsatz oder grober Fahrlässig­
hatte, daß viele Rentenberechtigte, insbe- keit zum Ersatz herangezogen werden können. 
sondere die in Trinkerheilstätten Uriterge- Bei leichter Fahrlässigkeit soll dieser Dienst­
brachten, von den ihnen verbleibenden Renten- nehmer nur dann regreßpflichtig werden, 
~eilen, die für den Unterhalt ihrer A. ngehÖrigen

l 

wenn der Arbeitsunfall (die Berufskrankheit) 
bestimmt sind, nicht den entsprechenden durch ein Verkehrsmittel verursacht wird, 
richtigen Gebrauch machen, wurde zur Ver- für dessen Betrieb eine erhöhte Haftpflicht 
meidung mißbräuchlicher Verwendung diesel' besteht. In diesen Fällen genießt der Dienst­
Rententeile die Regelung des § 324 Abs. 3 noch nehmer in der Regel den Schutz der gesetz­
dahingehend ergänzt, daß die Versicherungs- lichen Haftpflichtversicherung. 
träg~r ermächtigt ~erden, diese Rente~teile Die Au~dehnung des Haftungsprivilegs auch 
unmIttelbar an dIe unterhaltsberechtIgten auf Unfälle die durch ein Verkehrsmittel ein­
Angehörigen auszuzahlen. ' treten für 'dessen Betrieb eine erhöhte Haft-, 

Zu Z. 7: 

§ 328: 
Auf die Ausführungen zu Art. V Z. 1 (§ 317) 

wird hingewiesen. 

pflicht besteht, ist auch aus verkehrserzieheri­
schen Gründen und im Hinblick auf die Häufig­
keit der Verkehrsunfälle nicht vertretbar. 

Eine Mehrbelastung der priv'aten Versiche­
rungsanstalten tritt hiedurch nicht ein. 
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Zu Z. 10: 

§ 333: 

Dic Neufassung des § 333 Abs. 4 steht mit 
-der AIJderung der Bestimmungen über den 
Unfallversicherungsschutz der 'Angehörigen 
von freiwilligen Feuerwehren, Wasserwehren 
und so weiter im Zusam~enhang (§ 176 Abs. 1 
Z. 7 ASVG.), durch die der Inhalt der bis­
herigen Z. 2 im § 333 Abs. 4 gegenstandslos 
wird und daher entfallen kann. 

'Zu Z. 11: 

§ 343: 

,Durch die Anderung im § 343 Abs. 2 Z. 3 
sollen einerseits eine in der bisherigen Fassung 
-enthaltene sprachliche Unstim~igkeit beseitigt 
und anderseits auch Streitigkeiten zwischen 
den, Versicherungsträgern und den Erben des 
verstor benen Vertragsarztes hintangehalten 
werden. 

Zu Z. 12: 

§ 357: 

Anläßlich der Verabschiedung der Novelle 
,zum Einführungsgesetz zu den Verwaltungs­
verfahrensgesetzen, BGBl. NI'. 92/1959, hat der 
Nationalrat am 18. März 1959 eine Ent­
schließung an die Bundesregierung gerichtet, 
womit diese unter anderem aufgefordert wurde, 
durch gesetzliche Maßnahmen die Träger der 
Sozia:lversicherung in den Geltungsbereich der 
Verwaltungsverfahrensgesetze einzu beziehen. 
Die Frage einer unbeschränkten Anwendbar­
keit der Bestimmungen des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950 im Verfahren 
vor den Sozial versicherungsträgern war schon 
wiederholt Gegenstand eingehender Prüfungen. 
Insbesondere wurde anläßlich der Ausarbeitung 
des Entwurfes des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes diese Frage neuerlich erörtert, 
wobei zum Ausdruck kam, daß zwar die An­
:we~dung einzelner Bestimmungen des Allge­
memen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 im 
Verfahren vor den Sozialversicherungsträgern 
möglich u~d angezeigt, jedoch eine voll­
ständige' Ubernahme der Verwaltungsver­
fahrensgesetze mit Rücksicht auf die beson­
deren Verhältnisse und Bedürfnisse bei den 
Sozialversicherungsträgern ausgeschlossen sei. 
Als Ergebnis dieser Untersuchungen wurde 
schließlich im § 357 ASVG. eine Reihe einzeln 
angeführter Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 im -Ver­
fahren vor den Versicherungsträgern für an­
wendbar erklärt. Das Allgemeine Sozialver­
sicherungsgesetz folgte mit dieser Regelung 
dem bewährten Vorbild des -früheren öster­
reichischen Re'chtes; nach den §§ 127 Abs. 2 
und 130 Abs. 5 des Gewerblichen Sozialver-

sicherungsgesetzes 1938, BGBl. Nr.' 1, war 
lediglich die Anwendbarkeit einzelner genau 
bezeichneter Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes im Verfahren 
veir den Versicherungsträgern vorgesehen. In 
den ,Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes (599 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates 
VII. Gl?) wurde darauf hingewiesen, daß diese 
im wesentlichen übernommene Regelung des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes hin­
sichtlich der' Anwendung von Bestimmungen 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1950 auf das Verfahren vor den Versicherungs­
trägern auf langjährigen Erfahrungen beruhe, 
die, bei der Durchführung der Sozialversiche­
rungsvorschriften gewonnen worden seien. Bei 
der Prüfung der vorliegenden Frage ist insbe­
sondere zu beachten, daß die vollständige 
Ingeltungsetzung des Allgemeinen Verwal­
tungsverfalirensgesetzes für die Versicherungs-

I träger nicht nur eine wesentliche zusätzliche 
Verwaltungsarbeit zur Folge hätte, sondern 
darüber hinaus die Erledigung der anfallenden 
Geschäftsstücke zum Nachteil der Versicherten 
noch mehr verzögert würde, ganz abgesehen 
davon, daß sich Auswirkungen auch im 
Bereich der Verwaltungskosten ergeben 
müßten. Es darf nicht übersehen werden, 
daß die den Sozialversicherungsträgern zuge­
wiesenen Erledigungen Massenabfel'tigungen 
sind und sein müssen. Jede Behinderung durch 
zusätzliche Vel'waltungsvorschriften muß 
zwangsläufig zu einer Erschwernis, einer ver­
zögerten Erledigung und zu Mehrkosten 
führen. Insbesondere das Ermittlungsver­
fahren vor den Sozial versicherungsträgern kann 
um so eher in einer vereinfachten Form durch­
geführt werden, als Rechtsmittel zur Verfügung 
stehen, die sowohl in Verwaltungssachen als 
auch in Lcistungssachen ein sehr eingehendes 
weiteres Verfahren gewährleisten. Es erwies 
sich somit lediglich als möglich, noch einzelne 
weitere Bestimmungen des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950 im Verfahren 
vor den Versicherungsträgern für anwendbar 
zu, erklären. per Katalog der anzuwendenden 
Bestimmungen im § 357 ASVG. wurde daher 
um die Bestimmungen der §§ 6 und 18 Abs. 1 
und 2 AVG. 1950 erweitert. Überdies wurde 
die hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 21 
AVG. 1950 derzeit bestehende Einschränkung, 
daß eine Zustellung durch die Gemeinden nicht 
zulässig sei, fallengelassen. 

Zu Z. 13: 

§ 359: 

Die Bestimmung des § 359 Abs. 2 erwies sich 
deshalb als ergänzungsbedürftig, weil sie keine 
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Möglichkeit bot, Dienstnehmern, die als Ver­
sicherte, Leistungswerber oder auch nur als 
Auskunftspersonen von einem Versicherungs­
träger vorgeladen werden, ne ben dem Verdienst­
entgang auch einen allenfalls eintretenden Ent­
gang an Krankengeld oder an Leistungen nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz - insbe­
sondere im Falle einer vom Versicherungs­
träger verfügten klinischen Durchuntersu­
chung - zu ersetzen. 

97 

trägen auf Hilflosenzuschuß in unbegründeten 
Fällen vor überflüssiger V erwaltungsar beit 
zu schützen. 

Zu Z. 16: 

§ 377: 

Durch die Neufassung des § 377 Abs. 2 
soll der Grundsatz der richterlichen Unab­
setzbarkeit auch hinsichtlich der Beisitzer 
des Schiedsgerichtes in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise verankert und damit 

Zu Z. 14: die Qualität der Schiedsgerichte der Sozial-
§ 361: versicherung als Gerichte weiter untermauert 

Der Anspruch auf die Leistungen der werden, nachdem bereits der Verfassungs­
Krankenversicherung für Angehörige (§ 123) gerichtshof in seinem Erkenntnis vom 3. Ok­
ist nach der geltenden Rechtslage ein Anspruch' tobel' 1956, B 167/56, die Schiedsgerichte 
des Versicherten und nicht des Angehörigen. der Sozialversicherung ausdrücklich als Ge­
Er kann daher auch nur vom Versicherten richte deklariert hat. 
selbst geltend gemacht werden. In der Praxis 
haben sich nunmehr Fälle ergeben, in denen 
auf Grund familiärer Zwistigkeiten der Ver­
sicherte sich weigert,e, für seine Angehörigen, 
die der Leistungen der Krankenversicherung 
bedürfen, die entsprechenden Ansprüche beim 
Versicherungsträger geltend zu machen. Durch 
die Änderung. im § 361 Abs. 2 soll nunmehr 
unter Beibehaltung der grundsätzlichen Re­
gelung, daß es sich auch bei Leistungen für 
Familienangehörige um Ansprüche des Ver" 
sicherten handelt, auch den Angehörigen 
selbst ein Antragsrecht eingeräumt werden, 

. allerdings nur unter der Voraussetzung, daß 
der Versicherte selbst die Antragstellung 

, ohne triftigen Grund verweigert. 
Die Praxis hat gezeigt, daß die Dienstgeber 

in vielen Fällen die Ausfolgung einer Be­
stätigung über die Höhe des Entgeltes ver­
weigern. Abgesehen von den Auseinander­
setzungen, die sich daraus zwischen dem 
Dienstnehmer und dem Dienstgeber ergeben, 
können aus der Unmöglichkeit der Vorlage 
einer Entgeltbescheinigung dem Dienstnehmer 
Nachteile erwachsen.' Der Dienstgeber wird 
daher durch die dem § 361 Abs. 3 anzufügenden 
Bestimmungen zur Ausstellung einer solchen 
Bestätigung verhalten werden. Bei dieser Ge­
legenheit soll auch die dem Dienstgeber 
schon bisher übertragene Aufgape, für die 
bei ihm beschäftigten Versicherten die Kran­
ken- und Zahnbehandlungsscheine auszustellen, 
im Gesetz festgelegt werden. 

Zu Z. 15: 

§ 362: 

Zu Z. 17: 

§ 380: 

Nach der geltenden Fassung des § 380 
Abs. 2 entscheidet über die Ablehnung eines 
ständigen Vorsitzenden oder eines seiner Stell­
vertreter der Präsident des Oberlandesgerichtes 
Wien. Es sind nun Zweifel aufgetaucht, 
ob der Präsident des Oberlandesgerichtes 
'Wien bei dieser Entscheidung als Organ 
der Rechtsprechung oder der Justizverwaltung 
handelt. Um diese Zweifel auszuschalten, 
sieht der Entwurf vor, daß über solche Ab­
lehnungen in Hinkunft das Oberlandesgericht 
Wien zu entscheiden hat. 

Zu Z. IS: 

§ 383: 

N ach der bisherigen :Fassung des § 383 
Abs. 2 ASVG. mußte auch eine sogena,nnte 
Säumnisklage, das ist eine Klage, die er­
hoben werden kann, wenn der Versicherungs­
träger den Bescheid innerhalb von neun 
Monaten nach Zustellung des Antrages auf 
Zuerkennung des Leistungsanspruches nicht 
erlassen hat, innerhalb der Frist von 'drei Mo­
naten nach Ablauf der neunmonatigen Frist 
erhoben werden. Durch die Neufassung des 
Abs. 2 wird die Befristung des Klagerechtes 
nur ~uf die Fälle eingeschränkt, in denen der 
Versicherungsträger bereits mit Bescheid ent­
schieden hat. In den Fällen der Säumnis 
des Versicherungsträgers kann die Klage 
nach Ablauf der neunmonatigen Frist ohne 
Befristung jederzeit erhoben werden. 

Die Ergänzung des § 362 Abs.2 eritspringt Zu den Z. 19 und 22: 
einem Bedürfnis der Praxis, um dieVer~ 
sicherungsträger in gleicher Weise wie bei §§ 385 und 391: 
Rentenanträgen auch bei der kurz- aufeinander-' Die im § 385 vorgenommene Änderung 
folgenden wiederholten Einbringungvon An- soll es hintanhalten, daß ein Leistungsemp-
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fänger, der zu Unrecht eine Leistung erhalten 
hat und daraufhin vom Versicherungsträger 
mittels Bescheides zur Rückerstattung der 
zu Unrecht bezogenen Leistung verhalten 
wird, durch beliebig lange Zeit diese Absicht 
des Versicherungsträgers dadurch vereiteln 
kann, daß er gegen den Bescheid des Versi­
cherungsträgers die Klage an das Schiedsgericht 
einbringt, worauf der Bescheid des Versi­
cherungsträgers außer Kraft tritt. Diese 
Klage konnte er nach der bisherigen Rechts­
lage wieder zurückziehen. Gegen den vom 
Versicherungsträger neuerlich erlassenen Be­
scheid konnte er wiederum die Klage eine 
bringen und sich sohin erfolgreich der Rück­
erstattungsverpflichtung entziehen. In Hin­
kunft wird in den Fällen der Rückforderung 
einer zu Unrecht bezogenen Leistung eine 
Zurücknahme der Klage nicht mehr zulässig 
sein. Es wird in allen solchen Fällen zu einem 
Urteil des Schiedsgerichtes kommen, das 
infolge der zu § 391 vorgenommenen Er­
gänzung darüber hinaus in die Lage versetzt 
wird, im Falle der Klageabweisung im Urteil 
dem Kläger den Rückersatz der zu Unrecht 
empfangenen Leistung an den Versicherungs­
träger aufzuerlegen. De,n Versicherungsträ­
gern wird damit die bisher nicht gebotene 
Möglichkeit eröffnet, derartige Rückersatz­
ansprüche gegen.den Leistungsempfänger auch 
tatsächlich durchsetzen zu können. 

Zu Z. 20: 

§ 386: 

Die Änderung im § 386 Abs. 1 Z. 3 soll den 
in Betracht kommenden beruflichen Ver­
tretungen und Gewerkschaften die Vertretungs­
möglichkeit vor dem Schiedsgericht auch in 
den Fällen einräumen, in denen sich die zu 
vertretende Partei im Ausland aufhält, . 

Zu Z. 21: 

§ 390: 

Wie die Erfahrung gezeigt hat, wurde. die 
Bestimmung des § 390 erster Satz ASVG. von 
verschiedenen Vorsitzenden von Schieds­
gerichten der Sozialversicherung dahingehend 
ausgelegt, daß auch Beschlüsse, mit denen 
die Einleitung des Verfahrens verweigert 
wird, durch den Vorsitzenden ohne Mitwir­
kung des Senates gefaßt werden können. 
Wenngleich durch die Judikatur des Ober­
landesgerichtes Wien die Gesetzwidrigkeit einer 
solchen Vorgangsweise bereits festgestellt 
wurde, erscheint es doch zweckmäßig, die in 
Betracht kommenden Bestimmungen in einer 
Weise neu zu fassen, die jede Möglichkeit 
einer solchen . Auslegung von vornherein aus­
schließt, 

Zu Z. 23: 

§ 396: 

Nach der geltenden Regelung sind im 
Leistungsstreitverfahren die Vorschriften des 
§ 65 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung sinngemäß 
anzuwenden. Danach kann eine arme Partei 
das Gesuch um Bewilligung des Armenrechtes 
nur dann beim Bezirksgericht ihres Wohn­
sitzes oder ständigen Aufenthaltes zu Proto­
koll erklären, wenn ihr Wohnsitz oder ständi­
ger AufenthaJt nicht im Sprengel des be­
treffenden Schiedsgerichtes liegt. Da der 
Sprengel immer ein ganzes Bundesland 
umfaßt, entstehen durch die Anwendung 
des § 65 Abs. I der Zivilprozeßordnung Härten. 
Diese spHen durch die hier vorgesehene Rege­
lung ausgeschlossen werden. 

Zu Z. 24: 

§ 397: 

Die Sonderregelung des § 397 Abs. I zweiter 
Satz in der geltenden Fassung, wonach die 
Kanzleigeschäfte der Schiedsgerichte in Bre­
genz und Eisenstadt von den dortigen Bezirks­
gerichten besorgt werden, kommt seit der 
Errichtung eines für Zivilrechtssachen zu­
ständigen Landesgerichtes in Eisenstadt durch 
das Bundesgesetz' vom 2. Dezember 1958, 
BGBL Nr. 269, nur mehr für das Schieds­
gericht in Bregenz in Betracht. Der zweite 
Satz des § 397 Abs. 1 wird daher entsprechend 
eingeschränkt. 

Zu Z. 25: 

§ 400: 

Nach geltendem Recht kann eine Berufung 
gegen ein Urteil eines Schiedsgerichtes der 
Sozialversicherung nur aus den Gründen der 
Nichtigkeit, der Aktenwidrigkeit und der 
unrichtigen rechtlichen Beurteilung erhoben 
werden. Eine Berufung aus den beiden letzt­
genannten Gründen ist überdies nur dann 
zulässig, wenn im Verfahren I. Instanz eine 
der im Gesetz bestimmt bezeichneten Fragen 
strittig war oder wenn in einer Leistungssache 
nach § 354 Z. 3 ASVG. (§ 114 Z. 3 GSPVG., 
§ 96 Z. 3 LZVG.) der Streitwert 10.000 S 
übersteigt. Auf Grund dieser Regelung können 
daher nur die für die Parteien besonders 
schwerwiegenden Fragen von der H. Instanz, 
dem Oberlandesgericht Wien, überprüft wer­
den. 

. Um nun den Rechtsschutz der Parteien 
des Leistungsstl'eitvel'fahrens dem in sonstigen 
gerichtlichen Verfahren üblichen Ausmaß an­
zupassen, soll das Berufungsrecht der Parteien 
durch die Zulassung der Berufungsgründe 
der Nichtigkeit, der Mangelhaftigkeit des 
Verfahrens, der Aktenwidrigkeit und der 
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unrichtigen rechtlichen Beurteilung in allen 
Zweigen der Sozialversicherung erweitert wer­
den. Damit wird einer auch von der Praxis 
immer wieder erhobenen Forderung Rech­
nung getragen. 

Zu Z. 26: 

§ 401: 

Nach geltendem Recht können die Be­
schlüsse eines Schiedsgerichtes, durch die 
das Armenrecht verweigert wurde, nicht an­
gefochten werden. 'Da diese Entscheidungen 
für die davon betroffenen Parteien von großer 
Bedeutung sind, soll in Hinkunft auch gegen 
Beschlüsse, durch welche der Antrag auf 
Bewilligung des Armenrechtes abgewiesen, 
das Armenrecht für erloschen erklärt oder 
entzogen wurde, ein Rekurs zulässig sein. 

Zu Z. 27: 

§ 406: 

99 

die Einbringung des Einspruches vorgesehenen 
einmonatigen Frist beim Versicherungsträger 
zu stellen. Der Antrag auf aufschiebende 
Wirkung wird sohin in der Regel zweck­
mäßigerweise zugleich mit der Einbringung 
des Einspruches gestellt werden. 

Zu Z. 31: 

§ 420: 

Von Versicher).wgsvertretern ausdem Kreise 
der, unselbständig Erwerbstätigen wird oft 
Klage geführt, daß sie bei ihren Dienst­
gebern Schwierigkeiten hätten, die für die 
Ausübung des Amtes als Versicherungsver­
treter erforderliche Freizeit zu erhalten. Um 
allen Beteiligten den Charakter des Amtes 
eines Versicherungsvertreters als eine öffent­
liche Verpflichtung - gleichwie etwa das Amt 
eines Schöffen - deutlich vor Augen zu 
führen, wird im § 420 Abs. 5 ein entsprechender 
Hinweis in das Gesetz aufgenommen. 

Die Änderungen im 
ähnlichen Erwägungen, 
artigen Änderung im § 
den. 

§ 406 entspringen 
" I . h Zu Z. 32: WIe SIe zur g elC -

359 dargestellt wur- § 423: 

Zu Z. 28: 

§ 408: 

Die Ergänzung im § 408 beseitigt eine sach­
lich nicht gerechtfertigte Einschränkung des 
Kreises der zur Fortsetzung des Verfahrens 
berechtigten Kinder. 

Zu Z. 29: 

§ 409: 

Die Bestimmung des § 409 ASVG. in der 
derzeitigen Fassung ist insofern unvollständig, 
als sie wohl die Zuständigkeit der Träger 
der Krankenversicherung hinsichtlich der in 
der Unfall- und Pensionsversicherung Teil­
versicherten vorsieht, jedoch keine Regelung 
hinsichtlich der Zuständigkeit für die in der 
Kranken- und Unfallversicherung Teilver­
sicherten trifft. In die Neufassung des § 409 
wurde diese fehlende. Zuständigkeitsregelung 
aufgenommen. Die Bestimmung wurde außer­
dem durch die Aufnahme der für die neu 
eingeführte Selbstversicherung nach § ~9 a 
erforderlichen Zuständigkeitsregelung ergänzt. 

Zu Z. 30: 

§ 412: 

Bei der Anwendung der Bestimmungen 
des § 423 Abs. 5 erster Satz ASVG. ergaben 
sich Zweifel, ob die Zuständigkeit zur Durch­
führung der Enthebung aus dem Grunde der 
Neuwahl in die entsendende Interessenver­
tretung der Aufsichtsbehörde oder dem Ob­
mann des Versicherungsträgers zukomme. Die 
Bestimmung des § 423 Abs. 5 stellt einen 
Spezialfall des Abs. 3 dar, der sich von der 
Regelung des Abs. 3 dadurch unterscheidet, 
daß die Enthebung im Falle des Abs. 5 vor-
genommen werden 'm u ß, während sie in den 
Fällen des Abs. 3 in das Ermessen der ent­
sendenden Stelle, d. i. der Aufsichtsbehörde, 
gestellt ist. Im Hinblick auf diese zwischen 
Abs. 3 und Abs. 5 bestehenden Zusammen­
hänge ergibt sich, daß auch im Falle des 
Abs. 5 die Aufsichtsbehörde die zur Vornahme 
der Enthebung zuständige Stelle sein muß. 
Um dies auch im Gesetzestext in zweifels­
freier Weise zum Ausdruck zu bringen, wurde 
der erste Satz des Abs. 5 entsprechend ab­
geändert. 

Zu Z. 33: 

§ 433: 

Durch die Änderungen im § 433 wird die 
bisher der Satzung des Hauptverbandes ~er 
österreichis chen Sozial versicherungsträger ü ber-

Im Interesse der Rechtssicherheit wird lassene Festsetzung der Zahl der Mitglieder 
für die Einbringung des Antrages auf auf- der Hauptversammlung des Hauptverbandes 
schiebende Wirkung für den Einspruch an im Gesetz selbst vorgenommen; darüber hinaus 
den Landeshauptmann eine Frist eingeführt. werden noch weitere Regelungen hinsichtlich 
Ein derartiger Antrag ist innerhalb der für I der Verwaltungskörper des Hauptverbandes 
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getroffen, die sich im Interesse eines reibungs-I A bs. 4 unter anderem auch der Mitwirkung 
losen Funktionierens der SelbstverwaJtung I der Vertragspartner der ~rankenversicherungs­
als notwendig und zweckmäßig erwiesen f träger, insbesondere der Ärzte und Apotheker. 
haben. ! Diesc Mitarbeit kann, weil die Beziehungen 

Zu Z. 34: 

§ 438: 

zwischen den Trägern der Sozialversicherung 
und den freiberuflich tätigen Ärzten, Dentisten, 
Apothekern usw. nach § 338 Abs. 1 ASVG. 
durch privatrechtliche Verträge geregelt wer-

Zur Hintanhaltung allfälliger Zweifel wurde den, nur vertraglich vereinbart, aber nicht 
die Bestimmung des § 438 Abs .. 1 Z. 2 neu erzwungen werden. Es ist den Krankenver­
gefaßt. Bemerkt wird, daß es sich bei den in sicherungsträgern trotz intensiver Bemühun­
der Neufassung genannten lnstandsetzungs- gen bisher nicht gelungen, entsprechende 
arbeiten begrifflich nur um Instandsetzungs- Vereinbarungen mit den Vertragspartnern her" 
arbeiten an schon bestehenden Einrichtungen beizuführen. Zur Beseitigung der aufgezeigten 
handeln kann. rechtlichen Schwierigkeiten hinsichtlich der 

Schon nach der derzeitigen Rechtslage ist I Aufteilu?g bes~immter Versichertengruppen 
das Recht des Präsidenten des Hauptver- sollen die BestImmungen des § 444 Abs. 4 
bandes, bei Nichtzustandekommen eines gül- nunmehr neu g~faßt werden. Um den durch 
t~gen Beschlusses des erweiterten Vorstandes I die sonstigen Änderu~~~n der vorliegenden 
eme Entscheidung des Bundesministeriums Novelle verwaltungsmaßlg stark belasteten 
für soziale Verwaltung herbeizuführen, ge- Kra?kenversicherungsträgern Zeit zur Vor­
setzlich verankert, da im § 434 Abs. 1 letzter bereItung der auf Grund der Neufassung des 
Satz ASVG. festgelegt ist, daß die im ASVG. § 444 Abs. 4 erforderlichen Maßnahmen zu 
für die Obmänner vorgesehenen Bestimmungen geben~ soll diese Regelung erst am 1. Jänner 
auch für den Präsidenten und die Vize- 1963 m Kraft treten. 
präsidenten des Hauptverbandes gelten. Um 
jeden Zweifel auszuschließen, wurde eine aus­
drückliche diesbezügliche Ergänzung im nenen 
Abs. 5 des § 438 vorgenommen. 

Zu Z. 35: 

§ 444: 

§ 444 Abs. 4 ASVG. in der bisherigen 
Fassung b~stimmte, daß die Gebietskranken­
kassen, die Landwirtschaftskrankenkassen und 
die Betriebskrankenkassen, die Erfolgsrechnung 
und die statistischen Nachweisungen getrennt 
-nach Versicherten, die der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter zugehören, und Versicherten, 
die der Pensionsversicherung der Angestellten 
zugehören, zu erstellen hItben. Gemeinsame 
Einnahmen urid Ausgaben sollten auf die 
genannten Versichertengruppen auf Grund 
eines Vorschlages des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger, der 
der Zustimmung des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung bedarf, aufgeteilt werden. 
Bei diesen Bestimmungen ergaben sich recht­
liche Schwierigkeiten insofern, als der Gesetz­
geber ·die Frage offengelassen hat, ob sich 
die Trennung der Erfolgsrechnung und der 
statistischen Nachweisungen lediglich auf die 
Versichertengruppen der (in Beschäftigung 
st~henden) Arbeiter und der (in Beschäftigung 
stehenden) Angestellten erstrecken soll oder 
ob und in welcher Weise auch die übrigen 
bei den Krankenkassen geführten Versicherten­
gruppen auf die bei den oben genannten Ver­
sichertengruppen aufzuteilen sind. Darüber 
hinaus bedarf es zur Durchführung des § 444 

Zu Z. 36 bis 38: 

§§ 453 bis 455: 

Gemäß § 453 Abs. 2 ASVG. in der derzeit 
geltenden Fassung ist die Satzung· binnen 
drei Monaten nach Beschlußfassung im 
"Amtsblatt. zur Wiener Zeitung" beziehungs­
weise in der amtlichen Landeszeitung zu 
verlautbaren. Die Einhaltung dieser Frist 
begegnete in der Praxis aus technischen 
Gründen oftmals größten Schwierigkeiten, da 
das Genehmigungsverfahren bei umfangreiche­
ren Satzungen oder Satzungsänderungen be­
trächtliche Zeit in Anspruch nimmt. In 
Anlehnung an die Regelung im § 185 Abs. 3 
GSPVG. und im § 167 Abs. 3 LZVG. soll die 
Frist für die Verlautbarung der Satzung daher 
nunmehr mit der Genehmigung der Satzung 
zu laufen beginnen. Aus systematischen Grün­
den wurde die entsprechende Regelung nicht 
wie bisher im § 453 Abs. 2, sondern in der 
Neufassung des § 455 Abs. 1 ASVG. vor­
gesehen. 

Zu Z. 39: 

§ 456: 

Da die Krankenordnung nicht nur das 
Verhalten der Versicherten sondern auch 
das Verhalten der· als Angehörige geltenden 
Personen regeln soll und da ferner die Leistun­
gen der Krankenversicherung nicht nur :für 
Erkrankungsfälle, sondern auch für den Ver­
sicherungsfall der Mutterschaft gebühren, der 
keine Erkrankung darstellt, war die bis. 
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Die Neufassung sieht eine entsprechende Er­
weiterung vor. 
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des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
geregelten Krankenversicheru~g zugehören sol­
len. 

Der Entfall des letzten Satzes im §. 472 
Abs. 1 bewirkt, daß in der von der Ver-

Zu Z. 40 bis 44: . sicherungsanstalt der österreichischen Eisen-

§§ 462 b' 470' bahnen nach den Vorschriften über die Kran-
IS . kenversicherung der Bundesangestellten durch-

Die Änderungen im Abschnitt I des Neunten geführten Krankenversicherung an die Stelle 
Teiles des ASVG., betreffend die Versicherung I der bisher geltenden Höchstbeitragsgrundlage 

. der unständig beschäftigten Arbeiter in der von 3000 S die in der Krankenversicherung 
Land- und Forstwirtschaft, sind einerseits der Bundesangestellten gemäß § 488 Abs. 2 
durch Anpassung an die durch die vorliegende ASVG. allgemein geltende Höchstbeitrags­
Novelle geänderten Bestimmungen im Ersten grundlage von 3600 S tritt. Diese Erhöhung 
u~d Zweiten Teil des ASVG. ~edingt; ander- der Höchstbeitragsgrundlage soll zusammen 
selts finden Anregungen auf Anderungen Be- mit der durch die Änderung im § 472 Abs. 4 
rücksichtigung, die sich im Zuge der An- ASVG. vorgenommenen Erhöhung des höchst­
wendung. dieser B.estimmungen in der Praxis zulässigen Beitragssatzes von 4·8 v. H. auf 
als zweckmäßig erwiesen haben. 5·1 v. H. der Bemessungsgrundlage dazu 

Zu Z. 45: 

§ 472: 

Nach der Bestimmung des drittletzten 
Satrles des § 472 Abs. 1 ASVG.· in der der­
zeitigen Fassung sind die Bediensteten' der 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen bei dieser Anstalt nach den 
Bestimmungen der Krankenversicherung der 
Bundesangestellten kranken versichert, sofern 
sie im Erkrankungsfall Anspruch auf Fort­
bezug ihrer Dienstbezüge durch mindestens 
sechs Monate haben. Da in der Krankenver­
sicherung der Bundesangestellten kein Kran­
kengeld gewährt wird, bedeutet diese Rege­
lung eineUnbilligkeit gegenüber den Be­
diensteten anderer Versicherungsträger, die 
in:der nach dem Zweiten Teil des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes geregelten Kran­
kenversicherung versichert sind. Denn die­
jenigen Bediensteten, die auf Grund der 
bestehenden Dienstordnungen im Erkrankungs­
fall Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes 
durch mehr als sechs, aber weniger als zwölf 
Monate haben, hatten, wenn sie der nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz ge­
regelten Krankenversicherung angehörten, An­
spruch auf Krankengeld bis zur Dauer von 
52 Wochen, während sie aus der Kranken­
versicherung der Bundesangestellten für diese 
Zeit keine laufende Geldleistung erhalten 
können. Durch die vorgesehene Neuregelung 
sollen daher nur jene Bedienstete der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen der von der Anstalt durchgeführten 
Krankenversicherung der Bundesangestellten 
angehören, die Anspruch auf Fortzahlung qes 
Entgeltes durch mindestens zwölf Monate 
haben, während die übrigen Bediensteten 
der von dergleichen Anstalt durchgeführten, 
nach den Bestimmungen des Zweiten Teiles 

dienen, die finanzielle Gebarung der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen hinsichtlich der nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung der Bundes­
angestellten durchgeführten Krankenver­
sicherung, die in den letzten Jahren eine 
bedrohliche Entwicklung genommen hat, zu 
sanieren. 

Der Entfall der Zitierung des § 24 b der 
Besoldungsordnung für die Beamten der Öster­
reichischen Bundesbahnen im § 472 Abs. 4 
ergibt sich aus der durch die 'Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes bedingten Ände­
rung im § 488 Abs. 2 letzter Satz. 

Zu Z. 46: 

§ 474: 

Nach der Bestimmung des§ 474 Abs. I 
letzter Satz ASVG. wird die Versicherungs­
anstalt der österreichischen Eisenbahnen er­
mächtigt, in der Satzung für Personen, die der 
Pensionsversicherung der Angestellten ange­
hören, soweit sie im Erkrankungsfall An­
spruch auf Weiterzahlung ihrer Bezüge durch 
mindestens sechs Wochen haben" einen er­
mäßigten Beitragssatz in der Krankenver­
sicherung festzusetzen. Unter den bei der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen krankenversicherten Eisenbahnbedien­
steten gibt es jedoch auch solche Bedienstete 
von Privatbahnen, die zwar der Pensions­
versicherung der Arb,eiter angehören, aber 
dennoch im Erkrankungsfall Anspruch auf 
Fortzahlung ihrer Bezüge durch länger als 
sechs Wochen haben. Für diese Personen 
kann nach der derzeitigen Rechtslage bei 
gleichen Leistungsansprüchen ein ermäßigter 
Beitragssatz, wie er für die der Pensionsver­
sicherung der Angestellten zugehörigen Per­
sonen festgesetzt werden kann, nicht einge­
führt werden. Um diese Unbilligkeit zu be-
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seitigen, wurde die Einschränkung der Aus­
nahmeregelung des § 474 Abs. 1 letzter Satz 
auf die der Pensionsversicherung der Ange­
stellt.en zugehörigen Personen fallengelassen. 

schrift des § 480 Abs. 2 erwies sich deshalb 
als ergänzungs bedürftig, weil ihre Anwendung 
bei der Ermittlung der ~rsatzansprüche im 
Verhältnis zu den Trägern der Meisterkranken­
versicherung im Hinblick auf das andersge-
artete Leistungssystem dieser Sonderversi-

Zu Z. 47: cherung Schwierigkeiten bereitete. Für die 
§ 479: Ermittlung der Ersatzansprüche im Verhältnis 

Das ASVG. enthält im § 479 ASVG. die zu den Trägern der Meisterkrankenversicherung 
gesetzliche Grundlage für die Durchführung wur~en daher entsprechende Sondervor­
der zusätzlichen Pensionsversicherung der Be-I schnften aufgenommen. 
diensteten von privatbahnunternehmUngen.! Z Z 49' . 
Bis zum Erscheinen eines besonderen Bundes- u . . 
gesetzes zur Regelung der zusätzlichen Pen- § 480 a: 
sionsversicherung ist diese Versicherung durch Aus dem Umstand, daß in der nach dem 
die Satzung der in B~trachtkomm~nden V~r- Zweiten Teil des ASVG. geregelten Kranken­
sic~erungsträger zu r~geln. } 479.m der b~s- versicherung der Versicherungsfall der Mutter­
hengen Fassung enthalt daruber hmaus ledIg- schaft mit dem Beginn der sechsten Woche vor 
lieh Bestimmungen über die Rechtsstellung der voraussichtlichenEntbindung eintritt (§ 120 
d~r Pensionsinstit~te und übe~ die Aufsicht. Z. 3), in der nach dem BKVG. 1937 geregel~en, 
DIe AnwendbarkeIt der BestImmungen des Krankenversicherung aber mit dem Entbm­
Siebenten. Teil?s des ASVG. ü~er .das Ver- dungstag selbst, kann der Fall eintreten, daß 
fahren ergIbt SICh aus der ausdruckhchen An- eine Versicherte, die innerhalb der letzten 
ordnung im § 352 ASVG. Alle übrigen Be- sechs Wochen vor der Entbindung mit ihrer 
stimmungen des ASVG. finden nach der gegen- Versicherungszuständigkeit vom Träger der 
wärtigen. Rechtslage. auf die zusätzlic~e Pen- Bundesangestellten-Krankenversicherung zu 
sionsversICherung keme Anwendung, dIe Rege- einem Krankenversicherungsträger nach dem 
lung ist diesbezüglich ausschließlich der Satzung ASVG. überwechselt, in keiner der beiden Ver­
der Institute überlassen. Durch die Satzung sicherungen anspruchs berechtigt wäre, obwohl 
.der Pensionsinstitute können aber nicht An- sie durchlaufend versichert war. Im umge­
gelegenheiten geregelt werden, die über den kehrten Fall könnte eine Versicherte, die 
unmittelbaren Rechtsbereich der Pensions- innerhalb der letzten sechs Wochen vor der 
institute hinaus in den Rechtsbereich ande:er Entbindung vom ASVG.-Krankenversiche­
öffentlich-rechtlicher Körperschaften em- runasträger zum BKVG.-Krankenversiche­
greifen. Be~üglich. solcher Angelegenh.eiten run~sträger wechselt, allenfalls einen doppelten 
bedarf es emer entsprechenden gesetzhchen Leistungsanspruch geltend machen. Zur Ver­
Regelung. In dem neu angef~gt.en Abs. 2 meidung dieser unerwünschten' Auswirkungen 
des § 479 werden daher bezughch solcher wird durch die neu eingefügte Bestimmung 
über den Rechtsbereich der .Pensi~nsinstitute des § 480 a festgelegt, daß in solchen Fällen 
hina usgehender AngelegenheIten dIe entspre- der Versicherungsträger zur Erbringung der 
chenden Bestimmungen des ASVG. für an- Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
wendbar erklärt. Mutterschaft zuständig ist, bei dem die Ver-

Bezüglich der Änderung der Bezeichnung sicherung im Zeitpunkt der Entbindung be­
des Pensionsinstitutes der Linzer Elektrizitäts- steht. 
und Straßenbahn-Aktiengesellschaft gelten die 

. entsprechenden Ausführungen in der Begrün­
dung zur Änderung des § 250 ASVG. 

Zu Z. 48: 

§ 480: 

Die Aufzählung der Bestimmungen des 
Ersten bis Achten Teiles des ASVG., die auch 
in den Sonderversicherungen der Kranken­
versicherung der Bundesangestellten, der 
Meisterkrankenversicherung und der N otar­
versicherung entsprechend. anwendbar sein 
sollen, wurde durch die Aufnahme einiger 
weiterer Bestimmungen ergänzt, deren An­
wendung im Bereich der Sonderversicherungen 
sich als angezeigt erwiesen hat. Die Vor-

Zu Z. 50: 

§ 481: 

Nach der gegenwärtigen Rechtslage fehlt 
eine Bestimmung, daß die Regelung der 
§§ 453 und 455 Abs. 1 ASVG. bezüglich der 
Satzungen und der Genehmigung der Sat­
zungen auch für den Verband der Meister­
krankenkassen Anwendung findet. Eine ent­
sprechende Ergänzung der §§ 481 und 493 
ist daher erforderlich. 

Zu Z. 51: 

§ 483: 

Es wurde der Wunsch herangetragen, die 
Mitglieder der Landtage, die nicht bereits auf 
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Grund anderer gesetzlicher Bestimmung in der 
Krankenversicherung pflichtversichert sind, in 
die Krankenversicherung der Bundesangestell­
ten einzubeziehen. Da die im § 1 a Bundes­
angestellten-Krankenversicherungsgesetz 1937, 
BGBL NI'. 94, in der Fassung des § 487 ASVG. 
vorgesehene Ermächtigung, im Verordnungs­
weg bestimmte Gruppen von Personen in 
diese Versicherung einzubeziehen, keine aus­
reichende Rechtsgrundlage bietet, um den ge­
nannten Personenkreis durch Verordnung in 
die Krankenversicherung der Bundesange­
stellten einzubeziehen;wird diese Einbeziehung 
in Anlehnung an die Bestimmungen über die 
Versicherungspflicht der Mitglieder des N ational­
rates und des Bundesrates in der Kranken­
versicherung der Bundesangestellten (§ 8 des 
Bundesgesetzes vom 29. Februar 1956, BGBL 
NI'. 57) von Gesetzes wegen vorgenommen. 

Zu Z. 52: 

§ 485: 

Aus den zu Art. II Z. 1,3 (§ 133 Abs. 4) 
angeführten Erwägungen mußte auch in der 
Krankenversicherung der Bundesangestellten, 
in der ebenfalls der Angehörigenbegriff des 
§ 123 ASVG. gilt (§ 485 Abs. 1), eine ent­
sprechende Ergänzung vorgenommen werden. 

Zu Z. 53: 

§ 485 a: 

Diese neu eingefügte Bestimmung entspricht 

Zu Z. 54: 

§ 488: 

103 

Gemäß der Kundmachung des Bundes­
kanzleramtes vom 29. Juli 1958, BGBL NI'. 179, 
wurde § 53 Abs. 1 des Gehalts-Überleitungs­
gesetzes vom Verfassungsgerichtshof mit Er­
kenntnis vom 28. Juni 1958, G 20, als ver­
fassungswidrig' aufgehoben. Auf diese Auf­
hebung mußte in der Vorschrift des § 488 
Abs. 2 letzter Satz entsprechend Bedacht ge­
nommen werden. 

Zu Z. 55: 

§ 491: 

Außer'§ 480 ASVG, regelt auch § 481 letzter 
Satz dieses Gesetzes die Anwendbarkeit von 
Bestimmungen des Achten Teiles inder 
Meisterkrankenversicherung. Die Zitierung in 
der Einleitung des § 491 ist daher entsprechend, 
zu ergänzen. Außerdem wurde die Aufzählung 
der in der Meisterkrankenversicherung anzu­
wendenden Bestimmungen des Ersten, Zweiten, 
Fünften und Achten Teiles des ASVG. noch 
durch die Anführung einiger weiterer Be­
stimmungen ergänzt, deren Anwendung in der 
Meisterkrankenversicherung sich als angezeigt 
erwiesen hat. Der § 491 wurde unter Berück­
sichtigung aller dieser Ergän~ungen neu gefaßt. 

Zu Z. 56: 

§ 492: 

hinsichtlich ihres ,Abs. 1 dem ebenfalls neu § 492 ASVG. in der bisherigen Fassung 
eingefügten Abs. 4 im § 144. Die zur Er- enthält eine Regelung für den Fall, daß zu 
gänzung des § 144 aufgenommenen Ausfüh- einer ,bestehenden Pfliehtversicherung in der 
rungen gelten auch für den Inhalt des § 485 a nach dem' ASVG. geregelten Kra:nkenversi­
Abs, 1. Die Regelung des Abs. 2 trägt dem cherung eine Pflichtversicherung in der Mei-' 
Umstand Rechnung, daß für die nach dem sterkrankenversicherung hinzutritt. In solchen 
BKVG. Versicherten keine Unfallversicherung Fällen ist auf Antrag des Pflichtversicherten 
besteht und daß weiters in der Kranken- eine Befreiung von der Meisterkrankenversi­
versicherung nach dem BKVG. die Leistungs- cherung möglich. Eine ähnliche Regelung 
pflicht hinsichtlich der Gewährung von An- für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
staltspflege zeitlich begrenzt ist. Erkrankt ASVG. bereits bestehenden Fälle der Aus­
daher zum Beispiel ein nach dem BKVG. übung von zwei Erwerbstätigkeiten, die sowohl 
Versicherter 'an einer Krankheit, die beim die Pflichtversicherung nach dem ASVG. als 
Bestehen einer Unfallversicherungspflicl.lt als auch die Pilichtversicherung in der Meister­
Berufskrankheit gelten würde, so besteht nach krankenversicherung begründeten, enthält die 
der gegenwärtigen Rechtslage keine Möglich- Übergangsbestimmung des § 510 ASVG. in der 
keit, ihm über die Höchstanspruchsdauer des derzeitigen Fassung. Durch die in der Neu­
BKVG. hinaus die noch notwendige Anstalts- fassung des § 492 vorgenommene Erweiterung 
pflege zu gewähren, während er, wäre er unfall- des Anwendungsbereichesdieser Bestimmung 
versichert, diese im Rahmen der Unfallheil- auf bereits bestehende Fälle einer derartigen 
behandlung für die Dauer der Notwendigkeit Doppelversicherung wird die Übergangs­
erhalten könnte. Für diese an sich seltenen bestimmung des § 510 völlig entbehrlich. 
Fälle, wird durch die Regelung des § 485 a Sie wird daher zugleich mit dem Inkrafttreten 
Abs. 2 eine Verlängerung der Anspruchsdauer I der Neufassung des § 492 Abs. 1 aufgehoben. 
für Anstaltspflege für die Dauer der Not-I' Der in der Fassung des Stammgesetzes des 
wendigkeit ermöglicht. ASVG. vorhanden gewesene Abs. 2 des § 510 
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wurde bereits durch Art. II Z. 12 der 3. Novelle 
zum ASVG., BGBI. Nr. 294/1957, mit Wirk­
samkeit ab 1. Juli 1958 aufgehoben. 

Anläßlich der Neufassung des § 492 wurde 
an Stelle der bisherigen Befreiung von der 
Meisterkrankenversicherung ein Ruhen dieser 
Versicherung vorgesehen; darüber hinaus wurde 
auch Vorsorge getroffen, daß kurzfristige 
Unterbrechungen der das Ruhen begründenden 
Pilichtversicherung beziehungsweise des Ltii­
stungsbezuges keine Auswirkung auf das Ruhen 
der Meisterkrankenversicherung haben. 

Zu Z. 57: 

§ 493: 

Zu der hier vorgesehenen Zitierungsänderung 
im § 493 Abs. 2 wir<! auf die Ausführungen in 
der Begründung zur Anderung des § 481 ASVG. 
verwiesen. 

ZU Z. ~8: 

§ 501: 

versicherung eine ähnliche Behandlung auf die 
Dauer zu versagen. Nach der Neufassung des 
§ 501 Abs. 2 sollen daher unter der Voraus­
setzung, daß der Rentenberechtigte am 1. De­
zember 1961 seinen Wohnsitz in Österreich 
hatte, die wiederaufgelebten Renten auch für 
die Zeit vor dem 10. April 1945 nachgezahlt 
werden, und zwar in der seinerzeit bestandenen 
Höhe. Darüber hinaus wird eine Ermächtigung 
für den Unterstützungsfonds des Versiche­
rungsträgers vorgesehen, zu diesen nach­
gezahlten Renten einen Zuschlag bis zu 
500 v. H. dieser Rente zu gewähren. Dieses 
Höchstausmaß des Zuschlages' entspricht dem 
Höchstausmaß, welches auch im § 4 Abs. 3 
des Beamten-Entschädigungsgesetzes, BG BI. 
Nr. 181/1952, in der Fassung der Novelle 
BGBI. Nr. 117/1961 für einen derartigen 
Zuschlag vorgesehen ist. Die Nachzahlupg 
für die Zeit vor dem 10. April 1945 wurde 
deshalb auf Personen beschränkt, die ihren 
Wohnsitz am 1. Dezember 1961 in Österreich 
hatten, weil die Wiedergutmachung für die 
im' Ausland lebenden politisch Verfolgten 
Aufgabe des Hilfsfonds sein wird, für den 
seitens der Republik Österreich auf Grund des 
Bundesgesetzes vom 22. März 1961, BGBI. 
Nr. 100, Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Nach der' gegenwärtigen Regelung des 
§ 501 Abs. 2 sind Renten, auf die der Anspruch 
gemäß der Begünstigungsbestimmung des § 501 
Abs. 1 wieder auflebt, für die Zeit ab 10. April 
1945 nachzuzahlen; für die Zeit vor dem 
10. April 1945 fand nach den bisherigen Be- Zu Z. 59 lit. a: 
stimmungen keine Nachzahlung statt. Für § 502 Abs. 1 erster Satz: 
diese Regelung, die aus § 113 Abs. 2 Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetz 1953, BGBI. 
Nr. 99, übernommen worden war, ist, wie aus 
den Erläuternden Be,merkungen zur Regie­
rungsvorlage des SV-ÜG. zu entnehmen ist, 
die Erwägung maßgebend gewesen, daß 
Wiedergutmachungsansprüche für vor dem 
10. April 1945 gelegene Zeiträume gegen das 
Deutsche Reich und nicht gegen' die Republik 
Österreich oder die österreichischen Versiche­
rungsträger zu richten sind, die in diesen 
Zeiträumen infolge der Besetzung Österreichs 
an der Ausübung jeglicher Verwaltungstätig-

Nach § 502 Abs. 1 erster Satz in der gelten­
den" Fassung ist die Berücksichtigung der 
Zeiten einer Untersuchungshaft, Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe, Anhaltung oder Arbeits­
losigkeit sowie der Ausbürgerung als PHicht­
beitragszeiten für Personen vorgesehen, die 
"vorher versichert waren". Da die Formu­
lierung dieser Voraussetzung zu verschiedenen 
Zweifel Anlaß gegeben hat, soll sie in der 
Neufassung des ersten Satzes des Abs. 1 
genauer umschrieben werden. 

keit verhindert waren und auch nicht als Zu Z.59 lit. b, 60 bis 62 und 74: 
Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches be- §§ 502 Abs.lletzter Satz, 503 bis 506 und 542: 
ziehungs weise aer reichsdeutschen Versiche­
rungsträger zur Übernahme solcher Wiedergut­
machungsleistungen für Zeiten vordem 10. April 
1945 herangezogen werden können. In der 
letzten Zeit wurden auf anderen Verwaltungs­
gebieten, nämlich im Bereich der Opferfürsorge 
und im Bereich der Beamtenentschädigung, im 
Zusammenhang mit den österreichisch­
deutschen Vermögensverhandlungen gesetz­

Die in Rede stehenden Änderungen werden 
-zum Teil schon seit längerer'Zeit - von 
den Vertretern der begünstigten Personen 
als notwendig angestrebt. Die Antragsteller 
sind der Meinung, daß diesen Wünschen nun­
mehr im Rahmen dieser großen Änderung 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
Rechnung getragen werden sollte. 

liche Regelungen geschaffen, die von der Zeit Zu Z. 63: 
ihres noch in der Zukunft liegenden Inkraft-
tretens an gewisse Entschädigungen auch für § 509: 
vor dem 10. April 1945 liegeJ;lde Zeiträume, Lernschwestern (KrankenpHegeschülerinnen) 
vorsehen. Es erschien unbillig, den noch sind .gemäß § 4 Abs. 1 Z. 4 seit dem Inkraft­
lebenden Rentenberechtigten aus der Sozial- treten des Allgemeinen Sozialversicherungs-
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gesetzes vollversichert. Die nach den früheren I leistung unterbleibt. Die Rechtsprechung der 
Vorschriften (§ 363 a RVO.) für diese Per- übrigen damit befaßten Stellen hat sich dieser 
sonen vorgesehene Übernahme der Kranken- Praxis im Hinblick auf den klaren Gesetzes­
pflege durch die Gebietskrankenkassen ist wortlaut nicht angeschlossen. Die betroffenen 
damit seit 1. Jänner 1956 weggefallen. Damit Personen, die eine Zusatzversicherung nach 
hatte aber auch der letzte Satz des § 509 dem früheren Recht eingegangen sind, haben 
von Anfang an keinen normativen Inhalt. es als große Härte empfunden, daß durch 
Seine Streichung bewirkt keine Änderung der die Regelung, wie sie im § 513 vorgesehen 

'geltenden Rechtslage. war, die von ihnen seinerzeit geleisteten 
Wie schon in der Begründung zu § 125 Beiträge zur Zusatzversicherung keine zusätz­

ausgeführt wurde, besteht das Bestreben, liehe Mehrleistung beim Sterbegeld bewirkten, 
die derzeit noch aus verschiedenen Zeit- wenn die Pflichtleistung erweitert worden ist. 
abschnitten stammenden Vorschriften für die Um diese Personen beschwerdefrei stellen 
im Sinne des § 509 einbezogenen Personen zu können und um anderseits die dadurch 
und für die nach § 9 einbezogenen Personen, bewirkte Rechtsunsicherheit zu beseitigen so­
insbesondere hinsichtlich des Umfanges der wie für die bestehende Praxis der Versiche­
Leistungsansprüche, zu' vereinheitlichen. Für rungsträger die gesetzliche Deckung zu ver­
diese im Verordnungs weg zu treffenden Maß- schaffen, erfährt der erste Satz des § 513 
nahmen ist zunächst erforderlich, daß die Abs. 1 die vorgesehene Neufassung. 
Wirksamkeit der für die Krankenversicherung 
der nach § 9 einbezogenen Personen geltenden 
Vorschriften auch auf die im § 509 genannten 
Personen ausgedehnt wird. Dies soll durch 
die Neufassung des zweiten Satzes des § 509 
bewirkt werden. ' 

Zu Z.64: 

§ 510: 

Auf die Ausführungen in der Begrü.ndung 
zu § 492 (Z. 56) wird hingewiesen. 

Zu Z.65: 

§ 513: 

§ 513 Abs. 1 sah bisher vor, daß nach den 
vor dem 1. Juni .1956 in Geltung gestandenen 
Bestimmungen bestehende Zusatzversicherun­
gen von Rentnern in der Krankenversicherung 
aufrecht bleiben, soweit sie Leistungen zum 
Gegenstand haben, die über das im Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz für Rentner 
vorgesehene Ausmaß hinausgehen. Soweit es 
sich hiebei um Zusatzversicherungen auf 
Sterbegeld handelt, bleiben solche nach dem 
Wortlaut dieser Bestimmung mit dem Anteil 
aufrecht, um den die Zusatzversicherungen 
das nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz gebührende Sterbegeld übersteigen. 
Auf Grund einer - allerdings vereinzelt ge~. 
bliebenen - im Verwaltungsverfahren er­
gangenen Entscheidung eines Landeshaupt­
mannes haben die Versicherungsträger ihre 
Praxis im Sinne einer Empfehlung des Haupt­
verbandes der österreichischen Sozialversiche­

_rungsträger dahin geändert, daß bestehende 
Zusatzversicherungen auf Sterbegeld mit ihrer 
vollen seinerzeit eingegangenen Höhe auf­
recht bleiben und die derzeit vorgesehene 
Anrechnung der nach dem Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz gebührenden Sterbegeld-

Zu Z.66: 

§ 522: 

Im Sinne des schon in der 8. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zutage 
getretenen Bestrebens, die Rentenberechtig­
ten, deren ROentenansprüche noch aus der 
Zeit vor dem Wirksamkeitsbeginn des AU-, 
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes stammen 
(sogenannte Altrentner), zu Rentenberech­
tigten nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz zu machen, werden durch die 
Änderungen im§ 522 weitere Unterschiede 
in der Behandlung der Alt- und Neurentner 
beseitigt. Darüber hinaus werden durch die 
Änderung des§ 522 Abs. 4 Einschränkungen 
wegfallen, die bisher eine vollständige An­
wendung verschiedener Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes auf 
Altrentenfälle ausschlossen. So wird auch 
in den Fällen, in denen die Wiederverheiratung 
vor dem 1. Jänner 1956 erfolgte, die Witwen­
rente aus der Unfall- und Pensionsversicherung 
bei Auflösung der zweiten Ehe nach Maßgabe 
der Bestimmungen der §§ 215 Abs. 5 und 
265 Abs. 2 ASVG. frühestens ab 1. Jänner 
1962 wieder aufleben können. Hingegen 
kommt die Anwendung der §§ 215 Abs. 4 
beziehungsweise 265 Abs. 1 ASVG., die im 
Falle der Wiederverheiratung der Witwe die 
Abfertigung der Witwenrente mit dem fünf­
fachen Jahresbetrag vorsehen, nur für die 
Fälle in Betracht, in denen die Wieder­
verheiratung nach dem 31. Dezember 1955 
erfolgte, da die Gewährung einer Abfertigung 
in dieser Höhe erst durch das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz ab 1. Jänner 1956 
eingeführt wurde. Die Anwendbarkeit von 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes kann aber nur so weit gehen, 
daß Witwenrentenansprüche, die noch aus 
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der Zeit vor dem Inkrafttreten des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes stammen, 
hinsichtlich ihres weitel',en rechtlichen Schick­
sals den Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes unterworfen werden, es 
besteht aber kein Grund, einmalige Leistun­
gen, die in einem vor dem Inkrafttreten 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
liegenden Zeitpunkt ausgezahlt wurden, nach­
träglich auf das Ausmaß zu ergänzen, das 
gebühren würde, wenn die Leistung erst 
unter der Geltung des Allgemeineri Sozial­
versicherungsgesetzes gewährt worden wäre. 
Durch die Änderung des § 522 Abs. 4 wird 
ferner bei den Waisenrenten die Einschränkung 
wegfallen, daß eine Weitergewährung über 
das 18. Lebensjahr hinaus nur dann in Be­
tracht kommen kann, wenn das Kind das 
18. Lebensjahr nach dem 31. Dezember 1952 
vollendet hat. In Hinkunft wird eine Weiter­
gewährung über das 18. Lebensjahr hin~us 
ab 1. Jänner 1962 auch dann möglich sein, 
wenn das Kind das 18. Lebensjahr bereits 
vor dem 1. Jänner 1953 vollendet hat. 

Zu Z.67: 

§ 522 f: .. 

Die Einfügung im § 522 f Abs. 8 dient 
der Richtigstellung eines bei der Redaktion 
der 8. Novelle zum Allgemeinen Sozial ver­
sicherungs gesetz unterlaufenen Versehens. 

Zu Z.68: 

§ 524: 

abgelöst. Bei Eintritt des Versicherungsfalles 
wird nun nicht mehr die Rente festgestellt 
und der den angerechneten Zeiten entspre­
chende Teil dem Dienstgeber überwiesen, 
sondern der Dienstgeber erhält anläßlich der 
Pragmatisierung unter der Voraussetzung, 
daß er bestimmte Zeiten für den Ruhe(Ver­
sorgungs)genuß angerechnet hat, für die an­
gerechneten Zeiten einen Überweisungsbetrag. 
Die Beiträge für die nicht angerechneten 
Zeiten werden dem Dienstnehmer erstattet, 
so daß praktisch alle erworbenen Zeiten 
entweder durch den Überweisungsbetrag oder 
durch die Beitragserstattung honoriert werden 
und daher keinerlei Ansprüche oder Anwart­
schaften aus der Pensionsversicherung be­
stehen bleiben. Die Bestimmungen über die 
Leistung des Überweisungsbetrages traten rück­
wirkend mit 1. April 1952 in Kraft. Für 
alle Beamten, 'die vor dem 1. April 1952 
pragmatisiert worden. waren, und für alle 
jene Beamten, die zwar nach dem 31. März 
1952 pragmatisiert worden sind, aber bereits 
vor der Kundmachung des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes (30. September 1955) 
eine Leistung aus der Pensions(Renten)ver­
sicherung erhalten haben, blieben die Vor­
schriften des Bundesgesetzes BGBL Nr. 177/ 
1948 mit" einigen Modifizierungen weiter in 
Kraft. 

Bald nach dem Inkrafttreten des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes und ins­
b~sondere nach den Aufwertungen der so­

I genannten Altrenten zeigte sich, daß die 
Weiteranwendung der Bestimmungen des Bun­
desgesetzes BG BL N r. 177/1948 zu immer 

Die Übergangsbestimmung des § 524 ist größer werdenden administrativen Schwierig­
durch Zeit ablauf gegenstandslos geworden. keiten führte. Da nicht einmal die Erkennt­
Sie wird daher im Zuge der Bereinigung und I nisse beziehungsweise Gutachten des Ober­
Entlastung des Gesetzestextes aufgehoben. landesgerichtes Wien in dieser Hinsicht eine 

Erleichterung bringen konnten, wurde von 
Zu Z. 69: den Versicherungsträgern,. von den Interessen-
§ 529. vertr«;ltungen der Dienstnehmer und auch 

. von den Dienstgebern angeregt, die noch 
Das Bundesgesetz vom 8. Juli 1948, BGBL geltenden Vorschriften des Bundesgesetzes 

Nr. 177, regelte die sozialversicherungsrecht- BGBL Nr. 177/1948 durch neue, dem § 308 
lichen Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme (Überweisungsbetrag) analoge Vorschriften ab-
in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zulösen. . 
beziehungsweise aus Anlaß des Ausscheidens 
a,us einem solchen. In diesem Bundesgesetz 
wurde unter anderem bestimmt, daß in den 
Fällen, in denen der Dienstgeber einem Beam­
ten Versicherungszeiten für den Ruhe(Ver­
sorgungs )genuß anrechnet, bei Eintritt des 
Versicherungsfalles der Teil der Rente, der 
dem Ausmaß der angerechneten Zeiten ent­
spricht, dem Dienstgeber überwiesen wird. 
Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes wurde diese Konstruktion 
der "Rentenüberweisung" durch die Kon'­
struktion des "Überweisungsbetrages" (§ 308) 

Der von den Bestimmungen des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 177/1948 erfaßte Personen­
kreis kann grundsätzlich in folgende vier 
Gruppen unterteilt werden: 

1. Personen, die weder einen Anspruch auf 
Ruhegenuß noch einen Anspruch auf eine 
Leistung aus der Pensions(Renten)versichcrung 
haben, 

2. Personen, die wohl einen Anspruch auf 
einen Ruhegenuß, nicht aber einen Anspruch 
auf eine Leistung aus der Pensions(Renten)ver-
sicherung haben, . 
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3. Personen, die zwar keinen Anspruch· Dienstgeber in der laufenden Versorgungs­
auf einen Ruh~genuß, wohl aber einen An- leistung nicht mehr berücksichtigt werden 
spruch auf eine Leistung aus der Pensions(Ren- können. Um die Gleichbehandlung der Dienst­
ten)versicherung haben, und nehmer und Dienstgeber zu gewährleisten,. 

4. Personen, die sowohl einen Anspruch 
auf Ruhegenuß als auch einen Anspruch auf 
eine Leistung aus der Pensioml(Renten)ver­
sicherung haben. 

Für die unter 1. bis 3. genannten Personen 
ist die Leistung eines Überweisungsbetrages 
an den Dienstgeber für die vom Dienstgeber 
angerechneten Versicherungszeiten und eine 
Beitragserstattung an den Dienstnehmer für 
die nicht angerechneten Versicherungszeiten 
vorgesehen. Für die unter 4. genannten 
Personen sollen die bisher gewährten Leistun­
gen nach dem Bundesgesetz BGBL NI'. 177/ 
1948 erhöht weitergewährt w:erden. 

Den Anregungen, den unter 2. und 3. ge­
nannten Personen auch in Hinkunft Leistun­
gen in Verbindung mit dem Bundesgesetz 
BGBL NI'. 177/1948 zuzuerkennen, konnte 
nicht· Rechnung getragen werden, da dies 
eine Perpetuierung der Bestimmungen des 
Bundesgesetzes BGBi. NI'. 177/1948 bedeuten 
würde und gerade dies durch die angestrebte 
Neufassung des § 529 vermieden werden 
sollte. Der Hinweis, daß durch die Leistung 
des Überweisungsbetrages in diesen Fällen 
für die Dienstnehmer eine soziale Härte 
entstünde, geht ins Leere, 

wurde auch von einer Abfertigung der dem 
Dienstgeber zustehenden Leistung Abstand 
genommen. 

In einem Punkte mußte der Grundsatz, das· 
Bundesgesetz BGBL NI'. 177/1948 mit 1. Jänner 
1961 endgültig außer Kraft zu setzen, durch­
brochen werden. In dem Bestreben, das rück­
wirkende Inkrafttreten einschneidender Ände­
rungen zu vermeiden, wurde für die Zeit .vorn: 
1. Jänner 1961 bis zum 1. Jänner 1962 ein 
Weiterwirken des Bundesges'etzes BGBL 
NI'. 177/1948 in Kauf genommen: 

Für Personen, die bis zum 1. Jänner 1962 
aus dem pensionsversicherungsfreien Dienst­
verhältIJ.is mit Anspruch auf Ruhe(Versor­
gungs)genuß ausscheiden und für die der sozial­
versicherungsrechtliche Stichtag spätestens am 
1. Jänner 1962 liegt, soll die laufende Leistung 
so festgestellt werden, als ob die Bestimmungen 
der §§ 6' und 7 des Bundesgesetzes BGBL 
NI'. 177/1948 noch gelten würden. Natürlich 
sollen diese LeIstungen genauso aufgewertet 
werden wie die bisher laufenden Leistungen 
nach dem Bundesgesetz BGBL NI'. 177/1948. 

Dem Einwand, den Überweisungsbetrag für 
die unter 1. genannten Personen nicht erst an­
läßlich der Ruhestandsversetzung beziehungs­
weise nach dem Tode des Beamten festzu­

weil den unter 2. genannten Personen stellen, konnte vor allem aus finanziellen 
deswegen kein Nachteil erwächst" da die Erwägungen nicht Rechnung getragen werden. 
Leistung aus der Pensions(R-enten)versicherung Der gesetzliche Auftrag an die Versicherungs­
für vom Dienstgeber angerechnete Versiche- träger, die anfallenden Überweisungs beträge 
rungszeiten der Dienstgeber erhalten würde innerhalb einer kurzen Frist an die Dienst­
und zur Wahrung der Anwartschaft für die geber zu leisten, hätte dazu geführt, daß 
nicht angerechneten Zeiten in den meisten einerseits die Versicherungsträger, denen ein 
Fällen eine Fortsetzung der Pensionsversiche- Bundeszuschuß zusteht, mit diesem nicht das 
rung notwendig wäre, und Auslangen gefunden hätten und anderseits 

weil den unter 3. genannten Personen bei noch aktiv gebarende Versicherungsträger al­
Eintritt des Versorgungsfalles durch die in /lenfalls einen Bundeszuschuß in Anspruch 
Aussicht genommene Änderung des Ruhe- nehmen müßten. Um den Dienstgeber aber 
genußvordienstzeitengesetzes, BGBL NI'. 193/ nicht durch die spätere Zahlung finanziell zu 
1949, ohnehin eine weitere Anrechnung von I benachteiligen, wird die Bemessungsgrundlage 
Vordienstzeiten bis zur Erreichung des vollen I für den Überweisungsbetrag entsprechend der 
Ausmaßes des Ruhegenusses gewährleistet Anlage 5 aufgewertet. Für die Ablehnung der 
wird und eine Leistung aus der Pensions(Ren-Forderung, den Überwe'isungsbetrag nicht erst 
ten)versicherung nur eine zusätzliche Ver- anläßlich des Versorgungsfalles festzustellen, 
sorgung und damit eine Besserstellung gegen- war auch die Überlegung maßgebend, daß der 
über den nach dem 31. März 1952 pragmati- Dienstgeber erst im Zeitpunkt des Eintrittes 
sierten Beamten bedeuten würde. des Versorgungsfalles beziehungsweise kurze 

Die Forderungen, die laufenden Leistungen Zeit vor der Ruhestandsversetzung von Ge­
nach § 6 beziehungsweise § 7 des Bundes- setzes wegen die Möglichkeit hat, mit ab­
gesetzes BGBL NI'. 177/1948 abzufertigen,. soluterSicherheit feststellen zu können,welche 
wurden unberücksichtigt gelassen. Es schien Versicherungszciten zur Erreichung der' vollen 
nämlich vor allem nicht vertretbar, eine dem Höhe des Ruhe(Versorgungs)genusses noch 
Dienstnehmer bereits zuerkannte Leistung angerechnet werden müßten. 
abzufertigen, wenn die dieser Leistung zu- i Zu den Bestimmungen des neugefaßten § 529 
grunde liegenden Versicherungszeiten vom' ist im einzelnen zu bemerken: 
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Zu Abs. 1: Die Leistungszuständigkeit des Gebietskörperschaften seinerzeit praktiziert 
Versicherungsträgers richtet sich nach § 246. worden ist. 
Auf die Anrechenbarkeit im Sinne des § 233 Unter dem Begriff "Versorgungsfall", der 
wurde hier verzichtet, weil für den Dienstgeber neu eingeführt wird, ist das Ausscheiden aus 
das Bundesgesetz BGBL NI'. 177/1948 die dem aktiven Dienstverhältnis durch Pen­
Anwa:tschaftswahr~ngvorgesehenhatte. D~eser sionierung (Ruhestandsversetzung, Übertritt 
VorteIl soll dem Dienstge~er gewahrt bleIben I in den Ruhestand von Gesetzes wegen) oder 
und nunmehr auch dem DIenstnehmer zugute Tod des Beamten mit Anspruch auf einen 
kommen. Der zweite Halbsatz der lit. a bezieht laufenden Ruhe(Versorgungs)genuß zu ver­
sieh auf jene Fälle, für die wegen der nach dem stehen. In lit. a kann es sich bei dem Ver-
3.1. ~ärz 1952 erfolg.~en .Pragmatisierung sorgungsfall nur um einen solchen handeln, der 
eigentlich durch d~s ruck":irkende . In~.raft- nicht gleichzeitig mit dem Versicherungsfall 
treten des § 308 mit 1. April 1952 ein Uber- eintritt. Würde dies nämlich geschehen, würde 
weisungsbetrag zu leisten gewesen wäre, wenn dieser Fall nach Abs. 9 zu behandeln 
nicht eine Leistung aus der Pensions(Renten)- und daher nach Abs. 1 lit. d von der Leistung 
versicherung vor der Kundmachung des All- einesÜberweisungsbetragesausgeschlossensein. 
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes ange-
fallen wäre. Für diese Gruppe soll nun ebenfalls Zu Abs. 4: Wenn eine Leistung aus der 
der Überweisungsbetrag an den Dienstgeber Pensionsversicherung in Verbindung mit § 6 und 
geleistet und die Beiträge dem Dienstnehmer § 7 des BGBL NI'. 177/1948 wegen geminderter 
erstattet werden. Eine Anrechnung der er- Arbeitsfähigkeit gewährt und in einiger Zeit 
brachten Leistungen auf den Überweisungs- wegen Wiedererlangung der vollen Arbeits­
betrag oder die zu erstattenden Beiträge fähigkeit entzogen wird, soll in Hinkunft bei 
findet nicht statt. Die Leistungen erlöschen. Eintritt eines neuen Versicherungsfalles eine 
aber nach § 100 in Verbindung mit § 310 laufende Rente nicht wieder anfallim; vielmehr 
{siehe Abs. 11). soll dcr Überweisungsbetraggeleistet und im 

Zu Abs. 2: Das Bundesgesetz BGBL Nr.l77/ 
1948 sprach von öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnissen. Dieser Begriff muß beibehalten 
werden, um den gleichen Personenkreis zu 
erfassen, auf den sich die Vorschriften des 
Bundesgesetzes BGBL NI'. 177/1948 bezogen 

Sinne des Abs. 5 die in der Versorgungsleistung 
nicht berücksichtigte Versicherungszeit er­
stattet werden. Im übrigen kann auf die all­
gemeinen Ausführungen verwiesen werden. Für 
den zweiten Halbsatz gelten die Ausführungen 
In den letzten zwei Sätzen zu Abs. 3. 

haben. Die einem öffentlich-rechtlichen Dienst- Zu Abl\. 5: Für die Beitragsmonate, die der 
verhältnis gleichgestellten Dienstverhältnisse Dienstgeber nicht anrechnet und für die der 
sind den beiden Verordnungen vom 4. August Dienstgeber daher keinen Überweisungsbetrag 
1949, BGBL NI'. 214, beziehungsweise vom erhält, werden dem Dienstnehmer 7 v. H. einer 
13. Mai 1955, BGBL NI'. 113, entnommen Bemessungsgrundlage von 1000 S erstattet. 
worden. Die Angestellten des Dorotheums Wurden Beitragsmonate nur zum Teil ange­
wurden neu einbezogen. Die Liste der gleich- rechnet (1/3, 1/2), so wird dem Dienstnehmer der 
gestellten Dienstverhältnisse wird in eine restliche Teil erstattet. Z. B.: Wird ein 
eigene Anlage zum Gesetz (Anlage 11) auf- Beitragsmonat zu einem Drittel angerechnet, 
genommen. erhält der Dienstgeber ein Drittel von 70 S 

Zu Abs. 3: Das Ausmaß des Überweisungs- als Überweisungsbetrag; dem Dienstnehmer 
betrages entspricht der Regelung des § 308. Als verbleiben zwei Drittel von 70 S. Beiträge zur 
Bemessungsgrundlage wurde ein Durchschnitt Weiterversicherung, die nach der Aufnahme 
angenommen, der sich aus den valorisierten in das Dienstverhältnis entrichtet wurden (mit 
Beitragsgrundlagen der Zeiten vor dem 1. April Ausnahme solcher nach einer pensions[renten]-
1952 ergibt. Nach der'vorgeseherren Regelung versicherungspflichtigen Nebenbeschäftigung) 
soll der Dienstgeber für die .zur Gänze an- oder vor der Aufnahme entrichtet wurden, 
gerechneten Versicherungsmonate den vollen wobei die durch ihre Entrichtung erworbenen 
Überweisungsbetrag erhalten. Für die Ver- Beitragszeiten n~cht vo~ D~e~~tgeber ~.nge­
sicherungsmonate, die . nur zum Teil ange- rechnet worden smd, SOWie BeItrage zur Hoher­
rechnet werden (1/3, 1/2), soll der Dienstgeber versicherung werd~n. de~ ?ienstnehmer. er­
nur den entsprechenden Teildes Überweisungs- stattet. Wenn die Beitrage zur. Weiter-
betrages erhalten (1/ , 1/ ). I versicherung der Dienstgeber gezahlt hat, wird 

W ' h d' R
3 

h 2 ß d' t't die Erstattung dieser Beiträge an ihn nur auf enn auc Ie u egenu vor Iens zei en-. ., d D" 
-dn BGBI N 231/1949 k . b _ Grund emer Abtretungserklarung es tenst-verOl ung, . 1'. , eine" eh" . h . 

dingte" Anrechnung kennt, wird trotzdem die ne mers moghc sem. 
Möglichkeit für eine solche Anrechnung offen- Die Erstattung der Beiträge hat gleich­
,gelassen, weil sie unter Umständen von! zeitig mit der Leistung des Überweisungs-
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betrages zu erfolgen. Eines eigenen Antrages i bestimmungen bei der Erhöhung außer Betracht 
bedarf es hiezu nicht. zu lassen sind. Diese scheinbar unterschiedliche 

Die Anregung eines Dienstgebe:r:s, die von Behandlung gründet sich darauf, daß bei 
ihm für seine Dienstnehmer nach der Pragma- der dem Dienstgeber gebührenden Rente kein 
tisierung gezahlten Beiträge zur freiwilligen Ruhen nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
Versicherung nicht erst mit der Leistung des rungsgesetzeintretenkonnte, bei der dem Dienst­
lJberweisungsbetrages, sondern sofort zu er-I nehmer gebührenden Rente jedoch die Ruhens­
statten, wurde eingehend geprüft. Es ist vorschriften des Allgemeinen Sozialversiche­
richtig, daß. dieser Dienstgeber die Beiträge rungsgesetzes anzuwenden waren. Die Be­
in der Erwartung einer höheren Versicherungs- I günstigung der früheren Auszahlung des vollen 
leistung entrichtet hat und an Stelle der: Mehrbetrages für die Geburtsjahrgänge 1876 
höheren Versicherungsleistung nunmehr ein und früher beziehungsweise für den Geburts­
einmaliger Überweisungsbetrag geleistet und jahrgang 1877 gilt auch für den Dienstgeber. 
die Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
erstattet werden. Weiters ist auch das Argu­
ment richtig; daß die Zeiten, während deren 
die frei willige Versicherung bestand, Zeiten des 
pensions (renten)versicherungsfreien Dienst­
verhältnisses waren. Diese Zeiten werden 
jedenfalls für den Anspruch auf den Ruhe­
(Versorgungs)genuß angerechnet, so daß sie die 
Feststellung, welche Zeiten bei der Bemessung 
des Überweisungsbetrages zu berücksichtigen 
sind, nicht beeinflussen können. Trotz dieser 
Argumente konnte die vorgebrachte Anregung 
nicht berücksichtigt werden. Die Aufgabe des 
Grundsatzes, in den Fällen des Überweisungs­
betrages erst anläßlich des Eintrittes des Ver­
sorgungsfalles zu liquidieren, hätte mit Recht 
wieder alle Verfechter jener Idee auf den Plan 

Zu Abs. 9: Wie bereits in den allgemeinen 
Ausführungen betont, sollen sich die Vor­
schriften des Bundesgesetzes BGBL Nr. 177/ 
1948 noch' bis 1. Jänner 1962 auswirken. 
Treten die Voraussetzungen noch vor diesem 
Zeitpunkt ein, sind Leistungen so festzustellen, 
als ob die §§ 6 und 7 des Bund'esgesetzes BGBL 
Nr. 177/1948 noch gelten würden. Die so er­
mittelten Leistungen sind wie die nach §§ 6 
und 7 des Bundesgesetzes BGBL Nr. 177/1948 
laufenden Leistungen um 30 v. H. zu erhöhen. 
Diese Leistungen werden mit dem vollen Mehr­
betrag ausgezahlt, genauso wie die Leistun­
gen aus der Pensions(Renten)versicherung, 
für die der Stichtag nach dem 31. Dezember 
1960 liegt. 

gerufen, die Liquidierung des ganzen Kom- Zu Abs. 10: Mit Absicht wurde der Aus­
plexes des BGBL Nr. 177/1948 sofort durch- druck "Rente" vermieden, weil nur die dem 
zuführen. Die Gründe, die gegen ein solches Rentner (seinen Hinterbliebenen) zustehende' 
Vorgehen sprechen, wurden bereits an anderer "Dienstnehmerrente" vom Ruhen erfaßt wer­
Stelle eingehend erörtert. den soll. Bei der vorgesehenen Konstruktion 

Zu Abs. 7: Die nach .§ 6 beziehungsweise ist es auch ohne Belang, ob 'die "Dienstnehmer­
nach § 6 und § 7 des Bundesgesetzes BGBL rente" überhaupt einen "Grundbetrag" ent­
Nr. 177/1948 gebührenden Leistungen sind hält; ihr halber Wert gilt jedenfalls bei An­
auf das 1,3fache des im Monat Dezember 1960 wendung der §§ 94 und 95 als ruhensfähiger 
g~bührenden Betrages zu erhöhen. Von einer Grundbetrag. In den Jahren 1961 und 1962 
Neubemessung nach den Bestimmungen der wird in. den Fällen, in denen nicht bereits der 
8. Novelle wurde abgesehen. Die dem Dienst- volle Mehrbetrag gebührt, der Grundbetrag 
geber gebührende Leistung war nämlich nach nicht von der fiktiv neu bemessenen Leistung, 
den vor dem Allgemeinen Sozial versicherungs- sondern von der Leistung zu errechnen sein, 
gesetz geltenden Vorschriften festzustellen auf die der Rentner beziehungsweise seine 
gewesen, wähn;nd die dem Dienstnehmer Hinterbliebenen tatsächlich Anspruch haben. 
gebührende Leistung nach dem Leistungsrecht Zu Abs. 11: Die Anwendun,g des §. 310 
festzustellen war, das im Zeitpunkt des Renten- bedeutet nicht nur, daß in den normalen 
anfalles (Stichtages) in Geltung gestanden ist. Fällen, in denen der Versorgungsfall gleich­
Bei Anwendung der Vorschriften der 8. Novelle' zeitig mit dem Versicherungsfall eintritt, mit 
wäre es daher notwendig gewesen, jeweils zwei der Zahlung des Überweisungsbetrages und der 
Berechnungen durchzuführen. Da die auf. Erstattung der Beiträge alle Ansprüche und 
Grund der 8. Novelle erfolgte Erhöhung im I Berechtigun.~en aus der Pensionsversicherung 
Durchschnitt 30 v. H. beträgt, wurde aus erlöschen. Uber § 310 ist nämlich auch § 100 
verwaltungstechnischen Gründen dieser fixe anzuwenden: Nach § 100 Abs. 1 lit. c zweiter 
Prozentsatz für die Aufwertung gewählt. Bei Halbsatz gebühren die Rente und allfällige Zu­
der dem Dienstgeber gebührenden Leistung schüsse noch für den Monat, der dem Einlangen 
wird der für Dezember 1960 ausgezahlte des Antrages gemäß § 308 Abs. 1 (hier natürlich:' 
Betrag um 30 v. H. erhöht, während bei der § 529 Abs. 4) folgt. Wenn in den Fällen des 
dem Dienstnehmer gebührenden Leistung die § 308 auch zu erwarten ist, daß der Antrag auf 
im Dezember 1960 angewendeten Ruhens- Leistung des Überweisungsbetrages erst einige 

Zu 517 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)108 von 114

www.parlament.gv.at



110 

Zeit nach der Aufnahme in das pensions- sicherungsamt auf Grund der Ermächtigung­
versicherungsfreie Dienstverhältnis gestellt des Reichsarbeitsministers gemäß § 48 der 
wird und damit eine Rente über die :rragmati- Einführungsverordnung '"Überleitungsbestim­
sierung h~nau.s weiter .. zu gewähren ist, so I ~Ul~gen vom ,Arbeiter-~ranken- un.d'~ente~­
braucht dIes m den Fallen des § 529 kaum mstItut der Stadtgememde Graz m dIe, 
befürchtet zu werden. Bezieht ein Beamter Rentenversicherung nach der Reichsversiche­
eine Alters- oder Berufsunfähigkeits(Invalidi- rungsordnung" erlassen. 
täts)rente, ohne bereits in den Ruhestand ge­
treten zu sein, so ist wohl anzunehmen,' daß 
der Dienstgeber unverzüglich anläßlich des 
Eintrittes des Versorgungsfalles die Anrech­
nung der Vordienstzeiten für den Ruhe(Versor­
gungs)genuß vornimmt und den Antrag auf 
Leistung des Überweisungsbetrages stellt, um 
möglichst bald in die Lage versetzt zu werden, 
den ,Ruhe(Versorgungs)genuß im gebührenden 
Ausmaß auszahlen zu können. Aus diesen 
Überlegungen heraus erschien es nicht erforder­
lich, für den Überweisungsbetrag nach § 529 die 
Bestimmungen des § 100 in dem Sinne zu 
modifizieren, daß eine Rente und allfällige 
Zuschüsse bereits mit Eintritt des Versorgungs­
falles erlöschen. 

Diese gemäß § 1 Abs. 1 SV-ÜG. 1953 als 
vorläufiges österreichisches Recht in Geltung 
gestandenen Vorschriften sind mit dem Wirk­
samkeitsbeginn des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes außer Kraft getret.en (§ 543 
Abs. 2). Es erweist sich daher als notwendig, 
für die nach dem Wirksamwerden des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes eintreten­
den Versicherungsfälle eine Regelung zu treffen, 
in welcher Weise die Zeiten der Mitgliedschaft 
zu dem genannten Institut, die in der gesetz­
lichen Invalidenversicherung versicherungsfrei 
waren, zu berücksichtigen sind. In Anlehnung 
an die Regelung der früheren Rechte, durch die 
diese Zeiten eine den Beitragszeiten zur gesetz­
lichen Invalidenversicherung ähnliche Behand-

Zu Abs. 12: Durch die Aufnahme des Abs. 12 lung erfuhren, werden diese Zeite~ den Beitrags­
soll' erreicht werden, daß der Überweisungs- zeiten aus der Zeit vor dem Wirksamwerden 
betrag auch für jene Dienstnehmer geleistet des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
wird, die am 12. März 1938 Angehörige des gleichgestellt. Da diese Zeiten der Mitglied­
Dienststandes waren, aber nach dem 9. April' schaft zu dem genannten Institut somit zu 
1945 nicht auf einen Dienstposten des Dienst- anrechenbar-en Versicherungszeiten werden, 
standes übernommen, sondern in den Ruhe- wird für sie im Falle der Leistung eines Über­
stand versetzt worden sind. Das gleiche gilt weisungsbetrages gemäß § 308 ASVG. dieser 
für solche Personen, die nach dem 9. April 1945 mit dem für Beitragsmonate geltenden Hun-, 
vor ihrer Übernahme in den Dienststand oder dertsatz (7 v. H. der Bemessungsgrundlage) 
ihrer Versetzung in den Ruhestand verstorben zu berechnen sein. Da der Kreis der Personen, 
sind. die durch die neu aufgenommene Bestimmung 

Zu Z. 70: 

§ 529 a: 

Bei der Stadtgemeinde Graz bestand in der 
Zeit vom 1. September 1938 bis zum '31. De­
zember 1943 ,ein besonderes Zweckvermögen 
der Stadtgemeinde ohne eigene Rechtspersön­
lichkeit unter der Bezeichnung "Arbeiter­
Kranken- und Renteninstitut der Stadtge­
meinde Graz", dessen Aufgabe die Erbringung 
von Leistungen der Krankenfürsorge, Unfall­
fürsorge, Invaliditäts-, Alters- und Hinter­
bliebenenfürsorge an bestimmte Gruppen von 
Dienstnehmern der Stadtgemeinde Graz war. 
Diese Dienstnehmer waren für die Dauer ihrer 
Mitgliedschaft bei dem genannten Institut 
von der gesetzlichen Invalidenversicherung 
gemäß § 1234 RVO. befreit. Durch Ver­
fügung des Oberbürgermeisters der Stadt Graz 
vom 2. November 1943 wurde das Institut 
mit dem 31. Dezember 1943 aufgelöst, wodurch 
die Befreiung der Dienstnehmer von der 
gesetzlichen Invalidenversicherung erloschen 
war. Mit Erlaß vom 20. November 1943, Z1. H-
2611/43-667, hat das ehemalige Reichsver-

berührt werden, keinem Zuwachs, sondern eine 
stetige Verminderung 'erfährt, wurdc die ge­
troffene Regelung nicht in das Dauerrecht des 
Vierten Teiles des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes (§ 226), sondern als Übergangs­
bestimmung in den Zehnten Teil des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes aufgenom-
men. 

Zu Z. 71 bis 73: 

§§ 530, 535 und 536: 

, Diese Bestimmung'en sind teilweise durch 
das Außerkrafttreten der in ihnen bezogenen 
Vorschriften, teils durch Zeitablauf gegen­
standslos geworden. Sie werden daher aus den 
zu § 524 dargelegten Erwägungen aUfgehoben .. 

Zu Z. 75: 

Anlage 1: 

Die hier vorgesehene Änderu~g der Anlage 1 
zum ASVG. - Liste der Berufskrankheiten 
(§ 177 ASVG.) - in der laufenden Nr. 1 und 3 
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erfolgt auf Grund einer Empfehlung des 
:Sachverständigenausschusses des Internationa. 
len Arbeits;tmtes. Eine Änderung der Praxis 
der Träger der Unfallversicherung tritt hiedurch 
nicht ein, 1\'Bil sie bei der Anwendung dieser 
Bestimmungen im Sinne des Abkommens NI'. 42 
über die Entschädigung bei Berufskrankheiten 
zwischen Legierungen und Verbindungen schon 
bisher keinen Unterschied gemacht haben. 

Zu Z. 76: 

Anlagen 9 bis 11: 

111 

Die Verrichtung von wesentlich bergmänni­
schen Arbeiten (wobei es sich nach der bis­
herigen Fassung deR § 236 Abs. 3 ASVG. 
um Arbeiten handelt, die infolge der Natur 
des Bergbaues mit besonderen Gefahren für 
die Gesundheit verknüpft sind oder eine 
vorzeitige Abnutzung der Arbeitskraft zur 

Durch den bisherigen 'Vortlaut der laufenden Folge haben), war schon vor dem Wirksam­
NI': 16 der Anlage 1 zum ASVG. ist jener keitsbeginn des ASVG. leistungsrechtlich von 
Personenkreis unter Versieherungsschutz ge- Belang. Die in der Anlage 9 zum ASVG. auf­
stellt, welcher der Einwirkung von Röntgen- I gestellte Liste hat jedoch - zum Unterschied 
strahlen beziehunl?sweis~St~ahlen radioa~tiver I von der nachfolgenden Anlage 10 zu § 281 
Stoffe ausgesetzt Ist. MIt dIeser Formuherung dieses Gesetzes - keinen Vorläufer, der mit 
konnte bisher das Auslangen gefunden werden. Gesetzeskraft ausgestattet gewesen wäre. Aller­
I~ Hinblick auf die .fortschreitende En~- dings waren von einem früheren Träger der 
WIcklung auf dem GebIete. der AtomphYSIk knappschaftlichen Rentenversicherung in 
können in naher Zukunft Versicherte auch der einem sogenannten Rahmenkatalog an die 
Einwirkung anderer ionisierender Strahlen, 200 konkret benannte Tätigkeiten verzeichnet 
wie Neutronen, Protonen oder schwerer Rück- worden, die aus vieljähriger Verwaltungsaus­
stoßkerne, die im Reaktorbetrieh bei Teilchen- übung und Spruchpraxis als wesentlich berg­
beschleunigern und Kernreaktionen auftreten, männische Arbeiten anerkannt waren. Diese 
ausgesetzt sein. Erkrankungen durch Strahlen große Zahl war hauptsächlich durch die revier­
der genannten Art haben aber bisher in der weise unterschiedlichen Gewinnungs- und 
Liste der Berufskrankheiten keine Berück- Bringungsmethoden, aber auch durch die oft. 
sichtigung gefunden. Es ist daher notwendig, unterschiedliche Bezeichnungsweise für an 
den Wortlaut der laufenden NI'. 16 cntspre- sich gleichartige Tätigkeiten bedingt. Ohne 
chend abzuändern. Schmälerung des bisher bestandenen Umfanges 

Die Änderung der laufenden NI'. 17 geht sind in der neuen Anlage 9 die nach Betriebs· 
auf eine Feststellung des Sachverständigenaus- punkten artverwandten Tätigkeiten in 
schusses des Internationalen Arbeitsamtes bei 5 Gruppen (Z. 1 bis 5) zusammengefaßt 
seiner 28. Tagung in Genf im März 1958 über und damit in wesentlich einfacherer Art als 
die Anwendung der Übereinkommen und bisher wiedergegeben worden. Zu der schon 
Empfehlungen zurück. Er vertrat dabei die bisher einer wesentlich bergmännischen Arbeit 
Ansicht, daß der Ausdruck ;,ähnliche Stoffe" gleichgestellten Tätigkeit des Anschlägers im 
nicht hinreichend weit ausgelegt werden Hauptförderungsschacht übertage (Z. 6) tritt 
könnte, um auch Mineralöle und Erdpech, nun neu die T~tigkeit der Hauer im engeren 
wie sie das Übereinkommen NI'. 42 über die Sinne im Braunkohlentagbau als· weitere 
Entschädigung . bei Berufskrankheiten aus. Gruppe der gleichgestellten Arbeiten hinzu 
drücklich aufzählt, zu umfassen. (Z. 7). 

Die Änderung der laufenden NI'. 33 geht Als authentischer Vorläufer der Liste in 
auf eine von der Allgemeinen Unfallversiche- Anlage 10 zum ASVG., und zwar zu § 281 
rungsanstalt veranstaltete Enquete über beruf· dieses Gesetzes können die vor dem Wirksam­
liche Lärmschwerhörigkeit zurück. Dabei keitsbeginn des ASVG. geltenden Durch-
konnte festgestellt werden, daß berufliche' führungsbestimmungen zum knappschaftlichen 
Lärmschwerhörigkeit auch in Bctrieben auf- Leistungszuschlag angesehen werden, jedoch 
tritt, die nicht unter der laufenden NI'. 33 nur hinsichtlich der Abschnitte, die sich mit 
in der Spalte 3 aufgezählt sind. Darüber der Aufzählung der eigentlichen Hauerarbeiten 
hinaus führt die derzeitige Formulierung der (der Hauerarbeiten im engeren Sinne) befassen. 
laufenden NI'. 33 dazu, daß eine berufliche Diese Abschnitte sind nun textlich in die 
Lärmschwerhörigkeit erst dann anerkannt Hauptgruppe A (Grubenbetriebe) und B (Tag­
werden kann, wenn sie bereits zu einer Minde- baubetriebe in Gebirgslagen) zusammengefaßt 
rung der Erwerbsfähigkeit von etwa 40 bis 50% und in der weiteren Unterteilung auf die im 
geführt hat. Durch die im Entwurf bei der österreichischen Bergbau praktisch vorkom­
laufendcn NI'. 33 vorgesehenen Änderungen menden einschlägigen Tätigkeiten abgestellt 
sowohl hinsichtlich der Umschreibung der worden. Dabei ist bewußt an die Stelle 
Berufskrankheit als auch hinsichtlich der Ab- der bisherigen Bezeichnung "hochalpiner 

. grenzung der Unternehmen soll diesen Er- Bergbau übertage" der Begriff "Tagbaube­
.kenntnissen Rechnung getragen werden. , trieb in Gebirgslagen" gewählt worden, weil die 
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seit jeher und vor allem in Betracht kommen- 1. Jänner 1962 fällig gewordenen Beiträge - es 
den Erz- und Magnesitbergbaue sich in einer kann sich hiebei höchstens um die Beiträge für 
Seehöhe von 1500 bis 2000 m befinden, die die 24 Kalendermonate der Jahre 1960 und 
noch nicht als "hochalpin" bezeichnet werden 1961 handeln - entrichtet werden, bleibt dem 
kann. I Versicherten überlassen. 

Hinsichtlich der neu angefügten Anlage 11! Die Übergangsbestimmung zu § 66 (Art. VI 
wird auf.die Begründung zu § 529 Abs. 2 ver- Abs. 6) trägt der Änderung im Charakter des 
wiesen. Rechtsmittels gegen den Sicherstellungsauftrag 

Zu Art. VI: 
Rechnung. Dadurch, daß die am 1. Jänner 
1962 anhängigen Berufungen von diesem Zeit­
punkt an als Einsprüche gelten, werden sie 
kraft Gesetzes ihre aufschiebende Wirkung 
verlieren. 

Die Übergangsbestimmungen der Abs. 1 
~is 5 tragen dem Umstand Rechnung, daß die 
Bestimmungen des Art. I gewisse Änderungen 
im Kreis der Versicherungspflichtigen und Ver- Die Mindestbeitragsgrundlage für die Weiter­
sicherungsberechtigten herbeiführen werden. versicherung in der Kranken- und Pensionsver­
Personen; die bisher der Versicherungspflicht sicherung beträgt bereits seit 1. Jänner 1961 
nicht unterlagen, werden versicherungspflichtig 10 S. Art. IV Abs. 1 der 8. Novelle zum Allge­
werden. Umgekehrt werden aber auch Perso- meinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. 
nen, die bisher der Pilichtversicherung unter-I N~. 294/1~60, hat jedoch. bes~immt, ?aß die 
legen sind; in Hinkunft nicht mehr pflichtver- I Mindestbeitragsgrundlage III dIeser Hohe nur 
sichert sein. In beiden Fällen sind Übergang~- anz~wenden ist, wenn der Beginn der Weiter­
bestimmungen notwendig, um Härten beim ,:"ersIche~ung !l~ch dem 3~. Dezember 19.60 
Übergang zum neuen Recht nach Möglichkeit hegt. DIese ÜbergangsbestImmung wurde 1m 
zu vermeiden. Die neuen Bestimmungen über Abs: 7 neuerlich aufgenommen, um auszu­
die Weiterversicherung in der Kranken- und. schheßen, daß auf Grund der Neufassung des 

. Pensionsversicherung sollen auch Personen i § 76 Abs. 2 durch Art. I Z. 361it. b des Antrages 
zugute kommen, die die derzeit geltenden 'I die Meinung e~tstehen könnte, die vorzitiert~ 
Voraussetzungen für eine Weiterversicherung i ÜbergangsbestImmung der 8. Novelle seI 
nicht erfüllen, wohl aber nach der beantragten I obsolet geworden. 

~assung der einschlägig~n Besti~mungen eine Die Übergangsbestimmung im Abs. 8 läuft 
elllI?al be~tandene PfllChtverslC~~rung od~r. faktisch auf eine gewisse Rückwirkung dieser 
Weiterve~slCh~.ru~g f?rtsetzen kannen. SIe· Änderung hinaus, die im Hinblick auf den 
wer.den dIe. Moghchk~It haben, das Rech~ auf berechtigten Personenkreis sozialpolitisch not-
WmterverslCherung III der Krankenversiche- d· h . t 

b· E d F b 962 b . h . wen Ig sc elll . rung IS n e e ruar 1 eZIe ungsweise . 
das Recht auf Weiterversicherung in der Die Neufassung des § 139 Abs. 5 des Allge-
Pensionsversicherung bis Ende Juni 1962 meinen Sozialversicherungsgesetzes bewirkt, 
geltend zu machen. Die Weiterversicherung daß auch in jenen Fällen, in denen die Arbeits­
soll aUf alle Fälle ab 1. Jänner 1962 heginnen. i unfähigkeit die Folge eines. Arbeitsunfalles 

E" Üb b· h· ! oder einer Berufskrankheit ist, das Krankengeld 
. lll~ erga~gs ~stimmung war a~c 1m; bis zur satzungsmäßigen Höchstdauer von 

H~~bhck ~uf die ~nderu~g der En~Igungs- '52 Wochen gewährt wird. Das
o 

gleiche gilt 
grun~e elll~r W81terverslC~erung. III d~r auch für die Anstalts fle e auf Rechnun 
Pe~slOnsve~slCherung notwendIg. Während die eines Krankenversich!un~strägers. Dies! 
W 8lterverslCherung nach geltendem Recht sozialpolitisch sehr bedeutsame Änderung 
unter anderem ~ndet, wenn die Beiträge .. für: soll auch für alle Fälle gelten, in denen der 
m~hr .als .24 au~elllanderfolgende Monate ruck- i Krankengeldanspruch am Tage vor Inkraft­
standig smd, WIrd nach § 17 Abs. 7 des Allge- treten dieses Bundesgesetzes noch nicht er­
meinen Sozialversicher,:,ngsge~etzes . in der schöpft war beziehungsweise in denen an 
Fassung des Antrages die W81terverslCherung diesem Tage Anstaltspflege gewährt wurde. 
unter anderem enden, wenn die Beiträge für' . 
mehr als sechs aufcinanderfolgende Monate I Die Absätze 10 bis 13 sind Übergangsbe­
nicht entrichtet sind. Personen, die am' stimmungen zum Art. II dieses Gesetzes, der 
31. Dezember 1961, obwohl sie bis zu 24 Mona- die Änderungen des Zweiten Teiles des Allge­
ten Beiträge schuldig sind, noch als weiterver- meinen Sozialversicherungsgesetzes über die 
sichert gelten, sollen wegen der Änderung der Leistungen der Krankenversicherung be­
Rechtslage nicht aus der Versicherung aus- in haltet. Sie laufen darauf hinaus, einzelne 
scheiden müssen. Sie werden auch im Jänner Änderungen, die ohne besondere Anordnung 
1962 als weiterversichert gelten, wenn sie bis nur dann gelten würden, wenn der Versiche­
spätestens Ende Juni 1962 den Jänner-Beitrag rungsfall nach dem 31. Dezember 1961 eintritt, 
entrichten. Ob die für die Zeit vor dem auch für die laufenden Fälle anwendbar zu 
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erklären. Dies soll insbesondere für die Ver- Hiebei war zu unterscheiden zwischen Ände­
besserungen im Bereiche der Mutterschafts- rungen, die zu einer Erhöhung schon laufC11der 
leistungen gelten.' Ansprüche führen können und solchen Ände-

Eine ähnliche Rückwirkung wie für einzelne rungen, durch die erst Ansprüche neu be-
. Bestimm?ngen der Krankenversicherung soll I g~ündet ~erden.. Praktisch ist eine Rück­
durc~ dIe Abs. 14 und 15 a~ch für einzelne I w~rkung m AusslCh~ genommen .für die Be­
BestImmungen der Unfallversicherung bewirkt stImmungen des § 235 Abs. 3 lit. b, § 237 
werden. . Abs. 2, § 252 Abs. 2 Z. 2, § 258 Abs. 2 Z. 1, 

Die "Besondere Bemessungsgrundlagc für § 261 Abs. 4, § 284 Abs. 4, § 285 Abs. 4, § 269 
Personen unter 30 Jahren", die Änderungen Abs. 1 Z. 2 und § 529 a. Mit Ausnahme der 
im § 181 über die "Bemessungsgrundlage nach Leistungsverbesserungen, die aus der Änderung 
festen Beträgen" und die Bestimmungen des der §§ 261 Abs. 4, 284 Abs. 4 und 285 Abs. 4 
neu eingefügten § 181 a sollen nach Abs. 14 (Art. IV Z. 29, 37 lit. bund 38 lit. a) resul· 
des Art. VI dieses Bundesgesetzes ab 1. Jänner tieren, werden alle· die genannten Änderungen 
1962 auch für alle schein laufenden Leistungen ab 1. Jänner 1962 wirksam werden, wenn dies 
gelten, wenn sich daraus eine Erhöhung der bis 'Ende 1962 beantragt wird., Wird der 
Leistung ergibt 'und ein bezüglicher Antrag Antrag erst später eingebracht, wird die 
bis Ende 1962 eingebracht wird. Die im erhöhte. Leistung ab dem der Antragstellung 
Abs. 15 der Übergangsbestimmungen ange- folgenden Monatsersten gebühren. Die vor­
führten Bestimmungen des Art. III sollen genannten drci Bestimmungen - es handelt 
gleichfalls für alle laufenden Fälle ab 1. Jänner! sich hier darum, daß der Grundbetragszuschlag 
1962 gelten. ! bis zu lO v. H. beziehungsweise bis zu 5 v. H. 

Sehr eingehend haben sich die Antrag- zu allen ~~rektrenten, also auch .Z? AI~ers­
~teller mit der Frage auseinandergesetzt, ob die re~~en, gebuhrt - werden aus adm~~Istrativen 
Änderungen im Bereiche der Pensionsver- Grunden von Amts wegen ab 1. Janner 1962 
sicherung nur für Versicherungsfälle gelten auf a~le in Betracht kommenden Leistungs­
sollen,in denen der Stichtag riach dem 31. De- ~nsp~uche a~!5ewend~t werden. Es bedarf also 
zember 1961 liegt, oder ob die geänderten m dIesen Fallen kemer b~sonderen Antrag. 
Vorschriften auch auf alle alten Versicherungs- stellung der Rcntenberechtlgtcn. 
fälle angewendet werden sollen. Letzteres Durch Abs. 18 sollen nachträgliche Beitrags. 
würde bedeuten, daß etwa auch die neuen entrichtungen, die während der bisherigen 
Vorschriften der §§ 238 und 244 über die Geltungsdauer des Allgemeinen Sozialver­
Bemessungsgrundlage auf alte Fälle ange- sicherungsgesetzes für Vor-ASVG.-Zeiten ge. 
wendet werden. müßten .. Die Versicherungs- leistet ~urden, rechtlich untermauert werden. 
träger hätten dann neuerlich die schon auf Die Übergangsvorschrift des Abs. 19 steht 
Grund der 8. Novelle individuell umgerechneten mit der Änderung der Bestimmungen über den 
Fälle neuerlich umzurechnen, ohne daß daraus Anspruch auf Familiengeld in der Pensions· 
im ganzen gesehen wesentliche Verschiebungen versicherung im Zusammenhang. Es wird da. 
im Rentenaufwand resultieren würden. Die durch erreicht, daß Familiengeld unter den sich 
administrative Belastung der Versicherungs- nach § 302 in der Fassung des Antrages er­
träger aus einer solchen neuerlichen Aufrollung gebenden Voraussetzungen und in der sich 
aller alten Fälle stünde in keinem Verhältriis aus der erwähnten Bestimmung ergebenden 
zum Ergebnis, das man aus einer solchen Maß- Höhe auch in schon laufenden Fällen ab 
nahme im allgemeinen erwarten könnte. Die 1. Jänner 1962 gewährt werden kann. Die 
Durcharbeitung der alten Fälle würde minde- Schutz bestimmung des Abs. 19 zweiter Satz 
stens ein Jahr in Anspruch nehmen, zumal war deshalb notwendig, weil in einigen Fällen, 
den Versicherungsträgern auch aus den sonsti- in denen bisher Familiengeld gebührt hat, 
gen Änderungen, insbesondere aus den Ände- dieses Familiengeld nach § 302 beziehungsweise 
rungen im Bereiche des Ausgleichszulagen- § 152 des Allgemeinen Sozialversicherungs­
rechtes, große admiJ;ustrative Mehrarbeit er- gesetzes ab 1. Jänner 1962 nicht mehr gebühren 
wachsen wird. Unter einer solchen Mehr- wird. Es sind dies im wesentlichen jene Fälle, 
belastung würde aber auch die Bearbeitung der in dellen der (die) Angehörige eine selbständige 
neuen Anträge empfindlich leiden. Die Antrag- Erwerbstätigkeit ausübt,. aus der ein Ein. 
steIler sind daher zu der Meinung gekommen, kommen von mehr als 680 S erzielt wird. 
d~ß die geän?erten leistungsrechtlichen Be- Aqs. 20 entspricht der Übergangsbestimmung 
stImmungen mcht generell auch auf die alten des § 524 des Stammgesetzes und war im 
Fälle angewendet werden sollen. Nur jene Hinblick auf die Änderung des Begriffes der 
Änderungen, die im Einzelfall tatsächlich zu Invalidität notwendig. 
einer merklichen Besserstellung führen können, Die Abs. 21 und 22 beinhalten Übergangs­
sollen auch für Versicherungsfälle gelten, die bestimmungen, die im Hinblick auf die Er­
vor dem 1. Jänner 1962 eingetreten sind. weiterung des Berufungsrechtes, die Möglich-
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keit, auch gegen die Ablehnung des Antrages 
auf Bewilligung des Armenrechtes einen Re­
kurs einzubringen, und die Einführung einer 
. Frist für die Einbringung des Antrages auf 
Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung 
notwendig geworden sind. 

Die Bestimmung des § 485 a, die im Bereiche 
. der Bundesangestelltenkrankenversicherung 
einen gewissen Ersatz für die fehlende Unfall· 
versicherung schaffen soll, muß, Um den ihr zu· 
kommenden sozialpolitischen Zweck zu er­
füllen, auch für alle alten Fälle anwendbar 
erklärt werden. 

Das gleiche gilt für § 502 Abs. 1 in der Fas· 
sung des Antrages und für die Änderungen des 
§ 522. Hier wird allerdings eine Erhöhung des 
Leistungsanspruches beziehungsweise der Lei­
stungsanspruch selbst. ab 1. Jänner 1952 nur 
gebühren, wenn dcr Antrag bis Ende 1962 
eingebracht wird. 

Die Übergangsvorschrift des Abs. 27 stellt 
sicher, daß die Änderungen in der Anlage 1 
(Liste der Berufskrankheiten) mit einer ge· 
wissen Rückwirkung ausgestattet werden. Das 
neue Leistungsrecht über Berufskrankheiten 

'wird auch auf alte Versicherungsfälle, sofern 
.sie nach dem 31. Dezember 1955 eingetreten 
sind, angewendet werden können, wenn der 
Antrag bis zum Ende des Jahres 1962 gestellt 
wird. 

---- -- -------

Grund der in Rede stehenden Bestimmung 
anläßlich der Wiederverlautbarung des Allge­
meinen Sozialversiclierungsgesetzes vorgenom­
men werden können . 

Durch die Aufhebung des Art. V Abs. 3 
der 8. Novelle, B(jBl. NI'. 294/1960, wird be­
wirkt, daß der nach § 73 Abs. 5 von jeder zur 
Auszahlung gelangenden Rente und Renten­
sonderzahlung - mit Ausnahme der Waisen­
renten - einzuhebende Betrag ab 1. Jänner 
1962 mindestens S 6,80 beträgt. Dieser 
Mindestbetrag hat bisher schon für alle jene 
Fälle gegolten, in denen der Stichtag nach 
dem 31. Dezember 1960 gelegen ist. Die 
Vereinheitlichung des Mindesteinbehaltes wird 
vor allem aus administrativen Überlcgungen 
beantragt. Die finanzielle Mehrbelastung kann 
dem einzelnen Rentner wohl zugemutet werden, 
zumal gerade bei den kleinsten Rentnern die 
an sich geringfügige Erhöhung des Mindest­
einbehaltes mit einer Richtsatzerhöhung zu­
sammentrifft. 

Die Schutz bestimmung des Abs. 3 steht 
damit im Zusammenhang, daß bei der Neufest­
stellung von Renten, die nach den Bestim­
mungen der 8.' Novelle neu berechnet wurden, 
bisher nicht auf das Gesamteinkommen anzu­
rechnende Beträge - es handelt sich hier vor 
allem um die im § 292 Abs. 2 lit. i und k des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ge-
nannten Beträge - untergegangen sind. Dar-

Zu Artikel VII. aus resultiert, daß es trotz einer faktischen 
Mit Inkrafttreten des Allgemeinen Sozial- Minderung des Gesamteinkommens auch noch 

versicherungsgesetzes erhielt die Allgemeine zu einer Minderung der Ausgleichszulage kom­
Invalidenversicherungsanstalt die Bezeichnung men kann. Solche Auswirkungen sind unver­
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter und ständlieh und sollen durch die gegenständliche 
die Angestelltenversicherungsanstalt die Be- Schutzbestimmung vermieden werden. Da 

· zeichnung Pensionsversicherungsanstalt der derartige Fälle schon auf Grund der Umrech­
Angestellten. Seither ist aus dem Kreise der nung von Renten auf Grund der 8. Novelle 

· Rentner immer wieder der Wunsch laut ge- vorgekommen sind, muß die Schutzbestim­
worden, daß entsprechend der Änderung der mung rückwirkend mit 1. Jänner 1961 in 
Bezeichnung der Versicherungsträger auch die Wirksamkeit gesetzt werden (Art. VIII Abs. 2 
laufenden Leistungen aus der Pensionsversi- lit. c). 
cherung nicht mehr als Renten, sondern als Im Abs. 4 wird angeordnet, daß die auf 
Pensionen bezeichnet werden sollten. Diesem Grund des Art. IV Z. 41 und 42 dieses Bundes­
Wunsch tragen die Antragsteller im Abs. 1 gesetzes gebührende Ausgleichszulage von 
Rechnung, wobei sie die Meinung vertreten, Amts wegen festzustellen ist. In diesem Zu­
daß dem Wunsche um so größere Berechtigung sammenhang muß jedoch betont werden, daß 
zukommt, als die Leistungen aus der Pensions- die sich aus Art. IV Z. 41 ergebende Erhöhung 
versicherung, insbesondere seit Durchführung der Ausgleichszulage nicht als Neufeststellung 
der 8. Novelle, in ihrem Ausmaß tatsächlich im Sinne des § 296 des Allgemeinen Sozial­
weitgehend dem entsprechen, was herkömm- versicherungsgesetzes gilt. 
licherweise als Pension bezeichnet wird. Die Der vorliegende Antrag beinhaltet zwei Sa­
Bezieher der laufenden Leistungen aus der nierungsmaßnahmen für die Versicherungs­
Pensiol1sver sicherung sollen in Hinkunft als anstalt der österreichischen Eisenbahnen, so­
Pensionisten bezeichnet werden. weit sie die Krankenversicherung nach den Be. 

Die Durchführung der entsprechenden Ge- stimmungen .des Bundesangestelltenkranken­
setzesänderungen - der Ausdruck " Rente " versicherungsgesetzes 1937 durchführt. Die 
beziehungsweise "Rentner" kommt an sehr Höchstbemessungsgrundlage für den Kranken-

· vielen Stellen des Gesetzes vor - wird auf versicherungsbeitrag wird von 3000 auf 3()00 S. 
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erhöht: Der Hauptversammlung der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen wird die Möglichkeit gegeben, den 
Beitragssatz, der derzeit pöchstens 4,8 v. H. 
betragen darf, bis auf maximal 5,1 v. H. zu 
erhöhen. Die Interessenvertretung der Ver­
sicherten und der Dienstgeber haben einer Er­
höhung des Beitragssa~zes, der derzeit mit 
4,8 v. H. festgesetzt ist, auf 5,1 v. R. bereits 
zugestimmt. Um die Sanierungsmaßnahmen 
zum früb.estmöglichen Zeitpunkt wirksam wer­
den zu lassen, wird die Erhöhung des Beitrags­
satzes von 4,8 v. H. auf 5,1 v. H. von Gesetzes 
wegen verfügt. 

Die SchlußbestimmungCIi in den Abs. 7 und 8 
tragen den besonderen Verhältnissen im Be-

11S 

reiche der Versicherungsanstalt des österrei­
chischen Bergbaues Rechnung und stellen 
gewisse Korrekturen der 8. Novelle für den 
Bereich dieser Versicherung dar. 

Durch Abs. 9 wird schließlich die Amtsdauer 
der Verwaltungskörper der Landwirtschafts­
krankenkasse für das Burgenland, die bereits 
Ende 1962 ablaufen würde, um ein Jahr ver­
längert. Damit wird eine Ncubestellung der 
Verwaltungskörper bei diesem Versicherungs­
träger erst dann erfolgen müssen, wenn auch 
bei allen anderen nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz eingerichteten Ver­
sicherungsträgern die Neubestellung wegen 
Ablaufes der Amtsdauer vorzunehmen sein 
wird. 
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